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Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Frauen Sténderétinnen und Herren Standerate

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 haben Sie uns eingeladen, zum Vorentwurf fiir die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 WAK-SR, Das Risiko beim Einsatz von
Pestiziden reduzieren, und zum erlduternden Bericht Stellung zu nehmen. Wir danken fir
die Gelegenheit zur Stellungnahme und dussern uns wie folgt:

Um den beiden Volksinitiativen «flir sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - Keine
Subventionen fir den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» (Trinkwas-
serinitiative) und «Fur eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» (Pestizidinitiative) zu
begegnen, begrissen wir das vorgeschlagene Bundesgesetz (iber die Verminderung der
Risiken durch den Einsatz von Pestiziden (Anderung des Chemikaliengesetzes und des
Landwirtschaftsgesetzes). Es bringt die gewlnschte Verbindlichkeit fir das wichtige Ziel
des Absenkpfades ergdnzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab
2022 (AP22+) und zum bestehenden Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des
Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationspro-
dukten splrbar zu senken.

Ausdricklich begrisst bzw. gefordert werden: .

- dass nicht nur das Risiko von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in der Landwirtschaft
vermindert werden soll, sondern auch die gewerbliche Anwendung von Biozidproduk-.
ten (BP);

- dass ein verbindlicher Absenkpfad der Risiken durch PSM auf Gesetzesstufe verankert
wird;

- dass ein Monitoring des Pestizideinsatzes vorgesehen ist sowie die Entwicklung von
Risikoindikatoren angegangen wird.



Zusétzlich waren noch folgende Punkte zu beriicksichtigen:

- dass zusétzlich zur Uberpriifung der gewerblichen Anwenderinnen und Anwender von
PSM- und BP-Produkten auch der Verkauf an nicht gewerbliche Anwenderinnen und
Anwender geprift werden sollte, da diese solche Produkte oft auf sehr kleinen Flachen
ausbringen und deshalb eine konforme Ausbringung oft nicht méglich ist;

- dass darauf geachtet werden solite, dass die Erfassung fir die Landwirtinnen und Land-
wirte einfach zu handhaben ist und in eine bereits bestehende Datenbank integriert
werden kann; '

— dass ein verbindlicher Absenkpfad der Risikoreduktion fir BP gesetzlich verankert wer-
den sollte; '

- dass das Absenkziel beim Einsatz von Pestiziden Einfluss auf den landwirtschaftiichen
Ertrag haben wird, was bedingt, dass die landwirtschaftliche Forschung und Entwick-
lung in diesem Bereich gefordert wird;

— dass diese Gesetzesvorlage sinnvollerweise zusammen mit der Botschaft zur Weiter-
entwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) im Parlament behandelt werden sollte,
damit sie ergdnzend und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden
kénnen.

Die weiteren Bemerkungen sind, wie gewiinscht, im beigefiigten Fragebogen erfasst
worden.

Genehmigen Sie, sehr geshrter Herr Prasident,
sehr geehrte Frauen Standeratinnen und Herren Standerate,
den Ausdruck unserer vorziglichen Hochachtung.

im Namen des Regierungsrates

Die Prasidentin: Die Staatsschreiberin:

SN )

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli




Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all’'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Zirich

Adresse / Indirizzo

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.

Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, & I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@biw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

‘| coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftqutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Stossrichtung des Vorentwurfs fiir ein Bundesgesetz iiber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden (Anderung des Chemikalien-
gesetzes [ChemG] und des Landwirtschaftsgesetzes [LwG]) wird begriisst. Sie bringt die gewiinschte Verbindlichkeit fur das wichtige Ziel des Absenkpfades
ergénzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (NAP
PSM) des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spurbar zu vermindern. Ausdriicklich begriisst
wird, dass

- fur die vorgeschlagene Risikoverminderung der Pflanzenschutzmittel (PSM) um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027),
die mit dem Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ ibereinstimmt,

- neu auch fiir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen. Die Wirkstoffe in Biozidprodukten sind genauso biologisch aktive Stoffe
wie die Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln und haben demzufolge auch schédliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Ebenso heis-
sen wir die Regelung gut, dass im Vorentwurf séamtliche Anwendungsbereiche miteingeschlossen sind, neben der Landwirtschaft also auch die
offentliche Hand und private Anwenderinnen und Anwender,

- sowohl fir Biozide als auch fir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht vorgesehen ist.

Folgende Punkte wéren zusitzlich noch zu beachten:

Diese Gesetzesvorlage wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spurbaren Verbesserungen bei den Oberflaichengewdassern fithren, nicht jedoch
die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser I6sen (Stichwort Chlorothalonil). Eine Verkleinerung der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen
Schadstoffkonzentrationen nicht vermindern. Hier braucht es Ansétze, die eine Verminderung der Schadstoffkonzentrationen herbeiftihren kénnen. In einem’
ersten Schritt und im Sinne einer Massnahme zur Risikoverminderung soll eine signifikante Verénderung bei der Verwendung von s&mtlichen gefshrlichen
Stoffen und Zubereitungen sichergestellt werden.

Es liegtin der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wichtiger ist
deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab fiir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlduternden Bericht Ziff. 2.1.2); _
b. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzeinen Untersu-
chungsbereiche zu fiir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammenzubringen.

Das Vorsorgeprinzip und die Risikoverminderung beginnen beim Zulassungsverfahren.
c. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an

einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewésser und des Grundwas-
sers sehr wichtig sind.
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d. Die Zulassungsstelle soll vermehrt Einschrankungen fiir den privaten Gebrauch vorsehen. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM
und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet, und es besteht eine erhthte Gefahr, dass die in diesem Bereich
eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen. .

e. Die Zulassungsstelle hat die Mdglichkeit, einen Wirkstoff oder ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvor-
schriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fur den Anwenderschutz, sondern auch fiir den Schutz
besonderer Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Le-
bensraumen. Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina «Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser schit-
zen» verlangt, soll sich die Zulassungsstelle auch Vorgaben tber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffes oder Produktes im Zustrém-
bereich von Trinkwasserfassungen aussprechen miissen. Dieser Lésungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser
genutzten Grundwassers unbedingt nétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Fur die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es muss trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderungen
und Einschrénkungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Der landwirtschaftlichen Forschung kommt in diesem Zusam-
menhang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke Ausrichtung der vom Bund betriebenen und unterstitzten Forschungseinrichtungen auf die Thematik
alternative Pflanzenschutzmethoden und die bendtigten Risikoindikatoren ist zu begrissen.

Das Ziel, das Risiko beim Einsatz von Pestiziden um 50% zu senken, darf allerdings nur ein Zwischenziel sein. Ziel aller Anstrengungen muss es sein, die
Auswahl der Pestizide und ihre Verwendungen so zu steuern, dass die Wasserqualitdt in den Oberflaichengewéssern den Vorgaben der Gewésserschutzge-
setzgebung entspricht und auch die iibrigen Umweltsysteme nicht mehr geschadigt werden.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass diese Gesetzesvorlage zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu splrbaren Verbesserungen bei den Oberfla-
chengewdassern fiuhren wird, die Probleme im Grundwasser, wie sie vorliegen und gegenwirtig breit in der Offentlichkeit diskutiert werden (Stichwort Chloro-

thalonil), aber nicht ausreichend I6sen wird. Alleine die bereits heute bekannten Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil sind in solch hohen Konzentra-

tionen im Grundwasser vorhanden, dass bei einer Halbierung oder einer noch grésseren Verminderung des Einsatzes dieses Fungizids immer noch viel zu
hohe Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser vorliegen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel bzw. ihre
Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu &hnlichen Belastungen im Grundwasser gefiihrt haben oder noch filhren werden, wenn nicht
signifikante Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewlnschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es
zusétzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten des Wirkstoffes stérker beriicksichtigt werden.
Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer Konzentration von mehr als 0,1 pg/l auftreten. Riick-
standsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen milssen zwingend zu einer Neubeurteilung der Zulassung fahren.

Sinnvollerweise sollte diese Gesetzesvorlage zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, damit sie, wie aufgefiihrt, ergdnzend und nicht
losgelést voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikein / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fir Biozidprodukte

Wir untersttitzen den Vorschlag.

Eine Ubersicht Uber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist eine wichtige Grundlage fiir
die Beurteilung des Risikos und fiir die Festlegung von Reduktionsmassnahmen.

Im Verordnungsrecht ist dabei festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind
(Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Héndler), damit die Angaben moglichst zuver-
l4ssig sind, keine Liicken entstehen und Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Antrag:

Verzicht auf den neuen Art. 11b.
Eventualantrag:

Anpassungen zum Art. 11b:

«' Der Bund betreibt ein Infor-
mationssystem zur Erfassung
von besonders risikoreichen An-
wendungen von Bioziden durch
berufiiche und gewerbliche An-
wender,

2 Der Bundesrat regelt, welche
beruflichen oder gewerblichen
Anwendungen von den Verwen-
dern im Informationssystem zu
erfassen sind.»

Produkte, die als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt. Dazu
zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheitswesen
und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produkten al-
ler Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe usw.) waren von der Erfassungspflicht
betroffen. Zahlreiche andere Industrie-, Gewerbe- und Handwerkerbetriebe waren ebenfalls
erfassungspflichtig. Es ist davon auszugehen, dass sich viele dieser Anwenderinnen und
Anwender von Biozidprodukten nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfas-
sungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig fir die Erfassung sind.
Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen kénnten daraus aber kaum konkrete
Aussagen Uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es wirden
héchstens summarische Aussagen abgeleitet werden kénnen. Solche Abschétzungen sind
bei Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit
den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitat durchfiihrbar.

Schiiesslich sind Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Eintrage
in die Umwelt verursachen, grundsétzlich identifiziert. Der Nutzen der Verwenderangaben
ist aus diesen Griinden nicht erkennbar. Die vorgeschlagene Meldepflicht fir alle berufli-
chen und gewérblichen Anwendungen von Biozidprodukten ist daher unverhéaltnisméssig.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,

legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht
durch die Vollzugsbehérden nicht zu bewéltigen wére.

Falls an diesem Informationssystem festgehalten wird, sollte die Erfassungspflicht geméss
Eventualantrag auf besonders risikoreiche Anwendungen beschrénkt werden. Dazu gehoren
Anwendungs- und Produktarten, von denen Risiken flr gewisse Umweltkompartimente (insbe-
sondere Gewdsser) oder filr die Gesundheit ausgehen. Denkbar wére eine Beschrédnkung auf
fachbewilligungspflichtige Anwendungen (Schadlingsbekédmpfung, Anwendung von Holz-
schutzmitteln), jedoch nicht standardisierte Tétigkeiten wie die Desinfektion von Badewasser.
In der Konsequenz ist zu priifen, ob heute alle relevanten Verwendungen einer Fachbewilli-
gungspflicht untersiehen oder ob noch Fachbewilligungen fir weitere Bereiche vorgeschrieben
werden sollten.

Art. 11b Abs. 3

¢) de~Bewirisclhafiar aodergie
Bewirtschafterin der Anwender
oder die Anwenderin fiir Daten,
die ihn oder sie betreffen.

d) Dritte, die Gber eine Erméchti-
gung des Bewirtschafters An-
wenders oder der Anwenderin
Bewirtschafterin verfiigen.

Biozide werden vor allem ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist daher von Anwende-
rinnen und Anwendern zu sprechen.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Ergénzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flachengewdédsser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt;

Da es noch zu wenig Informationen Gber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente gemdss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (2.B. aus ETH-Forschenden) stutzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche,

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest,
c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

keranwendung durch eine weitgehende Verminderung der zum Verkauf stehenden risikorei-
chen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mis-
sen entsprechende Verordnungsbestimmungen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaflsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

In den Oberflichengewassern

mussen bis 2027 die Vorgaben
der Gewasserschutzgesetzge-
bung eingehalten werden.

Die Verminderungsziele, die dieser Artikel vorsieht, sind fir Oberflichengewdsser nicht ad4-
quat. Fir diese Bereiche muss es das Ziel sein, dass die Wasserqualitat bis 2027 den Vorga-
ben der Gewésserschutzgesetzgebung — namentlich der Gewasserschutzverordnung vom
28. Oktober 1998 (GSchV, SR 814.201) — entspricht.

Damit die Kantone die Qualit4t der Gewésser in der Schweiz einheitlich beurteilen und bei
Verunreinigungen durch Stoffe die erforderlichen Massnahmen ergreifen kbnnen, enthalt die
GSchV verbale und numerische Anforderungen an die Wasserqualitat. Fur die oberirdischen
Gewadsser legt sie u.a. folgende verbale Anforderung fest: Die Wasserqualitat muss so be-
schaffen sein, dass Stoffe, die durch menschliche Tétigkeit in Gewéasser gelangen, die Fort-
pflanzung, Entwicklung und Gesundheit empfindlicher Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen
nicht beeintrachtigen.

Fur organische Wirkstoffe aus Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten enthalt die GSchV
zusatzlich numerische Anforderungen. Bislang durften diese Wirkstoffe in Oberflichengewas-
sern die Konzentration von 0,1 pg/l nicht iiberschreiten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zeigten jedoch, dass diese Anforderungen fiir organische Pestizide angepasst und mit neuen
Anforderungen fir weitere Stoffe aus den Bereichen der Arzneimittel ergédnzt werden muss-
ten. Die Auswahl der zu regeinden Stoffe und die Erarbeitung der neuen numerischen Anfor-
derungen beruhten auf mehreren wissenschaftlichen Studien. Die Arbeiten wurden begleitet
von Vertretungen der Bundesémter fir Landwirtschaft und fur Umwelt (BLW und BAFU), der
Kantone sowie der Industrie.

Diesen Frihling hat das Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) die GSchV nun mit der «Verordnung des UVEK (ber die Anderung
von Anhang 2 Ziffer 11 Absatz 3 der Gewdasserschutzverordnung (GSchV)» angepasst. Die
revidierte GSchV trat am 1. April 2020 in Kraft.

Die neuen numerischen Anforderungen an die Wassergualitét der oberirdischen Gewdsser
verbessern nicht nur den Schutz von Wasserlebewesen wie Fischen und Krebsen und erhal-
ten gleichzeitig die Qualitat der Gewdasser, sondern dienen auch der Erfolgskontrolle der
schon beschlossenen Massnahmen zum Ausbau der Abwasserreinigungsaniagen und des
vom Bundesrat verabschiedeten NAP PSM. Es muss das Ziel sein, dass durch die Massnah-
men zur Risikoverminderung beim Einsatz von Pflanzenschutzmittein und Biozidprodukten
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nicht bloss eine Verbesserung von 50% erreicht wird, sondern dass die gesetzlichen Anforde-
rungen, wie sie in der GSchV festgehalten sind, eingehalten werden.

Art. 6b Abs. 1 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsvorschlag.

Antrag:

Ergénzung (rot} von Abs. 1:

Wir unterstiitzen die Aufnahme eines numerischen Absenkpfades fur Pestizide im LwG und
unterstiitzen den Minderheitsantrag. Wir beantragen weiter, dass der Bundesrat fur den Zeit-

Abs. 1 «' Der Bundesrat zeigt bis 2027 | raum nach 2035 aufzeigt, welche weiteren Verminderungen bis wann zu erreichen sind.
auf, welche weiteren Verminde-
rungen nach 2035 bis wann zu
erreichen sind.»
Antrag
' Der vorgeschlagene Abs. 1 wird — unabhéngig von den weiteren dazu aufgefuhrten Bestim-
neuer Absatz 1a: mungen in den nachfolgenden Absétzen — nicht dazu ausreichen, das Risiko in den zur Trink-
wasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen auf das nétige Mass zu senken. Dazu
«'?Im Gewasserschutzbereich ist zwingend notig, dass in den Gewésserschutzbereichen Ay keine Pflanzenschutzmittel
A, dirfen keine Pflanzenschutz- | mehr verwendet werden durfen, die zu Metaboliten-Konzentrationen von tiber 0,1 pg/l fihren.
mittel eingesetzt werden, welche | Eine Beschrankung nur auf die Zustrémbereiche Z. ist angesichts der Langlebigkeit der be-
zu Metaboliten-Konzentrationen | treffenden Stoffe nicht ausreichend. Wir beantragen deshalb, einen weiteren entsprechenden
tber 0,1 Mikrogramm pro Liter Absatz in diesem Artikel aufzufiihren.
im Grundwasser fihren. »
: Pflanzenschutzmitteln, die diese Voraussetzung aufgrund ihrer Langlebigkeit in der Umwelt
nicht erfillen, misste in der Folge die Zulassung entzogen werden.
Sodann fehlt ein verbindlicher Bezug zu weiteren Verminderungszielen des NAP PSM, wie
z.B. gemdss Kapitel 5.7 der Schutz der Bodenfruchtbarkeit.
Art. 6b Abs. 1 Far die tbrigen Umweltbereiche | Bei der Risikovermeidung sollen ausdriicklich Nichtzielorganismen aufgefuhrt werden, da wir

ist der Minderheitsantrag einzu-
fihren und zu ergénzen: «Die
Risiken fur die Oberfldchenge-

davon ausgehen, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversitét im Rahmen

- des Monitorings insbesondere an deren Beeintrdchtigung orientieren werden missen. Wir

unterstitzen ausserdem den Minderheitsantrag fir eine Fortschreibung des Absenkpfades
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wdsser, naturnahe Lebens-
raume, aquatische und terrest-
rische Nichtzielorganismen
sowie die Belastung im Grund-
wasser missen bis 2027 um
mindestens 50 Prozent ...»

iber 2027 hinaus. Das Vorsorgeprinzip verlangt, Uber den Absenkpfad eine méglichst weitge-
hende Verminderung zu erreichen. Auch wenn das Ziel 2027 erreicht werden sollte, gibt es in
der Umwelt noch viele langlebige Abbauprodukte, deren Zusammenspiel und Wirkungen
noch nicht bekannt sind. Wir unterstiitzen, dass die Risiken durch den Einsatz von Pestiziden
far alle Umweltsysteme und damit auch fiir den Menschen vermindert werden sollen. Diese
Verminderung hat entlang eines nachhaltig wirkungsvollen Absenkpfades zu erfolgen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon

schutzmitteln ? Der Bundesrat legt einen Indi- | auszugehen, dass fur Oberflichengewssser und Grundwasser unterschiedliche Methoden
kator fest, mit dem die Errei- und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedli-
Abs. 2 chung der Werte nach Absatz 1 | .hen Gegebenheiten von Oberflichengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der
berechr_wet " M'.t q/esem el Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz fest-
kafor wird der Toxizit4t und dem :
Einsatz der verschiedenen gelegt werden.
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar- Ausserdem verstehen wir unter einem «Risiko von 100%» bei den zur Trinkwasserversor-
beitet zu diesem Zweck ein an- | gung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbaupro-
gemessenes Informationssys- dukte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderun-
tem. gen) entsprechen. Die Risikoverminderungen sollen dazu fithren, dass die Konzentrationen
unter diesen Héchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vor-
sorge im Grundwasserschutz grésste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein
verunreinigtes Grundwasser saniert ist.
Art. 6b Abs. 2 Es ist der Minderheitsantrag ein- | Eine Methode zur Berechnung der Zielerreichung kann diverse, sogenannte risikoreduzie-
zufiihren und zu ergdnzen: rende Parameter enthalten, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Ein Indikator hingegen beruht
«... berechnet wird. Mit diesem | auf Daten, die in den verschiedenen Umweltsystemen erhoben worden sind und deshalb die
Indikator wird der Toxizitat und | Zielerreichung zuverléssiger abbilden. Entsprechend den Ausfuhrungen S. 20 des Berichts
dem Einsatz der verschiedenen | der WAK-SR zur geplanten Konkretisierung sind bei den Risikoindikatoren die Ausbringung,
Pflanzenschutzmitte! sowie den | Toxitzitét und die Exposition der Umweltsysteme bzw. Nichtzielorganismen zu bertcksichti-
Expositionsrisiken der zu gen. Damit die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen (siehe Abs. 4) und die Zielerrei-
schiitzenden Umweltsysteme | chung (siehe Abs. 6) Uiberprift werden kénnen, muss der Indikator j&hriich erhoben werden.
Rechnung getragen. Der Indika- | Der Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken vertretbar.
tor ist jahrlich zu erheben.»
Art. 6b Abs. 4 Die-Branchenorganisationen-er | Eine Verpflichtung der Branchen, selber risikobasierte abgestufte Massnahmen zu definieren,
fon risikobasi I "
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I i Bericht ot
o ¢ Wit I
ihnen-getroflenen-Massnahmen.

Die Branchen unterstitzen den
Bund bei der Erarbeitung der
Massnahmen. Der Bund infor-
miert die Offentlichkeit regel-
massig Uber die Art und Wirkung
der getroffenen Massnahmen.

durchzusetzen und dariiber Rechenschaft abzulegen, wird von uns abgelehnt:

¢ Die Branchen kénnen ohne umfassende Rechtsgrundlagen die flichendeckende
Durchsetzung der Massnahmen nicht sicherstellen. Dies ist allenfalls fir gewisse La-
bels (durch den Ausschluss von nicht willigen Mitgliedern) umsetzbar.

¢ Die relevanten Massnahmen zur PSM- und Risikoreduktion sind bereits bekannt: Mit
dem NAP PSM (51 Massnahmen), zahlreichen kantonalen PSM-Projekten und dem
neuen AP22+ mit seinem umfassenden PSM-Massnahmenpaket liegen die wichtigs-
ten und wissenschaftlich relevanten Massnahmen auf dem Tisch. Es wiirde die Bran-
chen und die Betriebe Giberfordern, neben den bereits zahlreichen laufenden Aktivits-
ten zusétzliche eigene Massnahmen zu definieren, umzusetzen und zu tberwachen.

¢ Der Aufbau eines eigenen Monitorings zur Erfolgskontrolle von eigenen Massnah-
men ist fir einzelne Branchen kaum umsetzbar. Bereits heute ist es anspruchsvoll,
Messergebnisse den einzelnen Massnahmen zuzuordnen.

e Die Erarbeitung der Massnahmen, ihre Durchsetzung, die Kontrolle und das Monito-
ring mussen in der Verantwortung des Bundes liegen.

Wir erachtet eine Mitarbeit der Branchen bei der Ausarbeitung von Massnahmen und die Un-
terstitzung bei der Umsetzung als richtig und wichtig.

Art. 6b, Abs. 5

Die Bestimmung zu den Branchenorganisationen ist in der Logik zu voranstehendem Antrag
wegzulassen.

Hinweis: Zu einer Branche z&dhlen auch Verarbeiter und Handel. Auch diese miissen einen
substanziellen Beitrag zur Risikoverminderung leisten, z. B. indem sie Qualitadtsanforderun-
gen an Rohstoffe und die damit fur den Produzenten verbundenen Preisabzuge senken oder
abschaffen oder den Verkauf von Erzeugnissen resistenter Sorten stark férdern, um zwei von
vielen Beispielen zu nennen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Ergénzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spéatestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und durch
die Einfuhrung einer Lenkungs-
abgabe

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen, und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und hélt den notwendigen Druck fiir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung - im Gesetz aufzuzeigen, weiche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfihrung einer Lenkungsabgabe fur Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
nen Mittel kénnen dabei an die Landwirtinnen und Landwirte zurlickgezahlt werden. Beide
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Konferenzen haben sich schon wiederholt fiir eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgespro-
chen. Die Méglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der Mass-
nahmen sein.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht far Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Es entspricht einer breit abgestiitzten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Da-
ten Gber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhal-
ten. Aussagekréaftige Angaben Uber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel sind
Voraussetzung fiir die Beurteilung des Risikos, fir die Festlegung allf4lliger Reduktions-
massnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei weichen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zu-
lassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Héndler), damit die Angaben moglichst zuver-
lassig und lackenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165f%s Zentrales in-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Vor-
schlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirtinnen und Landwirte
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sogenannten Feldkalender aufgehoben wird. Es &ndert sich lediglich
das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen. Die in diesen Feldka-
lendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil
dies zu umstandlich und aufwendig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem
wird dies nun einfach méglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Un-
terschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszah-
len gekldrt werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich hdufig Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche
Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen
werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch ver-
bessert und kostenginstiger vorgenommen werden.

Der Bund hat dabei die bestehenden Erfassungssysteme aufeinander abzustimmen und da-
bei die Koordinationsaufgabe zu ubernehmen.

Art. 165ft's Abs. 1

Der Bund betreibt ein informati-
onssystem zur Erfassung der

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bringt auch bei der Anwendung bei Privaten
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Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln durch berufliche
rufliche, gewerbliche und private
Anwender.

Risiken mit sich. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln muss daher auch bei priva-
ten Anwenderinnen und Anwendern erfasst werden.

Erganzung zur Vorlage
betreffend die Strafbe-
stimmungen der be-
troffenen Gesetze

Antrag

Anpassung der Strafbestimmun-
gen im LwG und ChemG

Im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten fehlen'entsprechende Strafbestim-
mungen bei Sdumnis.

Aligemein enthélt das LwG wenige Strafbestimmungen, die den nicht gesetzeskonformen
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln betreffen. Gewisse Straftaten in diesem Zusammenhang
werden in anderen Gesetzgebungen angesprochen (Chemikaliengesetz, Umweltschutzge-
setz, Gewasserschutzgesetz usw.). Diese setzen typischerweise eine konkrete Gefdhrdung

| bezuglich ihres Schutzzieles voraus. Allgemeine Verstésse im Bereich des Inverkehrbringens

und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind derzeit als solche nicht strafbar. Dazu
zahlt etwa das Inverkehrbringen von Mitteln mit schlechter Qualitat (Verunreinigungen, Ab-
weichungen in der Rezeptur usw., mangelnde Qualitétskontrolle) oder das Nichteinhalten der
Gebrauchsanweisung durch Anwendende von Pflanzenschutzmitteln. Das Fehlen solcher
Bestimmungen erweckt den Eindruck, dass die Einhaltung der zentralen Sorgfaitspflichten

-| von Herstellern und Importeuren bzw. Anwendenden nicht wichtig ist. Dies kann zu sorglo-

sem Verhalten der Akteure filhren.

weitergehende Uberle-
gungen

Antrag

Die Finanzierung der Monito-
ring-Aufgaben ist nach dem Ver-
ursacherprinzip sicherzustellen.

Im Bericht der Kommission zur Vorlage werden die bereits durchgefiihrten und die geplan-
ten Monitoring-Aktivitdten verschiedener Akteure in den unterschiedlichen, vom Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln betroffenen Umweltbereichen oder Produkten aufgezeigt. Die
AP22+ umfasst weitere Untersuchungen an Pflanzenproben.

Diese Tatigkeiten missen praktisch vollumfanglich durch die dffentliche Hand (Bund, Kan-
tone) finanziert werden. Es ist folgerichtig, wenn der wegen des Einsatzes von Pestiziden
notwendige Monitoring-Aufwand im Sinn des Verursacherprinzips bereits beim Inverkehr-
bringen der Mittel durch eine vorgezogene Gebuhr finanziert wird. Dazu ist eine entspre-
chende Rechtsgrundlage zu schaffen.
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Kanton Bern
Canton de Berne

03|00|D|v00

Regierungsrat

Postgasse 68

Postfach

3000 Bern 8 Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8

info.regierungsrat@be.ch

www.be.ch/rr Kommission fur Wirtschaft und
Abgaben
Parlamentsgebaude
3003 Bern
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
17. Mai 2020

RRB Nr.: 517/2020

Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Standerat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der parla-
mentarischen Initiative Giber die Risikoreduktion von Pestiziden.

Wir begriissen die geplanten Anderungen des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes zur
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Bioziden. Um die nega-
tiven Auswirkungen auf die Umwelt einzudadmmen, ist unseres Erachtens ein verbindlicher Absenkpfad mit
quantifizierten Reduktionszielen fiir Pestizide dringend noétig. Wir unterstiitzen somit das Geschaft grund-
satzlich, insbesondere um die Qualitat des Grundwassers — der wichtigsten Trinkwasserressource — dauer-
haft zu schiitzen, und um die negativen Auswirkungen auf die aquatische und terrestrische Umwelt zu mini-
mieren.

Insbesondere unterstitzen wir die breit angelegte Konzeption, wonach nicht nur auf PSM-Anwendungen in
der Landwirtschaft fokussiert wird. Angesichts der erheblichen und sektortibergreifenden Problematik ist es
zwingend, neben PSM auch Biozide in die rechtlichen Vorgaben einzubinden und dabei alle Anwendungs-
bereiche der Wirkstoffe in die Pflicht zu nehmen. Vor diesem Hintergrund sind parallele Anpassungen des
Chemikaliengesetzes (Biozide) und des Landwirtschaftsgesetzes (PSM) unerlasslich.

Wir weisen jedoch auf einen wichtigen Zielkonflikt zwischen der Reduktion der Risiken fur die Umwelt und
der Erndhrungssicherheit durch die Inlandproduktion hin. Die Risikoreduktion muss so erzielt werden, dass
das Produktionsniveau der Schweizer Landwirtschaft nicht wesentlich beeintréchtigt wird. Fur die Landwirt-
schaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es missen trotz der zu erwarten-
den stark steigenden Anforderungen und Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die
Ernten gesichert werden. Andernfalls ginge die Risikoreduktion mit einer verstarkten Verlagerung der Pro-
duktion ins Ausland einher, was steigende Nahrungsmittelimporte zur Folge hatte. Fur Anpassungen der
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Kanton Bern 19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von
Canton de Berne Pestiziden reduzieren
Stellungnahme des Kantons Bern

zwingend. Der Kanton Bern sammelt mit dem Berner Pflanzenschutzprojekt unter wissenschaftlicher Be-
gleitung Erfahrungen, wie die Risikoreduktion in der landwirtschaftlichen Praxis méglich wird, ohne dass es
zu einer wesentlichen Veranderung des Produktionsniveaus kommt.

Bei der Diskussion um Risiken ist zu beriicksichtigen, dass in unterschiedlichen Anwendungsbereichen un-
terschiedliche Risikodefinitionen bestehen. Die Beurteilung eines Produkts nach Environmental-Quality-
Standards (EQS) oder nach den Regulatory-Acceptable-Concentrations (RAC) kann zu einem anderen Re-
sultat fihren. Dies ist dusserst unbefriedigend. Der Bundesrat sollte sich daher auf geeignete Methoden
einigen, mit denen die Erreichung der Ziele berechnet wird. Diese sollen mdglichst auf alle Risikobereiche
gelegt werden: die Anwenderinnen und Anwender, die Konsumentinnen und Konsumenten, das Grund-
und Trinkwasser, die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen sowie Boden und Luft. Dabei ist
zu beachten, dass das Risiko von PSM und Bioziden fiir die unterschiedlichen Bereiche anders zu bewer-
ten ist. Fur terrestrische oder aquatische Nichtzielorganismen beispielsweise wird das Risiko durch die To-
xizitat der Stoffe sowie deren Aussetzungsdauer beschrieben, wahrend beim Grund- und Trinkwasser das
Risiko zum einen durch die Toxikologie, zum andern durch die Mobilitdt und die Persistenz der Stoffe be-
stimmt wird.

Wir begriissen es, dass sich der Vorentwurf der Kommission am Aktionsplan PSM und dem dort vorgese-
henen Zeitplan des Bundesrats orientiert. Der Aktionsplan PSM mit den Reduktionszielen und Massnah-
men wurde in einem breit angelegten, partizipativen Prozess erarbeitet. Vor diesem Hintergrund unterstit-
zen wir die Festlegung der Reduktionszielsetzung gemass Mehrheit.

Der Ansatz, wonach in einer ersten Phase zuerst die Branchen in die Pflicht genommen werden, findet un-
sere Unterstlitzung. Die Festlegung der «zustandigen» Branchenorganisationen dirfte eine besondere
Herausforderung darstellen. Wir gehen davon aus, dass der Bund mit diesen Branchenorganisationen Ver-
einbarungen abschliessen wird, worin unter anderem Ziele und Massnahmen festgelegt werden. Solche
Vereinbarungen bilden auch eine wesentliche Basis, wenn der Bundesrat spater gegebenenfalls Massnah-
men ergreifen muss.

Wir begriissen die im Bericht erwédhnten, gegebenenfalls einzuleitenden Massnahmen und regen an, diese
konzeptionell soweit auszuarbeiten, dass rasch zusatzliche Massnahmen ergriffen werden kdnnten, wenn
die Zielwerte nicht erreicht werden. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung erachten wir es als unerlasslich,
bereits heute gesetzlich zu regeln, dass fur Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefuhrt wird,
wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Ein nachvollziehbares, breit angelegtes Monitoring und ein zentrales Informationssystem sowohl fir PSM
als auch fiir Biozide bilden fiir die Umsetzung der vorgeschlagenen Gesetzeskonzeptionen die essenziel-
len Grundlagen. Bei den PSM-Anwendungen in der Landwirtschaft ist die Datenlage viel besser als bei de-
ren Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft sowie bei den Bioziden. In diesen Bereichen sind dring-
lich erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, damit die Gesetzeskonzeption wie angestrebt umgesetzt
werden kann. Die vorgeschlagene Meldepflicht fir ausnahmslos alle beruflichen und gewerblichen Anwen-
dungen von allen Pestizidprodukten ist jedoch unverhéltnismassig. Die Meldepflicht muss der Eintragsmen-
gen und -pfade und den daraus entstehenden Risiken angepasst werden. Es ist wichtig, dass die Reglung
pragmatisch und vollziehbar ausgestaltet wird.

Wir mochten zuséatzlich darauf hinweisen, dass bei der Ausbringung von Pestiziden auch (potenzielle)
Schadstoffe auf dem Luftweg verteilt werden. In der Luftreinhaltung (LRV) wurden bis anhin jedoch noch
keine entsprechenden Schutzziele oder Grenzwerte definiert.

Wir unterstiitzen das Bestreben der Kommission, ihre Gesetzesvorlage zur Risikoreduktion beim Einsatz
von Pestiziden nach Mdéglichkeit mit der Beratung der Agrarpolitik 2022+ zusammenzulegen.

Die weiteren Details unserer Stellungnahme sind in der Beilage «Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Ein-
satz von Pestiziden reduzieren» enthalten.
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Kanton Bern
Canton de Berne

19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von
Pestiziden reduzieren
Stellungnahme des Kantons Bern

Der Regierungsrat dankt Ihnen fir die Berlicksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Griisse
Im Namen des Regierungsrates

v

Christoph Ammann
Regierungsprésident

Verteiler

— Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
— Bau- und Verkehrsdirektion

— Datenschutzaufsichtsstelle

Beilagen

Christoph Auer
Staatsschreiber

— Stellungnahme (Formular) zum Vorentwurf zur pa.lv. WAK-SR 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren»
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Nicht klassifiziert

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Bern

Adresse / Indirizzo Amt fur Landwirtschaft und Natur, Mlnsterplatz 3a, Postfach 3000 Bern 8

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Peter Seiler, Amtsvorsteher ad interim

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci
beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der parlamentarischen Initiative tiber die Risikoreduktion von
Pestiziden.

Wir begriissen die geplanten Anderungen des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes zur Verminderung der Risiken durch den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Bioziden. Um die negativen Auswirkungen einzuddmmen, ist unseres Erachtens ein verbindlicher Absenkpfad mit quantifi-
zierten Reduktionszielen fir Pestizide dringend nétig. Wir unterstiitzen somit das Geschéft grundsétzlich, um die Qualitéat des Grundwassers — der wichtigs-
ten Trinkwasserressource — dauerhaft zu schitzen, und um die negativen Auswirkungen auf die aquatische und terrestrische Umwelt zu minimieren.

Insbesondere unterstiitzen wir die breit angelegte Konzeption, wonach nicht nur auf PSM-Anwendungen in der Landwirtschaft fokussiert wird. Angesichts
der erheblichen und sektortibergreifenden Problematik ist es zwingend, neben PSM auch Biozide in die rechtlichen Vorgaben einzubinden und dabei alle
Anwendungsbereiche der Wirkstoffe in die Pflicht zu nehmen. Vor diesem Hintergrund sind parallele Anpassungen des Chemikaliengesetzes (Biozide) und
des Landwirtschaftsgesetzes (PSM) unerlasslich.

Wir weisen jedoch auf einen wichtigen Zielkonflikt zwischen der Reduktion der Risiken fur die Umwelt und der Erndhrungssicherheit durch die Inlandproduk-
tion hin. Die Risikoreduktion muss so erzielt werden, dass das Produktionsniveau der Schweizer Landwirtschaft nicht wesentlich beeintrachtigt wird. Fir die
Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es missen trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderungen und
Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls ginge die Risikoreduktion mit einer Verlagerung ins
Ausland einher. Fir Anpassungen der Produktionstechnik auf einem so sensiblen Gebiet wie dem Pflanzenschutz sind mehrjahrige Erfahrungen zwingend.
Der Kanton Bern sammelt mit dem Berner Pflanzenschutzprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung Erfahrungen, wie die Risikoreduktion in konkreten
Situationen maglich wird, ohne dass es zu einer wesentlichen Veranderung des Produktionshiveaus kommt.

Bei der Diskussion um Risiken ist zu berticksichtigen, dass in unterschiedlichen Anwendungsbereichen unterschiedliche Risikodefinitionen bestehen. Die
Beurteilung eines Produkts nach Environmental-Quality-Standards (EQS) oder nach den Regulatory-Acceptable-Concentrations (RAC) kann zu einem ande-
ren Resultat fihren. Dies ist ausserst unbefriedigend. Der Bundesrat sollte sich daher auf geeignete Methoden einigen, mit denen die Erreichung der Ziele
berechnet wird. Diese sollen méglichst auf alle Risikobereiche gelegt werden: die Anwenderinnen und Anwender, die Konsumentinnen und Konsumenten,
das Grund- und Trinkwasser, die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen sowie Boden und Luft. Dabei ist zu beachten, dass das Risiko von
PSM und Bioziden fur die unterschiedlichen Bereiche anders zu bewerten ist. FUr terrestrische oder aquatische Nichtzielorganismen beispielsweise wird das
Risiko durch die Toxizitat der Stoffe sowie deren Aussetzungsdauer beschrieben, wahrend beim Grund- und Trinkwasser das Risiko zum einen durch die
Toxikologie, zum andern durch die Mobilitat und die Persistenz der Stoffe bestimmt wird..

Wir begriissen es, dass sich der Vorentwurf der Kommission am Aktionsplan PSM und dem dort vorgesehenen Zeitplan des Bundesrats orientiert. Der Akti-
onsplan PSM mit den Reduktionszielen und Massnahmen wurde in einem breit angelegten, partizipativen Prozess erarbeitet. Vor diesem Hintergrund unter-
stitzen wir die Festlegung der Reduktionszielsetzung gemass Mehrheit.

Der Ansatz, wonach in einer ersten Phase zuerst die Branchen in die Pflicht genommen werden, findet unsere Unterstiitzung. Die Festlegung der «zustan-

digen» Branchenorganisationen dirfte eine besondere Herausforderung darstellen. Wir gehen davon aus, dass der Bund mit diesen Branchenorganisatio-

nen Vereinbarungen abschliessen wird, worin unter anderem Ziele und Massnahmen festgelegt werden. Solche Vereinbarungen bilden auch eine wesentli-
che Basis, wenn der Bundesrat spater gegebenenfalls Massnahmen ergreifen muss.
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Wir begriissen die im Bericht erwdhnten mdéglichen einzuleitenden Massnahmen und regen an, diese konzeptionell soweit auszuarbeiten, dass rasch zu-
satzliche Massnahmen eingeleitet werden kdnnten, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden. In Analogie zur CO,-Gesetzgebung erachten wir es als uner-
lasslich, bereits heute gesetzlich zu regeln, dass fir Néahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefiihrt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht wer-
den.

Ein nachvollziehbares, breit angelegtes Monitoring und ein zentrales Informationssystem sowohl fir PSM als auch fur Biozide bilden fir die Umsetzung der
vorgeschlagenen Gesetzeskonzeptionen die essenziellen Grundlagen. Bei den PSM-Anwendungen in der Landwirtschaft ist die Datenlage viel besser als
bei deren Anwendungen ausserhalb der Landwirtschaft sowie bei den Bioziden. In diesen Bereichen sind dringlich erhebliche Anstrengungen zu unterneh-
men, damit die Gesetzeskonzeption wie angestrebt umgesetzt werden kann. Die vorgeschlagene Meldepflicht fir ausnahmslos alle beruflichen und gewerb-
lichen Anwendungen von allen Pestizidprodukten ist jedoch unverhaltnismassig. Die Meldepflicht muss der Eintragsmengen und -pfade und den daraus
entstehenden Risiken angepasst werden. Es ist wichtig, dass die Reglung pragmatisch und vollziehbar ausgestaltet wird.

Wir méchten zusétzlich darauf hinweisen, dass bei der Ausbringung von Pestiziden auch (potenzielle) Schadstoffe auf dem Luftweg verteilt werden. In der
Luftreinhaltung (LRV) wurden bis anhin jedoch noch keine entsprechenden Schutzziele oder Grenzwerte definiert.

Wir unterstitzen das Bestreben der Kommission, ihre Gesetzesvorlage zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pestiziden nach Méglichkeit mit der Beratung
der Agrarpolitik 2022+ zusammenzulegen.

Die weiteren Details unserer Stellungnahme sind in der Beilage «Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» enthalten.

Der Regierungsrat dankt Ihnen fur die Berlicksichtigung seiner Anliegen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Bericht der Kommission fur Wirtschaft und Abgaben des Standerats

Bericht, Kapitel 2.3

Wir begriissen die im Bericht in Absatz 2.3 «Handlungsbedarf und Ziele: Erwagungen der
Kommission» auf Seite 19 erwahnten mdglichen Massnahmen und regen an, dass diese kon-
zeptionell soweit ausgearbeitet werden, dass, falls absehbar wird, dass die Zielwerte nicht
erreicht werden, rasch zusatzliche Massnahmen eingeleitet werden kénnten. In Analogie zur
CO,-Gesetzgebung erachten wir es als unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt
wird, dass fur Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefuhrt wird, wenn die Ziel-
werte nicht erreicht werden. Weiter schlagen wir vor, dass auf den reduzierten Mehrwertsteu-
eransatz fir PSM verzichtet wird. Um die Zielerreichung zu messen, bedarf es eines Monito-
rings des Pestizideinsatzes und der Entwicklung mehrerer Risikoindikatoren. Diese sollten
gemass Mehrheit vom Bundesrat definiert werden. Dabei ist es zwingend notwendig, dass die
involvierten Bundesamter, insbesondere das BLW und das BAFU, eine angemessene Zu-
sammenarbeit sicherstellen und sich auf die Vorgaben sowie das Vorgehen einigen.

Bericht; Kapitel 2.1.3
und 5.1

Erganzung

Aus datenschutzrechtlicher Sicht
regen wir an, die Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage fir
die geplante Fachbewilligungs-
Datenbank und den Zugriff auf
diese zu prifen und ggf. das
Chemikaliengesetz (ChemG)
und das Landwirtschaftsgesetz
(LwWG) entsprechend zu ergan-
zen.

Gestutzt auf Art. 24 ChemG hat der Bundesrat die Vorschriften tiber die Fachbewilligungen
gemass Art. 7 ff. der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) erlassen. Bis
2025 soll fur die Einfihrung der obligatorischen Weiterbildung im Rahmen der Fachbewilli-
gung eine Datenbank entwickelt werden, auf welche die Verkaufsstellen Zugriff haben sollen
und die auch mit weiteren Anwendungsbereichen verknlpft werden soll. Soweit dies flr uns
ersichtlich ist, bestehen bis heute keine einschlagigen Bestimmungen zur Fachbewilligungs-
Datenbank.
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Bericht der Kommission fur Wirtschaft und Abgaben des Standerats

Bericht, Kapitel 5.2

Die Auswirkungen auf die Kantone mussen erlautert werden. Mit dem Vorschlag der WAK-S
sind die Branchen gefordert und es sieht auf den ersten Blick so aus, wie wenn die Kantone
nicht gross betroffen waren. Technisches und fachliches Wissen ist jedoch haufig bei den
Kantonen (Pflanzenschutz-Dienste, Bildungsinstitutionen usw.) vorhanden. Fur die Umset-
zung von Massnahmen ist es denkbar, dass die Branchen auf dieses Wissen zuriickgreifen
mdchten oder auf Hilfe und Beratung angewiesen sind. Aus diesem Grund sollte die Rolle der
Kantone in dieser Sache geklart werden. Auch die Rolle der Kantone bei der Durchfuihrung
der Schulungen, Beratungen und dem Vollzug sind zu klaren.
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Chemikaliengesetz vom

15. Dezember 2000

ChemG Art. 11a

Prazisierung

Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Um-
fang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft
sie insbesondere Verkaufszahlen fir die in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Eine Ubersicht tiber die verkauften Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt fiir die
Beurteilung des Risikos und fur die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben maglichst zuverlassig
sind, keine Lucken vorhanden sind aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden. Dabei
ist die Verhaltnismassigkeit von Aufwand und Nutzen zu gewéhrleisten.

Es muss sichergestellt werden, dass die Definition «Biozide» sdmtliche Pflanzenschutzmittel
in der Anwendung ausserhalb der Landwirtschaft umfasst.

ChemG Art. 11b

Prazisierung

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche
Verwenderlnnen jede Anwendung von Biozidprodukten (und PSM) in einem Informationssys-
tem zu erfassen haben. Dieses soll Daten Uber die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt,
die Orte/Flachen und Uber die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschrankung auf ge-
wisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, die als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt. Dazu
zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheitswesen

und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produkten aller
Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) waren von der Erfassungspflicht betrof-
fen.

Es ist davon auszugehen, dass die vielen Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst
sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend
fachkundig fur die Erfassung sind.

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen kdnnten daraus aber kaum konkrete
Aussagen Uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es wirden ma-
ximal summarische Aussagen abgeleitet werden kdnnen. Solche Abschatzungen sind bei
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Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den
Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitat durchfihrbar. Gemass
begleitendem Bericht sollen entsprechend insbesondere nicht die Verkaufszahlen als Basis
fur einen Indikator fur die Beurteilung der Zielerreichung dienen. Der Nutzen der Verwen-
derangaben ist daher nicht erkennbar.

Schliesslich ist zu erwéhnen, dass Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositio-
nen oder Eintrage in die Umwelt verursachen, grundsétzlich identifiziert sind.

Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht
durch die Vollzugsbehérden nicht zu bewaltigen wére. Dies gilt ebenfalls fir die PSM.

Im Wald werden die Anwendungsbewilligungen von Pestiziden bereits systematisch erfasst.

ChemG Art. 25a

Anderungsantrag
Erganzung (rot):

! Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flachengewasser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

? Der Bundesrat bestimmt;

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.
c) die Methode, mit der die Er-

reichung der Werte berechnet

Die Schaffung einer rechtlichen Basis fir die Festlegung etwaiger Risikoreduktionsmassnah-
men im Verordnungsrecht ist grundsatzlich zu begriissen. Wir méchten Absatz 2 Bst. b jedoch
mit einem verbindlichen Absenkpfad ergéanzen.
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legge
wird.
Neuer Artikel Erganzung Es ist eine Bestimmung einzuftigen, welche analog zur neuen Bestimmung im LwG Art. 6b

Abs. 6 die moglichen Massnahmen festlegt, welche ergriffen werden kénnen, falls absehbar
wird, dass die Zielwerte im Bereich Risikoreduktion der Biozide nicht erreicht werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

LwG, Art. 6b Abs. 1

Zustimmung Mehrheitsantrag

Der Artikel regelt die rechtliche Umsetzung des breit erarbeiteten bundesréatlichen Aktions-
plans PSM. Eine Risikoreduktion um 50% bis 2027 ist eine grosse Herausforderung, die be-
trachtliche Anstrengungen auf allen Ebenen erforderlich macht. Weitergehende Zielsetzun-
gen, deren Erreichbarkeit wenig realistisch erscheint, kdnnten kontraproduktiv sein, indem sie
das Engagement der Betroffenen lahmen.

LwG, Art. 6b Abs. 2

Zustimmung Mehrheitsantrag

Der Mehrheitsantrag ist umfassender und l6sungsoffener, was angesichts der methodisch
anspruchsvollen Fragestellungen zweckmassig ist. Der Fokus der Minderheit auf einen Indi-
kator kann moglicherweise zielkonformere Ansatze verunmaglichen.

Ein ahnliches Risikoreduktionsziel muss auch fir die nicht landwirtschaftlich eingesetzten
Ubrigen Biozidprodukte festgelegt werden.

Es ist sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit der die Erreichung der Werte
nach Absatz 1 berechnet wird. Wir schlagen vor, dass der Bundesrat eine Methode wahlt, die
eine breite Akzeptanz geniesst, wie z.B. die Methode nach dem Synop-Modell.

LwG, Art. 6b Abs. 4

Zustimmung Minderheitsantrag

Der Minderheitsantrag ist klarer formuliert als derjenige der Mehrheit. Auch lasst diese Formu-
lierung die Moglichkeit zu, differenzierte und risikoadaquate Massnahmen zu ergreifen.

LwG Art. 6b, Abs. 6

Anderungsantrag
Ergénzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spatestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die
erforderlichen Massnahmen,
insbesondere durch den Wider-

Der Widerruf der Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe beim absehbaren Nichter-
reichen der Risikoreduktion stellt sicher eine wirkungsvolle Massnahme dar und wird deshalb
explizit unterstutzt.

Als wirkungsvolle Massnahme soll auch generell eine Lenkungsabgabe auf PSM eingefiihrt
werden (umso hoher je toxischer der Wirkstoff), um einen wirtschaftlichen Anreiz zur Risiko-
reduktion zu schaffen.

Zudem ist folgende Massnahme aus dem Bericht 2019 zur AP22+ gesetzlich zu verankern
(vgl. Erdauterungsbericht S. 11):
PSM mit einem unannehmbaren Umweltrisiko werden im Rahmen der Uberpriifung der Bewil-

9/10



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

ruf der Genehmigung besonders
risikoreicher Wirkstoffe und
durch die Einfuhrung einer Len-
kungsabgabe.

ligung aus dem Markt zuriickgezogen. Zum Schutz der Umwelt sollen die verbleibenden be-
willigten Produkte, abgestuft nach Risiken, in ihrer Anwendung weiter eingeschrankt werden.
So sollen Produkte mit einem hdéheren Risiko durch Produkte mit einem tieferen Risiko ersetzt
werden, sofern solche zur Verfligung stehen.

LWG, Art. 165"

Zustimmung

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Das Informationssystem sollte fur
andere Anwendungen (Weiterbildung versch. Programme) nutzbar gemacht werden. Weiter
werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So kon-
nen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstérkt werden, wo
Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt
werden.

10/10



Von: Steffen Debora

An: BLW-Schriftgutverwaltung

Cc: Vogler Hanspeter

Betreff: Vernehmlassung Bund: 19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Datum: Donnerstag, 14. Mai 2020 13:42:22

Anlagen: BEI-GSD-Stellungnahme RR.docx

BEI-GSD-Stellungnahme RR.pdf

Sehr geehrte Damen
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”
Consultation relative à l’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv. pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi”
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		Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		Situation im Kanton Luzern

Auch im Kanton Luzern werden Pestizide und deren Abbauprodukte in Oberflächengewässern und im Grundwasser verbreitet gemessen. Auch wenn die Datenlage bezüglich Pestizide in Oberflächengewässern im Kanton Luzern schwach ist, zeigen neuere Untersuchungen, dass Pestizide in Konzentrationen vorkommen, die Organismen in den Gewässern schädigen können. Im Grundwasser werden Pflanzenschutzmittel vor allem in Fassungen festgestellt, deren Einzugsgebiete ackerbaulich genutzt werden. Im Moment sind im Kanton Luzern Wasserversorgungen mit Fassungen, deren Einzugsgebiet ackerbaulich genutzt werden, stark von Überschreitungen von Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil betroffen. Es zeichnen sich vielfach keine einfachen Lösungen für das Problem ab, da unbelastete Wasserbezugsorte zum Verdünnen des abgegebenen Trinkwassers nur ganz beschränkt vorhanden sind. Wir weisen darauf hin, dass die Anforderungswerte nach Gewässerschutzrecht bzw. die Grenzwerte nach Lebensmittelrecht im Falle der Abbauprodukte von Chlorothalonil mit der angestrebten Reduktion um 50% bis 2027 voraussichtlich nicht eingehalten werden können, da im Moment verbreitet deutliche Überschreitungen der gesetzten Anforderungswerte / Grenzwerte in ganzen Grundwasservorkommen mit geringer Wassererneuerungsraten gemessen werden. Aus unserer Sicht sowie jener der betroffenen Wasserversorgungen ist es unumgänglich, den Einsatz von Pflanzenschutzmittel soweit zu reduzieren, dass die vom Gesetzgeber Werte eingehalten werden.  

Begrüssung der Gesetzesanpassungen

Aus diesen Gründen sind die vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen zu begrüssen. Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative bringt die gewünschte Verbindlichkeit für das wichtige Ziel des Absenkpfades ergänzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spürbar zu reduzieren. So begrüssen wir ausdrücklich, dass

· für die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenkpfad der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ übereinstimmt,

· neu auch für den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

· sowohl für Biozide wie auch für Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

· die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmässig Bericht über die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten müssen.

Probleme beim Grundwasser bleiben ungelöst

Die Vorlage führt zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spürbaren Verbesserungen bei den Oberflächengewässern, löst jedoch nicht die Probleme im Grundwasser bzw. im Trinkwasser (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Hier braucht es Ansätze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentrationen herbeiführen. In einem ersten Schritt soll eine signifikante Veränderung bei der Verwendung von sämtlichen gefährlichen Stoffen und Zubereitungen angegangen werden. 

1. Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab für die Gefährlichkeit der Stoffe (siehe erläuternder Bericht Ziff. 2.1.2);

b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesämter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Insbesondere erachten wir einen vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich. 

c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln. Alle Beteiligten müssen den gleichen Wissensstand haben.



2. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren. 

a. Wir begrüssen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Ergänzung der PSMV mit der Möglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchführung eines Zulassungsverfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfähigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen zu können und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Überwachung der Gewässer und des Grundwassers von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschränkungen für den privaten Gebrauch. Über die in diesem Bereich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhöhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen. 

d. Die Zulassungsstelle hat die Möglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur für den Anwenderschutz, sondern auch für den Schutz besonderer Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensräumen. Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina „Trinkwasser durch die Verschärfung der Zulassung besser schützen“ verlangt, soll sich die Zulassungsstelle auch über die Anwendung des betreffenden Wirkstoffes oder Produktes im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen aussprechen müssen. Dieser Lösungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nötig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu ähnlichen Belastungen im Grundwasser geführt haben oder noch führen werden wie bei Clorothalonil, wenn nicht signifikante Veränderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewünschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es zusätzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten der einzelnen Wirkstoffe stärker berücksichtigt werden. Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer Konzentration von mehr als 0.1 µg/L auftreten. Rückstandsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen müssen zwingend zu einer Neubeurteilung der Zulassung führen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele für die Kantone klar sind, müssen die involvierten Bundesämtern, insbesondere das BLW und das BAFU, ihre Schnittstellen klären. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre Vorgaben unterbreitet werden. 

Antrag auf weitergehende Massnahmen im Gewässerschutzgesetz (GSchG)

Die mit der Vorlage vorgeschlagenen Regelungen stellen eine Verbesserung gegenüber den Massnahmen im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (AP PSM) sowie gegenüber den in der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) vorgeschlagenen Regelungen dar. Sie werden aber weiterhin nicht ausreichen, das Risiko von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden soweit zu reduzieren, dass der Mensch und die Umwelt vor den negativen Auswirkungen dieser Stoffe geschützt sind. Gerade im Lichte der neuen Erkenntnisse zu Pflanzenschutzmittel-Rückständen im Grundwasser und im Trinkwasser sind weitergehende Massnahmen erforderlich. Deshalb beantragen wir weitergehende Massnahmen, die effizient, einfach umsetzbar und wirtschaftlich sind. Verschiedene weitergehende Massnahmen wurden bereits in der Diskussion im Zusammenhang mit dem AP PSM, der AP22+ sowie den hängigen Initiativen (Trinkwasserinitiative, Pestizidinitiative) diskutiert. Konkrete Massnahmen wie eine Lenkungsabgabe auf PSM werden bereits in anderen europäischen Ländern angewandt, sind erprobt und zeigen die gewünschte Wirkung.

Neben den vorgeschlagenen Änderungen des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes erachten wir eine Änderung des Gewässerschutzgesetzes als angezeigt, da gerade in Gewässern (Grundwasser, Oberflächengewässer) wesentliche Belastungen von PSM und Bioziden festgestellt werden, von denen Risiken für den Menschen wie für Natur und Umwelt ausgehen.

Wir beantragen, folgende Massnahmen zur Reduktion des Risikos von PSM und Bioziden in das GSchG aufzunehmen. Diese wurden im Übrigen vom Kanton Luzern bereits in seinen Stellungnahmen zum Entwurf des AP PSM vom 28. Oktober 2016 bzw. zur Vernehmlassung der AP22+ vom 19. Februar 2019 beantragt:

· Verbot von PSM in den Grundwasserschutzzonen S1, S2, S3 von Trinkwasserfassungen (Änderung GSchV)

· Einführung einer Lenkungsabgabe auf PSM, um die Anwendung von PSM mit einem ökonomischen Instrument zu steuern. 

Die Überprüfung, ob die Risiken durch den Einsatz von PSM im geforderten Mass vermindert werden, hat nicht nur mit einem berechneten Indikator zu erfolgen. Der berechnete Indikator ist mit realen Messungen (z.B. von PSM in Gewässern) zu vergleichen. Solche Messungen liegen für den Kanton Luzern noch kaum vor, unter anderem, weil sie sehr aufwändig und kostenintensiv sind. Mit der Schaffung einer Lenkungsabgabe auf PSM können die Mittel bereitgestellt werden, um das Monitoring von PSM auf nationaler Ebene zu verbessern und damit zu überprüfen, ob die ergriffenen Massnahmen die gewünschte Wirkung entfalten.

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Absenkpfade für Nährstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlässlich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass für Nährstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingeführt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Anliegen aus dem Veterinärbereich

Es gibt Wirkstoffe, die sowohl als Biozidprodukte, als auch als Tierarzneimittel (TAM) eine Zulassung haben (z.B. Deltamethrin). Aus dem aktuellen Vorentwurf geht nicht hervor, ob das Inverkehrbringen und die Anwendung zugelassener TAM mit entsprechenden Wirkstoffen ebenfalls einer Eingabepflicht in ein Informationssystem unterliegen soll. Für die Beurteilung dazu könnte von Bedeutung sein, wie gross der Anteil solcher Präparate am Gesamtverbrauch der Pestizide ist, bzw. ob dieser Anteil allenfalls vernachlässigbar wäre. Die Verkaufszahlen der Zulassungsinhaberinnen solcher Produkte sind für eine Beurteilung bereits jetzt zugänglich.

Seit 1.1.2019 wird ein Informationssystem für den Antibiotikaverbrauch in der Veterinärmedizin betrieben (IS-ABV), welches gesetzlich vorgeschrieben und gemäss unseren Erfahrungen sehr gut funktioniert. Beim allfälligen Aufbau eines Informationssystems für PSM und BP soll von den Erfahrungen der Entwicklung des IS-ABV profitiert werden, idealerweise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen (TAM, BP, PSM u.ä.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn für die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung für die anwendenden Betriebe (insbesondere in der Landwirtschaft), dürften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen gesenkt werden können.

In den Erläuterungen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die Neuregelung alle Bereiche einschliesst, inklusive private Anwender. Im Gesetzestext selber werden jedoch nur die beruflichen und gewerblichen Anwender erwähnt. Wir gehen somit davon aus, dass Privatpersonen keine Eingabepflicht haben werden, und dass die Differenz zwischen den Zahlen, welche von den Inverkehrbringern und den beruflichen und gewerblichen Anwendern gemeldet werden, der Anwendung durch Private entspricht.

Die Eingabepflicht in ein Informationssystem muss auch überprüft werden. Der Bundesrat hat klar festzulegen, wer für die Kontrolle dann zuständig sein wird. Dies ist nicht per se eindeutig, weil sowohl Tiere, Pflanzen, Mensch, als auch Umwelt betroffen sind.

Wir weisen schliesslich darauf hin, dass es auch in Zukunft für den Erhalt einer guten Gesundheit für Mensch und Tier unerlässlich ist, dass Vektoren wie z.B. Tigermücken, bekämpft werden können. Aufgrund verschiedener Faktoren ist mit einer zunehmenden Einwanderung von bisher nicht einheimischen Vektoren zu rechnen, welche mit dem Eintrag von bisher nicht aufgetretenen Krankheiten einhergehen können. Die Bekämpfung solcher Vektoren ist meist, in Ermangelung von Alternativen, mit einem grossflächigen Einsatz von Pestiziden verbunden.
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		Art. 6b Abs. 1 LwG

		Zustimmung Minderheitsantrag

		Naturnahe Lebensräume, Oberflächengewässer und das Grundwasser sind möglichst frei von Pestiziden zu halten. Die aktuell zu hohen Risiken, aber auch das Vorsorgeprinzip gebieten, hier einen Schritt weiter zu gehen. Die Reduktion der Risiken für Mensch, Tier und Umwelt um 50% ist nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen für PSM zu erreichen. Eine weitergehende Reduktion der Risiken im Sinn des Minderheitsantrags ist anzustreben. Wir begrüssen einen konkreten, gesetzlich verankerten Absenkpfad für die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von PSM. Erst mit einem solchen verbindlichen Absenkpfad werden die Ziele, die mit den Massnahmen des AP PSM angestrebt werden, verbindlich quantifiziert. 

		



		Art. 6b Abs. 2 LwG

		Zustimmung Minderheitsantrag

		Ein klares Zielsystem und entsprechende Instrumente sind entscheidend, um die Reduktion der Risiken zu quantifizieren. Dem wird mit dem Minderheitsantrag Rechnung getragen. Die Präzisierung, dass neben dem Einsatz von PSM auch deren Toxizität Rechnung zu tragen ist, ist relevant, da die Toxizität von PSM sich von Stoff zu Stoff um Grössenordnungen unterscheidet.

Art. 6 Abs. 2 sieht die Berechnung eines Indikators vor, mit dem die Erreichung der Risikominderung bewertet wird. Ein solcher, rechnerisch ermittelter Indikator ist den real gemessenen Risiken für Mensch und Umwelt gegenüberzustellen. Erst der Vergleich mit realen Messungen z.B. von PSM in Gewässern erlaubt die Überprüfung, ob die geforderte Risikoreduktion tatsächlich erreicht wurde. Für diese effektiven Messungen sind die erforderlichen Mittel bereitszustellen.

		



		Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000



		Ergänzung

Art. 8

		Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefährliche Eigenschaften beachten und die zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt erforderlichen Massnahmen treffen. Insbesondere sind diesbezügliche Informationen der Herstellerin zu beachten.

		Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.



Vor Stoffen, die gefährliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschützt werden. Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

		



		Ergänzung

Art. 11 Abs. 1

		Ein Pflanzenschutzmittel wird zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren sowie keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

		Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 ergänzt werden mit den beiden Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Ergänzungen, die wir unterstützen. Mit der Einführung der zusätzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Ergänzung für den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu befürchten sind. 

		



		Art. 11a Offenlegungspflicht für Biozidprodukte

		Wir unterstützen den Vorschlag.

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

		



		Art. 11b Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten

		Wir unterstützen den Vorschlag. 

		Wir begrüssen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutzmitteln). Ein solches Register ist für den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung. Für die Einschätzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes vertretbar.

Beim Aufbau soll von den Erfahrungen der Entwicklung des IS-ABV profitiert werden, idealerweise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen (TAM, BP, PSM u.ä.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn für die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung für die anwendenden Betriebe (insbesondere in der Landwirtschaft), dürften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen gesenkt werden können.



Insgesamt ist grossen Wert drauf zu legen, dass der Aufwand so gering wie möglich gehalten werden kann und die Kosten in einem vertretbaren Verhältnis zum Nutzen stehen.



		



		Ergänzung

Art. 24 Vorschriften über persönliche und fachliche Voraussetzungen

		Art. 24, Abs. 1
Der Bundesrat legt fest, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, welche mit Stoffen und Zubereitungen umgehen will, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen. Soweit es für den Schutz von Leben und Gesundheit erforderlich ist, legt er eine Bewilligungspflicht fest.

Für private Anwender sind solche Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen, nicht zuzulassen.  

		Zu Abs. 1:

· Eine sorgfältige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach einer Bewilligungspflicht für den beruflichen und gewerblichen Umgang und Zubereitungen mit diesen Stoffen.

· Die zur Erfüllung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein.

· Heute ist es möglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dürfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu überprüfen ist.

· Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen für den privaten Gebrauch stark eingeschränkt sein (Vorsorgeprinzip).

· Für die PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschränkung des Anwendungsbereiches). 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspädagogisch nach den Standards des SBFI und in Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemäss unserer Feststellung bestehen Mängel beim privaten Gebrauch solcher Produkte. Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ökotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls soll für diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugänglich gemacht werden, die für den biologischen Landbau zugelassen sind. 

		



		Art. 25a Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten

		1 Die Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten für Mensch, Tier und Umwelt

sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und

des Grundwassers soll verbessert werden.



2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobereiche

b) Werte zur Verminderung der Risiken und legt bis 2025 einen verbindlichen Absenkpfad fest.

c) die Methode, mit der die Erreichung der Werte berechnet wird.

		Wir unterstützen den Vorschlag und beantragen, Absatz 2b mit einem verbindlichen Absenkpfad ergänzen. 

Da es noch zu wenig Informationen über den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen Risiken gibt, begrüssen wir die Übertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemäss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stützen, um sicherzustellen, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen. 

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerkeranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden. 

Damit der neue Art. 25a möglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, müssen die in Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden.

		



		Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 1

		Unterstützung Mehrheitsantrag.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden. Die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser müssen bis 2027 um 50 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden. Ausserdem legt er 2025 den weiteren Absenkpfad fest, der ab 2027 gilt.



		Wir unterstützen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades für Pestizide im LwG und unterstützen den Mehrheitsantrag. 



Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel den Ergebnissen anpassen zu können, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat hat aber frühzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden können. 



Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum beschränkt sich nicht auf Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume, sondern dehnt sich auch in die Landwirtschaftsfläche aus. Auf dieses erhöhte Schutzbedürfnis für die genannten Lebewesen ist im erläuternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversität im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeinträchtigung orientieren werden müssen.





		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 2

		Unterstützung Minderheitsantrag

Der Bundesrat legt einen Indikator fest, mit dem die Erreichung der Werte nach Absatz 1 berechnet wird. Mit diesem Indikator wird der Toxizität und dem Einsatz der verschiedenen Pflanzenschutzmittel Rechnung getragen. Der Bundesrat erarbeitet zu diesem Zweck ein angemessenes Informationssystem.

		Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszugehen, dass für Oberflächengewässer und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gegebenheiten von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Höchstwerten (numerischen Anforderungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu führen, dass die Konzentrationen unter diesen Höchstwerten liegen. Dies kann u.a. damit begründet werden, dass die Vorsorge im Grundwasserschutz grösste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser saniert ist.

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 3

		Streichung

		Dieser Absatz ist zu offen formuliert. Auch der erläuternde Bericht gibt keine genügenden Hinweise, unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden kann. 



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 4

		Der Begriff regelmässig soll durch einmal jährlich ersetzt werden. 

		Damit der Bundesrat gemäss Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jährliche Berichterstattung sinnvoll. 

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 5

		Wir unterstützen den Vorschlag.



		Wir begrüssen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor- und nachgelagerten Betriebe zu berücksichtigen. So müssen alle Akteure eingebunden werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu fördern. So gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der seine Ursache darin hat, dass qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Händler zurückgewiesen wird und vernichtet werden muss. 

Wir unterstützen die umfassende Aufzählung der Branchen gemäss erläuterndem Bericht und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette ebenfalls einzubinden.

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 6

		Ist absehbar, dass die Verminderungsziele nach Absatz 1 nicht erreicht werden, so ergreift der Bundesrat spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist die erforderlichen Massnahmen, insbesondere durch den Widerruf der Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe und durch die Einführung einer Lenkungsabgabe.



		Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden können und allenfalls erforderliche weitere Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht genommen, die nötigen Massnahmen frühzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades und hält den notwendigen Druck für eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht. 

Es ist aber bereits – in Analogie zur CO2-Gesetzgebung – im Gesetz aufzuzeigen, welche Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einführung einer Lenkungsabgabe für Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Dänemark praktiziert. Die Möglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

		



		Unser Verbesserungsvorschlag für:

Art. 6b LWG



		Neue Strukturierung von Art. 6b LWG

		Der Artikel 6b LWG sollte unserer Meinung nach prägnanter und griffiger strukturiert sein, indem er in folgende drei Absätze unterteilt würde: 

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad

2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen 

3) Aufträge der Verwaltung bzw. Bundesrat. 

		



		Art. 164b Offenlegungspflicht für Pflanzenschutzmittel

		Wir unterstützen den Vor-schlag.

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht worden sind. Die Einführung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstützt.

		



		Art. 165fbis Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln



		Wir unterstützen den Vor-schlag.

		Ein zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Für die Landwirte und Landwirtinnen wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht für PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es ändert sich lediglich das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden müssen Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umständlich und aufwändig gewesen wäre. Über das geplante Informationssystem wird dies nun einfach möglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklärt werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So können beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstärkt werden, wo überdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Überwachung der Gewässer kann Bezug genommen werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengünstiger vorgenommen werden.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Luzern

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 12.Mai 2020 / Hanspeter Vogler

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt flir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Situation im Kanton Luzern

Auch im Kanton Luzern werden Pestizide und deren Abbauprodukte in Oberflichengewéassern und im Grundwasser verbreitet gemessen. Auch wenn die
Datenlage bezuglich Pestizide in Oberflachengewassern im Kanton Luzern schwach ist, zeigen neuere Untersuchungen, dass Pestizide in Konzentrationen
vorkommen, die Organismen in den Gewassern schadigen kénnen. Im Grundwasser werden Pflanzenschutzmittel vor allem in Fassungen festgestellt, deren
Einzugsgebiete ackerbaulich genutzt werden. Im Moment sind im Kanton Luzern Wasserversorgungen mit Fassungen, deren Einzugsgebiet ackerbaulich
genutzt werden, stark von Uberschreitungen von Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil betroffen. Es zeichnen sich vielfach keine einfa-
chen Ldsungen fir das Problem ab, da unbelastete Wasserbezugsorte zum Verdiinnen des abgegebenen Trinkwassers nur ganz beschrankt vorhanden
sind. Wir weisen darauf hin, dass die Anforderungswerte nach Gewasserschutzrecht bzw. die Grenzwerte nach Lebensmittelrecht im Falle der Abbaupro-
dukte von Chlorothalonil mit der angestrebten Reduktion um 50% bis 2027 voraussichtlich nicht eingehalten werden kénnen, da im Moment verbreitet deutli-
che Uberschreitungen der gesetzten Anforderungswerte / Grenzwerte in ganzen Grundwasservorkommen mit geringer Wassererneuerungsraten gemessen
werden. Aus unserer Sicht sowie jener der betroffenen Wasserversorgungen ist es unumganglich, den Einsatz von Pflanzenschutzmittel soweit zu reduzie-
ren, dass die vom Gesetzgeber Werte eingehalten werden.

Begriissung der Gesetzesanpassungen

Aus diesen Griinden sind die vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen zu begrissen. Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative bringt die ge-
winschte Verbindlichkeit fir das wichtige Ziel des Absenkpfades ergédnzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum
bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spurbar
zu reduzieren. So begrissen wir ausdrucklich, dass

— fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenk-
pfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmt,

— neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

— sowohl fir Biozide wie auch fiir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

— die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Gber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten muissen.

Probleme beim Grundwasser bleiben ungelost

Die Vorlage fluhrt zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spurbaren Verbesserungen bei den Oberflachengewassern, 16st jedoch nicht die Probleme im
Grundwasser bzw. im Trinkwasser (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen
nicht reduzieren. Hier braucht es Ansatze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentrationen herbeifiihren. In einem ersten Schritt soll eine signifikante
Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen angegangen werden.

2112





1.

Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso
wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a.
b.

Einheitlicher Massstab fur die Geféhrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);

Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesdmter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere erachten wir einen vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.

Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln. Alle Beteiligten miissen den
gleichen Wissensstand haben.

2. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a.

Wir begrissen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV
mit der Mdglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Zulassungs-
verfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewasser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschrankungen fiir den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM
und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhéhte Gefahr, dass die in diesem Bereich
eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

Die Zulassungsstelle hat die Moglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fir den Anwenderschutz, sondern auch fiir den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina ,Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser schutzen® verlangt, soll
sich die Zulassungsstelle auch tber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffes oder Produktes im Zustrémbereich von Trinkwasserfas-
sungen aussprechen mussen. Dieser Lésungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbe-
dingt nétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert
werden, zu dhnlichen Belastungen im Grundwasser gefuhrt haben oder noch fihren werden wie bei Clorothalonil, wenn nicht signifikante
Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewlnschten Verbesserungen zu erzielen,
braucht es zusatzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten der einzelnen Wirk-
stoffe starker beruicksichtigt werden. Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer
Konzentration von mehr als 0.1 pg/L auftreten. Rickstandsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen muissen zwingend zu
einer Neubeurteilung der Zulassung fiihren.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die Kantone klar sind, mussen die involvierten Bundesamtern, insbesondere das BLW und
das BAFU, ihre Schnittstellen klaren. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre Vorgaben unterbreitet
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werden.
Antrag auf weitergehende Massnahmen im Gewasserschutzgesetz (GSchG)

Die mit der Vorlage vorgeschlagenen Regelungen stellen eine Verbesserung gegentber den Massnahmen im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
(AP PSM) sowie gegenuber den in der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) vorgeschlagenen Regelungen dar. Sie werden aber weiterhin nicht ausreichen, das
Risiko von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden soweit zu reduzieren, dass der Mensch und die Umwelt vor den negativen Auswirkungen dieser Stoffe ge-
schitzt sind. Gerade im Lichte der neuen Erkenntnisse zu Pflanzenschutzmittel-Rickstanden im Grundwasser und im Trinkwasser sind weitergehende
Massnahmen erforderlich. Deshalb beantragen wir weitergehende Massnahmen, die effizient, einfach umsetzbar und wirtschaftlich sind. Verschiedene wei-
tergehende Massnahmen wurden bereits in der Diskussion im Zusammenhang mit dem AP PSM, der AP22+ sowie den hangigen Initiativen (Trinkwasserini-
tiative, Pestizidinitiative) diskutiert. Konkrete Massnahmen wie eine Lenkungsabgabe auf PSM werden bereits in anderen europaischen Landern angewandt,
sind erprobt und zeigen die gewlnschte Wirkung.

Neben den vorgeschlagenen Anderungen des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes erachten wir eine Anderung des Gewasserschutzge-
setzes als angezeigt, da gerade in Gewassern (Grundwasser, Oberflichengewasser) wesentliche Belastungen von PSM und Bioziden festgestellt werden,
von denen Risiken fir den Menschen wie fir Natur und Umwelt ausgehen.

Wir beantragen, folgende Massnahmen zur Reduktion des Risikos von PSM und Bioziden in das GSchG aufzunehmen. Diese wurden im Ubrigen vom Kan-
ton Luzern bereits in seinen Stellungnahmen zum Entwurf des AP PSM vom 28. Oktober 2016 bzw. zur Vernehmlassung der AP22+ vom 19. Februar 2019
beantragt:

— Verbot von PSM in den Grundwasserschutzzonen S1, S2, S3 von Trinkwasserfassungen (Anderung GSchV)

— Einfihrung einer Lenkungsabgabe auf PSM, um die Anwendung von PSM mit einem dkonomischen Instrument zu steuern.

Die Uberpriifung, ob die Risiken durch den Einsatz von PSM im geforderten Mass vermindert werden, hat nicht nur mit einem berechneten Indikator zu
erfolgen. Der berechnete Indikator ist mit realen Messungen (z.B. von PSM in Gewassern) zu vergleichen. Solche Messungen liegen fir den Kanton Luzern
noch kaum vor, unter anderem, weil sie sehr aufwandig und kostenintensiv sind. Mit der Schaffung einer Lenkungsabgabe auf PSM kénnen die Mittel bereit-
gestellt werden, um das Monitoring von PSM auf nationaler Ebene zu verbessern und damit zu Gberprifen, ob die ergriffenen Massnahmen die gewtinschte
Wirkung entfalten.

Wir begrissen die vorgeschlagenen Absenkpfade fur Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-Gesetzge-
bung erachten wir es aber als unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass fur Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefiihrt
wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Anliegen aus dem Veterinarbereich

Es gibt Wirkstoffe, die sowohl als Biozidprodukte, als auch als Tierarzneimittel (TAM) eine Zulassung haben (z.B. Deltamethrin). Aus dem aktuellen Vorent-
wurf geht nicht hervor, ob das Inverkehrbringen und die Anwendung zugelassener TAM mit entsprechenden Wirkstoffen ebenfalls einer Eingabepflicht in ein
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Informationssystem unterliegen soll. Fir die Beurteilung dazu kénnte von Bedeutung sein, wie gross der Anteil solcher Praparate am Gesamtverbrauch der
Pestizide ist, bzw. ob dieser Anteil allenfalls vernachlassigbar ware. Die Verkaufszahlen der Zulassungsinhaberinnen solcher Produkte sind flr eine Beurtei-
lung bereits jetzt zuganglich.

Seit 1.1.2019 wird ein Informationssystem fiir den Antibiotikaverbrauch in der Veterindrmedizin betrieben (1S-ABV), welches gesetzlich vorgeschrieben und
gemass unseren Erfahrungen sehr gut funktioniert. Beim allfalligen Aufbau eines Informationssystems fir PSM und BP soll von den Erfahrungen der Ent-
wicklung des IS-ABV profitiert werden, idealerweise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen (TAM, BP, PSM
u.a.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn fiir die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung fiir die anwenden-
den Betriebe (insbesondere in der Landwirtschaft), diirften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen gesenkt werden kénnen.

In den Erlauterungen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die Neuregelung alle Bereiche einschliesst, inklusive private Anwender. Im
Gesetzestext selber werden jedoch nur die beruflichen und gewerblichen Anwender erwahnt. Wir gehen somit davon aus, dass Privatpersonen keine Einga-
bepflicht haben werden, und dass die Differenz zwischen den Zahlen, welche von den Inverkehrbringern und den beruflichen und gewerblichen Anwendern
gemeldet werden, der Anwendung durch Private entspricht.

Die Eingabepflicht in ein Informationssystem muss auch Uberprift werden. Der Bundesrat hat klar festzulegen, wer fur die Kontrolle dann zustandig sein
wird. Dies ist nicht per se eindeutig, weil sowohl Tiere, Pflanzen, Mensch, als auch Umwelt betroffen sind.

Wir weisen schliesslich darauf hin, dass es auch in Zukunft fir den Erhalt einer guten Gesundheit fiir Mensch und Tier unerlasslich ist, dass Vektoren wie
z.B. Tigermucken, bekdmpft werden kdnnen. Aufgrund verschiedener Faktoren ist mit einer zunehmenden Einwanderung von bisher nicht einheimischen
Vektoren zu rechnen, welche mit dem Eintrag von bisher nicht aufgetretenen Krankheiten einhergehen kénnen. Die Bekdmpfung solcher Vektoren ist meist,
in Ermangelung von Alternativen, mit einem grossflachigen Einsatz von Pestiziden verbunden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6b Abs. 1 LwG

Zustimmung Minderheitsantrag

Naturnahe Lebensrdume, Oberflachengewasser und das Grundwasser sind moglichst frei von
Pestiziden zu halten. Die aktuell zu hohen Risiken, aber auch das Vorsorgeprinzip gebieten,
hier einen Schritt weiter zu gehen. Die Reduktion der Risiken fir Mensch, Tier und Umwelt um
50% ist nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen fiir PSM zu erreichen. Eine wei-
tergehende Reduktion der Risiken im Sinn des Minderheitsantrags ist anzustreben. Wir be-
grussen einen konkreten, gesetzlich verankerten Absenkpfad fur die Verminderung der Risiken
durch den Einsatz von PSM. Erst mit einem solchen verbindlichen Absenkpfad werden die
Ziele, die mit den Massnahmen des AP PSM angestrebt werden, verbindlich quantifiziert.

Art. 6b Abs. 2 LwG

Zustimmung Minderheitsantrag

Ein klares Zielsystem und entsprechende Instrumente sind entscheidend, um die Reduktion
der Risiken zu quantifizieren. Dem wird mit dem Minderheitsantrag Rechnung getragen. Die
Prazisierung, dass neben dem Einsatz von PSM auch deren Toxizitdt Rechnung zu tragen ist,
ist relevant, da die Toxizitat von PSM sich von Stoff zu Stoff um Gréssenordnungen unter-
scheidet.

Art. 6 Abs. 2 sieht die Berechnung eines Indikators vor, mit dem die Erreichung der Risikomin-
derung bewertet wird. Ein solcher, rechnerisch ermittelter Indikator ist den real gemessenen
Risiken fur Mensch und Umwelt gegeniberzustellen. Erst der Vergleich mit realen Messungen
z.B. von PSM in Gewassern erlaubt die Uberpriifung, ob die geforderte Risikoreduktion tat-
sachlich erreicht wurde. Fir diese effektiven Messungen sind die erforderlichen Mittel be-
reitszustellen.

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
féhrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt
erforderlichen Massnahmen tref-

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die geféhrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

fen. Insbesondere sind diesbe-
ziigliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Erganzung

Art. 11 Abs. 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 erganzt werden mit den bei-
den Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Ein-
fuhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Er-
ganzung fur den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG
auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflirchten
sind.

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fiir Biozidprodukte

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen daruber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begriissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). Ein solches Register ist fir den kantonalen Vollzug von grosser Be-
deutung. Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz
ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung
der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes
vertretbar.

Beim Aufbau soll von den Erfahrungen der Entwicklung des IS-ABV profitiert werden, idealer-
weise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen
(TAM, BP, PSM u.a.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn
fur die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung flir die anwendenden Betriebe
(insbesondere in der Landwirtschaft), dirften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen ge-
senkt werden kdnnen.

Insgesamt ist grossen Wert drauf zu legen, dass der Aufwand so gering wie mdglich gehalten
werden kann und die Kosten in einem vertretbaren Verhaltnis zum Nutzen stehen.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge

Erganzung Art. 24, Abs. 1 Zu Abs. 1:

Art. 24 Vorschriften Uber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fiillen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fiir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewiilli-
gungspfiicht fest.

Fiir private Anwender sind sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders geféhrliche Ei-
genschaften oder bestimmte
Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht zuzulassen.

o Eine sorgféltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach ei-
ner Bewilligungspflicht fir den beruflichen und gewerblichen Umgang und Zubereitungen
mit diesen Stoffen.

e Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein.

e Heute ist es mdglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers
mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren durfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu
Uberprifen ist.

e Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein (Vorsorgeprinzip).

e Fir die PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereiches).

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspddagogisch nach den Standards des SBFI und in Ab-
stimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte.
Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von dkotoxischen
Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls
soll fir diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich gemacht werden, die fur den
biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fiir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flichengewésser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

Wir unterstitzen den Vorschlag und beantragen, Absatz 2b mit einem verbindlichen Absenk-
pfad erganzen.

Da es noch zu wenig Informationen iber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der Fest-
legung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stitzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 ei-
nen verbindlichen Absenk-
pfad fest.

c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden.

Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Unterstiitzung Mehrheitsan-
trag.

Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitéat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-
chengewésser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 gilt.

Wir unterstitzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fiir Pesti-
zide im LwG und unterstitzen den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel
den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat
hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden kénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die ter-
restrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt sich
auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbedurfnis fir die genannten
Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulas-
sungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss
auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung ori-
entieren werden mussen.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Unterstiitzung Minderheitsan-
trag

Der Bundesrat legt einen Indika-
tor fest, mit dem die Erreichung
der Werte nach Absatz 1 be-
rechnet wird. Mit diesem Indika-
tor wird der Toxizitat und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-

chung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon aus-
zugehen, dass fur Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und In-
dikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gege-
benheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen
Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu flihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hoéchstwerten liegen. Dies kann u.a. damit begriindet werden, dass die Vorsorge im Grund-
wasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes
Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 3

Streichung

Dieser Absatz ist zu offen formuliert. Auch der erlauternde Bericht gibt keine genligenden Hin-
weise, unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden kann.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jdhrlich ersetzt
werden.

Damit der Bundesrat gemass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen
Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Berichter-
stattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begrissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor-
und nachgelagerten Betriebe zu berucksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden wer-
den, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
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Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch
in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern. So ge-
lingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der seine Ursache darin hat, dass qualitativ einwand-
freie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handler zuriickgewiesen
wird und vernichtet werden muss.

Wir unterstltzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht und
fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschop-
fungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und
durch die Einfiihrung einer
Lenkungsabgabe.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher
getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere Mass-
nahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht ge-
nommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im
Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades und
halt den notwendigen Druck fiir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einflhrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die Mdglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu
verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

Unser Verbesserungs-
vorschlag fir:

Art. 6b LWG

Neue Strukturierung von Art. 6b
LWG

Der Artikel 6b LWG sollte unserer Meinung nach pragnanter und griffiger strukturiert sein, in-
dem er in folgende drei Absatze unterteilt wirde:

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat.

Art. 164b Offenlegungs-

Wir unterstiitzen den Vor-
schlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
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pflicht fir Pflanzen-
schutzmittel

schutzmitteln ist das Wissen dariber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr gebracht worden sind. Die Einflihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstiitzt.

Art. 165fbis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstutzen den Vor-
schlag.

Ein zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirte und Landwirtinnen wird es
kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fir PSM-Anwen-
dungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Medium, worin die
Aufzeichnungen festgehalten werden missen Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Da-
ten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umstandlich und auf-
wéndig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun einfach méglich
werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen
aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So
kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt werden,
wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt
werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf die einge-
setzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengtinstiger
vorgenommen werden.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Luzern

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 12.Mai 2020 / Hanspeter Vogler

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt flir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Situation im Kanton Luzern

Auch im Kanton Luzern werden Pestizide und deren Abbauprodukte in Oberflichengewéassern und im Grundwasser verbreitet gemessen. Auch wenn die
Datenlage bezuglich Pestizide in Oberflachengewassern im Kanton Luzern schwach ist, zeigen neuere Untersuchungen, dass Pestizide in Konzentrationen
vorkommen, die Organismen in den Gewassern schadigen kénnen. Im Grundwasser werden Pflanzenschutzmittel vor allem in Fassungen festgestellt, deren
Einzugsgebiete ackerbaulich genutzt werden. Im Moment sind im Kanton Luzern Wasserversorgungen mit Fassungen, deren Einzugsgebiet ackerbaulich
genutzt werden, stark von Uberschreitungen von Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil betroffen. Es zeichnen sich vielfach keine einfa-
chen Ldsungen fir das Problem ab, da unbelastete Wasserbezugsorte zum Verdiinnen des abgegebenen Trinkwassers nur ganz beschrankt vorhanden
sind. Wir weisen darauf hin, dass die Anforderungswerte nach Gewasserschutzrecht bzw. die Grenzwerte nach Lebensmittelrecht im Falle der Abbaupro-
dukte von Chlorothalonil mit der angestrebten Reduktion um 50% bis 2027 voraussichtlich nicht eingehalten werden kénnen, da im Moment verbreitet deutli-
che Uberschreitungen der gesetzten Anforderungswerte / Grenzwerte in ganzen Grundwasservorkommen mit geringer Wassererneuerungsraten gemessen
werden. Aus unserer Sicht sowie jener der betroffenen Wasserversorgungen ist es unumganglich, den Einsatz von Pflanzenschutzmittel soweit zu reduzie-
ren, dass die vom Gesetzgeber Werte eingehalten werden.

Begriissung der Gesetzesanpassungen

Aus diesen Griinden sind die vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen zu begrissen. Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative bringt die ge-
winschte Verbindlichkeit fir das wichtige Ziel des Absenkpfades ergédnzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum
bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spurbar
zu reduzieren. So begrissen wir ausdrucklich, dass

— fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenk-
pfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmt,

— neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

— sowohl fir Biozide wie auch fiir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

— die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Gber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten muissen.

Probleme beim Grundwasser bleiben ungelost

Die Vorlage fluhrt zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spurbaren Verbesserungen bei den Oberflachengewassern, 16st jedoch nicht die Probleme im
Grundwasser bzw. im Trinkwasser (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen
nicht reduzieren. Hier braucht es Ansatze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentrationen herbeifiihren. In einem ersten Schritt soll eine signifikante
Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen angegangen werden.
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1.

Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso
wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a.
b.

Einheitlicher Massstab fur die Geféhrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);

Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesdmter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere erachten wir einen vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.

Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln. Alle Beteiligten miissen den
gleichen Wissensstand haben.

2. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a.

Wir begrissen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV
mit der Mdglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Zulassungs-
verfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewasser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschrankungen fiir den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM
und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhéhte Gefahr, dass die in diesem Bereich
eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

Die Zulassungsstelle hat die Moglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fir den Anwenderschutz, sondern auch fiir den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina ,Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser schutzen® verlangt, soll
sich die Zulassungsstelle auch tber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffes oder Produktes im Zustrémbereich von Trinkwasserfas-
sungen aussprechen mussen. Dieser Lésungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbe-
dingt nétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert
werden, zu dhnlichen Belastungen im Grundwasser gefuhrt haben oder noch fihren werden wie bei Clorothalonil, wenn nicht signifikante
Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewlnschten Verbesserungen zu erzielen,
braucht es zusatzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten der einzelnen Wirk-
stoffe starker beruicksichtigt werden. Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer
Konzentration von mehr als 0.1 pg/L auftreten. Rickstandsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen muissen zwingend zu
einer Neubeurteilung der Zulassung fiihren.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die Kantone klar sind, mussen die involvierten Bundesamtern, insbesondere das BLW und
das BAFU, ihre Schnittstellen klaren. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre Vorgaben unterbreitet
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werden.
Antrag auf weitergehende Massnahmen im Gewasserschutzgesetz (GSchG)

Die mit der Vorlage vorgeschlagenen Regelungen stellen eine Verbesserung gegentber den Massnahmen im Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
(AP PSM) sowie gegenuber den in der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) vorgeschlagenen Regelungen dar. Sie werden aber weiterhin nicht ausreichen, das
Risiko von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden soweit zu reduzieren, dass der Mensch und die Umwelt vor den negativen Auswirkungen dieser Stoffe ge-
schitzt sind. Gerade im Lichte der neuen Erkenntnisse zu Pflanzenschutzmittel-Rickstanden im Grundwasser und im Trinkwasser sind weitergehende
Massnahmen erforderlich. Deshalb beantragen wir weitergehende Massnahmen, die effizient, einfach umsetzbar und wirtschaftlich sind. Verschiedene wei-
tergehende Massnahmen wurden bereits in der Diskussion im Zusammenhang mit dem AP PSM, der AP22+ sowie den hangigen Initiativen (Trinkwasserini-
tiative, Pestizidinitiative) diskutiert. Konkrete Massnahmen wie eine Lenkungsabgabe auf PSM werden bereits in anderen europaischen Landern angewandt,
sind erprobt und zeigen die gewlnschte Wirkung.

Neben den vorgeschlagenen Anderungen des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes erachten wir eine Anderung des Gewasserschutzge-
setzes als angezeigt, da gerade in Gewassern (Grundwasser, Oberflichengewasser) wesentliche Belastungen von PSM und Bioziden festgestellt werden,
von denen Risiken fir den Menschen wie fir Natur und Umwelt ausgehen.

Wir beantragen, folgende Massnahmen zur Reduktion des Risikos von PSM und Bioziden in das GSchG aufzunehmen. Diese wurden im Ubrigen vom Kan-
ton Luzern bereits in seinen Stellungnahmen zum Entwurf des AP PSM vom 28. Oktober 2016 bzw. zur Vernehmlassung der AP22+ vom 19. Februar 2019
beantragt:

— Verbot von PSM in den Grundwasserschutzzonen S1, S2, S3 von Trinkwasserfassungen (Anderung GSchV)

— Einfihrung einer Lenkungsabgabe auf PSM, um die Anwendung von PSM mit einem dkonomischen Instrument zu steuern.

Die Uberpriifung, ob die Risiken durch den Einsatz von PSM im geforderten Mass vermindert werden, hat nicht nur mit einem berechneten Indikator zu
erfolgen. Der berechnete Indikator ist mit realen Messungen (z.B. von PSM in Gewassern) zu vergleichen. Solche Messungen liegen fir den Kanton Luzern
noch kaum vor, unter anderem, weil sie sehr aufwandig und kostenintensiv sind. Mit der Schaffung einer Lenkungsabgabe auf PSM kénnen die Mittel bereit-
gestellt werden, um das Monitoring von PSM auf nationaler Ebene zu verbessern und damit zu Gberprifen, ob die ergriffenen Massnahmen die gewtinschte
Wirkung entfalten.

Wir begrissen die vorgeschlagenen Absenkpfade fur Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-Gesetzge-
bung erachten wir es aber als unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass fur Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefiihrt
wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Anliegen aus dem Veterinarbereich

Es gibt Wirkstoffe, die sowohl als Biozidprodukte, als auch als Tierarzneimittel (TAM) eine Zulassung haben (z.B. Deltamethrin). Aus dem aktuellen Vorent-
wurf geht nicht hervor, ob das Inverkehrbringen und die Anwendung zugelassener TAM mit entsprechenden Wirkstoffen ebenfalls einer Eingabepflicht in ein
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Informationssystem unterliegen soll. Fir die Beurteilung dazu kénnte von Bedeutung sein, wie gross der Anteil solcher Praparate am Gesamtverbrauch der
Pestizide ist, bzw. ob dieser Anteil allenfalls vernachlassigbar ware. Die Verkaufszahlen der Zulassungsinhaberinnen solcher Produkte sind flr eine Beurtei-
lung bereits jetzt zuganglich.

Seit 1.1.2019 wird ein Informationssystem fiir den Antibiotikaverbrauch in der Veterindrmedizin betrieben (1S-ABV), welches gesetzlich vorgeschrieben und
gemass unseren Erfahrungen sehr gut funktioniert. Beim allfalligen Aufbau eines Informationssystems fir PSM und BP soll von den Erfahrungen der Ent-
wicklung des IS-ABV profitiert werden, idealerweise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen (TAM, BP, PSM
u.a.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn fiir die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung fiir die anwenden-
den Betriebe (insbesondere in der Landwirtschaft), diirften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen gesenkt werden kénnen.

In den Erlauterungen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass die Neuregelung alle Bereiche einschliesst, inklusive private Anwender. Im
Gesetzestext selber werden jedoch nur die beruflichen und gewerblichen Anwender erwahnt. Wir gehen somit davon aus, dass Privatpersonen keine Einga-
bepflicht haben werden, und dass die Differenz zwischen den Zahlen, welche von den Inverkehrbringern und den beruflichen und gewerblichen Anwendern
gemeldet werden, der Anwendung durch Private entspricht.

Die Eingabepflicht in ein Informationssystem muss auch Uberprift werden. Der Bundesrat hat klar festzulegen, wer fur die Kontrolle dann zustandig sein
wird. Dies ist nicht per se eindeutig, weil sowohl Tiere, Pflanzen, Mensch, als auch Umwelt betroffen sind.

Wir weisen schliesslich darauf hin, dass es auch in Zukunft fir den Erhalt einer guten Gesundheit fiir Mensch und Tier unerlasslich ist, dass Vektoren wie
z.B. Tigermucken, bekdmpft werden kdnnen. Aufgrund verschiedener Faktoren ist mit einer zunehmenden Einwanderung von bisher nicht einheimischen
Vektoren zu rechnen, welche mit dem Eintrag von bisher nicht aufgetretenen Krankheiten einhergehen kénnen. Die Bekdmpfung solcher Vektoren ist meist,
in Ermangelung von Alternativen, mit einem grossflachigen Einsatz von Pestiziden verbunden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 6b Abs. 1 LwG

Zustimmung Minderheitsantrag

Naturnahe Lebensrdume, Oberflachengewasser und das Grundwasser sind moglichst frei von
Pestiziden zu halten. Die aktuell zu hohen Risiken, aber auch das Vorsorgeprinzip gebieten,
hier einen Schritt weiter zu gehen. Die Reduktion der Risiken fir Mensch, Tier und Umwelt um
50% ist nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen fiir PSM zu erreichen. Eine wei-
tergehende Reduktion der Risiken im Sinn des Minderheitsantrags ist anzustreben. Wir be-
grussen einen konkreten, gesetzlich verankerten Absenkpfad fur die Verminderung der Risiken
durch den Einsatz von PSM. Erst mit einem solchen verbindlichen Absenkpfad werden die
Ziele, die mit den Massnahmen des AP PSM angestrebt werden, verbindlich quantifiziert.

Art. 6b Abs. 2 LwG

Zustimmung Minderheitsantrag

Ein klares Zielsystem und entsprechende Instrumente sind entscheidend, um die Reduktion
der Risiken zu quantifizieren. Dem wird mit dem Minderheitsantrag Rechnung getragen. Die
Prazisierung, dass neben dem Einsatz von PSM auch deren Toxizitdt Rechnung zu tragen ist,
ist relevant, da die Toxizitat von PSM sich von Stoff zu Stoff um Gréssenordnungen unter-
scheidet.

Art. 6 Abs. 2 sieht die Berechnung eines Indikators vor, mit dem die Erreichung der Risikomin-
derung bewertet wird. Ein solcher, rechnerisch ermittelter Indikator ist den real gemessenen
Risiken fur Mensch und Umwelt gegeniberzustellen. Erst der Vergleich mit realen Messungen
z.B. von PSM in Gewassern erlaubt die Uberpriifung, ob die geforderte Risikoreduktion tat-
sachlich erreicht wurde. Fir diese effektiven Messungen sind die erforderlichen Mittel be-
reitszustellen.

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
féhrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt
erforderlichen Massnahmen tref-

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die geféhrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

fen. Insbesondere sind diesbe-
ziigliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Erganzung

Art. 11 Abs. 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 erganzt werden mit den bei-
den Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Ein-
fuhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Er-
ganzung fur den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG
auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflirchten
sind.

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fiir Biozidprodukte

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen daruber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begriissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). Ein solches Register ist fir den kantonalen Vollzug von grosser Be-
deutung. Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz
ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung
der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes
vertretbar.

Beim Aufbau soll von den Erfahrungen der Entwicklung des IS-ABV profitiert werden, idealer-
weise soll ein System entstehen, welches bei den Produkten rund um Tiere und Pflanzen
(TAM, BP, PSM u.a.) einheitlich gestaltet wird (Zugang, Eingabe, etc.). Nebst dem Zugewinn
fur die Datenauswertung und eine umfassende Hilfeleistung flir die anwendenden Betriebe
(insbesondere in der Landwirtschaft), dirften dadurch auch die finanziellen Aufwendungen ge-
senkt werden kdnnen.

Insgesamt ist grossen Wert drauf zu legen, dass der Aufwand so gering wie mdglich gehalten
werden kann und die Kosten in einem vertretbaren Verhaltnis zum Nutzen stehen.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge

Erganzung Art. 24, Abs. 1 Zu Abs. 1:

Art. 24 Vorschriften Uber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fiillen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fiir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewiilli-
gungspfiicht fest.

Fiir private Anwender sind sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders geféhrliche Ei-
genschaften oder bestimmte
Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht zuzulassen.

o Eine sorgféltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach ei-
ner Bewilligungspflicht fir den beruflichen und gewerblichen Umgang und Zubereitungen
mit diesen Stoffen.

e Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein.

e Heute ist es mdglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers
mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren durfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu
Uberprifen ist.

e Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein (Vorsorgeprinzip).

e Fir die PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereiches).

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspddagogisch nach den Standards des SBFI und in Ab-
stimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte.
Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von dkotoxischen
Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls
soll fir diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich gemacht werden, die fur den
biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fiir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flichengewésser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

Wir unterstitzen den Vorschlag und beantragen, Absatz 2b mit einem verbindlichen Absenk-
pfad erganzen.

Da es noch zu wenig Informationen iber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der Fest-
legung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stitzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

8/12



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 ei-
nen verbindlichen Absenk-
pfad fest.

c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden.

Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Unterstiitzung Mehrheitsan-
trag.

Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitéat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-
chengewésser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 gilt.

Wir unterstitzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fiir Pesti-
zide im LwG und unterstitzen den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel
den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat
hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden kénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die ter-
restrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt sich
auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbedurfnis fir die genannten
Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulas-
sungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss
auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung ori-
entieren werden mussen.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Unterstiitzung Minderheitsan-
trag

Der Bundesrat legt einen Indika-
tor fest, mit dem die Erreichung
der Werte nach Absatz 1 be-
rechnet wird. Mit diesem Indika-
tor wird der Toxizitat und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-

chung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge
der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon aus-
zugehen, dass fur Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und In-
dikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gege-
benheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen
Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu flihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hoéchstwerten liegen. Dies kann u.a. damit begriindet werden, dass die Vorsorge im Grund-
wasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes
Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 3

Streichung

Dieser Absatz ist zu offen formuliert. Auch der erlauternde Bericht gibt keine genligenden Hin-
weise, unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden kann.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jdhrlich ersetzt
werden.

Damit der Bundesrat gemass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen
Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Berichter-
stattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begrissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor-
und nachgelagerten Betriebe zu berucksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden wer-
den, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
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Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch
in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern. So ge-
lingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der seine Ursache darin hat, dass qualitativ einwand-
freie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handler zuriickgewiesen
wird und vernichtet werden muss.

Wir unterstltzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht und
fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschop-
fungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und
durch die Einfiihrung einer
Lenkungsabgabe.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher
getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere Mass-
nahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht ge-
nommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im
Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades und
halt den notwendigen Druck fiir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einflhrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die Mdglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu
verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

Unser Verbesserungs-
vorschlag fir:

Art. 6b LWG

Neue Strukturierung von Art. 6b
LWG

Der Artikel 6b LWG sollte unserer Meinung nach pragnanter und griffiger strukturiert sein, in-
dem er in folgende drei Absatze unterteilt wirde:

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat.

Art. 164b Offenlegungs-

Wir unterstiitzen den Vor-
schlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
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pflicht fir Pflanzen-
schutzmittel

schutzmitteln ist das Wissen dariber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr gebracht worden sind. Die Einflihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstiitzt.

Art. 165fbis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstutzen den Vor-
schlag.

Ein zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirte und Landwirtinnen wird es
kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fir PSM-Anwen-
dungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Medium, worin die
Aufzeichnungen festgehalten werden missen Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Da-
ten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umstandlich und auf-
wéndig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun einfach méglich
werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen
aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So
kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt werden,
wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt
werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf die einge-
setzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengtinstiger
vorgenommen werden.
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Von: Bunschi Andrea

An: BLW-Schriftqutverwaltung

Betreff: Stellungnahme des Regierungsrats des Kantons Uri
Datum: Dienstag, 21. April 2020 10:33:20

Anlagen: Vernehmlassunasantwort.docx

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kommission fir Wirtschaft und Abgaben des Standerats (WAK-SR) hat die
Kantonsregierungen eingeladen zur 19.475 s Pa. lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von
Pestiziden reduzieren Stellung zu nehmen. Als Beilage erhalten Sie die Stellungnahme des
Regierungsrats des Kantons Uri als Word-Datei.

Besten Dank fur die Kenntnisnahme.
Freundliche Grisse
Andrea Bunschi

Kanton Uri

Standeskanzlei

Andrea Bunschi
Rathausplatz 1

6460 Altdorf

Telefon: +41 41 875 2007
Mail: andrea.bunschi@ur.ch

Internet: www.ur.ch/Ia
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Möglichkeit, uns zur Parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» äussern zu können, bedanken wir uns.

Wir begrüssen die Stossrichtung der Parlamentarischen Initiative. Sie bringt ergänzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrats wichtige zusätzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten endlich spürbar zu reduzieren. So begrüssen wir ausdrücklich, dass

· für die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenkpfad der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ übereinstimmt,

· neu auch für den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

· sowohl für Biozide wie auch für Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz vom Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

· die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmässig Bericht über die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten müssen.

Der Kanton Uri weist nachdrücklich auf folgende Punkte hin:

1. Diese Parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spürbaren Verbesserungen bei den Oberflächengewässern führen, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser lösen (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Dazu braucht es Ansätze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentrationen herbeiführen können. In einem ersten Schritt und im Sinne einer Massnahme zur Risikoreduktion soll eine signifikante Veränderung bei der Verwendung von sämtlichen gefährlichen Stoffen und Zubereitungen sichergestellt werden.

2. Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffs in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab für die Gefährlichkeit der Stoffe (siehe erläuternder Bericht Ziff. 2.1.2);

b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesämter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.

c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersuchungsbereiche zu einem für die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammenzubringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den gleichen Wissensstand haben müssen.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a. Wir begrüssen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Ergänzung der PSMV mit der Möglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchführung eines Zulassungsverfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfähigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen zu können und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u. a. bei der Überwachung der Gewässer von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschränkungen für den privaten Gebrauch. Über die in diesem Bereich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht Unklarheit. Daher erachten wir diesen Bereich als grosses Risiko. Bei privaten Anwendern fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet. Dies führt oft zu hochkonzentrierten Einsätzen hochgiftiger und langjährig nicht mehr abbaubarer PSM und Biozidprodukten. Zusätzlich besteht eine erhöhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Möglichkeit, einen Wirkstoff oder ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Dabei geht es neben dem Anwenderschutz vor allem um den Schutz besonderer Kategorien von Tieren (z. B. Bienen oder allgemein terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensräumen.

e. Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina «Trinkwasser durch die Verschärfung der Zulassung besser schützen» verlangt, soll sich die Zulassungsstelle auch über die Anwendung des betreffenden Wirkstoffs oder Produkts im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen aussprechen. Dieser Lösungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nötig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele für die Kantone klar sind, müssen die involvierten Bundesämter, insbesondere das BLW und das BAFU, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klären. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre Vorgaben unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die spärlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in Sitzungen verloren gehen, weil sich der Bund noch nicht auf seine Vorgaben einigen konnte.

Wie erwähnt, begrüssen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade für Nährstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlässlich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass für Nährstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingeführt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese Parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgeführt, ergänzen und nicht losgelöst voneinander diskutiert und bereinigt werden können.

Ergänzungs- und Änderungsanträge sind rot markiert.

		



		






Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

		Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso, legge

		Antrag
Proposition
Richiesta

		Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

		



		Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

		



		Ergänzung

Art. 8

		Antrag 1:

Ergänzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefährliche Eigenschaften beachten und die zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt erforderlichen Massnahmen treffen. Er befolgt die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und beachtet die Informationen der Herstellerin.

		Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Artikel 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.



Vor Stoffen, die gefährliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschützt werden. Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

		



		Ergänzung

Art. 11

		Antrag 2:

Ergänzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren sowie keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat.



		Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 ergänzt werden mit den beiden Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Ergänzungen, die wir unterstützen. Mit der Einführung der zusätzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Ergänzung für den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Artikel 8 ChemG auf Artikel 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu befürchten sind.

		



		Art. 11a Offenlegungspflicht für Biozidprodukte

		Wir unterstützen den Vorschlag.

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

		



		Art. 11b Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten

		Wir unterstützen den Vorschlag.

		Wir begrüssen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Artikel 165fbis Landwirtschaftsgesetz führen wir aus, dass ein solches Register für den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt sinngemäss auch hier. Für die Einschätzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes vertretbar.

		



		Ergänzung

Art. 24 Vorschriften über persönliche und fachliche Voraussetzungen

		Antrag 3:

Ergänzung (rot):

Art. 24, Abs. 1
Der Bundesrat legt fest, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, welche mit Stoffen und Zubereitungen umgehen will, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen. Soweit es für den Schutz von Leben und Gesundheit erforderlich ist, legt er eine Bewilligungspflicht fest.

Für private Anwender sind solche Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen, nicht zu zulassen.

		Zu Absatz 1:

· Eine sorgfältige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach einer Bewilligungspflicht für den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zubereitungen;

· Die zur Erfüllung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gültigkeit bzw. Erneuerungspflicht; Gültigkeit ad personam;

· Heute ist es möglich, dass bis zu fünf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dürfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu überprüfen ist;

· Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen für den privaten Gebrauch stark eingeschränkt sein -> Vorsorgeprinzip;

· Für die PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschränkung des Anwendungsbereichs). Die entsprechenden Bemühungen der Zulassungsstelle laufen, sind allerdings noch nicht weit gediehen.



Zu Absatz 2: Diese Bestimmung ist berufspädagogisch nach den Standards des SBFI und in Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemäss unserer Feststellung bestehen grosse Mängel beim privaten Gebrauch solcher Produkte (beispielsweise private Gärten). Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ökotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und nicht beruflichen Anwendern sicherzustellen. Für diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugänglich gemacht werden, die für den biologischen Landbau zugelassen sind.



		



		Art. 25a Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten

		Antrag 4:

Ergänzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten für Mensch, Tier und Umwelt

sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobereiche

b) Werte zur Verminderung der Risiken und legt bis 2025 einen verbindlichen Absenkpfad fest.

c) die Methode, mit der die Erreichung der Werte berechnet wird.

		Wir unterstützen den Vorschlag und möchten Absatz 2 Buchstabe b mit einem verbindlichen Absenkpfad ergänzen.

Da es noch zu wenig Informationen über den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen Risiken gibt, begrüssen wir die Übertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemäss Absatz 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise eines wissenschaftlichen Rats (z. B. aus ETH-Forschenden) stützen, um sicherzustellen, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerkeranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Artikel 25a möglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, müssen die in Absatz 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, müssen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.

		








		Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 1

		Wir unterstützen den Mehrheitsantrag.

Ergänzungen (rot)

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden. Die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser müssen bis 2027 um 50 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden. Ausserdem legt er 2025 den weiteren Absenkpfad fest, der ab 2027 zu gelten hat.



		Wir unterstützen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfads für Pestizide im LWG und unterstützen den Mehrheitsantrag.



Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel den Ergebnissen anpassen zu können, um die Zielerreichung sicherzustellen.



Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversität im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeinträchtigung orientieren werden müssen.



Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum beschränkt sich nicht auf Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume, sondern dehnt sich auch in die Landwirtschaftsfläche aus. Auf dieses erhöhte Schutzbedürfnis für die genannten Lebewesen ist im Erläuternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversität im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeinträchtigung orientieren werden müssen.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 2

		Antrag 5: 

Wir unterstützen den Minderheitsantrag

2 Der Bundesrat legt einen Indikator fest, mit dem die Erreichung der Werte nach Absatz 1 berechnet wird. Mit diesem Indikator wird der Toxizität und dem Einsatz der verschiedenen Pflanzenschutzmittel Rechnung getragen. Der Bundesrat erarbeitet zu diesem Zweck ein angemessenes Informationssystem.

		Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte nach Artikel 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszugehen, dass für Oberflächengewässer und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gegebenheiten von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem «Risiko von 100 Prozent» bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Höchstwerten (numerischen Anforderungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu führen, dass die Konzentrationen unter diesen Höchstwerten liegen. Dies kann u. a. dadurch begründet werden, dass die Vorsorge im Grundwasserschutz grösste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser saniert ist.

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 3

		Antrag 6:

Streichung

		Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erläuternde Bericht gibt keine genügenden Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden kann.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 4

		Antrag 7:

Ergänzungen (rot)

Der Begriff regelmässig soll durch einmal jährlich ersetzt werden.

		Damit der Bundesrat gemäss Absatz 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jährliche Berichterstattung sinnvoll.

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 5

		Wir unterstützen den Vor-schlag.



		Wir begrüssen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor- und nachgelagerten Betriebe zu berücksichtigen. So müssen alle Akteure eingebunden werden, so auch u. a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu fördern. So gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der daher führt, weil qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Händlern zurückgewiesen wird und vernichtet werden muss.

Wir unterstützen die umfassende Aufzählung der Branchen gemäss erläuterndem Bericht und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette ebenfalls einzubinden.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 6

		Antrag 8:

Ergänzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Verminderungsziele nach Absatz 1 nicht erreicht werden, so ergreift der Bundesrat spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist die erforderlichen Massnahmen, insbesondere durch den Widerruf der Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe oder durch die Einführung einer Lenkungsabgabe.





		

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden können und allenfalls erforderliche weitere Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht genommen, die nötigen Massnahmen frühzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfads und hält den notwendigen Druck für eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits - in Analogie zur CO2-Gesetzgebung - im Gesetz aufzuzeigen, welche Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden. Dem Bundesrat soll eine Auswahl offenstehen. Teil dieser Auswahl soll auch die Einführung einer Lenkungsabgabe für Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Dänemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel können dabei vollständig an die Landwirte zurückgezahlt werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt für eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Möglichkeit einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der obigen Auswahl sein. Der Bundesrat kann beide Massnahmen gleichzeitig oder einzeln ergreifen.

		



		Art. 164b Offenlegungspflicht für Pflanzenschutzmittel

		Wir unterstützen den Vor-schlag.

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht worden sind. Die Einführung des neuen Artikels 164b wird deshalb unterstützt.

		



		Art. 165fbis Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln



		Wir unterstützen den Vor-schlag.

		Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Für die Landwirtinnen und Landwirte wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht für PSM-Anwendungen im sogenannten Feldkalender gestrichen wird. Es ändert sich lediglich das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden müssen. Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umständlich und aufwendig gewesen wäre. Über das geplante Informationssystem wird dies nun einfach möglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklärt werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So können beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstärkt werden, wo überdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Überwachung der Gewässer kann Bezug genommen werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengünstiger vorgenommen werden.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’'avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Uri

Adresse / Indirizzo Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Altdorf, 14. April 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

uns.

1.

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Méglichkeit, uns zur Parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» dussern zu kdnnen, bedanken wir

Wir begriissen die Stossrichtung der Parlamentarischen Initiative. Sie bringt erganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022
(AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrats wichtige zusétzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pesti-
ziden und ihren Transformationsprodukten endlich splrbar zu reduzieren. So begriissen wir ausdricklich, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit
dem Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmit,

neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fur Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz vom Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Uber

die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Der Kanton Uri weist nachdricklich auf folgende Punkte hin:

Diese Parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spilrbaren Verbesserungen bei den Oberflachengewassern
fuhren, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser 16sen (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im
Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Dazu braucht es Ansatze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentratio-
nen herbeiflihren kdnnen. In einem ersten Schritt und im Sinne einer Massnahme zur Risikoreduktion soll eine signifikante Veranderung bei der
Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen sichergestellt werden.
Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffs in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wich-
tiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:
a. Einheitlicher Massstab fiir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);
b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.
c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersu-
chungsbereiche zu einem fiir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammenzubringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten
den gleichen Wissensstand haben mussen.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a. Wir begrussen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV
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mit der Moglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Zulassungs-
verfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u. a. bei der Uberwachung der Gewasser von grosser Wichtig-
keit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschréankungen fir den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht Unklarheit. Daher erachten wir diesen Bereich als grosses Risiko. Bei privaten Anwendern fehlt die Sachkenntnis
im Umgang mit PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet. Dies flihrt oft zu hochkonzentrierten Einsat-
zen hochgiftiger und langjahrig nicht mehr abbaubarer PSM und Biozidprodukten. Zusatzlich besteht eine erhdhte Gefahr, dass die in die-
sem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Mdglichkeit, einen Wirkstoff oder ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvor-
schriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Dabei geht es neben dem Anwenderschutz vor allem um den
Schutz besonderer Kategorien von Tieren (z. B. Bienen oder alilgemein terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und
von empfindlichen Lebensraumen.

e. Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina «Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser schitzen» verlangt, soll
sich die Zulassungsstelle auch Uber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffs oder Produkts im Zustrébmbereich von Trinkwasserfassun-
gen aussprechen. Dieser Losungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt
noétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die Kantone klar sind, mussen die involvierten Bundesamter, insbesondere das BLW und das
BAFU, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klaren. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre
Vorgaben unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die spéarlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in Sitzungen verloren gehen, weil sich der Bund
noch nicht auf seine Vorgaben einigen konnte.

Wie erwahnt, begriissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fiir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-
Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass fiir Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsab-
gabe eingefiihrt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese Parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgeflhrt, ergan-
zen und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.

Erganzungs- und Anderungsantrage sind rot markiert.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1:
Erganzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
féhrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Er befolgt die gesetzlichen
Vorgaben des Umwelt- und Ge-
wésserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes und
beachtet die Informationen der
Herstellerin.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Artikel 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduk-
tion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschiitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2:
Erganzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 erganzt werden mit den bei-
den Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Ein-
fuhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Er-
ganzung fir den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Artikel 8
ChemG auf Artikel 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren
zu befirchten sind.

4/10



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fur Biozidprodukte

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fiir die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen daruber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begrissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Artikel 165f°'s Landwirtschaftsgesetz fiihren
wir aus, dass ein solches Register fir den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies
gilt sinngemass auch hier. Fur die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch
den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch
zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des
Biozideinsatzes vertretbar.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Uber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 3:
Erganzung (rot):

Art. 24, Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fiillen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fiir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-

Zu Absatz 1:

e Eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach ei-
ner Bewilligungspflicht fir den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen
und Zubereitungen;

e Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Giiltigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht; Glltigkeit ad personam;

e Heute ist es mdglich, dass bis zu flinf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinha-
bers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren durfen. Hier liegt ein Risiko vor, das
zu Uberprifen ist;

e Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip;

e Fir die PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereichs). Die entsprechenden Bemuhungen der Zulassungsstelle laufen, sind aller-
dings noch nicht weit gediehen.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

forderlich ist, legt er eine Bewiilli-
gungspflicht fest.

Fiir private Anwender sind sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders gefahrliche Ei-
genschaften oder bestimmte
Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht zu zulassen.

Zu Absatz 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in
Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemass unserer Feststellung bestehen grosse Mangel beim privaten Gebrauch solcher Pro-
dukte (beispielsweise private Garten). Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den
fachkundigen Umgang von 6kotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und nicht be-
ruflichen Anwendern sicherzustellen. Fir diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zu-
ganglich gemacht werden, die fiir den biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 4:
Erganzung (rot):

" Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten flir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flaichengewésser und des
Grundwassers soll verbessert
werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.
c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet

wird.

Wir unterstitzen den Vorschlag und moéchten Absatz 2 Buchstabe b mit einem verbindlichen
Absenkpfad erganzen.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente gemass Absatz 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rats (z. B. aus ETH-Forschenden) stutzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Artikel 25a méglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Absatz 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mis-
sen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag.

Erganzungen (rot)

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-
chengewdésser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat.

Wir unterstitzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfads fir Pesti-
zide im LWG und unterstiitzen den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen.

Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren
gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf
die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orien-
tieren werden muissen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbedurfnis fir die ge-
nannten Lebewesen ist im Erlduternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich
Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrach-
tigung orientieren werden mussen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Antrag 5:

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

2Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Absatz 1
berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitat und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Artikel 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die
Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist
davon auszugehen, dass fir Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Me-
thoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unter-
schiedlichen Gegebenheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persis-
tenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Ge-
setz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem «Risiko von 100 Prozent» bei den zur Trinkwasserver-
sorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbau-
produkte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforde-
rungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu flihren, dass die Konzentrationen
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beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

unter diesen Hochstwerten liegen. Dies kann u. a. dadurch begrindet werden, dass die Vor-
sorge im Grundwasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein
verunreinigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung Antrag 6: Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erlduternde Bericht gibt keine genitigenden
der Risiken durch den Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden
Einsatz von Pflanzen- Streichung kann.

schutzmitteln

Abs. 3

Art. 6b Verminderung Antrag 7: Damit der Bundesrat gemass Absatz 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderli-

der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Erganzungen (rot)

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jéhrlich ersetzt
werden.

chen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche
Berichterstattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Wir begrissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu bericksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden
werden, so auch u. a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht we-
nig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht
auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern.
So gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der daher fihrt, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handlern zurtickgewiesen wird
und vernichtet werden muss.

Wir unterstltzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht
und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schdpfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den

Antrag 8:
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Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Erganzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spéatestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe oder
durch die Einflihrung einer Len-
kungsabgabe.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen frihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfads
und halt den notwendigen Druck fur eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits - in Analogie zur CO2-Gesetzgebung - im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Dem Bundesrat soll eine Auswahl offenstehen. Teil dieser Auswahl soll auch die Einfiih-
rung einer Lenkungsabgabe fur Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert.
Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel kbnnen dabei vollstandig an die Land-
wirte zuriickgezahlt werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt fir eine Len-
kungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Méglichkeit einzelne Wirkstoffe direkt zu verbie-
ten, soll ebenfalls Teil der obigen Auswahl sein. Der Bundesrat kann beide Massnahmen
gleichzeitig oder einzeln ergreifen.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fir Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstttzen den Vor-
schlag.

Eine Grundvoraussetzung fiir die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen daruber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht worden sind. Die Einflhrung des neuen Artikels 164b wird deshalb unterstitzt.

Art. 165fbis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Vor-
schlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirtinnen und Landwirte
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sogenannten Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich
das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden missen. Die in diesen Feldka-
lendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil
dies zu umstandlich und aufwendig gewesen wére. Uber das geplante Informationssystem
wird dies nun einfach moglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Un-
terschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszah-
len geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kdnnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewésser kann Bezug genommen werden auf
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die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tengunstiger vorgenommen werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren

Sie erhalten beigefiigt die Vernehmlassung des Kantons Schwyz betreffend Parlamentarische
Initiative "Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren".
Freundliche Griisse

Judith Gwerder

Staatskanzlei des Kantons Schwyz

Bahnhofstrasse 9

Postfach 1260

6431 Schwyz

Telefon: +41 41 819 26 16

Telefax: + 41 41 819 26 19

E-Mail: judith.gwerder@sz.ch

Internet: http://www.schwyz.ch
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”
Consultation relative à l’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv. pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi”

		Organisation / Organisation / Organizzazione

		Regierungsrat des Kantons Schwyz



		Adresse / Indirizzo

		Bahnhofstrasse 9

6431 Schwyz



		Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

		







Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		Sehr geehrte Damen und Herren

Wir möchten uns bei der WAK-SR für den Bericht und die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, danken. Wir begrüssen, dass die Belastung von Trinkwasser durch von Menschen eingebrachte, biologisch aktive Wirkstoffe so gering wie möglich gehalten werden sollen. Ebenfalls schätzen wir es, dass der Fokus nicht nur auf die Landwirtschaft gesetzt wird, sondern alle Stoffe an den gleichen ökotoxikologischen Beurteilungsmassstäben gemessen werden sollen. Jedoch beinhalten nicht nur Pestizide biologisch aktive Stoffe, sondern auch Arzneimittel und Lebensmittel. Diese Stoffe gelangen zu einem grossen Teil auch in die Kanalisation und dadurch später auch in die Gewässer. Sie sollten deshalb ebenfalls in dieselben Massnahmen aufgenommen werden.

Der begleitende Bericht zur Vorlage beinhaltet nur beschränkt Hinweise oder Vorgaben, wie die Umsetzung im Detail erfolgen soll und welche konkreten Massnahmen zur Zielerreichung beabsichtigt sind. Die Folgen für die Betriebe und für die Vollzugsstellen sowie die Eignung und Wirkung der vorgeschlagenen Anpassungen bezüglich Risikoreduktion lassen sich daher nur schwer beurteilen.

Die Festhaltung der Reduktionsziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist zu begrüssen. Voraussetzung zur «Messung» und Beurteilung des Risikos beim Einsatz von Pestiziden sind die Festlegung eines Indikators und das Vorhandensein der dafür erforderlichen Daten. Ausserdem sind die Massnahmen bei Nichterreichung des Ziels zu definieren. Diese Punkte werden in der Vorlage angesprochen. Die Ausgestaltung der einzelnen Punkte ist jedoch noch sehr allgemein gehalten. Insbesondere die Vorgaben im Bereich der Massnahmen bei ungenügender Risikoreduktion sind noch zu wenig verbindlich und griffig. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben den nach dieser Vorlage vorgesehenen summarisch wirkenden Massnahmen weiterhin punktuelle Massnahmen bei lokaler Überschreitung von Umweltzielen nach anderen Gesetzgebungen ihre Berechtigung haben und vorbehalten bleiben müssen.

Im Bericht werden verschiedene Branchen angesprochen, welche Pflanzenschutzmittel einsetzen. Unter anderem werden der Ackerbau, Gemüsebau, Rebbau oder Obstbau angesprochen. Der Schweizerische Obstverband und der Verband Schweizer Gemüseproduzenten sind aber nicht auf der Adressatenliste. Wir können nicht nachvollziehen, weshalb nicht alle betroffenen Branchenverbände zur Vernehmlassung eingeladen wurden. Es erscheint uns aber wichtig, dass gerade, wenn den Branchen – wie beschrieben – eine wichtige Rolle zugeteilt werden soll, diese auch angehört werden.

Es wird ausgeführt, dass für die gewerbliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln eine Weiterbildungspflicht für den Beibehalt der Fachbewilligung benötigt wird, dies aber für die Verwendung von Biozidprodukten nicht der Fall sei. Das ist für uns nicht nachvollziehbar.

Bei der Beschreibung der Fördermassnahmen für die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln wird hervorgehoben, dass über 50% des Getreides ohne Insektizid- und Fungizidbehandlungen produziert wird. Dies ist selbstverständlich positiv zu werten. Es lässt aber Produzenten von anderen Kulturen schlecht dastehen. Es sollte ergänzend erklärt werden, weshalb die Beteiligung an solchen Förderprogrammen in anderen Kulturen nicht ebenfalls so hoch ist. Wenn das Produkt unverarbeitet zum Konsumenten kommt (z.B. Gemüse, Obst), sind die optischen Ansprüche entsprechend viel höher und die Toleranz für eine Qualitätsminderung viel geringer, was teilweise die höheren Pestizidbehandlungen erklärt.

Wie im Bericht auf S. 17 geschrieben wird, dient die Verwendung von PSM in der Landwirtschaft primär dem Schutz der Kulturen. Die grösste Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen besteht, wenn die PSM in konzentrierter Form vorliegen. Am meisten haben die Anwender mit dieser Form der PSM zu tun. Ebenfalls sind es die Produzenten, welche höhere Pflanzenschutzausgaben bezahlen müssen. Es liegt deshalb in ihrem Interesse, PSM-Anwendungen so gering wie möglich zu halten. Man kann deshalb davon ausgehen, dass sie bereits heute alles Mögliche unternehmen, um den Pflanzenschutzeinsatz und unbeabsichtigte Verluste zu minimieren. Im Bericht steht auf S.11 und 20, dass z.B. toxischere Produkte durch weniger toxische ersetzt werden können. Hierzu müssen aber wirksame und gleichzeitig weniger toxische Produkte einerseits überhaupt zur Verfügung stehen, andererseits muss auch zwingend das Resistenzmanagement beachtet werden.

Wenn der Bund die Branchen beispielsweise mit Direktzahlungsanreizen an die Produzenten in ihrer Zielerreichung unterstützen möchte, dann muss er diese Anreize in sehr enger Absprache mit der Branche definieren. 

Auf S. 21 des Berichts steht, dass der Bundesrat seine korrigierenden Massnahmen bereichsspezifisch ausrichten wird. Hierzu ist (wie schon erwähnt) zu beachten, dass die Anforderungen an die Produkte unterschiedlicher Branchen unterschiedlich sind. Dementsprechend müssen auch die Anforderungen an die verschiedenen Branchen unterschiedlich ausfallen.

Bei den finanziellen Auswirkungen der Umsetzung (S. 26 im Bericht) müssen auch die Mehrkosten der Produzenten durch die Umsetzungen der Massnahmen erwähnt werden. Dadurch verlieren sie an Konkurrenzkraft gegenüber importierten Gütern. Der Bund muss sich daher Gedanken machen, wie er dem entgegenwirken kann. 

Im begleitenden Bericht zur Vorlage werden die bereits durchgeführten und die geplanten Monitoring-Aktivitäten verschiedener Akteure in den unterschiedlichen, vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betroffenen Umweltbereichen oder Produkten aufgezeigt. Diese Tätigkeiten müssen praktisch vollumfänglich durch die öffentliche Hand (Bund, Kantone) finanziert werden. Es wäre folgerichtig, wenn der wegen des Einsatzes von Pestiziden notwendige Monitoring-Aufwand im Sinne des Verursacherprinzips bereits beim Inverkehrbringen der Mittel durch eine vorgezogene Gebühr finanziert würde. Dazu ist eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.

		






Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

		Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso, legge

		Antrag
Proposition
Richiesta

		Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

		



		Artikel 11a, ChemG

		Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig sind, keine Lücken vorhanden sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

		Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Umfang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft sie insbesondere Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Chemikalien. 

Eine Übersicht über die verkauften Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen. 

		



		Art. 11b Abs. 1 und 2 ChemG. Sowie Art. 165fbis Abs. 1 und Abs. 2 LwG

		Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht durch die Vollzugsbehörden kaum zu bewältigen ist.

		Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten 

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche VerwenderInnen jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem zu erfassen haben. Dieses soll Daten über die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flächen und über die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschränkung auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt. Dazu zählen beispielsweise Hände-, Apparate- und Flächendesinfektionen im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. 

Es ist davon auszugehen, dass die vielen Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig für die Erfassung sind. 

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, könnten daraus aber kaum konkrete Aussagen über das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es würden maximal summarische Aussagen abgeleitet werden können. Solche Abschätzungen sind bei der Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualität durchführbar. Gemäss begleitendem Bericht sollen nicht die Verkaufszahlen als Basis für einen Indikator für die Beurteilung der Zielerreichung dienen. Der Nutzen der Verwenderangaben ist daher nicht erkennbar.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Einträge in die Umwelt verursachen, identifiziert sind.

		



		Artikel 24, ChemG

Vorschriften über persönliche und fachliche Voraussetzungen

		Die Bestimmung ist wie folgt zu ergänzen: […] Für private Anwender sollen solche Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen, nicht erhältlich sein.

		Gemäss unserer Feststellung bestehen Mängel beim privaten Gebrauch solcher Produkte. Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ökotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen oder beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sollen für die Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugänglich gemacht werden, die für den biologischen Landbau zugelassen sind.

		



		Artikel 25a, ChemG

Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten:

1 Die Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten für Mensch, Tier und Umwelt

sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und

des Grundwassers soll verbessert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobereiche

b) Werte zur Verminderung der Risiken

c) die Methode, mit der die Erreichung der Werte berechnet wird.

		Der Artikel muss konkretisiert  und es soll für Absatz 1 ein zeitlicher Rahmen gesetzt werden.

		Es geht weder aus dem Wortlaut noch dem begleitenden Bericht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll.

Es bleibt unklar, ob bzw. in welcher Art die oben erhobenen Daten in die Risikoreduktion einfliessen sollen.

Im Bericht ist erklärt, dass PSM und BP nicht gleichbehandelt werden können, da für die BP noch keine Datengrundlagen vorhanden sind. Deshalb müsse der Bundesrat erst noch Werte definieren. Jedoch soll zumindest wie bei den PSM ein zeitlicher Rahmen gesetzt werden.

		



		Artikel 6b LWG



		Die Basis für eine Lenkungsabgabe oder für mengenbezogene finanzielle Massnahmen auf der Basis des Verursacherprinzips fehlt im vorliegenden Entwurf und ist noch im LwG zu ergänzen.

		[bookmark: _GoBack]Abs. 1–3: Die angesprochenen Bestrebungen zur Risikoreduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sind grundsätzlich zu begrüssen. Die Festlegung eines Indikators wie von der Kommissionsminderheit vorgeschlagen, erlaubt die Überwachung der quantitativ vorgegebenen Zielsetzung. 

Abs. 4 und 5: Der Einbezug der Branchen ist zweckmässig. Es ist darauf hinzuweisen, dass diverse Verbände, die im begleitenden Bericht erwähnt werden, keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln sind und daher nicht von der vorgeschlagenen Regelung im LwG betroffen sein werden (z. B. Organisationen im Bereich der Schädlingsbekämpfung, des Bau- und Fassadenschutzes und von Verwendern von Bootsanstrichen und Holzschutzmitteln).

Abs. 6: Im vorliegenden Entwurf wird als Massnahme bei absehbarem Nichterreichen des Reduktionsziels nur die Möglichkeit des Widerrufs von Zulassungen für Produkte mit besonders risikoreichen Wirkstoffen explizit erwähnt. Vorschläge für weitere Massnahmen werden im begleitenden Bericht angesprochen (Lenkungsabgabe, Förderung pestizidfreier Systeme, Verbot von Mitteln für nichtberufliche Verwender, strengere Auflagen für bestehende Zulassungen). Für die Mehrzahl dieser Massnahmen besteht heute schon eine ausreichende Rechtsgrundlage.

		



		Art. 6b Abs. 1 LwG

		Am Schluss ergänzen: […] Die Risiken werden durch drei Faktoren bestimmt : Menge, Toxizität und Exposition.

		Der Begriff Risiko muss definiert sein, damit die Formulierung konkreter und bestimmter ist. Sie lässt so weniger Raum für verschiedene Auslegungen.

		



		Art. 6b Abs. 1 LwG

		Es ist die Formulierung der Mehrheit zu übernehmen.

		Es wäre zwar wünschenswert, die Risiken weiter zu verringern. Dies wäre jedoch im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse nicht verhältnismässig.

		



		Art. 6b Abs. 2 LwG

		Es ist die Formulierung der Minderheit zu übernehmen.

		Wie im Bericht auf S. 18 erwähnt wird, ist die Bevölkerung gegenüber jeglichen Anwendungen und Rückständen von Pestiziden kritisch eingestellt. Die WAK-SR möchte diese Bedenken ernst nehmen, und die Bevölkerung davon überzeugen, dass die Herausforderungen mit der notwendigen Sorgfalt ernsthaft angegangen werden. Dies geht nicht mit pauschalen Werten. Deshalb muss der Toxizität bei der Festlegung eines Indikators Rechnung getragen werden. Mit der Festlegung eines Indikators kann die in Abs. 1 definierte Zielerreichung eindeutig berechnet werden.

		



		Art. 6b Abs. 4 LwG

		Es ist die Formulierung der Minderheit zu übernehmen.

		Dass dort Massnahmen ergriffen werden sollen, wo die Risiken am höchsten sind, ist plausibel. Da aufgrund von Dritteinflüssen möglicherweise Massnahmen aber nicht ergriffen werden können, sollte die Massnahmenergreifung nicht nur «risikobasiert» erfolgen. Wir erachten, dass mit dem Minderheitsantrag eine zweckmässige Massnahmenergreifung möglich wird.

		



		Artikel 164b, LWG

		Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig und lückenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

		Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln. Art und Umfang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft sie insbesondere Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Chemikalien. 

Es entspricht einer breit abgestützten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Daten über die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhalten. Aussagekräftige Angaben über die verkauften Pflanzenschutzmittel sind Voraussetzung für die Beurteilung des Risikos, für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

		



		Artikel 165fbis, LWG

		

		In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche Verwender sämtliche Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln in einem Informationssystem zu erfassen haben. Die Meldungen sollen Daten über die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flächen und über die behandelten Kulturen beinhalten.

Solche Daten können wertvoll sein, um spezifische Risiken zu beurteilen und risikobasiert einzugreifen. 

Bereits heute sind landwirtschaftliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln verpflichtet, ausführliche Aufzeichnungen über deren Einsatz zu führen. Beim Aufbau eines zentralen Informationssystems ist darauf zu achten, dass dabei Synergien genutzt werden können und dass keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.

		



		Art. 165fbis Abs. 3 LWG

		Die Bestimmung ist wie folgt zu ergänzen: […] e) in aggregierter und anonymisierter Form die Branchenorganisationen welche gemäss Art. 6b Abs. 5 vom Bundesrat definiert wurden: zur Beurteilung und Berichterstattung über die Wirkung der ergriffenen Massnahmen gemäss Art. 6b, Abs. 4;

		Ohne Zugriff auf die Daten können die Branchenorganisationen, die vom Gesetzgeber geforderte Berichterstattung nicht vornehmen.
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;’I Ka n -to n Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements VD

Obwalden

CH-6061 Sarnen, St. Antonistrasse 4, VD

Per E-Mail:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
Herr Pascal Zaffarano

3003 Bern

Sarnen, 8. April 2020

Parlamentarische Initiative zur Reduktion von Pestiziden (19.475 s Pa.lv.);
Stellungnahme.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fur die Méglichkeit der Stellungnahme zur oben erwahnten Thematik.

Wir begruissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt die gewiinschte Verbind-
lichkeit, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spirbar zu
senken. Sie erganzt damit auch die diesbezlglichen Zielsetzungen, wie sie in der Botschaft zur Wei-
terentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) vorgesehen sind und unterstitzt den bestehenden
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates.

Eine detaillierte Stellungnahme haben wir geméss lhrem Wunsch mittels der vorbereiteten Wordvor-
lage erstellt und per E-Mail (in Word und PDF) an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch gesendet.

Freundliche Griisse

-

AVNY %

Daniel Wyler
Regierung/srat

Kopie an:

Kantonale Mitglieder der Bundesversammlung
Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Amt fur Wald und Landschaft

Staatskanzlei (OWSTK. 3699)

Beilage:
— Detaillierte Stellungnahme

St. Antonistrasse 4, 6060 Samen
Postadresse: Postfach 1264, 6061 Samen
Tel. 041 666 63 30, Fax 041 660 11 49

volkswirtschaftsdepartement@ow.ch

www.ow.ch

OW-#1088518-v1-Begleitbrief VN_pa_Iv__19_475.docx



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I'avant-projet pour la mise en oeuvre de Piv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Volkswirtschaftsdepartement Obwalden

Adresse / Indirizzo St. Antonistrasse 4

Postfach 1264
6061 Sarnen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Sarnen, 31. Marz 2020

VolkswnrtschaZ}departement

Danlel Wyl
Regierunggrat

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-

tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1.

Sehr geehrte Damen und Herren
Fur die Méglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 19.475 ,Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren” dussern zu kénnen, bedanken wir uns.
Wir begrissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt die gewlinschte Verbindlichkeit fur das wichtige Ziel des Absenkpfads ergan-

zend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrats, um die
Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten sptrbar zu reduzieren. So begriissen wir ausdriicklich, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit
dem Absenkpfad der N&hrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ Uibereinstimmt,

neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fir Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Uber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten mussen.

Wir weisen nachdrucklich auf folgende Punkte hin:

Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu splrbaren Verbesserungen bei den Oberflachengewsssern
fuhren, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser I6sen (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im
Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Hier braucht es Ansétze, welche eine Reduktion der Schadstoffkonzentrati-
onen herbeiftihren kénnen. In einem ersten Schritt und im Sinne einer Massnahme zur Risikoreduktion soll eine signifikante Veranderung bei der
Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen sichergestellt werden.
Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffs in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wich-
tiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf:
a. Einheitlicher Massstab fur die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);
b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit zu optimieren. Insbesondere
erachten wir einen regelmassigen, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.
c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln mit dem Ziel, dass alle Be-
teiligten den gleichen Wissensstand haben.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a. Wir begrussen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV
mit der Méglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Zulassungs-
verfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
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einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewésser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschrénkungen fiir den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlen die Sachkenntnisse im Umgang mit
PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhéhte Gefahr, dass die in diesem Be-
reich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Moglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fir den Anwenderschutz, sondern auch zum Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina , Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser schitzen* verlangt, soll
sich die Zulassungsstelle auch tber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffs oder Produkts im Zustrémbereich von Trinkwasserfassun-
gen aussprechen missen. Dieser Lésungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt
noétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Wie erwahnt begrissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fiir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-

Gesetzgebung erachten wir es zielfuhrend, dass bereits heute flr Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe in Betracht gezogen wird, wenn die Ziel-
werte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da diese, wie oben aufgefuhrt, ergénzend
und nicht losgelést voneinander diskutiert und bereinigt werden muss.

Im Weiteren stellen wir fest, dass die Vorlage Anderungen auf Gesetzesebene vorsieht und nur beschrankt Hinweise und Vorgaben macht, wie die Umset-
zung im Detail zu erfolgen hat. Insbesondere die Folgen und die damit verbundenen Kosten der Umsetzung durch die Direktbetroffenen und vor allem auch
fur die Vollzugstellen lassen sich daher nur schwer abschéatzen. Betreffend Finanzierung des Monitorings stellt sich zudem die Frage, inwieweit dieses im
Sinne des Verursacherprinzips bereits beim Inverkehrbringen der Pestizide durch eine vorgezogene Gebuhr finanziert werden soll. Auch fehlen entspre-
chende Strafbestimmungen im Hinblick auf die Nichtwahrnehmung der neuen Pflichten.

Erganzungs- und Anderungsantrage sind in rot markiert.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1
Erganzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
féhrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zlgliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Artikel 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduk-
tion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die geféhrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschiitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Ergénzung

Art. 11

Antrag 2:
Ergénzung (rot):

Art. 11 Abs. 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 erganzt werden mit den bei-
den Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstiitzen. Mit der Ein-
flhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Er-
génzung flr den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Artikel 8
ChemG auf Artikel 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren
zu befurchten sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fur Biozidprodukte

Wir unterstltzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen dartber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Es muss sichergestellt sein, dass die Definition "Biozide" klar ist und sich auch der Anwender
bzw. die Anwenderin bewusst ist, dass es sich um solche handelt und er von der Erfassungs-
pflicht betroffen ist. Wir weisen darauf hin, dass dazu beispielsweise auch Handedesinfektions-
mittel, Klebstoffe usw. fallen. Diesbeziglich stellt sich unter Abwégung des Risiko die Frage,
ob bestimmte Produktarten oder Anwendungen von der Erfassungspflicht ausgenommen wer-
den kénnen.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstltzen den Vorschlag.

Wir begrissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Artikel 165 Landwirtschaftsgesetz fuhren
wir aus, dass ein solches Register fur den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies
gilt sihnngeméass auch hier. Fur die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch
den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch
zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des
Biozideinsatzes vertretbar.

Ergéanzung

Art. 24 Vorschriften tber
persoénliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 3:
Ergénzung (rot):

Art. 24, Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
filllen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fiir den Schutz

Zu Absatz 1:

e eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach ei-
ner Bewilligungspflicht fur den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen
und Zubereitungen;

e Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gultigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht; Gultigkeit ad personam;

o Heute ist es moglich, dass bis zu fiinf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinha-
bers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren diirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das
zu Uberprifen ist;

e Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fur den privaten
Gebrauch stark eingeschrénkt sein -> Vorsorgeprinzip;
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von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewilli-
gungspflicht fest.

Fiir private Anwender sind sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders geféhrliche Ei-
genschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht zu zulassen.

e Furdie PSM hat das im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereichs). Die entsprechenden Bemuhungen der Zulassungsstelle laufen, sind aller-
dings noch nicht weit gediehen.

Zu Absatz 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in
Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte. Hier
sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ékotoxischen Pro-
dukten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls soll
fur diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugénglich gemacht werden, die fur den bio-
logischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 4
Ergénzung (rot):

' Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fiir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flaéchengewésser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.

Wir unterstlitzen den Vorschlag und schlagen vor, Absatz 2 Buchstabe b mit einem verbindli-
chen Absenkpfad erganzen.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begrissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente geméss Absatz 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rats (z.B. aus ETH-Forschenden) stutzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Artikel 25a méglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Absatz 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
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¢) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mis-
sen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Abs. 1 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstitzen den Mehrheits-
antrag.

Ergénzung (rot)

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewésser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-
chengewdsser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
fung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fiir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewéasser und naturnahe Lebensrédume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbediirfnis fur die ge-
nannten Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich
Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrach-
tigung orientieren werden missen.

Art. 6b Abs. 2 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

2Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Abs. 1
berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitat und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Artikel 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die
Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist
davon auszugehen, dass fir Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Me-
thoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unter-
schiedlichen Gegebenheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persis-
tenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Ge-
setz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100 Prozent" bei den zur Trinkwasserver-
sorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbau-
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beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

produkte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforde-
rungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu fiihren, dass die Konzentrationen
unter diesen Hochstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vor-
sorge im Grundwasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein
verunreinigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Abs. 3 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir beantragen Art. 6b Abs. 3 zu
streichen.

Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erlauternde Bericht gibt keine gentigenden
Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden
kann.

Art. 6b Abs. 4 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Erganzungen (rot)

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jéhrlich ersetzt
werden.

Damit der Bundesrat gemass Absatz 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderli-
chen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche
Berichterstattung sinnvoll.

Art. 6b Abs. 5 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstltzen den Vorschlag.

Wir begriissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu berticksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden
werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht
auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern.
So gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, welcher daher fuhrt, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Héndler zurlickgewiesen wird
und vernichtet werden muss.

Wir unterstlitzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht
und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Abs. 6 Verminde-
rung der Risiken durch
den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln

Ergénzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Abs. 1 nicht
erreicht werden, so ergreift der

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfads
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Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und durch
die Einfihrung einer Lenkungs-
abgabe.

und halt den notwendigen Druck fur eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfuhrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
nen Mittel kénnen dabei an die Landwirte zurtickgezahlt werden. Beide Konferenzen haben
sich schon wiederholt fur eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Méglichkeit,
einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

Neustrukturierung von
Art. 6b LwG

Verbesserungsvorschlag (rot)

Der Artikel 6b LWG sollte unserer Meinung nach pragnanter und griffiger strukturiert sein, in-
dem er in folgende drei Absatze unterteilt wiirde:

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat.

Skizziert und nicht vollsténdig ausformuliert wiirde dies folgendermassen aussehen:

Absatz 1

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fiir Mensch, Tier und Umwelt sol-
len vermindert und die Qualitat des Trinkwassers, der Oberflaéchengewésser und des Grund-
wassers soll verbessert werden. Die Risiken fiir die Bereiche Oberflachengewésser und na-
turnahe Lebensrdume sowie die Belastung im Grundwasser miissen bis 2027 um 50 Prozent
im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.

Absatz 2

Die Branchenorganisationen ergreifen Massnahmen zur Risikoreduktion und erstatten dem
Bund einmal jahrlich Bericht iber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnah-
men.

Absatz 3
Der Bundesrat:

a) Bestimmt eine Methodik mit der die Erreichung der Werte nach Absatz 1 beurteilt wird
b) Nimmt die Beurteilung jahrlich vor;
¢) Kann die Branchenorganisationen bestimmen;
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d) Ergreift Massnahmen, wenn absehbar ist, dass die Verminderungsziele nicht erreicht
sind.
e) Legt 2025 den ab 2027 geltenden Absenkpfad fest.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Eine Grundvoraussetzung flr die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen darlber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht worden sind. Die Einfuhrung des neuen Artikel 164b wird deshalb unterstitzt. Im Ver-
ordnungsrecht ist zu prazisieren, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure, Handler), damit die Angaben mdaglichst zuverlassig und
luckenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165fs Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden missen. Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach méglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewésser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tengunstiger vorgenommen werden.
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Von: Staatskanzlei Nidwalden

An: BLW-Schriftqutverwaltung

Betreff: Vernehmlassung Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Datum: Freitag, 15. Mai 2020 09:26:57

Anlagen: Eragebogen KONSOLIDIERT KT.NW Risiko Einsatz Pestizide.docx

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Anhang lassen wir lhnen die Stellungnahme (Fragebogen) des Regierungsrates Nidwalden
bezlglich der Parlamentarischen Initiative betr. Risikoreduktion beim Einsatz von Pestiziden in
elektronischer Form zukommen.

Freundliche Grisse

Karin Kutzelmann

Sachbearbeiterin Kanzleisekretariat

Kanton Nidwalden

Staatskanzlei, Kanzleisekretariat
Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
Telefon +41 41 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch

www.nw.ch

Offnungszeiten

Montag bis Freitag: 08.00-12.00 und 14.00-17.00 Uhr (vor Feiertagen: 16.30 Uhr)

Diese E-Mail enthalt vertrauliche Informationen. Sie ist nur fir den beabsichtigten Empfanger bestimmt. Bitte
benachrichtigen Sie uns umgehend, falls Sie die E-Mail irrtimlich erhalten haben und I6schen Sie sie unverziglich. Besten
Dank.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”

		Organisation / Organisation / Organizzazione

		Regierungsrat des Kantons Nidwalden



		Adresse / Indirizzo

		Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans



		Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

		Stans, 12. Mai 2020 









Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Möglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 19.475 „Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren“ äussern zu können, bedanken wir uns.

Wir stellen in grundsätzlicher Weise fest, dass die Problematik für aus der Sicht des Kantons Nidwalden zu relativieren ist, weil unser Kanton ein Wasserschlosskanton ist.

Wir begrüssen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt ergänzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusätzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten endlich spürbar zu reduzieren. So begrüssen wir ausdrücklich, dass

· für die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenkpfad der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ übereinstimmt,

· neu auch für den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

· sowohl für Biozide wie auch für Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

· die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmässig Bericht über die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten müssen.

Wir schliessen uns der Haltung der BPUK und LDK an und weisen nachdrücklich auf folgende Punkte hin:

1. Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spürbaren Verbesserungen bei den Oberflächengewässern führen, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser lösen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewünschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es zusätzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veränderung bei der Verwendung von sämtlichen gefährlichen Stoffen und Zubereitungen. 

2. Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab für die Gefährlichkeit der Stoffe (siehe erläuternder Bericht Ziff. 2.1.2);

b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesämter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich. 

c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersuchungsbereiche zu für die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den gleichen Wissensstand haben müssten.



3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren. 

a. Wir begrüssen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Ergänzung der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) mit der Möglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchführung eines Zulassungsverfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfähigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen zu können und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Überwachung der Gewässer von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Wirkstoffe und Formulierungen, um diese für den privaten Gebrauch nicht mehr zuzulassen. Über die in diesem Bereich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhöhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte ins Abwassersystem gelangen, von wo sie nicht mehr entfernt werden können. 

d. Die Zulassungsstelle hat die Möglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur für den Anwenderschutz, sondern auch für den Schutz besonderer Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensräumen. Wie bereits unter Punkt 1 erwähnt, braucht es Veränderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln muss beinhalten, ob das Produkt im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden darf oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina „Trinkwasser durch die Verschärfung der Zulassung besser schützen“. Dieser Lösungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nötig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele für die Kantone klar sind, müssen die involvierten Bundesämter, insbesondere das BLW und das BAFU, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klären. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, soll den Kantonen ihre Vorgaben unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die spärlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in Sitzungen verloren gehen, weil sich der Bund noch nicht auf seine Vorgabe einigen konnte.

Wie erwähnt begrüssen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade für Nährstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlässlich bereits heute gesetzlich zu regeln, dass für Nährstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingeführt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgeführt, ergänzen und nicht losgelöst voneinander diskutiert und bereinigt werden können.



Weiter möchten wir Folgendes bemerken:

Die Festhaltung der Reduktionsziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist zu begrüssen. Voraussetzung zur «Messung» und Beurteilung dieses Risikos sind die Festlegung eines Indikators und das Vorhandensein der dafür erforderlichen Daten. Ausserdem sind die Massnahmen bei Nichterreichung des Ziels zu definieren. Diese Punkte werden in der Vorlage angesprochen. Die Ausgestaltung der einzelnen Punkte ist jedoch noch sehr allgemein gehalten. Insbesondere die Vorgaben im Bereich der Massnahmen bei ungenügender Risikoreduktion sind noch zu wenig verbindlich und griffig. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben den nach dieser Vorlage vorgesehenen summarischen wirkenden Massnahmen weiterhin punktuelle Massnahmen bei lokaler Überschreitung von Umweltzielen nach anderen Gesetzgebungen ihre Berechtigung haben und vorbehalten bleiben müssen.

Finanzierung des Monitorings: Im begleitenden Bericht zur Vorlage werden die bereits durchgeführten und die geplanten Monitoring-Aktivitäten verschiedener Akteure in den unterschiedlichen, vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betroffenen Umweltbereichen oder Produkten aufgezeigt. Die AP22+ beinhaltet weitere Untersuchungen an Pflanzenproben. Diese Tätigkeiten müssen praktisch vollumfänglich durch die öffentliche Hand (Bund, Kantone) finanziert werden. Es wäre folgerichtig, wenn der wegen des Einsatzes von Pestiziden notwendige Monitoring-Aufwand im Sinn des Verursacherprinzips bereits beim Inverkehrbringen der Mittel durch eine vorgezogene Gebühr finanziert würde. Dazu ist eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.

Strafbestimmungen des LwG zum Inverkehrbringen und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: Das LwG beinhaltet wenige Strafbestimmungen, welche den nicht gesetzeskonformen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln betreffen. Gewisse Straftaten in diesem Zusammenhang werden in anderen Gesetzgebungen angesprochen (Chemikaliengesetz, Umweltschutzgesetz, Gewässerschutzgesetz usw.). Diese setzen typischerweise eine konkrete Gefährdung bezüglich ihres Schutzzieles voraus. Allgemeine Verstösse im Bereich des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind derzeit als solche nicht strafbar. Dazu zählt etwa das Inverkehrbringen von Mitteln mit schlechter Qualität (Verunreinigungen, Abweichungen in der Rezeptur usw., mangelnde Qualitätskontrolle) oder das Nichteinhalten der Gebrauchsanweisung durch Anwender von Pflanzenschutzmitteln. Das Fehlen solcher Bestimmungen erweckt den Eindruck, dass die Einhaltung der zentralen Sorgfaltspflichten von Herstellern und Importeuren bzw. Anwendern nicht wichtig ist und führt zu sorglosem Verhalten der Akteure.

Ergänzungs- und Änderungsanträge in Gesetzestexten sind rot markiert.
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		Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000



		Ergänzung

Art. 8

		Antrag 1

Ergänzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefährliche Eigenschaften beachten und die zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt erforderlichen Massnahmen treffen. Insbesondere sind diesbezügliche Informationen der Herstellerin zu beachten.

		Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.



Vor Stoffen, die gefährliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschützt werden. Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.



		Ergänzung

Art. 11

		Antrag 2:

Ergänzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren sowie keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat. 



		



Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 ergänzt werden mit den beiden Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Ergänzungen, die wir unterstützen. Mit der Einführung der zusätzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Ergänzung für den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu befürchten sind. 



		Art. 11a Offenlegungspflicht für Biozidprodukte

		Wir unterstützen den Vorschlag.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig sind, keine Lücken vorhanden sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

		

Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Umfang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft sie insbesondere Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Chemikalien. 

Eine Übersicht über die verkauften Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen.





		Art. 11b Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten

		Wir unterstützen den Vorschlag.







Vorbehalt:

Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht durch die Vollzugsbehörden nicht zu bewältigen wäre.

		Wir begrüssen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Art. 165fbis Landwirtschaftsgesetz führen wir aus, dass ein solches Register für den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt sinngemäss auch hier. Für die Einschätzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des 
Biozideinsatzes vertretbar.

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche Verwenderinnen jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem zu erfassen haben. Das soll Daten über die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flächen und über die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschränkung auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt. Dazu zählen beispielsweise Hände-, Apparate- und Flächendesinfektionen im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produkten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe usw.) wären von der Erfassungspflicht betroffen. 

Es ist davon auszugehen, dass die vielen Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig für die Erfassung sind. 

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, könnten daraus aber kaum konkrete Aussagen über das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es würden maximal summarische Aussagen abgeleitet werden können. Solche Abschätzungen sind bei Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualität durchführbar. Gemäss begleitendem Bericht sollen entsprechend insbesondere nicht die Verkaufszahlen als Basis für einen Indikator für die Beurteilung der Zielerreichung dienen. Der Nutzen der Verwenderangaben ist daher nicht erkennbar.



		Ergänzung

Art. 24 Vorschriften über persönliche und fachliche Voraussetzungen

		Antrag 3:

Ergänzung (rot):

Art. 24, Abs. 1
Der Bundesrat legt fest, welche persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, welche mit Stoffen und Zubereitungen umgehen will, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken 
bergen. Soweit es für den Schutz von Leben und Gesundheit erforderlich ist, legt er eine Bewilligungspflicht fest.

Für private Anwender sollen solche Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefährliche 
Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken 
bergen, nicht erhältlich sein.  

		

Zu Abs. 1:.

· eine sorgfältige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach 
einer Bewilligungspflicht für den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zubereitungen;

· Die zur Erfüllung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gültigkeit bzw. Erneuerungspflicht; Gültigkeit ad personam;

· Heute ist es möglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dürfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu überprüfen ist;

· Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen für den privaten Gebrauch stark eingeschränkt sein -> Vorsorgeprinzip; 

· Für die PSM hat das im Rahmen der Zulassung erfolgen (= Einschränkung des Anwendungsbereiches). Die entsprechenden Bemühungen der Zulassungsstelle laufen, sind 
allerdings noch nicht weit gediehen.

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspädagogisch nach den Standards des SBFI und in Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Gemäss unserer Feststellung bestehen Mängel beim privaten Gebrauch solcher Produkte. Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ökotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sollen für diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugänglich gemacht werden, die für den biologischen Landbau zugelassen sind. 



		Art. 25a Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten

		Antrag 4

Ergänzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten für Mensch, Tier und Umwelt

sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und

des Grundwassers soll verbessert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobereiche

b) Werte zur Verminderung der Risiken und legt bis 2025 einen verbindlichen Absenkpfad fest.

c) die Methode, mit der die Erreichung der Werte berechnet wird.



		Wir unterstützen den Vorschlag und möchten Absatz 2 Bst. b mit einem verbindlichen Absenkpfad ergänzen. 

Da es noch zu wenig Informationen über den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen Risiken gibt, begrüssen wir die Übertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemäss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stützen, um sicherzustellen, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen. 

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerkeranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden. 

Damit der neue Art. 25a möglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, müssen die in Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, müssen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.












		Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998



		Art. 6b Abs. 1 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Wir unterstützen den Mehrheitsantrag.

Ergänzung (rot)

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden. Die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser müssen bis 2027 um 50 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden. Ausserdem legt er 2025 den weiteren Absenkpfad fest, der ab 2027 zu gelten hat.

		









Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-bel den Ergebnissen anpassen zu können, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-desrat hat aber frühzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden können. 



Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-schränkt sich nicht auf Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume, sondern dehnt sich auch in die Landwirtschaftsfläche aus. Auf dieses erhöhte Schutzbedürfnis für die ge-nannten Lebewesen ist im erläuternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversität im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeinträch-tigung orientieren werden müssen.



		Art. 6b Abs. 2 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Antrag 5: 

Wir unterstützen den Minderheitsantrag:

2 Der Bundesrat legt einen Indikator fest, mit dem die Erreichung der Werte nach Absatz 1 berechnet wird. Mit diesem Indikator wird der Toxizität und dem Einsatz der verschiedenen Pflanzenschutzmittel Rechnung getragen. Der Bundesrat erarbeitet zu diesem Zweck ein angemessenes Informationssystem.

		Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszugehen, dass für Oberflächengewässer und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gegebenheiten von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Höchstwerten (numerischen Anforderungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu führen, dass die Konzentrationen unter diesen Höchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begründet werden, dass die Vorsorge im Grundwasserschutz grösste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser saniert ist.



		Art. 6b Abs. 3 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Antrag 6:

Streichung

		



Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erläuternde Bericht gibt keine genügenden Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundesrat angerufen werden kann. 





		Art. 6b Abs. 4 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Antrag 7:

Ergänzungen (rot)

Der Begriff regelmässig soll durch einmal jährlich ersetzt werden. 

		



Damit der Bundesrat gemäss Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jährliche Berichterstattung sinnvoll. 



		Art. 6b Abs. 5 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Wir unterstützen den Vor-schlag.



		Wir begrüssen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor- und nachgelagerten Betriebe zu berücksichtigen. So müssen alle Akteure eingebunden werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu fördern. So gelingt es auch, Foodwaste zu vermeiden, der entsteht, wenn qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht (z.B. makellose Äpfel), von den Händlern zurückgewiesen wird und allenfalls vernichtet werden muss. 

Wir unterstützen die umfassende Aufzählung der Branchen gemäss erläuterndem Bericht und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette ebenfalls einzubinden. Es ist darauf hinzuweisen, dass diverse Verbände, die im begleitenden Bericht erwähnt werden, keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln sind und daher nicht von der vorgeschlagenen Regelung im LwG betroffen sein werden (z. B. Organisationen im Bereich der Schädlingsbekämpfung, des Bau- und Fassadenschutzes und von Verwendern von Bootsanstrichen und Holzschutzmitteln).



		Art. 6b Abs. 6 
Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln



		Antrag 8:

Ergänzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Verminderungsziele nach Absatz 1 nicht erreicht werden, so ergreift der Bundesrat spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist die erforderlichen Massnahmen, insbesondere durch den Widerruf der Genehmigung besonders 
risikoreicher Wirkstoffe oder durch die Einführung einer Lenkungsabgabe





		

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden können und allenfalls erforderliche weitere Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht genommen, die nötigen Massnahmen frühzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades und hält den notwendigen Druck für eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht. 

Es ist aber bereits – in Analogie zur CO2-Gesetzgebung – im Gesetz aufzuzeigen, welche Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden. Dem Bundesrat soll eine Auswahl offenstehen. Teil dieser Auswahl soll auch die Einführung einer Lenkungsabgabe für Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Dänemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel können dabei vollständig an die Landwirte zurückgezahlt werden. Die Konferenzen BPUK und LDK haben sich schon wiederholt für eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Möglichkeit, einzelne Wirkstoffe 
direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der obigen Auswahl sein. 



		Neustrukturierung von Art. 6b LwG



		1. Verbesserungsvorschlag (rot)

		Der Artikel sollte unserer Meinung nach prägnanter und griffiger strukturiert sein, indem er in folgende drei Absätze unterteilt würde: 

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad

2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen 

3) Aufträge der Verwaltung bzw. Bundesrat. 

Skizziert und nicht vollständig ausformuliert würde dies folgendermassen aussehen:

Absatz 1
1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden. Die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser müssen bis 2027 um 50 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.

Absatz 2
Die Branchenorganisationen ergreifen Massnahmen zur Risikoreduktion und erstatten dem Bund einmal jährlich Bericht über die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen.



Absatz 3
Der Bundesrat:

1. bestimmt eine Methodik, mit der die Erreichung der Werte nach Absatz 1 beurteilt wird 

1. nimmt die Beurteilung jährlich vor;

1. kann die Branchenorganisationen bestimmen;

1. ergreift Massnahmen, wenn absehbar ist, dass die Verminderungsziele nicht erreicht sind.

1. legt 2025 den ab 2027 geltenden Absenkpfad fest.





		Art. 164b Offenlegungspflicht für Pflanzenschutzmittel

		Wir unterstützen den Vor-schlag.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig und lückenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht worden sind. Es entspricht einer breit abgestützten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Daten über die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhalten. Aussagekräftige Angaben über die verkauften Pflanzenschutzmittel sind Voraussetzung für die Beurteilung des Risikos, für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Die Einführung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstützt.





		Art. 165fbis Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln



		Wir unterstützen den Vor-schlag.



















		Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Für die Landwirte und Landwirtinnen wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht für PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es ändert sich lediglich das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden müssen. Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umständlich und aufwändig gewesen wäre. Über das geplante Informationssystem wird dies nun einfach möglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklärt werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So können beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstärkt werden, wo überdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Überwachung der Gewässer kann Bezug genommen werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengünstiger vorgenommen werden.

Beim Aufbau eines zentralen Informationssystems ist darauf zu achten, dass dabei Synergien genutzt werden können und dass keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Organisation / Organisation / Organizzazione

Regierungsrat des Kantons Nidwalden

Adresse / Indirizzo

Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Stans, 12. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt flir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.

Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto

forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1.

Sehr geehrte Damen und Herren
Fur die Mdéglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 19.475 ,Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren® aussern zu kdnnen, bedanken wir uns.

Wir stellen in grundsatzlicher Weise fest, dass die Problematik fir aus der Sicht des Kantons Nidwalden zu relativieren ist, weil unser Kanton ein Wasser-
schlosskanton ist.

Wir begrissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt erganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022
(AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusatzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pesti-
ziden und ihren Transformationsprodukten endlich spirbar zu reduzieren. So begriissen wir ausdricklich, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmt,

neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fiir Biozide wie auch fiir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht tUber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Wir schliessen uns der Haltung der BPUK und LDK an und weisen nachdricklich auf folgende Punkte hin:

Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spurbaren Verbesserungen bei den Oberflichengewassern
fuhren, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser 16sen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewlinschten Ver-
besserungen zu erzielen, braucht es zusatzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkon-
zentrationen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zube-
reitungen.
Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso
wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:
a. Einheitlicher Massstab fiir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);
b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.
c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersu-
chungsbereiche zu fiir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den
gleichen Wissensstand haben mussten.
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3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a. Wir begrussen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der Pflanzen-
schutzmittelverordnung (PSMV) mit der Moéglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne
Durchfiihrung eines Zulassungsverfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewasser von grosser Wichtig-
keit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Wirkstoffe und Formulierungen, um diese fir den privaten Gebrauch nicht mehr zuzulassen.
Uber die in diesem Bereich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es
fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit PSM und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine
erhdhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte ins Abwassersystem gelangen, von wo sie nicht mehr entfernt werden
kdnnen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Mdglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fir den Anwenderschutz, sondern auch fiir den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensrdumen.
Wie bereits unter Punkt 1 erwahnt, braucht es Veranderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kenn-
zeichnung von Pflanzenschutzmitteln muss beinhalten, ob das Produkt im Zustrdmbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden
darf oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina ,Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung
besser schiitzen®. Dieser L6sungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt
noétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die Kantone klar sind, missen die involvierten Bundesamter, insbesondere das BLW und das
BAFU, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klaren. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, soll den Kantonen ihre
Vorgaben unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die sparlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in Sitzungen verloren gehen, weil sich der Bund
noch nicht auf seine Vorgabe einigen konnte.

Wie erwahnt begrissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fiir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-
Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlasslich bereits heute gesetzlich zu regeln, dass fiir Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefiihrt
wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefiihrt, ergan-
zen und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.
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Weiter mdchten wir Folgendes bemerken:

Die Festhaltung der Reduktionsziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist zu begriissen. Voraussetzung zur «Mes-
sung» und Beurteilung dieses Risikos sind die Festlegung eines Indikators und das Vorhandensein der daftr erforderlichen Daten. Ausserdem sind die
Massnahmen bei Nichterreichung des Ziels zu definieren. Diese Punkte werden in der Vorlage angesprochen. Die Ausgestaltung der einzelnen Punkte ist
jedoch noch sehr allgemein gehalten. Insbesondere die Vorgaben im Bereich der Massnahmen bei ungenigender Risikoreduktion sind noch zu wenig ver-
bindlich und griffig. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben den nach dieser Vorlage vorgesehenen summarischen wirkenden Mass-
nahmen weiterhin punktuelle Massnahmen bei lokaler Uberschreitung von Umweltzielen nach anderen Gesetzgebungen ihre Berechtigung haben und vor-
behalten bleiben mussen.

Finanzierung des Monitorings: Im begleitenden Bericht zur Vorlage werden die bereits durchgefiihrten und die geplanten Monitoring-Aktivitaten verschie-
dener Akteure in den unterschiedlichen, vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln betroffenen Umweltbereichen oder Produkten aufgezeigt. Die AP22+ bein-

haltet weitere Untersuchungen an Pflanzenproben. Diese Tatigkeiten miissen praktisch vollumfanglich durch die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone) finanziert
werden. Es ware folgerichtig, wenn der wegen des Einsatzes von Pestiziden notwendige Monitoring-Aufwand im Sinn des Verursacherprinzips bereits beim
Inverkehrbringen der Mittel durch eine vorgezogene Geblhr finanziert wiirde. Dazu ist eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.

Strafbestimmungen des LwG zum Inverkehrbringen und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: Das LwG beinhaltet wenige Strafbestimmungen,
welche den nicht gesetzeskonformen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln betreffen. Gewisse Straftaten in diesem Zusammenhang werden in anderen Ge-
setzgebungen angesprochen (Chemikaliengesetz, Umweltschutzgesetz, Gewasserschutzgesetz usw.). Diese setzen typischerweise eine konkrete Gefahr-
dung bezuglich ihres Schutzzieles voraus. Allgemeine Verstdsse im Bereich des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind
derzeit als solche nicht strafbar. Dazu zahlt etwa das Inverkehrbringen von Mitteln mit schlechter Qualitat (Verunreinigungen, Abweichungen in der Rezeptur
usw., mangelnde Qualitdtskontrolle) oder das Nichteinhalten der Gebrauchsanweisung durch Anwender von Pflanzenschutzmitteln. Das Fehlen solcher
Bestimmungen erweckt den Eindruck, dass die Einhaltung der zentralen Sorgfaltspflichten von Herstellern und Importeuren bzw. Anwendern nicht wichtig ist
und fuhrt zu sorglosem Verhalten der Akteure.

Erganzungs- und Anderungsantrage in Gesetzestexten sind rot markiert.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1
Erganzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
féhrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
ziigliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschiitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2:
Erganzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 ergénzt werden mit den bei-
den Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Ein-
fuhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Er-
ganzung fir den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG
auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkun-
gen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflirchten
sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fiir Biozidprodukte

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Im Verordnungsrecht ist festzu-
legen, bei welchen Akteuren die
Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Im-
porteure oder Handler), damit
die Angaben mdglichst zuverlas-
sig sind, keine Liicken vorhan-
den sind, aber auch Doppelspu-
rigkeiten vermieden werden.

Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Umfang
der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft sie ins-
besondere Verkaufszahlen fur die in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Eine Ubersicht (iber die verkauften Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt fiir die Be-
urteilung des Risikos und fur die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Vorbehalt:

Aus Sicht des Vollzugs ist da-
rauf hinzuweisen, dass die
Durchsetzung der Erfassungs-
pflicht durch die Vollzugsbehor-
den nicht zu bewaltigen ware.

Wir begrissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Art. 165fbis Landwirtschaftsgesetz fihren wir
aus, dass ein solches Register fur den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt
sinngemass auch hier. Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den
Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur
Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des
Biozideinsatzes vertretbar.

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche
Verwenderinnen jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem zu erfas-
sen haben. Das soll Daten Uber die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flachen
und uber die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschrankung auf gewisse Produktarten
oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt.
Dazu zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheitswe-
sen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produkten
aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe usw.) waren von der Erfassungspflicht be-
troffen.

Es ist davon auszugehen, dass die vielen Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst
sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

fachkundig fiir die Erfassung sind.

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, konnten daraus aber kaum konkrete
Aussagen uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es wirden maxi-
mal summarische Aussagen abgeleitet werden kénnen. Solche Abschatzungen sind bei Erhe-
bung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirkstoff-
und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitat durchfiihrbar. Gemass begleitendem
Bericht sollen entsprechend insbesondere nicht die Verkaufszahlen als Basis flir einen Indika-
tor fir die Beurteilung der Zielerreichung dienen. Der Nutzen der Verwenderangaben ist daher
nicht erkennbar.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Uber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 3:
Ergédnzung (rot):

Art. 24, Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen
Voraussetzungen eine Person
erfiillen muss, welche mit Stof-
fen und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Geféhrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken
bergen. Soweit es fiir den
Schutz von Leben und Gesund-
heit erforderlich ist, legt er eine
Bewilligungspfilicht fest.

Fiir private Anwender sollen sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders geféhrliche

Zu Abs. 1:.

e eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach
einer Bewilligungspflicht fir den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen
und Zubereitungen;

e Die zur Erflllung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Giiltigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht; Giltigkeit ad personam;

e Heute ist es mdglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers
mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu
Uberprufen ist;

e Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip;

e Fir die PSM hat das im Rahmen der Zulassung erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereiches). Die entsprechenden Bemuhungen der Zulassungsstelle laufen, sind
allerdings noch nicht weit gediehen.

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in Ab-
stimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Eigenschaften oder bestimmte
Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken
bergen, nicht erhéltlich sein.

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte. Hier
sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von 6kotoxischen Pro-
dukten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sol-
len fUr diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich gemacht werden, die fir den
biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 4
Erganzung (rot):

" Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten flir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flaichengewésser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.
c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wir unterstitzen den Vorschlag und méchten Absatz 2 Bst. b mit einem verbindlichen Absenk-
pfad erganzen.

Da es noch zu wenig Informationen iber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stitzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mis-
sen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Abs. 1
Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag.

Erganzung (rot)

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-
chengewdésser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
koénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbedurfnis fiir die ge-
nannten Lebewesen ist im erlduternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich
Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrach-
tigung orientieren werden mussen.

Art. 6b Abs. 2
Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Antrag 5:

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag:

2Der Bundesrat legt einen Indli-
kator fest, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Absatz 1
berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitat und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die
Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist
davon auszugehen, dass fur Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Me-
thoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unter-
schiedlichen Gegebenheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persis-
tenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Ge-
setz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu flihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hoéchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im
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Grundwasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunrei-
nigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Abs. 3 Antrag 6:

Verminderung der Risi- ) o ) . ) ) ) .

ken durch den Einsatz Streichung D!eser. Absatz ist viel zu offelj formullert: Auch der erlauternde Bericht gibt keine genigenden
. Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundesrat angerufen werden

von Pflanzenschutzmit- kann

teln '

Art. 6b Abs. 4 Antrag 7:

Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Erganzungen (rot)

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jéhrlich ersetzt
werden.

Damit der Bundesrat gemass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen
Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Bericht-
erstattung sinnvoll.

Art. 6b Abs. 5
Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Wir begrissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu bericksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden
werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht
auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern.
So gelingt es auch, Foodwaste zu vermeiden, der entsteht, wenn qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht (z.B. makellose Apfel), von den Hand-
lern zurickgewiesen wird und allenfalls vernichtet werden muss.

Wir unterstitzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht
und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden. Es ist darauf hinzuweisen, dass diverse Verbande,
die im begleitenden Bericht erwahnt werden, keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln
sind und daher nicht von der vorgeschlagenen Regelung im LwG betroffen sein werden (z. B.
Organisationen im Bereich der Schadlingsbekdmpfung, des Bau- und Fassadenschutzes und
von Verwendern von Bootsanstrichen und Holzschutzmitteln).
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Art. 6b Abs. 6
Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Antrag 8:
Erganzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders
risikoreicher Wirkstoffe oder
durch die Einfiihrung einer Len-
kungsabgabe

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kdnnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und halt den notwendigen Druck fur eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Dem Bundesrat soll eine Auswahl offenstehen. Teil dieser Auswahl soll auch die Einfuh-
rung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert.
Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel kbnnen dabei vollstandig an die Land-
wirte zuriickgezahlt werden. Die Konferenzen BPUK und LDK haben sich schon wiederholt
fur eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Mdglichkeit, einzelne Wirkstoffe
direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der obigen Auswahl sein.

Neustrukturierung von
Art. 6b LwG

1. Verbesserungsvorschlag
(rot)

Der Artikel sollte unserer Meinung nach pragnanter und griffiger strukturiert sein, indem er in
folgende drei Absatze unterteilt wirde:

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat.

Skizziert und nicht vollstandig ausformuliert wiirde dies folgendermassen aussehen:

Absatz 1

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fiir Mensch, Tier und Umwelt sol-
len vermindert und die Qualitédt des Trinkwassers, der Oberflachengewésser und des Grund-
wassers soll verbessert werden. Die Risiken fiir die Bereiche Oberflachengewésser und na-
turnahe Lebensrdume sowie die Belastung im Grundwasser miissen bis 2027 um 50 Prozent
im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.

Absatz 2
Die Branchenorganisationen ergreifen Massnahmen zur Risikoreduktion und erstatten dem
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Bund einmal jéhrlich Bericht ber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnah-
men.

Absatz 3
Der Bundesrat:

a) bestimmt eine Methodik, mit der die Erreichung der Werte nach Absatz 1 beurteilt wird

b) nimmt die Beurteilung jahrlich vor;

c) kann die Branchenorganisationen bestimmen;

d) ergreift Massnahmen, wenn absehbar ist, dass die Verminderungsziele nicht erreicht
sind.

e) legt 2025 den ab 2027 geltenden Absenkpfad fest.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Im Verordnungsrecht ist festzu-
legen, bei welchen Akteuren die
Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Im-
porteure oder Handler), damit
die Angaben mdglichst zuverlas-
sig und lickenlos sind, aber
auch Doppelspurigkeiten ver-
mieden werden.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen daruber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht worden sind. Es entspricht einer breit abgestitzten Forderung, von den Inverkehr-
bringern bessere Daten Uber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Pro-
dukte) zu erhalten. Aussagekraftige Angaben (ber die verkauften Pflanzenschutzmittel sind
Voraussetzung fir die Beurteilung des Risikos, fiir die Festlegung etwaiger Reduktionsmass-
nahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Die Einfihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstitzt.

Art. 165fbis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir untersttitzen den Vor-
schlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen. Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen wére. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach moglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart
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werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kdnnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tenglinstiger vorgenommen werden.

Beim Aufbau eines zentralen Informationssystems ist darauf zu achten, dass dabei Synergien
genutzt werden kénnen und dass keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.
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Telefon 055 646 60 11/12/15

§ E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
kantonglarus ‘ﬂ wiw.gl.ch
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus
Standerat

Kommission fur Wirtschaft
und Abgaben
3003 Bern

Glarus, 12. Mai 2020

Vernehmlassung i. S. 19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden
reduzieren

Sehr geehrter Herr Kommissionsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Dafir danken wir und lassen uns gerne geméss dem Antwortformular in der Beilage
vernehmen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Kommissionsprasident, sehr geehrte Damen und
Herren, den Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.

Freundliche Grisse

Fiir den Regierungsrat

(21 Qw//

Dr. Andrea Bettiga Hahsjorg Dirst
Landammann Ratsschreiber

E-Mail an: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Beilage:
- Antwortformular
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Regierungsrat

B Kanton Zug

Bundk "

|

08 Mai 2020

Redgierungsrat, Postfach, 6301 Zug
A-Post

Bundesamt fur Landwirtschaft BLW
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern

Zug, 5. Mai 2020 ek

19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 hat die Kommission fur Wirtschaft und Abgaben des Stéan-
derats die Kantone zur Vernehmlassung in der obgenannten Angelegenheit eingeladen. Wir
danken lhnen fur diese Méglichkeit.

In der Beilage lassen wir lhnen die Vernehmlassung fiir den Kanton Zug zukommen. Auch
unterstitzen wir die gemeinsame Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Landwirt-
schaftsdirektoren (LDK) und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
vom 9. April 2020.

Wir bitten Sie um Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse
Regierungsrat des Kantons Zug

[ s

Stephan Schleiss Tobias Moser
Landammann Landschreiber
Beilagen:

- Beilage 1: Ausgefiillter Fragebogen fir den Kanton Zug
- Beilage 2: Konsolidierte Stellungnahme der LDK/BPUK vom 9. April 2020

Regierungsgebéude, Seestr. 2, 6300 Zug
Telefon 041 728 33 11
www.zg.ch
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Kopie mit Beilagen an:

- schriftgutverwaltung @blw.admin.ch

- Zuger Mitglieder der Bundesversammiung
- Volkswirtschaftsdirektion, info.vds @ zg.ch
- Direktion des Innern, info.dis@zg.ch

- Gesundheitsdirektion, info.gd @ zg.ch

- Baudirektion, info.bds @zg.ch

- Amt fur Umwelt, info.afu@zg.ch



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’lavant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Zug

Adresse / Indirizzo Regierungsgebéude, Seestrasse 2, Postfach, 6301 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Zug, 5. Mai 2020
Regierungsrat des Kantons Zug

LA Now)

Stephan Schleiss Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fiir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-
tung @blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung @ blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Viinvitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung @ blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Der Kanton Zug begriisst die vorgesehenen Gesetzesanpassungen geméss Vorentwurf und erwartet, dass die Belastung des Wassers durch Pestizide
reduziert wird. Im Ubergangsbereich von Wald und Offenland diirften zudem weniger Insekten einem Pestizideinsatz zum Opfer fallen. Die Reduktion des
Pestizideinsatzes hat somit positive Auswirkungen auf die Biodiversitat im Wasser und im Wald.

Erganzend mdchte der Kanton Zug darauf hinweisen, dass auf Waldboden bereits heute ein Ausbringungsverbot von Pestiziden gilt. Ausnahmebewilligun-
gen sind an strickte Vorgaben gebunden und eine exakte Dokumentation ist Pilicht. Die vorgesehene Gesetzesanpassung hat kaum Auswirkungen auf die

aktuelle Vorgehensweise im Bereich Wald.

In kleineren und mittleren Fliessgewéssern sind dkotoxikologische Grenzwerte oftmals Uberschritten und auch die Qualitat des Grundwassers ist teilweise
beeintrachtigt. Auch im Kanton Zug wurden hohe Konzentrationen an Pflanzenschutzmitteln in Bachen gemessen und vor kurzem sind Héchstwertiber-
schreitungen eines Abbauprodukts des Fungizids Chlorothalonil in drei Proben beim Pumpwerk Dralikon, Hiinenberg, festgestelit worden.

Mit der vorliegenden parlamentarischen Initiative soll ein verbindlicher Absenkpfad mit quantifizierten Reduktionszielen gesetzlich verankert werden. Der
Kanton Zug begriisst diese Stossrichtung und sieht insbesondere im zentralen Informationssystem ein gutes Instrument, um gezielt Messungen in Oberfla-
chengewdssern durchzufliihren und Massnahmen umzusetzen. Dabei ist es wichlig, dass gewisse Unsicherheiten im Hinblick auf die praktische Umsetzung
des zentralen Informationssystems geklart werden und der administrative Aufwand auf ein Minimum beschrankt wird.

Die Messmethode, welche die Grundlage fiir das quantitative Reduktionsziel darstellt, ist derzeit nicht klar und soll durch den Bundesrat festgelegt werden.
Eine Auswertung und Vergleichbarkeit der Werte soll sichergestellt sein. Ein Messprogramm (ber den Zustand der Zuger Gewésser in Bezug auf Pflanzen-
schutzmittel und Biozide ist derzeit bereits in Planung und soll im 2021 in einem Pilotprojekt gestartet werden. Inwiefern der Kanton Zug aufgrund der ge-
wahlten Indikatoren sein Messprogramm zu erweitern oder neu auszurichten hat, ist daher zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht kiar.
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Bemerkungen zu einzeinen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni




Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’lavant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione

Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) und der Bau-, Planungs- und Um-
weltdirektorenkonferenz (BPUK): gemeinsame Stellungnahme

Adresse / Indirizzo

BPUK, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3001 Bern
LDK, c/o Landwirtschaftsamt, Aabachstrasse 5, 6300 Zug

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

; 4 M.Bailec

i. V. Roger Bisig i.V. Mirjam Batler
Sekretar LDK Generalsekretarin BPUK




Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, SchWarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance; merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schrifigutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Méglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 19.475 ,Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren* dussern zu kénnen, bedanken wir uns.

Wir begriissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt ergénzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022
(AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusatzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pesti-
ziden und ihren Transformationsprodukten endlich spiirbar zu reduzieren. So begrissen wir ausdricklich, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmt,

neu auch fiir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fur Biozide wie auch fir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen. Die
Transparenz beim PSM- und Biozideinsatz soll auf allen Ebenen des Marktes verbessern werden. Zu diesem Zweck muss der Bund eine einheitli-
che und einfache elektronische Anwendung zur Verfiilgung stellt, welche von allen Branchen mitgetragen und genutzt werden kann (Landwirtschaft,
Verkaufer, Private Anwender, 6ff. Verkehr, etc.).

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Gber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen. Trotz allem erscheint es uns aufgrund der Dringlichkeit wichtig, dass
die Kantone von Beginn weg parallel dazu bei der Gestaltung der Massnahmen mitwirken kénnen, da es die Kantone sind, die diese Massnahmen
am Schluss durchsetzen missen.

BPUK und LDK weisen nachdricklich auf folgende Punkte hin:

Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spirbaren Verbesserungen bei den Oberflichengewassern
fuhren, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser 16sen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewilinschten Ver-
besserungen zu erzielen, braucht es zusétzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkon-
zentrationen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zube-
reitungen.
Es liegt in der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso
wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:
o Einheitlicher Massstab fir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2);
o Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.
o Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersu-
chungsbereiche zu fir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den
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gleichen Wissensstand haben missten.

Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

o

Wir begrussen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Ergénzung der PSMV
mit der Mdglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Zulassungs-
verfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfdhigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

Die Kantone solien bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewasser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschréankungen fiir den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt ausge-
brachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehit die Sachkenntnis im Umgang mit PSM
und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhéhte Gefahr, dass die in diesem Bereich
eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

Die Zulassungsstelle hat die Méglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fiir den Anwenderschutz, sondern auch fiir den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie bereits unter Punkt 1 erwahnt, braucht es Veranderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kenn-
zeichnung von Pflanzenschutzmittel muss beinhalten, ob das Produkt im Zustrémbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden darf
oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina ,Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser
schiitzen“. Dieser Losungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nétig
und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die Kantone klar sind, miissen die involvierten Bundesamtern, insbesondere das BLW und
das BAFU, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klaren. Erst wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, solien den Kantonen
ihre Vorgaben unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die spérlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in Sitzungen verloren gehen, weil sich der
Bund noch nicht auf eine Vorgabe einigen konnte.

Wie erwahnt begrissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fiir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. In Analogie zur CO2-
Gesetzgebung erachten wir es aber als unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass fur Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe

eingefiihrt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise solite diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefiihrt, ergén-
zen und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.

Ergénzungs- und Anderungsantrage sind in rot markiert.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1
Erganzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahriliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zlgliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art.8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduk-
tion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden.
Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Ge-
sundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2:
Erganzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Artikel 11 erganzt werden mit den
beiden Artikeln 11a und 11b. Dies sind wichtige Ergéanzungen, die wir unterstiitzen. Mit der
EinfOhrung der zusétzlichen Artikeln 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschla-
gene Erganzung fir den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art.
8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren
Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren
zu befiirchten sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fur Biozidprodukte

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fir die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen daruber, wo, welche und wieviele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Wir begruééen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und
Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Art. 165fs Landwirtschaftsgesetz fuhren wir
aus, dass ein solches Register fir den kantonalen Volizug von grosser Bedeutung ist. Dies
gilt sinngemass auch hier. Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch
den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern
auch zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risi-
ken des Biozideinsatzes vertretbar.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Gber
persdnliche und fachli-
che Voraussetzungen

7 Antrag 3:

Ergdnzung (rot):

Art. 24, Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
rausselzungen eine Person er-
fallen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders gefadhriiche
Eigenschaften oder bestimmte
Geféhriichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fiir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewilli-
gungspflicht fest.

Far private Anwender sollen sol-
che Stoffe und Zubereitungen,

Zu Abs. 1:

¢ eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach
einer Bewilligungspflicht fur den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stof-
fen und Zubereitungen;

o Die zur Erflillung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gliltigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht; Giltigkeit ad personam;

o Heute ist es mdglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers
mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu
Uberprifen ist;

o Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip;

o Fur die PSM hat das im Rahmen der Zulassung erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungsbereiches). Die entsprechenden Bemiihungen der Zulassungsstelle laufen, sind al-
lerdings noch nicht weit gediehen.

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in
Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.




Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

die besonders geféhriiche Ei-
genschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht erhéltlich sein.

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte.
Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ékotoxischen
Produkten auch ven nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls
soll fiir diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugéanglich gemacht werden, die fiir
den biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 4
Ergénzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flachengewdsser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.
¢) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wir unterstitzen den Vorschlag und méchten Absatz 2 Bst.b mit einem verbindlichen Ab-
senkpfad ergénzen.

Da es noch zu wenig Informationen iiber den Einsatz von Bioziden und die damit verbunde-
nen Risiken gibt, begrissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus die-
sem Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzu-
stellen, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a méglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, miissen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist,
mussen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden. Eine
substanzielle Reduktion des PSM-Einsatzes ist ohne Einbruch der Produktionskapazitaten
nicht mdglich, wenn nicht ebenfalls praxistaugliche Alternativen zur Verfigung stehen. Zu
denken ist an resistente Sorten, natirliche PSM, Nutzlinge, Hackroboter, etc. Damit die
Schweiz hier — gerade unter Beriicksichtigung einer optimalen inldndischen Lebensmittelver-
sorgung — einen Schritt weiter kommen, muss der Bund zusétzliche Mittel in die Forschung
und Zichtung investieren.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmittein

Abs. 1

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag.

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt solfen
vermindert und die Qualitit des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fur die Bereiche Oberfla-

chengewdsser und naturnahe

Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser missen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat

Wir unterstiitzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fiir Pesti-
zide im LWG und unterstiitzen den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber frihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kénnen.

Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren
gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf
die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orien-
tieren werden mussen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensrdume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbedurfnis fur die ge-
nannten Lebewesen ist im erlduternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Antrag 5:

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

Erganzungen (rot)

2 Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Absatz 1

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-

chung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Da die Festlegung der Messmethode
die Grundlage fiir das Reduktionsziel bildet, ist es aufgrund des gedrangten Zeitplans nétig,
dass der Bundesrat den Kantonen die Messmethode noch in diesem Jahr prasentiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass die Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel bei
der Festlegung der Messmethode nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszugehen,

dass fir Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren
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berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitdt und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gegebenhei-
ten von Oberflaichengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen
Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soli nicht im Gesetz festgelegt werden
Alsdann verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu fiihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Héchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im
Grundwasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunrei-
nigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung Antrag 6:

der Risiken durch den ] o ) B ) ) ) .

Einsatt $on"PRarken- Streichung D!eser_ Absatz ist viel zu oﬁep formullert: Auch der erlauternde Bericht gibt keine genugenden
] Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden

schutzmitteln kann

Abs. 3

Art. 6b Verminderung Antrag 7: Damit der Bundesrat geméss Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen

der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Ergénzungen (rot)

Der Begriff regelméassig soll
durch einmal jéhriich ersetzt
werden.

Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Bericht-
erstattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Wir unterstitzen den Vor-
schlag.

Wir begriissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu beriicksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden
werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht
auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern.
So gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, welcher daher fuhrt, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handler zuriickgewiesen wird
und vernichtet werden muss.
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Wir unterstiitzen dié umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlduterndem Bericht
und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden.

Wir schlagen deshalb vor, die Branchenorganisationen in die Pflicht zu nehmen und neu,
nach einer Pilotphase von ein bis zwei Jahren, die Arbeit der Branchenorganisationen mit
den Kantonen zu diskutieren, um allenfalls Korrekturen vornehmen zu kénnen. Es gilt die Zeit
zu nutzen und von samtlichen Akteure in dieser Sache Engagement einzufordern.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Antrag 8:
Ergénzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderfichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und durch
die Einfithrung einer Lenkungs-
abgabe.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und hélt den notwendigen Druck fir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfilhrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Dénemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
nen Mittel kénnen dabei an die Landwirte zurlickgezahlt und fur die Finanzierung des Um-
weltmonitorings verwendet werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt fur eine
Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Cie Mdglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu ver-
bieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6 (alternativ)

Der Bundesrat

1. Bestimmt eine Methodik mit
der die Erreichung der
Werie nach Abs. 1 beurteilt
wird

2. Nimmt die Beurteilung jahr-
lich vor;

3. Kann die Branchenorganisa-
tionen bestimmen;

Wir schiagen vor, Art. 6b besser strukturieren:

1) Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat
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4. Ergreift Massnahmen, wenn
absehbar ist, dass nicht er-
reicht

5. Legt 2025 den ab 2027 gel-
tenden Absenkpfad fest

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstiitzen den Vor-
schlag.

Eine Grundvoraussetzung fiir die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen dartber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
gebracht worden sind. Die Einfihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstitzt.

Art. 165f°® Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unfefsti]tzen den Vor-
schlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fiir die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fir
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden missen Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach moglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstéarkt
werden, wo uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tengunstiger vorgenommen werden.
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Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce

Conseil d’Etat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

PAR COURRIEL

Conseil des Etats

Commission de I’économie et des redevances
Monsieur Christian Levrat

Président

3003 Berne

Courriel : schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Fribourg, le 12 mai 2020

Avant-projet de loi fédérale sur la réduction des risques liés a I'utilisation de
pesticides - Consultation

Monsieur le Président,

La procédure de consultation relative a I’avant-projet de loi sur la réduction des risques liés a
I’utilisation de pesticides a retenu toute notre attention.

En premier lieu, le canton de Fribourg soutient le fait que 1’objectif de réduction des risques
s’applique a tous les pesticides, soit les produits phytosanitaires et les biocides, ainsi qu’a tous les
utilisateurs professionnels. 1l se rallie & la variante majoritaire (réduction de 50 % d’ici 2027) qui
correspond au plan d’action « produits phytosanitaires » 2017 de la Confédération.

Cette loi vise a modifier la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1) et la loi
fédérale sur ’agriculture (LAgri, RS 910.1). 1l est prévu que chacune de ces lois contienne des
dispositions concernant les obligations de communiquer les utilisations de produits biocides et de
produits phytosanitaires, ainsi que la gestion par la Confédération des systémes d’information visant
a recenser ces utilisations. Comme ces deux classes de produits sont utilisés par différents acteurs
de la société et non seulement par I’agriculture, ne serait-il pas plus cohérent de regrouper ces
dispositions dans une seule et méme loi, a savoir la LChim ?

Selon le rapport explicatif, la mise en application de ces nouvelles bases Iégales se fonde sur les

« branches » représentant les différents utilisateurs concernes, aussi bien en ce qui concerne la
publication des mesures que le contréle de leur mise en ceuvre. Vu que la notion de « branche »
n’est pas clairement définissable et qu’elle est reconnue comme étant tres hétérogeéne, une mise en
application efficace, uniforme, equitable et transparente semble compromise. Il parait donc plus
judicieux et adéquat de maintenir ces taches en mains des autorités. L implication des « branches »
est cependant indispensable dans le processus d’élaboration des mesures. A noter que ce terme n’est
pas utilisé dans le projet du texte 1égal ou il est question d’« interprofessions ».

De plus, les conséquences financiéres et pour le personnel ne sont pas clairement définies pour ce
qui concerne les services cantonaux. Ce point est a clarifier, notamment si la mise en ceuvre est du
ressort des autorités et non pas des « branches », comme proposé ci-dessus.
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L’obligation de communiquer toutes les utilisations de produits biocides peut représenter une
charge de travail importante pour certaines petites entreprises comme par exemple les entreprises de
nettoyage ou les exploitants de piscines. Pour éviter cette surcharge, il conviendrait d’analyser s’il
est pertinent de prévoir des exceptions a cette obligation de communiquer, par exemple en fonction
du type d’utilisateur, de la quantité utilisée ou de la classe de produit biocide.

Les conséquences de la mise en ceuvre des mesures de réduction des risques, notamment ceux liés
aux produits phytosanitaires, sur la production agricole suisse et donc sur la sécurité, le taux et la
qualité de I’auto-approvisionnement ne sont pas prises en compte. Il convient des lors d’évaluer ces
conséquences et d’ajouter dans le monitoring des indicateurs permettant de quantifier ces
consequences.

En paralléle aux objectifs de réduction des pesticides, en particulier des produits phytosanitaires,
des objectifs de développement d’alternatives crédibles adaptées a la pratique (nouvelles variétés,
méthodes alternatives, etc.) devraient étre formulés, de maniére a éviter les conséquences sur la
sécurité de I’auto-approvisionnement. Et les mesures permettant d’atteindre ces derniers objectifs,
p.ex. une augmentation des montants investis par la Confédération dans la recherche appliquée,
devraient également étre mentionnées.

Enfin, des questions particuliéres subsistent en lien avec le domaine de la sylviculture. Sur ce point,
nous vous invitons a vous référer au formulaire qui est joint a la présente prise de position.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
I’expression de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d’Etat :

Anne-Claude Demierre, Présidente

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliére d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique

Annexe

Formulaire en format PDF et Word



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en ceuvre de l'iv. pa.
19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Etat de Fribourg, par le biais de la Direction des institutions, de I'agriculture et des foréts

Adresse / Indirizzo Direction des institutions, de I'agriculture et des foréts (DIAF)
Ruelle Notre-Dame 2

1700 Fribourg

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
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schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

En premier lieu, le canton de Fribourg soutient le fait que I'objectif de réduction des risques s’applique a tous les pesticides, soit les produits phytosanitaires
et les biocides, ainsi qu’a tous les utilisateurs professionnels. |l se rallie a la variante majoritaire (réduction de 50% d’ici 2027) et non la variante proposée
par la minorité de la commission (réduction de 50% d’ici 2027 et 70% d’ici 2035). L’objectif de 50% correspond au plan d’action « produits phytosanitaires »
2017 de la Confédération.

Cette loi vise a modifier la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1) et la loi fédérale sur I'agriculture (LAgri, RS 910.1). Il est prévu que cha-
cune de ses lois contienne des dispositions concernant les obligations de communiquer les utilisations de produits biocides et de produits phytosanitaires,
ainsi que la gestion par la Confédération des systémes d'information visant a recenser ces utilisations. Comme ces deux classes de produits sont utilisés
par différents acteurs de la société et non seulement par I'agriculture, ne serait-il pas plus cohérent de regrouper ces dispositions dans une seule et méme
loi, a savoir la LChim ?

Selon le rapport explicatif, la mise en application de ces nouvelles bases Iégales se base sur les « branches » représentant les différents utilisateurs con-
cernés, aussi bien en ce qui concerne la publication des mesures que le contréle de leur mise en ceuvre. Vu que la notion de « branche » n’est pas claire-
ment définissable et qu’elle est reconnue comme étant trés hétérogéne, une mise en application efficace, uniforme, équitable et transparente semble com-
promise. Il parait donc plus judicieux et adéquat de maintenir ces tdches en mains des autorités. L'implication des « branches » est cependant indispen-
sable dans le processus d’élaboration des mesures. A noter que ce terme n’est pas utilisé dans le projet du texte |égal ou il est question d’interprofessions.

Les conséquences financieres et pour le personnel ne sont pas clairement définies pour ce qui concerne les services cantonaux. Ce point est a clarifier,
notamment si la mise en ceuvre est du ressort des autorités et non pas des « branches », comme proposé ci-dessus.

L'obligation de communiquer toutes les utilisations de produits biocides a titre professionnel peut représenter une charge de travail importante pour cer-
taines petites entreprises comme par exemple les entreprises de nettoyage ou les exploitants de piscines. Pour éviter cette surcharge, il conviendrait
d’analyser s’il est pertinent de prévoir des exceptions a cette obligation de communiquer, par exemple en fonction du type d'utilisateur, de la quantité utilisée
ou de la classe de produit biocide.

Les conséquences de la mise en ceuvre des mesures de réduction des risques, notamment ceux liés aux produits phytosanitaires, sur la production agricole
suisse et donc sur la sécurité, le taux et la qualité de I'auto-approvisionnement ne sont pas prises en compte. Il convient des lors d’évaluer ces consé-
guences et d’ajouter dans le monitoring des indicateurs permettant de quantifier ces conséquences.

En paralléle aux objectifs de réduction des pesticides, en particulier des produits phytosanitaires, des objectifs de développement d’alternatives crédibles
adaptées a la pratique (nouvelles variétés, méthodes alternatives, etc.) devraient étre formulés, de maniére a éviter les conséquences sur la sécurité, le taux
et la qualité de l'auto-approvisionnement. Et les mesures permettant d’atteindre ces derniers objectifs, p.ex. une augmentation des montants investis par la
Confédération dans la recherche appliquée, devraient également étre mentionnées.
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Domaine particulier : la sylviculture

Dans le canton de Fribourg, I'utilisation de produits phytosanitaire (PPh) et de produits biocides (PB) a titre professionnel reste possible en forét, mais elle y
est tres limitée. Les utilisations doivent étre évitées le plus possible grace a des mesures alternatives (écorcage, évacuation du bois, etc).

Le régime des autorisations a utiliser est défini par la directive numéro 1102.1 du Service des foréts et de la nature (SFN). Les conditions Iégales d'utilisation
sont a respecter (dosage, matériel, lieu approprié, distance par rapport aux eaux, etc.). Les PPh utilisés sont principalement des insecticides appliqués sur
des bois résineux abattus, stockés en écorce en forét, afin de maintenir leur qualité. Les quantités utilisées en forét sont faibles : 37 litres d’insecticide en
moyenne annuelle 2003-2019. Les produits utilisés doivent étre homologués. Le traitement doit étre réalisé sous la direction d’un détenteur du permis Forét
pour les professionnels forestiers, ou du permis Conservation du bois pour les professionnels des scieries ou de I'industrie de transformation du bois. Le
titulaire du permis doit en plus étre au bénéfice d’'une autorisation d’utiliser ces PPh.

Dans le canton de Fribourg, I'autorisation d'utilisation des insecticides sur bois abattus en forét est délivrée pour une durée de 5 ans sur un territoire limité
(par exemple un triage forestier). Chaque utilisation doit étre répertoriée sur un formulaire a transmettre annuellement. Le retour d’information sur les utilisa-
tions de PPh fonctionne bien auprées des forestiers, mais pas aupres des scieurs. Les données d’utilisation par des titulaires du permis Conservation du bois
au bénéfice d’'une autorisation d’utiliser des insecticides en forét sur bois abattus sont lacunaires. Une mise a jour générale des autorisations délivrées est
en cours en 2020.

L’obligation de communiquer faite a quiconque met sur le marché des PPh ou des PB est un élément important. Il est ainsi possible de connaitre les pro-
duits et les quantités vendues en Suisse. Cependant, certains produits achetés a I'étranger ou par internet échapperont sans doute a ce relevé. Toutefois,
comme déja mentionné, il convient d’examiner si un régime d’exception doit étre mis en place pour certaines catégories d’entreprises.

Le canton de Fribourg est favorable a ce que la Confédération gére un systéme d'information visant a recenser I'utilisation des produits phytosanitaires et
des produits biocides par les utilisateurs professionnels et commerciaux. Au niveau forestier, ce systeme fédéral remplacera le systeme cantonal actuel de
relevé annuel des utilisations de PPh en forét. Il sera important de mettre un systéme d’accés a ses données pour les services cantonaux, comme le per-
mets les nouveaux articles 11b LChim et 165f> LAgr.

Le systeme fédéral qui sera mis au point d’ici 2025, avec le régime d’autorisation soumise a formation continue obligatoire exigera que les utilisateurs de
PPh en forét saisissent leurs données en ligne. Les modalités de mise en place et de gestion de ce systéme restent a préciser. Différentes questions restent
en suspens. Quelles seront les tdches du canton dans ce systéme ? Quels utilisateurs professionnels devront s’enregistrer : tous les détenteurs d’'un permis
Forét ou Conservation du bois, ou seuls les détenteurs d’une autorisation d’utiliser des PPh ? Qui informera les utilisateurs de PPh de I'obligation de
s’enregistrer et de saisir les données d'utilisation en ligne ? Qui réalisera les contrdles des données saisies ?

Le Conseil fédéral peut désigner les interprofessions qui sont amenées a prendre des mesures et a rendre régulierement des rapports a la Confédération.
Pour la conservation du bois et la sylviculture, les interprofessions mentionnées dans le rapport explicatif sont I'’Association suisse des scieries et de
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l'industrie du bois et I’Association des propriétaires forestiers (ForétSuisse). Or, ces deux associations ne font pas partie de la liste des destinataires de la
consultation ce qui devrait étre complété.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a LChim

Art. 11b LChim

Art. 25a LChim

Art. 6b LAgral. 4 et5

Supprimer I'implication des

« branches » dans la mise en
ceuvre, mais la garder dans
I’élaboration des mesures

Voir remarques générales

Art. 164b LAgr

Art. 165> LAgr

Art. 1659 LAgr
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m KANTON
solothurn
Regierungsrat -

Bundesamt fur
Rathaus / Barfiissergasse 24 Landwirtschaft
4509 Solothurn :
och 13 Mai 2020

Original

Weiter D

Bundesamt fur Landwirtschaft
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern

12. Mai 2020

Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative WAK-SR (19.475): Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 haben wir einen Vorschlag zur Erganzung des Chemikalien-
gesetzes (SR 813.1) und des Landwirtschaftsgesetzes (SR 910.1) erhalten. Diese Anderungen kon-
kretisieren den nationalen Absenkpfad fur das Risiko, das von Pestiziden ausgeht, und erweitern
folgerichtig den Fokus der Risikobewertung um Biozidprodukte.

Der Regierungsrat begrisst daher die nachfolgenden Stossrichtungen:

° Den verbindlichen Absenkpfad fir Risiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie
die Verminderung der Risiken fir Biozide.

° Die Einflhrung eines Informationssystems zur Offenlegung von Verkauf/Verwendung der
Pflanzenschutzmittel.

o Die Eigenverantwortung der Branche bei der Definition der Massnahmen.

Nachdem der Risikobegriff nicht geeignet ist, unser Grundwasser, die wichtigste Ressource fiir
unser Trinkwasser, ausreichend zu schatzen, fordern wir zusatzlich

a) den starkeren Schutz der Umwelt im Sinne des Vorsorgeprinzips im Chemikalienrecht, der
auch geeignet ist, terrestrische Nichtzielorganismen ausreichend zu schitzen.

b)  Korrekturen im Zulassungsverfahren, so etwa eine mit dem Umweltschutz abgestimmte
Beurteilung von gefahrlichen Pestiziden, ein effizienteres Monitoring, einen reibungslosen
Informationsaustausch sowie den Einbezug der Kantone.

Q) weitere Risikoreduktionsziele fur Pflanzenschutzmittel nach 2027 und einen Absenkpfad
fir Biozide bis 2025.

d) die Einfuhrung einer Lenkungsabgabe auf Pestizide, falls die Ziele nicht erreicht werden.

e)  die Einschrénkung der Verwendung von gefahrlichen PSM fir den privaten Gebrauch.



Damit die Vorgaben zur Umsetzung der vorliegenden Ziele fur die kantonalen Vollzugsbehérden
klar sind, missen die involvierten Bundesamter, insbesondere das Bundesamt fiir Landwirtschaft
und das Bundesamt fir Umwelt, besser zusammenarbeiten und ihre Schnittstellen klaren. Erst
wenn sie sich auf Vorgaben sowie Vorgehen geeinigt haben, sollen den Kantonen ihre Vorgaben
unterbreitet werden. Es geht nicht an, dass die sparlich vorhandenen Ressourcen der Kantone in
Sitzungen verloren gehen, weil sich der Bund noch nicht auf eine Vorgabe einigen konnten. Wir
erlauben uns darauf hinzuweisen, dass die Vorlage in der vorliegenden Form zu einem Mehrauf-
wand bei den kantonalen Vollzugsbehérden fuhren darfte. Wir gehen deshalb davon aus, dass
sich der Bund an diesen Mehrkosten angemessen beteiligen wird.

Weiter begriissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fur Nahrstoffe in der Botschaft AP22+
und Pestizide in dieser Initiative. Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusam-
men mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefihrt, ergdnzen
und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.

Unsere konkreten Anderungsvorschldge und Kommentare zu einzelnen Bestimmungen finden
Sie im Anhang (Formular zur detaillierten Stellungnahme).

Wir bitten Sie, unseren Anliegen und Antragen im Rahmen der Bereinigung des Vorentwurfes
Rechnung zu tragen. Fur die Moéglichkeit, zur parlamentarischen Initiative WAK-SR (19.475) “Das
Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren” eine Stellungnahme abgeben zu kénnen, bedan-
ken wir uns bestens.

Freundliche Grisse

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

T2\ f

Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammgnn Staatsschreiber

Anhang:  Formular detaillierte Stellungnahme
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I'avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Solothurn
Bau- und Justizdepartement
Amt far Umwelt

Adresse / Indirizzo Werkhofstrasse 5
4509 Solothurn

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Solothurn, 12. Mai 2020

Dr. Philipp Staufer

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fiir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-
tung @blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, & I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaitung @biw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung @blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir verweisen auf das separate Schreiben des Regierungsrates.

Erganzungs- und Anderungsantrage sind im Formular in roter Schrift.

Bemerkungen zu einzeinen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie

Ergadnzung Antrag 1 Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art. 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduk-
Art. 8 Erganzungen (rot) tion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.
Wer mit Stoffen oder Zuberei- Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschiitzt werden.
tungen umgeht, muss deren ge- | Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewésserschutzes, des Ge-
fahrliche Eigenschaften beach- | sundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zigliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.
Ergénzung Antrag 2: Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Art. 11 erganzt werden mit den bei-
Art. 11 Ergéanzung (rot): den Art. 11a und 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Einfih-

rung der zusétzlichen Art. 11a und 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Ergén-
zung fir den bestehenden Art. 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG auf
Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen
auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Aus-
wirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflirchten
sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fir Biozidprodukte

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fir die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen dariiber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Wir begriissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und

Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Art. 165fuis Landwirtschaftsgesetz fihren wir

aus, dass ein solches Register fir den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies
gilt sinngemass auch hier. Fir die Einschéatzung und somit Verminderung der Risiken durch
den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern

auch zur Verwendung der Produkte. Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risi-

ken des Biozideinsatzes vertretbar.

Ergédnzung

Art. 24 Vorschriften tber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 3:

Ergdnzung (rot):

Art. 24, Abs. 1 Der Bundesrat
legt fest, welche persdnlichen
und fachiichen Voraussetzungen
eine Person erfiillen muss, wel-
che mit Stoffen und Zubereitun-
gen umgehen will, die beson-
ders gefadhrliche Eigenschaften
oder bestimmte Geféhrlichkeits-
merkmale aufweisen oder be-
sondere Risiken bergen. Soweit
es fiir den Schutz von Leben
und Gesundheit erforderlich ist,
legt er eine Bewilligungspflicht
fest.

Flr private Anwender sind sol-
che Stoffe und Zubereitungen,
die besonders gefdhrliche Ei-

genschaften oder bestimmte

Zu Abs. 1:

Eine sorgféltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach ei-
ner Bewilligungspflicht fir den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen
und Zubereitungen

Die zur Erflillung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse solien analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Giiltigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht; Gultigkeit ad personam

Heute ist es mdglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers
mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu
Uberprifen ist

Wie bei den PSM soillte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fiir den privaten
Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip

Fiir die PSM hat das im Rahmen der Zulassung erfolgen (= Einschrankung des Anwen-
dungshereiches). Die entsprechenden Bemihungen der Zulassungsstelle laufen, sind al-
lerdings noch nicht weit gediehen.

Zu Abs. 2:
Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in Abstimmung
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen, nicht zuzulassen.

mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Geméss unserer Feststellung besiehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte.
Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ¢kotoxischen
Produkten auch von nicht gewerblichen und nicht beruflichen Anwendern sicherzustellen. Al-
lenfalls soll fur diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugénglich gemacht werden,
die fur den biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 4

Erganzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitét des
Trinkwassers, der Oberfldchen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.
c) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet

wird.

Wir unterstltzen den Vorschlag und méchten Abs. 2 Bst. b mit einem verbindlichen Absenk-
pfad ergénzen.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und die damit verbunde-
nen Risiken gibt, begriissen wir die Uberiragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Aus die-
sem Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente geméss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustel-
len, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist,
miissen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.

Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag.

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fir

Wir unterstitzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fur Pesti-
zide im LWG und unterstitzen den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Abs. 1

Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitét des
Trinkwassers, der Oberfldchen-
gewdsser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fir die Bereiche Oberfl4-
chengewdsser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
lung im Grundwasser miissen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat.

bel den Ergebnissen anpassen zu kédnnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber frihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflichengewésser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbeddirfnis fir die ge-
nannten Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich
Einfluss auf die Biodiversitét im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachti-
gung orientieren werden missen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Antrag 5:

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

Erganzungen (rot)

2 Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Absatz 1
berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitdt und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Errei-
chung der Werte nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge
der eingesetzien Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon
auszugehen, dass fliir Oberflichengewéasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden
und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen
Gegebenheiten von Oberflachengewéssern und Grundwasser sowie der Persistenz der Sub-
stanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt
werden.

Ausserdem verstehenh wir unter einem "Risiko von 100 %" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Hochstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu flihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hdchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im Grund-
wasserschutz grésste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes
Grundwasser saniert ist.

5/8



Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Art. 6b Verminderung Antrag 6: Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erlauternde Bericht gibt keine geniigenden
der Risiken durch den Streichung Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundesrat angerufen werden
Einsatz von Pflanzen- kamm.

schutzmitteln

Abs. 3

Arl. 6b Verminderung Antrag 7: Damit der Bundesrat gemass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen

der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Erganzungen (rot)

Der Begriff regelméissig soll
durch einmal jahriich ersetzt
werden.

Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. insofern ist eine jahrliche Bericht-
erstattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begriissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor-
und nachgelagerten Betriebe zu beriicksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden wer-
den, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig
Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht
auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern. So
gelingt es, den Foodwaste zu vermeiden, welcher daher flhrt, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handlern zuriickgewiesen wird
und vernichtet werden muss.

Wir unterstiltzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlduterndem Bericht und
fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schépfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Antrag 8:

Erganzungen (rot)

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die ndtigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und hélt den notwendigen Druck fiir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits - in Analogie zur CO2-Gesetzgebung - im Gesetz aufzuzeigen, welche
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der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und durch
die Einfiihrung einer Lenkungs-
abgabe.

Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die EinfGhrung einer Lenkungsabgabe fur Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Ddnemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
nen Mittel kdnnen dabei an die Landwirte zuriickgezahlt werden. Beide Konferenzen haben
sich schon wiederholt fir eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Méglichkeit,
einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.

Verbesserungsvor-
schlag fur:

Art. 6b LWG

Antrag 9:
Neue Strukturierung von Art. 6b
LWG

Der Artikel 6b LWG sollte unserer Meinung nach pragnanter und griffiger strukturiert sein, in-
dem er in folgende drei Absétze unterteilt wiirde:

1. Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad

2. Hauptakteur -> Branchenorganisationen

3. Auftrédge der Verwaltung bzw. Bundesrat.

Skizziert und nicht vollstandig ausformuliert wirde dies folgendermassen aussehen:

Abs. 1

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sol-
len vermindert und die Qualitdt des Trinkwassers, der Oberflichengewdsser und des Grund-
wassers soll verbessert werden. Die Risiken fiir die Bereiche Oberflachengewédsser und na-
turnahe Lebensrdume sowie die Belastung im Grundwasser miissen bis 2027 um 50 Prozent
im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.

Abs. 2

Die Branchenorganisationen ergreifen Massnahmen zur Risikoreduktion und erstatten dem
Bund einmal jahrlich Bericht (iber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnah-
men.

Abs. 3

Der Bundesrat:

a) bestimmt eine Methodik, mit der die Erreichung der Werte nach Abs. 1 beurteilt wird

b) nimmt die Beurteilung jahrlich vor

¢) kann die Branchenorganisationen bestimmen

d) ergreift Massnahmen, wenn absehbar ist, dass die Verminderungsziele nicht erreicht sind
e) legt 2025 den ab 2027 geltenden Absenkpfad fest.
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Art. 164b Offenlegungs-
pfticht fir Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fiir die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen dariber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr gebracht worden sind. Die Einfiihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterst(tzt.

Art. 165fvis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fr
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es &ndert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden miissen. Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwéandig gewesen wére. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach méglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstérkt wer-
den, wo uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe ein-
gesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf die
eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kosten-
gunstiger vorgenommen werden.
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Von: Irfete.Iseni@bs.ch

An: BLW-Schriftgutverwaltung

Cc: Belinda.Altermatt@bs.ch; "eva.herzog@parl.ch"; "christoph.eymann@parl.ch"; "katja.christ@arunliberale.ch";
"sibel.arslan@parl.ch"; "beat.jans@parl.ch"; "mustafa.atici@parl.ch"; Sabine.Horvath@bs.ch

Betreff: Sténderat; Kommission fur Wirtschaft und Abgaben; 19.475 s. Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden
reduzieren; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Datum: Mittwoch, 6. Mai 2020 09:22:53

Anlagen: image001.jpa

BRF an BLW.pdf
BRF an BLW.docx

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Stellungnahme des Kantons Basel Stadt zu der Vernehmlassung ,,Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”.

Vielen Dank fur Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grusse

Irfete Iseni

Assistentin Leiterin Regierungskanzlei

Anwesend:
Dienstag bis Freitag

Prasidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Staatskanzlei, Regierungskanzlei

Rathaus, Marktplatz 9, CH-4001 Basel

Erreichbar:

Dienstag und Freitag ganzer Tag; Mittwoch und Donnerstag Nachmittag; Tel. +41 61 267 85 62
Mittwoch und Donnerstag Morgen; Tel. +41 61 267 46 13

e-mail irfete.iseni@bs.ch

www.staatskanzlei.bs.ch
www.facebook.com/Rathaus.Basel
www.twitter.com/baselstadt

www.youtube.com/kantonbaselstadt
cid:ed1a8a48-a3f1-4733-91b2-8b6e0a0116bc@bs.ch
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#SeifenBoss
30 Sekunden
Handewaschen

weitere Infos: coronavirus.bs.ch
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Ständerat; Kommission für Wirtschaft und Abgaben; Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”


		Organisation / Organisation / Organizzazione

		Gesundheitsdepartment des Kantons Basel-Stadt



		Adresse / Indirizzo

		Malzgasse 30, 4052 Basel



		Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

		5. Mai 2020







Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		

Die Vorlage beinhaltet diverse Kompetenzdelegationen an den Bundesrat, welcher genauere Bestimmungen im Verordnungsrecht regeln muss. Der begleitende Bericht zur Vorlage beinhaltet jedoch nur beschränkt Hinweise oder Vorgaben, wie die Umsetzung im Detail erfolgen soll und welche konkreten Mass-nahmen zur Zielerreichung beabsichtigt sind. Die Folgen für die Betriebe und für die Vollzugsstellen sowie die Eignung und Wirkung der vorgeschlagenen Anpassungen bezüglich Risikoreduktion lassen sich daher nur schwer beurteilen.

Bemerkungen zu den Vorschlägen im Bereich Biozidprodukte/ChemG:

Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktionsstrategie einzubeziehen, kann nachvollzogen werden. Trotzdem sind die Eintragsmengen und -pfade von problematischen Wirkstoffen in die Umwelt durch die Verwendung von Biozidprodukten nicht vergleichbar mit jenen durch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die vorgeschlagene Meldepflicht für alle beruflichen und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten ist daher unverhältnismässig. 

Im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten ist zudem darauf hinzuweisen, dass entsprechende Strafbestimmungen zur Sanktionierung der Nichtwahrnehmung dieser Pflichten fehlen.

Bemerkungen zu den Vorschlägen im Bereich Pflanzenschutzmittel/LwG:

Die Festhaltung der Reduktionsziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist zu begrüssen. Voraussetzung zur Beurteilung dieses Risikos sind die Festlegung eines Indikators und das Vorhandensein der dafür erforderlichen Daten. Ausserdem sind die Massnahmen bei Nichterreichung des Ziels zu definieren. Diese Punkte werden in der Vorlage angesprochen. Die Ausgestaltung der einzelnen Punkte ist jedoch noch sehr allgemein gehalten. Insbesondere die Vorgaben im Bereich der Massnahmen bei ungenügender Risikoreduktion sind noch zu wenig verbindlich und griffig. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben den nach dieser Vorlage vorgesehenen summarisch wirkenden Massnahmen weiterhin punktuelle Massnahmen bei lokaler Überschreitung von Umweltzielen nach anderen Gesetzgebungen ihre Berechtigung haben und vorbehalten bleiben müssen.

Das LwG beinhaltet wenige Strafbestimmungen, welche den nicht gesetzeskonformen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln betreffen. Gewisse Straftaten in diesem Zusammenhang werden in anderen Gesetzgebungen angesprochen (Chemikaliengesetz, Umweltschutzgesetz, Gewässerschutzgesetz etc.). Diese setzen typischerweise eine konkrete Gefährdung bezüglich ihres Schutzzieles voraus. Allgemeine Verstösse im Bereich des Inverkehrbringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind derzeit als solche nicht strafbar. Dazu zählt etwa das Inverkehrbringen von Mitteln mit schlechter Qualität (Verunreinigungen, Abweichungen in der Rezeptur etc., mangelnde Qualitätskontrolle) oder das Nichteinhalten der Gebrauchsanweisung durch Anwender von Pflanzenschutzmitteln. Das Fehlen solcher Bestimmungen erweckt den Eindruck, dass die Einhaltung der zentralen Sorgfaltspflichten von Herstellern und Importeuren bzw. Anwendern nicht wichtig ist, und kann zu sorglosem Verhalten der Akteure führen.

Bemerkungen ausserhalb der Pestizidproblematik: 

Das Chemikaliengesetz wurde seit seiner Inkraftsetzung im Jahr 2005 nie revidiert bzw. aktualisiert. Die meisten Entwicklungen des Chemikalienrechts der EU konnten auf Verordnungsebene nachvollzogen werden. Einzelne Bestimmungen des EU-Rechts wurden jedoch bisher nie übernommen, weil die Übernahme eine Revision des Chemikaliengesetzes erfordert.

Nun könnte aufgrund der vorliegenden parlamentarischen Initiative eine Revision des Chemikaliengesetzes erfolgen. Daher gäbe es die Möglichkeit, die Bestimmungen, die bisher mit dem EU-Recht nicht harmonisiert werden konnten, entsprechend zu aktualisieren. Insbesondere im Bereich der speziellen Regelungen zu Neustoffen besteht Handlungsbedarf.

		






Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

		Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso, legge

		Antrag
Proposition
Richiesta

		Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

		



		Art. 11a ChemG

		Festlegung im Verordnungsrecht, bei welchen Akteuren Daten zu erheben sind.

		Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Umfang der offenzulegenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft die Pflicht insbesondere Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Chemikalien. 

Eine Übersicht über die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Beurteilung des Risikos und für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen. 

Im Verordnungsrecht ist daher festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig sind und keine Doppelspurigkeiten entstehen.

		



		Art. 11b ChemG

		

		In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche Verwender und Verwenderinnen jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem erfassen müssen. Das System soll Daten über die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flächen und über die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschränkung auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt. Dazu zählen beispielsweise Hände-, Apparate- und Flächendesinfektionen im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produkten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) wären von der Erfassungspflicht betroffen, weil sie Konservierungsmittel verwenden.

Es ist davon auszugehen, dass viele Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst sind, dass sie solche einsetzen, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig für die Erfassung sind.

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, könnten daraus aber kaum konkrete Aussagen über das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Solche Abschätzungen sind bei Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualität durchführbar. Der Nutzen der Verwenderangaben ist daher nicht klar erkennbar.

Schliesslich ist zu erwähnen, dass Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Einträge in die Umwelt verursachen, grundsätzlich im Rahmen des Zulassungsverfahrens identifiziert werden.

Aus Sicht des Vollzugs ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht durch die Vollzugsbehörden nicht zu bewältigen wäre.

		



		Art. 25a ChemG

		Konkretisierung der Regelung

		Die Schaffung einer rechtlichen Basis für die Festlegung etwaiger Risikoreduktionsmassnahmen im Verordnungsrecht ist grundsätzlich zu begrüssen.

Im Übrigen geht jedoch weder aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a noch dem begleitenden Bericht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll.

[bookmark: _GoBack]Es bleibt insbesondere unklar, ob bzw. in welcher Art die gemäss den Artikeln 11a und 11b (oben) erhobenen Daten in die Risikoreduktion einfliessen sollen.

		



		Art. 6b LwG

		Ergänzung des Abs. 6 : Schaffung einer Basis für eine Lenkungsabgabe oder für mengenbezogene finanzielle Massnahmen auf der Basis des Verursacherprinzips 

		Abs. 1 - 3

Die angesprochenen Bestrebungen zur Risikoreduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sind grundsätzlich zu begrüssen. Die Festlegung eines Indikators, wie von der Kommissionsminderheit zu Abs. 2 vorgeschlagen, erlaubt die Überwachung der quantitativ vorgegebenen Zielsetzung.

Abs. 4 - 5

Der Einbezug der Branchen im Sinn des Minderheitsantrages zu Abs. 4 ist zweckmässig. Es ist darauf hinzuweisen, dass diverse Verbände, die im begleitenden Bericht erwähnt werden, keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln sind und daher nicht von der vorgeschlagenen Regelung im LwG betroffen sein werden (z.B. Organisationen im Bereich der Schädlingsbekämpfung, des Bau- und Fassadenschutzes und von Verwendern von Bootsanstrichen und Holzschutzmitteln, welche lediglich Biozidprodukte verwenden).

Abs. 6

Im vorliegenden Entwurf wird als Massnahme bei absehbarem Nichterreichen des Reduktionsziels nur die Möglichkeit des Widerrufs von Zulassungen für Produkte mit besonders risikoreichen Wirkstoffen explizit erwähnt. Vorschläge für weitere Massnahmen werden im begleitenden Bericht angesprochen (Lenkungsabgabe, Förderung pestizidfreier Systeme, Verbot von Mitteln für nichtberufliche Verwender, strengere Auflagen für bestehende Zulassungen). Für die Mehrzahl dieser Massnahmen bestehen heute schon ausreichende Rechtsgrundlagen. 

Die Basis für eine Lenkungsabgabe oder für mengenbezogene finanzielle Massnahmen auf der Basis des Verursacherprinzips fehlt jedoch im vorliegenden Entwurf und ist im LwG noch zu ergänzen.

		



		Art. 164b LwG

		Festlegung im Verordnungsrecht, bei welchen Akteuren Daten zu erheben sind

		Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln. Art und Umfang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft sie insbesondere Verkaufszahlen für die in Verkehr gebrachten Chemikalien. 

Es entspricht einer breit abgestützten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Daten über die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhalten. Aussagekräftige Angaben über die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel sind Voraussetzung für die Beurteilung des Risikos, für die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteure die Daten zu erheben sind (Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Händler), damit die Angaben möglichst zuverlässig und lückenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

		



		Art. 165fbis LwG

		

		In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche Verwender und Verwenderinnen jede Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in einem Informationssystem zu erfassen haben. Das System soll Daten über die Wirkstoffe, deren Mengen, den Zeitpunkt, die Orte/Flächen und über die behandelten Kulturen beinhalten.

Solche Daten können wertvoll sein, um spezifische Risiken zu beurteilen und risikobasiert einzugreifen.

Bereits heute sind landwirtschaftliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln verpflichtet, ausführliche Aufzeichnungen über deren Einsatz zu führen. Beim Aufbau eines zentralen Informationssystems ist darauf zu achten, dass dabei Synergien genutzt werden können und dass keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.

Die im begleitenden Bericht angesprochene Auswertung von Bezügen von Pflanzenschutzmitteln durch die Fachbewilligungsinhaber dürfte im Hinblick auf die Risikoabschätzung kaum einen Zusatznutzen zur geplanten verbesserten Erhebung der Verkaufszahlen bei den Inverkehrbringern mit sich bringen.
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Standerat; Kommission fur Wirtschaft und Abgaben; Vernehmlassung
zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pesti-
ziden reduzieren”

Organisation / Organisation / Organizzazione Gesundheitsdepartment des Kantons Basel-Stadt

Adresse / Indirizzo Malzgasse 30, 4052 Basel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 5. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt flir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur
Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.



mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Vorlage beinhaltet diverse Kompetenzdelegationen an den Bundesrat, welcher genauere Bestimmungen im Verordnungsrecht regeln muss. Der beglei-
tende Bericht zur Vorlage beinhaltet jedoch nur beschrankt Hinweise oder Vorgaben, wie die Umsetzung im Detail erfolgen soll und welche konkreten Mass-
nahmen zur Zielerreichung beabsichtigt sind. Die Folgen fir die Betriebe und fur die Vollzugsstellen sowie die Eignung und Wirkung der vorgeschlagenen
Anpassungen beziglich Risikoreduktion lassen sich daher nur schwer beurteilen.

Bemerkungen zu den Vorschldagen im Bereich Biozidprodukte/ChemG:

Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktionsstrategie einzubeziehen, kann nachvollzogen werden. Trotz-
dem sind die Eintragsmengen und -pfade von problematischen Wirkstoffen in die Umwelt durch die Verwendung von Biozidprodukten nicht vergleichbar mit
jenen durch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die vorgeschlagene Meldepflicht fiir alle beruflichen und gewerblichen Anwendungen von Biozid-
produkten ist daher unverhaltnismassig.

Im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten ist zudem darauf hinzuweisen, dass entsprechende Strafbestimmungen zur Sanktionierung der Nicht-
wahrnehmung dieser Pflichten fehlen.

Bemerkungen zu den Vorschlagen im Bereich Pflanzenschutzmittel/LwG:

Die Festhaltung der Reduktionsziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist zu begriissen. Voraussetzung zur Beurtei-
lung dieses Risikos sind die Festlegung eines Indikators und das Vorhandensein der dafir erforderlichen Daten. Ausserdem sind die Massnahmen bei
Nichterreichung des Ziels zu definieren. Diese Punkte werden in der Vorlage angesprochen. Die Ausgestaltung der einzelnen Punkte ist jedoch noch sehr
allgemein gehalten. Insbesondere die Vorgaben im Bereich der Massnahmen bei ungentgender Risikoreduktion sind noch zu wenig verbindlich und griffig.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass neben den nach dieser Vorlage vorgesehenen summarisch wirkenden Massnahmen weiterhin
punktuelle Massnahmen bei lokaler Uberschreitung von Umweltzielen nach anderen Gesetzgebungen ihre Berechtigung haben und vorbehalten bleiben
mussen.

Das LwG beinhaltet wenige Strafbestimmungen, welche den nicht gesetzeskonformen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln betreffen. Gewisse Straftaten in
diesem Zusammenhang werden in anderen Gesetzgebungen angesprochen (Chemikaliengesetz, Umweltschutzgesetz, Gewasserschutzgesetz etc.). Diese
setzen typischerweise eine konkrete Gefahrdung bezlglich ihres Schutzzieles voraus. Allgemeine Verstdsse im Bereich des Inverkehrbringens und der An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln sind derzeit als solche nicht strafbar. Dazu zahlt etwa das Inverkehrbringen von Mitteln mit schlechter Qualitat (Verun-
reinigungen, Abweichungen in der Rezeptur etc., mangelnde Qualitédtskontrolle) oder das Nichteinhalten der Gebrauchsanweisung durch Anwender von
Pflanzenschutzmitteln. Das Fehlen solcher Bestimmungen erweckt den Eindruck, dass die Einhaltung der zentralen Sorgfaltspflichten von Herstellern und
Importeuren bzw. Anwendern nicht wichtig ist, und kann zu sorglosem Verhalten der Akteure fuhren.
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Bemerkungen ausserhalb der Pestizidproblematik:

Das Chemikaliengesetz wurde seit seiner Inkraftsetzung im Jahr 2005 nie revidiert bzw. aktualisiert. Die meisten Entwicklungen des Chemikalienrechts der
EU konnten auf Verordnungsebene nachvollzogen werden. Einzelne Bestimmungen des EU-Rechts wurden jedoch bisher nie (ibernommen, weil die Uber-
nahme eine Revision des Chemikaliengesetzes erfordert.

Nun konnte aufgrund der vorliegenden parlamentarischen Initiative eine Revision des Chemikaliengesetzes erfolgen. Daher gabe es die Moglichkeit, die
Bestimmungen, die bisher mit dem EU-Recht nicht harmonisiert werden konnten, entsprechend zu aktualisieren. Insbesondere im Bereich der speziellen
Regelungen zu Neustoffen besteht Handlungsbedarf.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a ChemG

Festlegung im Verord-
nungsrecht, bei welchen Akteu-
ren Daten zu erheben sind.

Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Biozidprodukten. Art und Um-
fang der offenzulegenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts betrifft
die Pflicht insbesondere Verkaufszahlen fur die in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Eine Ubersicht tiber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangs-
punkt fir die Beurteilung des Risikos und fir die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnah-
men.

Im Verordnungsrecht ist daher festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind
(Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben méglichst zu-
verlassig sind und keine Doppelspurigkeiten entstehen.

Art. 11b ChemG

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche
Verwender und Verwenderinnen jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informati-
onssystem erfassen missen. Das System soll Daten Uber die Wirkstoffe, deren Mengen, den
Zeitpunkt, die Orte/Flachen und liber die behandelten Objekte beinhalten. Eine Beschrankung
auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt.
Dazu zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheits-
wesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Produk-
ten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) waren von der Erfassungspflicht
betroffen, weil sie Konservierungsmittel verwenden.

Es ist davon auszugehen, dass viele Anwender von Biozidprodukten sich nicht bewusst sind,
dass sie solche einsetzen, die Erfassungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fach-
kundig fUr die Erfassung sind.

Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, kénnten daraus aber kaum konkrete
Aussagen uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Solche Abschat-
zungen sind bei Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbin-
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dung mit den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitat durchfiihrbar.
Der Nutzen der Verwenderangaben ist daher nicht klar erkennbar.

Schliesslich ist zu erwdhnen, dass Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositio-
nen oder Eintrage in die Umwelt verursachen, grundsatzlich im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens identifiziert werden.

Aus Sicht des Vollzugs ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der
Erfassungspflicht durch die Vollzugsbehérden nicht zu bewaltigen ware.

Art. 25a ChemG

Konkretisierung der Regelung

Die Schaffung einer rechtlichen Basis fiir die Festlegung etwaiger Risikoreduktionsmassnah-
men im Verordnungsrecht ist grundséatzlich zu begrissen.

Im Ubrigen geht jedoch weder aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a noch dem begleiten-
den Bericht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll.

Es bleibt insbesondere unklar, ob bzw. in welcher Art die gemass den Artikeln 11a und 11b
(oben) erhobenen Daten in die Risikoreduktion einfliessen sollen.

Art. 6b LwG

Erganzung des Abs. 6 : Schaf-
fung einer Basis fur eine
Lenkungsabgabe oder fiir men-
genbezogene finanzielle
Massnahmen auf der Basis des
Verursacherprinzips

Abs.1-3

Die angesprochenen Bestrebungen zur Risikoreduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmit-
teln sind grundsatzlich zu begrissen. Die Festlegung eines Indikators, wie von der Kommissi-
onsminderheit zu Abs. 2 vorgeschlagen, erlaubt die Uberwachung der quantitativ vorgegebe-
nen Zielsetzung.

Abs.4-5

Der Einbezug der Branchen im Sinn des Minderheitsantrages zu Abs. 4 ist zweckmassig. Es
ist darauf hinzuweisen, dass diverse Verbande, die im begleitenden Bericht erwahnt werden,
keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln sind und daher nicht von der vorgeschlagenen
Regelung im LwG betroffen sein werden (z.B. Organisationen im Bereich der Schadlingsbe-
kdmpfung, des Bau- und Fassadenschutzes und von Verwendern von Bootsanstrichen und
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Holzschutzmitteln, welche lediglich Biozidprodukte verwenden).
Abs. 6

Im vorliegenden Entwurf wird als Massnahme bei absehbarem Nichterreichen des Redukti-
onsziels nur die Moglichkeit des Widerrufs von Zulassungen fiir Produkte mit besonders risi-
koreichen Wirkstoffen explizit erwahnt. Vorschlage fiir weitere Massnahmen werden im be-
gleitenden Bericht angesprochen (Lenkungsabgabe, Forderung pestizidfreier Systeme, Ver-
bot von Mitteln fir nichtberufliche Verwender, strengere Auflagen fir bestehende Zulassun-
gen). Fur die Mehrzahl dieser Massnahmen bestehen heute schon ausreichende Rechts-
grundlagen.

Die Basis fur eine Lenkungsabgabe oder fir mengenbezogene finanzielle Massnahmen auf
der Basis des Verursacherprinzips fehlt jedoch im vorliegenden Entwurf und ist im LwG noch
zu erganzen.

Art. 164b LwG

Festlegung im Verord-
nungsrecht, bei welchen Akteu-
ren Daten zu erheben sind

Die neue Offenlegungspflicht betrifft die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln. Art und
Umfang der offen zu legenden Angaben sind unklar. Aufgrund des begleitenden Berichts be-
trifft sie insbesondere Verkaufszahlen fiir die in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Es entspricht einer breit abgestitzten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Daten
Uber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhalten. Aus-
sagekraftige Angaben Uber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel sind Vorausset-
zung fur die Beurteilung des Risikos, firr die Festlegung etwaiger Reduktionsmassnahmen
sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteure die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben moglichst zuverlassig
und liickenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165f°'s LWG

In diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche und gewerbliche
Verwender und Verwenderinnen jede Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in einem Infor-
mationssystem zu erfassen haben. Das System soll Daten Uber die Wirkstoffe, deren Men-
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gen, den Zeitpunkt, die Orte/Flachen und Uber die behandelten Kulturen beinhalten.

Solche Daten kénnen wertvoll sein, um spezifische Risiken zu beurteilen und risikobasiert
einzugreifen.

Bereits heute sind landwirtschaftliche Anwender von Pflanzenschutzmitteln verpflichtet, aus-
fuhrliche Aufzeichnungen Uber deren Einsatz zu fihren. Beim Aufbau eines zentralen Infor-
mationssystems ist darauf zu achten, dass dabei Synergien genutzt werden kdnnen und dass
keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.

Die im begleitenden Bericht angesprochene Auswertung von Beziigen von Pflanzenschutz-
mitteln durch die Fachbewilligungsinhaber dirfte im Hinblick auf die Risikoabschatzung kaum
einen Zusatznutzen zur geplanten verbesserten Erhebung der Verkaufszahlen bei den Inver-
kehrbringern mit sich bringen.
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Bundesgesetz iiber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden;
Vernehmilassung

Sehr geehrter Herr Levrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken fiir das Schreiben und die Unterlagen vom 10. Februar 2020, mit dem uns die Vorlage
zu einem Gesetzesentwurf iber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden
zur Stellungnahme unterbreitet wurde. Sie finden nachstehend unsere Bemerkungen, Antrége und
Erganzungen zur Vorlage.

Allgemeine Bemerkungen

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass Beein-
tréachtigungen der Gewasserqualitat in kleinen und mittleren Fliessgew&ssern sowie auch die Qua-
litét des Grundwassers als Folge des Eintrags von Pestiziden durch breit angelegte Monitoring-
und Grundwasserbeobachtungsprogramme bereits bestétigt werden. Die damit verbundenen ne-
gativen Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen kénnen die Biodiversitat gefdhrden. Auch im Kanton
Basel-Landschaft wurden in kleinen und mittleren Gewéssern Uberschreitungen der Anforderungs-
werte festgestellt.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll der Pestizideinsatz und die damit verbundenen Um-
weltrisiken nachhaltig reduziert werden. Ziel ist eine bereits im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel
vorgesehene Risikominderung durch den Einsatz von Pestiziden um 50 % bis 2027, wobei neu
ein Absenkpfad mit verbindlichen Reduktionszielen auf Gesetzesebene eingefiihrt werden soll.
Diese Stossrichtung wird ausdricklich begriisst.

Mit den im Rahmen der Vorlage vorgeschlagenen Neuregelungen soll dem Bundesrat die Kompe-
tenz delegiert werden, die notwendige Datengrundlage fiir die Festlegung von Reduktionszielen im
Anwendungsbereich der Pestizide zu beschaffen und geeignete Instrumente zur Berechnung und
Prifung der Zielwerte zu entwickeln. Die Vorlage bildet deshalb auch die Grundlage fiir die not-
wendigen Ausfiuhrungsbestimmungen auf Verordnungsstufe. Vorgesehen sind u. a. die Entwick-

1/6



BASEL %
LANDSCHAFT R

lung von Indikatoren, welche die potentiellen Risiken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Die Bereit-
stellung einer Bewertungsgrundlage fiir regulatorische Massnahmen wird als notwendig und ziel-
fihrend erachtet.

Die Ausweitung der Risikominderung auf Biozidprodukte wird ebenfalls begriisst. Damit wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass die potentiellen Risiken bei der Verwendung von Biozidpro-
dukten meist nicht beachtet werden und biozide Wirkstoffe aufgrund der spezifischen Anwendun-
gen haufig direkt versickern oder abgeschwemmt werden. Im Weiteren ist die Umweltrelevanz der
Auswaschung von bioziden Wirkstoffen aus Schutzanstrichen an Geb&uden eine seit einigen Jah-
ren erkannte und gut untersuchte Problematik. Neuere Untersuchungen (UMTEC Rapperswil,
Marktkontrolle Biozide in Fassaden) zeigen Handlungsbedarf auf.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikominderung beim Einsatz von Pestiziden erschei-
nen gesamthaft als zielorientiert, sind aber beziiglich der Umsetzung im Detail noch zu konkreti-
sieren. Eine Beurteilung der Eignung hinsichtlich der angestrebten Risikoreduktion ist deshalb
nur begrenzt maglich.

Der erlduternde Bericht zur Vorlage enthélt nur generelle Angaben zu den finanziellen und perso-
nellen Auswirkungen. Zwar werden die zu erwartenden zusatzlich benotigten Ressourcen summa-
risch fir die in die Kompetenz des Bundes vorgesehenen Aufgaben angefiihrt. Im Weiteren wird
mit hohen administrativen, personellen und finanziellen Aufwanden fiir die zustdndigen Bundes-
stellen gerechnet und zusétzlicher administrativer Aufwand fiir die beruflich-gewerblichen Anwen-
derinnen und Anwender veranschlagt. Auf den Vollzug durch die Kantone und die entsprechenden
finanziellen und personellen Auswirkungen wird im erlduternden Bericht nicht eingegangen. Die
Bedeutung der Vorlage fiir die KMU bieibt vage. Eine Beurteilung ist daher beziiglich der Frage
der bendtigten Ressourcen im Kanton und einer zu erwartenden Mehrbelastung der betroffenen
KMU kaum mdglich. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedauert dies ausdriicklich.

Biozidprodukte .
Bemerkungen zu den Anderungen des Chemikaliengesetzes (ChemG, SR 813.1)

Aligemeine Bemerkungen

Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktions-
strategie einzubeziehen, wird begriisst. Vor dem Hintergrund des im Vergleich mit Pflanzen-
schutzmitteln sehr breiten Anwendungsspektrums erscheint eine generelle Meldepflicht fiir alle
beruflichen und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten jedoch unverhaltnismassig
und ist aus Sicht des Vollzugs kaum zu bewaltigen. Die vorgeschlagene Meldepflicht ist daher
zu beschranken (z. B. auf die relevanten Eintragspfade oder auf bestimmte risikoreiche Pro-
duktarten). Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass in den Anderungsvorschlagen des
ChemG im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten keine Strafbestimmungen aufge-
fuhrt sind.

Bundesgesetz iiber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden;
Vemehmlassung, 12. Mai 2020 2/5
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

ChemG Art. 11a

Offenlegungspflicht fiir Biozidprodukte

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Biozidprodukten zur Lieferung
entsprechender Daten an den Bund. Geméss erlduterndem Bericht zur Vorlage betrifft die Offenle-
gungspflicht die Verkaufszahlen fiir die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte. Eine Ubersicht liber
die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt fiir die Beurteilung des
Risikos und fiir die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Umfang der nach Art. 11a
offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und miissen konkretisiert werden.

Antrag:

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler). Die Konkretisierung ist notig im Hinblick auf
eine zuverlassige und liickenlose Datengrundlage

ChemG Art. 11b

Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten

Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und
Verwender jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem erfassen miissen.
Die Meldungen beinhalten Daten Uber die Wirkstoffe und deren Mengen, den Zeitpunkt und die Art
der Anwendung, bis hin zur Angabe der behandelten Objekte. Eine Beschrankung auf gewisse
Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen. Da Biozidprodukte sehr breite Ver-
wendung finden und praktisch in jedem Betrieb eingesetzt werden (z. B. Hande-, Apparate- und
Fléachendesinfektionen im Gesundheitswesen und éffentlichen Einrichtungen, der Lebensmittel-
branche oder generell bei der Reinigung), waren auch samtliche Industrie-, Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe meldepflichtig.

Antrag:

Die vorgeschlagene Meldepflicht ist in diesem Detaillierungsgrad viel zu weit gefasst. Die Mel-
depflicht ist daher zu beschrénken auf bestimmte Anwendungen mit als kritisch zu beurteilender
Expositionspfade bzw. Emissionen in die Umwelt, oder auf bestimmte besonders risikoreiche
Produktgruppen. Dabei ist insbesondere zu berticksichtigen, inwieweit die Durchsetzung sol-
cher Meldepflichten aus Sicht des Vollzugs realisierbar ist.

ChemG Art. 25a

Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten

Die Schaffung einer rechtlichen Basis fiir die Festlegung von Risikoreduktionsmassnahmen im
Verordnungsrecht ist grundsétzlich zu begriissen.

Aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a und dem erlduternden Bericht zur Vorlage geht je-
doch nicht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll. Insbesondere bleibt un-
klar, ob bzw. in welcher Art die erhobenen Daten in die Massnahmen zur Risikominderung ein-
fliessen sollen.

Bundesgesetz Uber die Vemminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden;
Vernehmlassung, 12. Mai 2020 3/5
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Pflanzenschutzmittel
Bemerkungen zu den Anderungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG, SR 910.1)

Aligemeine Bemerkungen

Die Festhaltung an den Reduktionszielen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf
gesetzlicher Basis ist zu begriissen, ebenso die Beurteilung der Risiken durch die vorgesehene
Entwicklung von geeigneten Indikatoren. Die Vorlage macht jedoch nur vage Angaben zu Mass-
nahmen im Falle der Nichterreichung der anvisierten Reduktionsziele. In diesem Punkt besteht
Konkretisierungsbedartf.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

LwG Art. 6b Abs. 1 -3 und 6

Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
werden begriisst.

Den Einbezug der Branchen halten wir fiir zweckméssig. Allerdings weisen wir darauf hin, dass
etliche zu den gemass erlduterndem Bericht aufgeflihrten Verbanden zugehdrigen Betriebe keine
Verwender von Pflanzenschutzmitteln, aber Verwender von Biozidprodukten sind (z. B. Bereiche
Schéadlingsbekampfung, Bau- und Fassadenschutz, Verwender von Holzschutzmitteln und Boots-
anstrichen).

Antrag:

Es ist zu priifen, ob analog zu den Pflanzenschutzmitteln wichtige Organisationen im Bereich der
Biozidprodukte ebenfalls zu Massnahmen der Risikominderung verpflichtet werden kénnen.

LwG Art. 6b Abs. 2

Hier wird festgelegt, wie die Zielerreichung zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln Uberprift werden soll. Damit soll die heute noch bestehende gesetzliche Liicke geschlos-
sen werden. Dieses kann aber u. E. nur dann wirksam gelingen, wenn der Bundesrat dafiir Indika-
toren festlegt, sodass verbindliche Berechnungen méglich werden. Als Indikator sind konkrete Ap-
plikationsmengen zweckmaéssig. Daflir muss eine nationale Datenbank, in der die Anwender ihre
Applikationsdaten parzellenscharf eingeben, geschaffen werden.

So kénnen definierte Massnahmen zur Austragsminderung tberpriift werden. Wenn lediglich
eine Methode festgelegt wird, verbleibt zudem ein Interpretationsspielraum und es fehlt den
Kantonen eine einheitliche Grundlage fiir einen harmonisierten Vollzug.

Antrag

Statt lediglich eine Methode festzulegen wird vorgeschlagen, dass der Bundesrat in der Verord-
nung den Indikator festlegt, mit dem die Werte nach Absatz 1 berechnet werden.

LwG Art. 164b

Offenlegungspflicht fiir Pflanzenschutzmittel

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln zur Liefe-
rung entsprechender Daten an den Bund. Gemass erlauterndem Bericht zur Vorlage betrifft die Of-
fenlegungspflicht die Verkaufszahlen fiir die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel. Eine
Ubersicht tber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel ist ein wichtiger Ausgangspunkt fiir
die Beurteilung des Risikos und fiir die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Umfang
der nach Art. 164b offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und miissen konkretisiert wer-
den.

Bundesgesetz lber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden;
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Antrag:

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler). Die Konkretisierung ist nétig im Hinblick auf
eine zuverlassige und llickenlose Datengrundlage.

Artikel 165f's

Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und
Verwender jede Anwendung von Pflanzenschutzmittel in einem Informationssystem erfassen mus-
sen. Die so erhobenen Daten sind zweifelsohne hilfreich bei der Beurteilung spezifischer Risiken
und allfélliger risikobasierter Intervention.

Wir weisen darauf hin, dass Verwenderinnen und Verwender von Pflanzenschutzmitteln im land-
wirtschaftlichen Bereich bereits im Rahmen der Anwendungskontrolle verpflichtet sind, ausfiihrli-
che Aufzeichnungen lber den PSM-Einsatz zu fiihren. Beim Aufbau eines zentralen Informations-
systems ist deshalb darauf zu achten, dass vorhandene Synergien genutzt werden und verfligbare
Daten der landwirtschaftlichen Pflanzenschutzdienste beriicksichtigt werden.

Artikel 165f*' Abs. 2

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bewahrten praxisorientierten Instrumente wie
Feldkalender und Hoduflu. Dem Bundesrat muss die Moglichkeit gegeben werden zu verlan-
gen, dass beispielsweise die Feldkalender elektronisch zu fiihren und in einer nationalen Daten-
bank zusammenzuschliessen sind.

Antrag

Es sollte ergénzt werden, dass der Bundesrat auf Verordnungsstufe die geeigneten Hilfsmittel
dafir festlegt.

Bemerkung ausserhalb der vorgeschlagenen Regelungen zur Umsetzung von Risikore-
duktionszielen:

Verursachergerechte Finanzierung des Monitorings

Im erlauternden Bericht zur Vorlage werden bereits durchgefiihrte sowie weiter geplante Moni-
toring-Aktivitdten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aufgezeigt.
Die AP22+ beinhaltet weitere Untersuchungen. Diese Untersuchungen wurden bislang durch
die 6ffentliche Hand (Bund, Kantone) finanziert. Im Sinne des Verursacherprinzips regen wir an
zu prifen, inwieweit der Monitoring-Aufwand fiir ein Pflanzenschutzmittel oder Biozidprodukt
dem Inverkehrbringer belastet werden kénnte, z. B. durch eine vorgezogene Verkaufsgebdihr.
Dazu wire eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.

Freundliche Griisse

LL e & L @) QIS Gy
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprasident Landschreiberin

— Beilage Fragebogen
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a ’avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Consultazione sull’attuazio
sociato all'uso di pesticidi”

ne dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-

Organisation / Organisation / Organizzazione

Kanton Basel-Landschaft

Bau- und Umweltschutzdirektion

Adresse / Indirizzo

Rheinstrasse 29

4410 Liestal

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.

Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto

forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir danken Ihnen fir die Mdglichkeit zur Stellungnahme zu den Vorlagen zur Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pestiziden Sie finden nach-
stehend unsere Bemerkungen, Antrdge und Erganzungen zur Vorlage.

Allgemeine Bemerkungen

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll der Pestizideinsatz und die damit verbundenen Umweltrisiken nachhaltig reduziert werden. Ziel ist eine be-
reits im Aktionsplan Pflanzenschutzmittel vorgesehene Risikominderung durch den Einsatz von Pestiziden um 50 % bis 2027, wobei neu ein Absenkpfad
mit verbindlichen Reduktionszielen auf Gesetzesebene eingefiihrt werden soll. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrusst diese Stoss-
richtung ausdriicklich. Im Kanton sind heute einige kleinere und mittlere Fliessgewasser und teilweise auch das Grundwasser stark mit Pestiziden belas-
tet.

Mit den im Rahmen der Vorlage vorgeschlagenen Neuregelungen soll dem Bundesrat die Kompetenz delegiert werden, die notwendige Datengrundlage flr
die Festlegung von Reduktionszielen im Anwendungsbereich der Pestizide zu beschaffen und geeignete Instrumente zur Berechnung und Prufung der Ziel-
werte zu entwickeln. Die Vorlage bildet deshalb auch die Grundlage fir die notwendigen Ausfihrungsbestimmungen auf Verordnungsstufe. Vorgesehen
sind u. a. die Entwicklung von Indikatoren, welche die potentiellen Risiken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Die Bereitstellung einer Bewertungsgrundlage
far regulatorische Massnahmen wird als notwendig und zielfiihrend erachtet.

Die Ausweitung der Risikominderung auf Biozidprodukte wird ebenfalls begrusst. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die potentiellen Risi-
ken bei der Verwendung von Biozidprodukten meist nicht beachtet werden und biozide Wirkstoffe aufgrund der spezifischen Anwendungen haufig direkt
versickern oder abgeschwemmt werden. Im Weiteren ist die Umweltrelevanz der Auswaschung von bioziden Wirkstoffen aus Schutzanstrichen an Gebéau-
den eine seit einigen Jahren erkannte und gut untersuchte Problematik. Neuere Untersuchungen (UMTEC Rapperswil, Marktkontrolle Biozide in Fassaden)
zeigen Handlungsbedarf auf.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikominderung beim Einsatz von Pestiziden erscheinen gesamthaft als zielorientiert, sind aber beziiglich der
Umsetzung im Detail noch zu konkretisieren. Als wesentlichen Mangel erachten wir das derzeitige Fehlen von Indikatoren, welche die potentiellen Risi-
ken von Pestizidwirkstoffen abbilden. Eine Beurteilung der Eignung hinsichtlich der angestrebten Risikoreduktion ist deshalb nur begrenzt méglich.

Der erlauternde Bericht zur Vorlage enthalt nur generelle Angaben zu den finanziellen und personellen Auswirkungen. Zwar werden die zu erwartenden
zusatzlich benétigten Ressourcen summarisch fiir die in die Kompetenz des Bundes vorgesehenen Aufgaben angefihrt. Im Weiteren wird mit hohen admi-
nistrativen, personellen und finanziellen Aufwanden fir die zustandigen Bundesstellen gerechnet und zusétzlicher administrativer Aufwand fir die beruflich-
gewerblichen Anwenderinnen und Anwender veranschlagt. Auf den Vollzug durch die Kantone und die entsprechenden finanziellen und personellen Auswir-
kungen wird im erlauternden Bericht nicht eingegangen. Die Bedeutung der Vorlage fir die KMU bleibt vage. Eine Beurteilung ist daher bezuglich der Frage
der benétigten Ressourcen im Kanton und einer zu erwartenden Mehrbelastung der betroffenen KMU kaum maoglich.
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Bemerkungen zu den Anderungen des Landwirtschaftsgesetzes

Die Festhaltung an den Reduktionszielen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel auf gesetzlicher Basis ist grundsétzlich zu begriissen,
ebenso die Beurteilung der Risiken durch die vorgesehene Entwicklung von geeigneten Indikatoren. Die Vorlage macht jedoch nur vage Angaben zu
Massnahmen im Falle der Nichterreichung der anvisierten Reduktionsziele. In diesem Punkt besteht Konkretisierungsbedarf.

Bemerkungen zu den Anderungen des Chemikaliengesetzes

Die Absicht, neben den Pflanzenschutzmitteln auch die Biozidprodukte in die Risikoreduktionsstrategie einzubeziehen, wird begrusst. Vor dem Hinter-
grund des im Vergleich mit Pflanzenschutzmitteln sehr breiten Anwendungsspektrums erscheint eine generelle Meldepflicht fir alle beruflichen und ge-
werblichen Anwendungen von Biozidprodukten jedoch unverhaltnisméssig und ist aus Sicht des Vollzugs kaum zu bewaltigen. Die vorgeschlagene Mel-
depflicht ist daher zu beschranken (z.B. auf die relevanten Eintragspfade oder auf bestimmte risikoreiche Produktarten). Im Weiteren wird darauf hinge-

wiesen, dass in den Anderungsvorschlagen des ChemG im Hinblick auf die Durchsetzung der neuen Pflichten keine Strafbestimmungen aufgefiihrt sind.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

LwG, Art. 6b, Abs 2

Die Methode fir die Risikoer-
mittlung muss Teil der Vorlage
sein oder im Gesetz muss skiz-
ziert werden, wie die Risiken er-
mittelt werden mussen.

Die Methode ist entscheidend fur die Auswirkungen von Abs. 1 auf den Vollzug. Die Auswir-
kungen kdénnen aufgrund der vorhandenen Unterlagen im Vernehmlassungsverfahren nicht
beurteilt werden.

LwG Art. 6b, Abs 2

Statt lediglich eine Methode fest-
zulegen wird vorgeschlagen,
dass der Bundesrat in der Ver-
ordnung den Indikator festlegt,
mit dem die Werte nach Absatz
1 berechnet werden.

Hier wird festgelegt, wie die Zielerreichung zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln Uberprift werden soll. Damit soll die heute noch bestehende gesetzliche Licke
geschlossen werden. Dieses kann aber u.E. nur dann wirksam gelingen, wenn der Bundesrat
dafur Indikatoren festlegt, sodass verbindliche Berechnungen méglich werden. Als Indikator
sind konkrete Applikationsmengen zweckmassig. Daflr muss eine nationale Datenbank, in
der die Anwender ihre Applikationsdaten parzellenscharf eingeben, geschaffen werden.

So kénnen definierte Massnahmen zur Austragsminderung tUberprift werden. Wenn lediglich
eine Methode festgelegt wird, verbleibt zudem ein Interpretationsspielraum und es fehlt den
Kantonen eine einheitliche Grundlage fur einen harmonisierten Vollzug.

LwG Art. 6b Abs. 1 -3
und 6

Es ist zu prifen, ob analog zu
den Pflanzenschutzmitteln wich-
tige Organisationen im Bereich
der Biozidprodukte ebenfalls zu
Massnahmen der Risikominde-
rung verpflichtet werden kénnen.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Risikoreduktion beim Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln werden begrusst.

Den Einbezug der Branchen halten wir fir zweckmassig. Allerdings weisen wir darauf hin,
dass etliche zu den gemass erlauterndem Bericht aufgefiihrten Verbénden zugehdrigen Be-
triebe keine Verwender von Pflanzenschutzmitteln, aber Verwender von Biozidprodukten sind
(z. B. Bereiche Schadlingsbekampfung, Bau- und Fassadenschutz, Verwender von Holz-
schutzmitteln und Bootsanstrichen).

LwG Art. 164b

Im Verordnungsrecht ist festzu-
legen, bei welchen Akteuren die
Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Im-
porteure oder Handler). Die

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln zur
Lieferung entsprechender Daten an den Bund. Gemass erlauterndem Bericht zur Vorlage be-
trifft die Offenlegungspflicht die Verkaufszahlen fir die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutz-
mittel. Eine Ubersicht tber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel ist ein wichtiger
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrundung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Konkretisierung ist nétig im Hin-
blick auf eine zuverlassige und
luckenlose Datengrundlage.

Ausgangspunkt fir die Beurteilung des Risikos und fir die Festlegung von Reduktionsmass-
nahmen. Art und Umfang der nach Art. 164b offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar
und muissen konkretisiert werden.

LwG Art. 165f0s

Beim Aufbau eines zentralen In-
formationssystems ist deshalb
darauf zu achten, dass vorhan-
dene Synergien genutzt werden
und verfiigbare Daten der land-
wirtschaftlichen Pflanzenschutz-
dienste beriicksichtigt werden.

Mit diesem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen
und Verwender jede Anwendung von Pflanzenschutzmittel in einem Informationssystem er-
fassen mussen. Die so erhobenen Daten sind zweifelsohne hilfreich bei der Beurteilung spezi-
fischer Risiken und allfalliger risikobasierter Intervention.

Wir weisen darauf hin, dass Verwenderinnen und Verwender von Pflanzenschutzmitteln im
landwirtschaftlichen Bereich bereits im Rahmen der Anwendungskontrolle verpflichtet sind,
ausfuhrliche Aufzeichnungen Uber den PSM-Einsatz zu fuhren.

LwG Art. 165 Abs 2

Es sollte erganzt werden,
dass der Bundesrat auf Ver-
ordnungsstufe die geeigne-
ten Hilfsmittel dafur festlegt.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bewahrten praxisorientierten Instrumente
wie Feldkalender und Hoduflu. Dem Bundesrat muss die Moglichkeit gegeben werden zu ver-
langen, dass beispielsweise die Feldkalender elektronisch zu flihren und in einer nationalen
Datenbank zusammenzuschliessen sind.

ChemG Art. 11a

Im Verordnungsrecht ist festzu-
legen, bei welchen Akteuren die
Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Im-
porteure oder Handler). Die
Konkretisierung ist nétig im Hin-
blick auf eine zuverlassige und
Itickenlose Datengrundlage

Die neue Offenlegungspflicht verpflichtet die Inverkehrbringer von Biozidprodukten zur Liefe-
rung entsprechender Daten an den Bund. Gemass erlauterndem Bericht zur Vorlage betrifft
die Offenlegungspflicht die Verkaufszahlen fir die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte. Eine
Ubersicht tiber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist ein wichtiger Ausgangspunkt fiir
die Beurteilung des Risikos und fur die Festlegung von Reduktionsmassnahmen. Art und Um-
fang der nach Art. 11a offen zu legenden Angaben sind jedoch unklar und mussen konkreti-
siert werden.

ChemG Art. 11b

Die Meldepflicht ist daher zu
beschranken auf bestimmte
Anwendungen mit als kritisch
zu beurteilender Expositions-
pfade bzw. Emissionen in die
Umwelt, oder auf bestimmte

Die vorgeschlagene Meldepflicht ist in diesem Detaillierungsgrad viel zu weit gefasst. Mit die-
sem Artikel wird ein Meldesystem vorgeschlagen, wonach berufliche Verwenderinnen und
Verwender jede Anwendung von Biozidprodukten in einem Informationssystem erfassen mus-
sen. Die Meldungen beinhalten Daten tber die Wirkstoffe und deren Mengen, den Zeitpunkt
und die Art der Anwendung, bis hin zur Angabe der behandelten Objekte. Eine Beschrankung
auf gewisse Produktarten oder Anwendungen ist dabei nicht vorgesehen. Da Biozidprodukte
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Article, alinéa, loi
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Motivazione / Osservazioni

besonders risikoreiche Pro-
duktgruppen. Dabei ist insbe-
sondere zu beriicksichtigen,
inwieweit die Durchsetzung
solcher Meldepflichten aus
Sicht des Vollzugs realisier-
bar ist.

sehr breite Verwendung finden und praktisch in jedem Betrieb eingesetzt werden (z.B. Hande-
, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheitswesen und 6ffentlichen Einrichtungen,
der Lebensmittelbranche oder generell bei der Reinigung), wéaren auch samtliche Industrie-,
Gewerbe- und Handwerksbetriebe meldepflichtig.

ChemG Art. 25a

Es ist festzulegen, wie die erho-
benen Daten in die Risikominde-
rung einfliessen sollen.

Die Schaffung einer rechtlichen Basis fiir die Festlegung von Risikoreduktionsmassnahmen
im Verordnungsrecht ist grundsatzlich zu begriissen.

Aus dem Wortlaut des neuen Artikels 25a und dem erlauternden Bericht zur Vorlage geht
jedoch nicht hervor, was eine solche Regelung konkret beinhalten soll. Insbesondere bleibt
unklar, ob bzw. in welcher Art die erhobenen Daten in die Massnahmen zur Risikominde-
rung einfliessen sollen.
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Von: Béurle Susanne

An: BLW-Schriftqutverwaltung
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Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir lhnen unsere Vernehmlassung betreffend Risiko beim Einsatz von
Pestiziden je in PDF- und Word-Version.

Freundliche Griisse

Susanne Bdurle

KANTON SCHAFFHAUSEN

Staatskanzlei

Susanne Baurle

Sachbearbeiterin / Assistentin

Beckenstube 7

CH-8200 Schaffhausen

Tel. +41(0)52 632 73 66, Fax. +41 (0)52 632 72 00
E-Mail: susanne.baeurle@ktsh.ch, Internet: www.sh.ch
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren”
Consultation relative à l’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv. pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi”

		Organisation / Organisation / Organizzazione

		Kanton Schaffhausen, Regierungsrat 



		Adresse / Indirizzo

		Beckenstube 7

8200 Schaffhausen



		Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma
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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à 
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.


Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

		Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 wurden die Kantone zu einer Vernehmlassung zum Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren.» eingeladen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und nehmen gerne wie folgt Stellung:

Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative wird begrüsst. Sie bringt ergänzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusätzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten endlich spürbar zu reduzieren. So wird ausdrücklich begrüsst, dass

· für die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem Absenkpfad der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ übereinstimmt,

· neu auch für den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

· sowohl für Biozide wie auch für Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

· die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmässig Bericht über die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten müssen.

Biozide enthalten biologisch aktive Substanzen. Ihr Einsatz kann sich negativ auf Mensch und Umwelt auswirken. Sie müssen daher gleich behandelt werden wie Pflanzenschutzmittel. Daher soll auch für Biozide ein gesetzlich verankerter Absenkpfad mit gleichen Fristen und gleichen Reduktionszielen analog den Pflanzenschutzmitteln definiert werden. Biozide, die nicht umfassend geprüft wurden, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. 

Mit Nachdruck wird sodann auf folgende Punkte hingewiesen:

1. Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spürbaren Verbesserungen bei Oberflächengewässern führen, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser lösen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewünschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es zusätzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veränderung bei der Verwendung von sämtlichen gefährlichen Stoffen und Zubereitungen. 

2. Zum Zeitpunkt der Zulassung ist das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier besteht Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab für die Gefährlichkeit der Stoffe (siehe erläuternder Bericht Ziff. 2.1.2).

b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesämter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Insbesondere wird ein regelmässiger Informationsaustausch als vordringlich erachtet. 

c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersuchungsbereiche zu für die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den gleichen Wissensstand haben müssten.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren. 

a. Die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Ergänzung der PSMV mit der Möglichkeit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchführung eines Überprüfungsverfahrens die Zulassung zu entziehen, wird begrüsst. Damit wird die Reaktionsfähigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen zu können und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Überwachung der Gewässer und des Grundwassers von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle wird gefordert, dass sie vermehrt Einschränkungen für den privaten Gebrauch vornimmt. Über die in diesem Bereich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem wird dieser Bereich als Risiko erachtet. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine erhöhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen. 

d. Die Zulassungsstelle hat die Möglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur für den Anwenderschutz, sondern auch für den Schutz besonderer Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensräumen. Wie bereits unter Punkt 1 erwähnt, braucht es Veränderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kennzeichnung von Pflanzenschutzmittel muss beinhalten, ob das Produkt im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden darf oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina „Trinkwasser durch die Verschärfung der Zulassung besser schützen“. Dieser Lösungsansatz ist zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nötig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Wie erwähnt werden die vorgeschlagenen Absenkpfade für Nährstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide begrüsst. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung ist es aber unerlässlich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass für Nährstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingeführt wird, wenn die Zielwerte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgeführt, ergänzen und nicht losgelöst voneinander diskutiert und bereinigt werden können.



		



		






Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

		Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso, legge

		Antrag
Proposition
Richiesta

		Begründung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

		



		Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

		



		Ergänzung

Art. 8

		Antrag 1

Ergänzung (rot)

Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefährliche Eigenschaften beachten und die zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt erforderlichen Massnahmen treffen. Insbesondere sind diesbezügliche Informationen der Herstellerin zu beachten.

		Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art. 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.



Vor Stoffen, die gefährliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschützt werden. Daher sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

		



		Ergänzung

Art. 11

		Antrag 2:

Ergänzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren sowie keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat. 



		



Artikel 11 soll mit den beiden Artikeln 11a und 11b ergänzt werden. Dies sind wichtige Ergänzungen. Mit der Einführung der zusätzlichen Artikeln 11a und 11b wird beantragt, die vorgeschlagene Ergänzung für den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu befürchten sind. 

		



		Art. 11a Offenlegungspflicht für Biozidprodukte

		

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Der Bund soll daher die Öffentlichkeit regelmässig über die Verkaufszahlen der Biozidprodukte und ihre Entwicklung informieren- so wie er das bei Pflanzenschutzmitteln tut. Zudem muss der Verkauf von Bioziden an der Verkaufsstelle zwingend auch für die ausserlandwirtschaftliche Verwendung, also die berufliche, gewerbliche und private Verwendung, erfasst werden.

		



		Art. 11b Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten

		Antrag 3: 

Streichung und Ergänzung (rot)

1 Der Bund betreibt ein Informationssystem zur Erfassung der Verwendung von Bioziden durch berufliche und gewerbliche die Anwender.

In Abs. 3 lit. c und d soll der Begriff Bewirtschafter/in durch Verwender/in ersetzt werden.

		Ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutzmitteln) wird begrüsst. In den Bemerkungen zu Art. 165fbis Landwirtschaftsgesetz führen wir aus, dass ein solches Register für den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt sinngemäss auch hier. 





Biozide werden vor allem ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist daher von Verwendern zu sprechen. Die Anwendung von Bioziden bringt auch bei der nicht gewerblichen und/oder beruflichen Anwendung Risiken mit sich, weshalb auch die Heimwerkeranwendung erfasst werden soll. 

		



		Ergänzung

Art. 24 Vorschriften über persönliche und fachliche Voraussetzungen

		Antrag 4:

Ergänzung (rot):

Art. 24 Abs. 1
Der Bundesrat legt fest, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, welche mit Stoffen und Zubereitungen umgehen will, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen. Soweit es für den Schutz von Leben und Gesundheit erforderlich ist, legt er eine Bewilligungspflicht fest. Für private Verwender sollen solche Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefährliche Eigenschaften oder bestimmte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen, nicht erhältlich sein. Verwender von Bioziden müssen über eine entsprechende Ausbildung verfügen und eine periodische Weiterbildung besuchen.

		

Zu Abs. 1:

Eine sorgfältige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach einer Bewilligungspflicht für den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zubereitungen. Die zur Erfüllung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gültigkeit bzw. Erneuerungspflicht, Gültigkeit ad personam.

Heute ist es möglich, dass bis zu fünf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dürfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu überprüfen ist. Wie bei den Pflanzenschutzmitteln sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen für den privaten Gebrauch stark eingeschränkt sein -> Vorsorgeprinzip. 

Für die PSM erfolgt das im Rahmen der Zulassung (= Einschränkung des Anwendungsbereiches). Die entsprechenden Bemühungen der Zulassungsstelle laufen, sind allerdings noch nicht weit gediehen.

Die Praxis zeigt, dass Mängel beim privaten Gebrauch solcher Produkte bestehen. Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ökotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sollen für diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugänglich sein, die für den biologischen Landbau zugelassen sind. 



		



		Art. 25a Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten

		Antrag 5

Ergänzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz von Biozidprodukten für Mensch, Tier und Umwelt

sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und

des Grundwassers soll verbessert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobereiche, mindestens die Bereiche Oberflächengewässer, naturnahe Lebensräume und die Belastung im Grundwasser,

b) Werte zur Verminderung der Risiken und legt bis 2025 einen verbindlichen Absenkpfad fest

c) die Methode, mit der die Erreichung der Werte berechnet wird.

		Der Vorschlag wird grundsätzlich begrüsst. Abs. 2 lit. a ist zu offen formuliert und soll daher präzisiert werden. Abs. 2 lit. b soll mit einem verbindlichen Absenkpfad ergänzt werden. Für Oberflächengewässer, naturnahe Lebensräume und die Belastung im Grundwasser soll ein Absenkpfad bis 2027 von 50% bestimmt werden.

Da es noch zu wenig Informationen über den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen Risiken gibt, wird die Übertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat begrüsst. Aus diesem Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemäss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stützen, um sicherzustellen, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen. 

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerkeranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden. Es ist zu prüfen, ob Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln in Zukunft noch als Biozide zugelassen werden sollen. Pflanzenschutzmittel sind für die Erzeugung sicherer und lagerfähiger Lebensmittel sehr wichtig. 

Damit der neue Art. 25a möglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, müssen die in Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden (z.B, mittels Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Bioziden analog PSM). Wo Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, müssen entsprechende gesetzliche Grundlagen erarbeitet und erlassen werden.

		








		Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 1

		Der Mehrheitsantrag wird unterstützt. 

Ergänzung (rot)

Antrag 6:

1 Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert und die Qualität des Trinkwassers, der Oberflächengewässer und des Grundwassers soll verbessert werden. Die Risiken für die Bereiche Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume sowie die Belastung im Grundwasser müssen bis 2027 um 50 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden. Ausserdem ist 2025 der weitere Absenkpfad festzulegen, der ab 2027 zu gelten hat.





		Die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades für Pestizide im LwG wird unterstützt. 



Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel den Ergebnissen anpassen zu können, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat hat aber frühzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden können. Zunächst müssen klare Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt werden. Anschliessend müssen die Reduktionsziele überprüft werden. Erst danach macht es Sinn, weitere Reduktionsziele festzulegen.



Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversität im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeinträchtigung orientieren werden müssen. 



Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und Umwelt sollen vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum beschränkt sich nicht auf Oberflächengewässer und naturnahe Lebensräume, sondern dehnt sich auch in die Landwirtschaftsfläche aus. Auf dieses erhöhte Schutzbedürfnis für die genannten Lebewesen ist im erläuternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung im Zulassungsprozess zu korrigieren. Biodiversitätsförder- und Vernetzungsflächen müssen weiterhin zwingend zu den landwirtschaftlichen Flächen gezählt werden. Ansonsten würde sich dies sehr einschränkend auf die Nutzung der angrenzenden Landwirtschaftlichen Nutzfläche auswirken und die Akzeptanz und Umsetzung von BFF im Ackerbaugebiet würde sinken.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 2

		Der Minderheitsantrag wird unterstützt.



		Es ist sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Menge der eingesetzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszugehen, dass für Oberflächengewässer und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gegebenheiten von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substanzen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt werden.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte Konzentrationen aufweisen, die gerade den Höchstwerten (numerischen Anforderungen) entsprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu führen, dass die Konzentrationen unter diesen Höchstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begründet werden, dass die Vorsorge im Grundwasserschutz grösste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser saniert ist.

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 3

		Antrag 7:

Streichung

		Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erläuternde Bericht gibt keine genügenden Hinweise unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundestrat angerufen werden kann. Zudem sind mit dem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel die Risikobereiche bereits beschrieben. Zahlreiche Massnahmen wurden aufgegleist und befinden sich in Umsetzung. Es soll zuerst die Zielerreichung im Jahr 2027 abgewartet werden, bevor neue Risikobereiche und Werte definiert werden.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 4

		Antrag 8:

Ergänzung (rot)

Der Begriff regelmässig soll durch einmal jährlich ersetzt werden. 

		Damit der Bundesrat gemäss Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jährliche Berichterstattung sinnvoll. 

		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 5

		

		Die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden, wird begrüsst. Dabei sind auch die vor- und nachgelagerten Betriebe zu berücksichtigen. So müssen alle Akteure verbindlich eingebunden werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu fördern (zwei Beispiele: Qualitätsanforderungen an Rohstoffe und die damit für den Produzenten verbunden Preisabzüge reduzieren/abschaffen oder den Verkauf von Erzeugnissen resistenter Sorten fördern). So gelingt es, Foodwaste zu vermeiden, welcher daher führt, weil qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Händler zurückgewiesen wird und vernichtet werden muss. 

Die umfassende Aufzählung der Branchen gemäss erläuterndem Bericht wird unterstützt und der Bundesrat aufgefordert, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette ebenfalls einzubinden.



		



		Art. 6b Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Abs. 6

		Antrag 9:

Ergänzung (rot)

Ist absehbar, dass die Verminderungsziele nach Absatz 1 nicht erreicht werden, so ergreift der Bundesrat spätestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist die erforderlichen Massnahmen, insbesondere durch den Widerruf der Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe und durch die Einführung einer Lenkungsabgabe.





		Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden können und allenfalls erforderliche weitere Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht genommen, die nötigen Massnahmen frühzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades und hält den notwendigen Druck für eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht. 

Es ist aber bereits – in Analogie zur CO2-Gesetzgebung – im Gesetz aufzuzeigen, welche Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einführung einer Lenkungsabgabe für Pflanzenschutzmittel sein, so wie es Dänemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel können dabei an die Landwirte zurückgezahlt und für die Finanzierung des Umweltmonitorings verwendet werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt für eine Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Möglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu verbieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein. 

		



		Art. 164b Offenlegungspflicht für Pflanzenschutzmittel

		 

		Eine Grundvoraussetzung für die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist das Wissen darüber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht worden sind. Die Einführung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstützt. 

Weiter sollen sowohl Daten über Pflanzenschutzmittel für berufliche als auch für die nichtberufliche Verwendung erfasst werden. Die Daten sollen nach verschiedenen Verwendergruppen erfasst werden, mindestens wie folgt:

· Berufliche Anwender (Landwirtschaft)

· Berufliche Anwender (Gartenbau)

· Berufliche Anwender (Forst)

· Öffentliche Hand (Gemeinden, Kantone, Unterhaltsdienste)

· Verkehrsbetriebe (Bahnen usw.)

· Gewerbliche Anwender

· Heimwerkeranwendung

· Weitere 

		



		Art. 165fbis Zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln



		Antrag 10: 



Der Bund betreibt ein Informationssystem zur Erfassung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln durch berufliche und gewerbliche die Verwender.

		Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Für die Landwirte und Landwirtinnen wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht für PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es ändert sich lediglich das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden müssen. Die in diesen Feldkalendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu umständlich und aufwändig gewesen wäre. Über das geplante Informationssystem wird dies nun einfach möglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklärt werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern. So können beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstärkt werden, wo überdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Überwachung der Gewässer kann Bezug genommen werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kostengünstiger vorgenommen werden. Daher wird vom Bund ein einfach bedienbares, zentrales Erfassungstool erwartet, welches mit den kantonalen Betriebsdaten verknüpft ist, damit Mehrfacherfassungen der gleichen Daten ausgeschlossen sind. Es soll zu keinen administrativen Mehrbelastungen der Anwender kommen. Das System ist daher mit dem ÖLN zu harmonisieren.

Es soll sichergestellt werden, dass auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, welche durch Parallelimporte erworben worden sind, im Informationssystem erfasst sind. 

Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bringt auch bei der nicht gewerblichen und/oder beruflichen Verwendung Risiken mit sich, weshalb auch die die private Verwendung erfasst werden soll.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a ’avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Schaffhausen, Regierungsrat

Adresse / Indirizzo Beckenstube 7
8200 Schaffhausen

Datum, Unterschrift / Date et sighature / Data e firma | Schaffhausen, 28. April 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch



Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 wurden die Kantone zu einer Vernehmlassung zum Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko
beim Einsatz von Pestiziden reduzieren.» eingeladen. Wir bedanken uns fur diese Mdglichkeit und nehmen gerne wie folgt Stellung:

Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative wird begrisst. Sie bringt erganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusatzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden
und ihren Transformationsprodukten endlich spirbar zu reduzieren. So wird ausdriicklich begrisst, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ ibereinstimmt,

neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fur Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht tiber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Biozide enthalten biologisch aktive Substanzen. Ihr Einsatz kann sich negativ auf Mensch und Umwelt auswirken. Sie missen daher gleich behandelt wer-
den wie Pflanzenschutzmittel. Daher soll auch fur Biozide ein gesetzlich verankerter Absenkpfad mit gleichen Fristen und gleichen Reduktionszielen analog
den Pflanzenschutzmitteln definiert werden. Biozide, die nicht umfassend gepruft wurden, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

Mit Nachdruck wird sodann auf folgende Punkte hingewiesen:

Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spirbaren Verbesserungen bei Oberflachengewassern fiihren,
nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser l6sen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewiinschten Verbesserun-
gen zu erzielen, braucht es zusatzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentratio-
nen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen.
Zum Zeitpunkt der Zulassung ist das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring
der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier besteht Handlungsbedarf:
a. Einheitlicher Massstab fir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2).
b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere wird ein regelmassiger Informationsaustausch als vordringlich erachtet.
c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersu-
chungsbereiche zu fir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den
gleichen Wissensstand haben mussten.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.
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a. Die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV mit der Méglich-
keit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Uberpriifungsverfahrens die
Zulassung zu entziehen, wird begrisst. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewésser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle wird gefordert, dass sie vermehrt Einschrankungen fiir den privaten Gebrauch vornimmt. Uber die in diesem Be-
reich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem wird dieser Bereich als Risiko erachtet. Es fehlt die Sachkennt-
nis im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine
erhdhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Mdglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fiir den Anwenderschutz, sondern auch fur den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie bereits unter Punkt 1 erwahnt, braucht es Veranderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kenn-
zeichnung von Pflanzenschutzmittel muss beinhalten, ob das Produkt im Zustrémbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden darf
oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina , Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser
schitzen®. Dieser Lésungsansatz ist zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nétig und in geeigneter
Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Wie erwahnt werden die vorgeschlagenen Absenkpfade fir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide begrisst. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung
ist es aber unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass flr Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefuhrt wird, wenn die Ziel-
werte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefihrt, ergan-
zen und nicht losgel6st voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1
Erganzung (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zugliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art. 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2:
Ergénzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Artikel 11 soll mit den beiden Artikeln 11a und 11b erganzt werden. Dies sind wichtige Ergan-
zungen. Mit der Einfihrung der zusatzlichen Artikeln 11a und 11b wird beantragt, die vorge-
schlagene Erganzung fur den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll
Art. 8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmba-
ren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren
zu beflrchten sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begrundung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Art. 11a Offenlegungs- Eine Grundvoraussetzung fir die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das

pflicht fir Biozidprodukte Wissen daruber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Der Bund
soll daher die Offentlichkeit regelmassig tber die Verkaufszahlen der Biozidprodukte und ihre
Entwicklung informieren- so wie er das bei Pflanzenschutzmitteln tut. Zudem muss der Verkauf
von Bioziden an der Verkaufsstelle zwingend auch fur die ausserlandwirtschaftliche Verwen-
dung, also die berufliche, gewerbliche und private Verwendung, erfasst werden.

Art. 11b Zentrales Infor- | Antrag 3: Ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutz-

mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Streichung und Ergénzung (rot)

1 Der Bund betreibt ein Informa-
tionssystem zur Erfassung der
Verwendung von Bioziden durch
berufliche-und-gewerbliche

Anwender.

In Abs. 3 lit. c und d soll der Be-
griff Bewirtschafter/in durch Ver-
wender/in ersetzt werden.

mitteln) wird begrisst. In den Bemerkungen zu Art. 165" Landwirtschaftsgesetz fiihren wir
aus, dass ein solches Register fur den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt
sinngemass auch hier.

Biozide werden vor allem ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist daher von Verwen-

dern zu sprechen. Die Anwendung von Bioziden bringt auch bei der nicht gewerblichen und/o-
der beruflichen Anwendung Risiken mit sich, weshalb auch die Heimwerkeranwendung erfasst
werden soll.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Gber
persoénliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 4:
Erganzung (rot):

Art. 24 Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
personlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fullen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders gefahrliche
Eigenschaften oder bestimmte

Zu Abs. 1:

Eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach einer
Bewilligungspflicht fiir den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zube-
reitungen. Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog
dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gultigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht, Glltigkeit ad personam.

Heute ist es moglich, dass bis zu funf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit
diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu Uberprifen

5/11





Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es flir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewilli-
gungspflicht fest. Fir private
Verwender sollen solche Stoffe
und Zubereitungen, die beson-
ders gefahrliche Eigenschaften
oder bestimmte Gefahrlichkeits-
merkmale aufweisen oder be-
sondere Risiken bergen, nicht
erhéltlich sein. Verwender von
Bioziden missen Uber eine ent-
sprechende Ausbildung verfi-
gen und eine periodische Wei-
terbildung besuchen.

ist. Wie bei den Pflanzenschutzmitteln sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen
fur den privaten Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip.

Fir die PSM erfolgt das im Rahmen der Zulassung (= Einschrénkung des Anwendungsberei-
ches). Die entsprechenden Bemuhungen der Zulassungsstelle laufen, sind allerdings noch
nicht weit gediehen.

Die Praxis zeigt, dass Méngel beim privaten Gebrauch solcher Produkte bestehen. Hier sollen
Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von 6kotoxischen Produkten
auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sollen far
diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich sein, die fur den biologischen Land-
bau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 5
Ergénzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fiir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flachengewdasser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche, mindestens die Bereiche

Der Vorschlag wird grundsatzlich begriisst. Abs. 2 lit. a ist zu offen formuliert und soll daher
prazisiert werden. Abs. 2 lit. b soll mit einem verbindlichen Absenkpfad erganzt werden. Fir
Oberflachengewasser, naturnahe Lebensraume und die Belastung im Grundwasser soll ein
Absenkpfad bis 2027 von 50% bestimmt werden.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, wird die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat begriisst. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Oberflachengewasser, natur-
nahe Lebensraume und die Be-
lastung im Grundwasser,

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest
c¢) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden. Es ist zu prufen, ob Wirkstoffe von Pflanzenschutz-
mitteln in Zukunft noch als Biozide zugelassen werden sollen. Pflanzenschutzmittel sind fir die
Erzeugung sicherer und lagerféhiger Lebensmittel sehr wichtig.

Damit der neue Art. 25a mdglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden (z.B, mittels Ak-
tionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Bioziden analog PSM). Wo
Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden
ist, missen entsprechende gesetzliche Grundlagen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Der Mehrheitsantrag wird unter-
stutzt.

Erganzung (rot)

Antrag 6:

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewasser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fir die Bereiche Oberfla-
chengewasser und naturnahe
Lebensraume sowie die Belas-
tung im Grundwasser missen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem ist 2025 der
weitere Absenkpfad festzulegen,
der ab 2027 zu gelten hat.

Die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fur Pestizide im LwG wird
unterstutzt.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kdnnen. Zunachst mussen klare Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt werden. Anschlies-
send mussen die Reduktionsziele Giberprift werden. Erst danach macht es Sinn, weitere Re-
duktionsziele festzulegen.

Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren
gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf
die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orien-
tieren werden mussen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fur Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewéasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhdhte Schutzbedirfnis fir die ge-
nannten Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Biodiversitatsfoérder- und Vernetzungsflachen missen
weiterhin zwingend zu den landwirtschaftlichen Flachen gezéahlt werden. Ansonsten wirde
sich dies sehr einschrankend auf die Nutzung der angrenzenden Landwirtschaftlichen Nutz-
flache auswirken und die Akzeptanz und Umsetzung von BFF im Ackerbaugebiet wiirde sin-
ken.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Der Minderheitsantrag wird un-
terstutzt.

Es ist sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte
nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Menge der einge-
setzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszuge-
hen, dass fur Oberflachengewéasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indika-
toren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gege-
benheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substan-
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zen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt wer-
den.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu fiihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hochstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im
Grundwasserschutz grésste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunrei-
nigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung Antrag 7: Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erlduternde Bericht gibt keine genligenden

der Risiken durch den Einweizs;edunter'wglchteg Beiililtgung?n d:DefTe Komptre]tetnz \_/t?r? dl?fur;i_e_sktr%t an_gt:‘rufben vytergen

Einsatz von Pflanzen- Streichun ann. Zudem sind mit dem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel die Risikobereiche bereits be-

schutzmitteln g schrieben. Zahlreiche Massnahmen wurden aufgegleist und befinden sich in Umsetzung. Es
soll zuerst die Zielerreichung im Jahr 2027 abgewartet werden, bevor neue Risikobereiche
und Werte definiert werden.

Abs. 3

Art. 6b Verminderung Antrag 8: Damit der Bundesrat geméass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen

der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Ergénzung (rot)

Der Begriff regelmassig soll
durch einmal jahrlich ersetzt
werden.

Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Bericht-
erstattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden, wird begriisst. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu berlcksichtigen. So mussen alle Akteure verbindlich
eingebunden werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn
es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der De-
tailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermark-
tung zu fordern (zwei Beispiele: Qualitdtsanforderungen an Rohstoffe und die damit fir den
Produzenten verbunden Preisabziige reduzieren/abschaffen oder den Verkauf von Erzeug-
nissen resistenter Sorten fordern). So gelingt es, Foodwaste zu vermeiden, welcher daher
fuhrt, weil qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von
den Handler zuriickgewiesen wird und vernichtet werden muss.
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Die umfassende Aufzdhlung der Branchen gemaéss erlauterndem Bericht wird unterstiitzt und
der Bundesrat aufgefordert, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung Antrag 9: Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
der Risiken durch den her getroffenen Massnahmen erreicht werden kdnnen und allenfalls erforderliche weitere
Einsatz von Pflanzen- Erganzung (rot) Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
schutzmitteln genommen, die nétigen Massnahmen frithzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur

Ist absehbar, dass die Vermin- | im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
Abs. 6 derungsziele nach Absatz 1 und halt den notwendigen Druck fir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

nicht erreicht werden, so ergreift

der Bundesrat spatestens zwei . . . . . .
Jahre vor Ablauf der Frist die er- Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche

forderlichen Massnahmen, ins- | Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
besondere durch den Widerruf den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfihrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
der Genehmigung besonders ri- | schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
sikoreicher Wirkstoffe und durch | nen Mittel kénnen dabei an die Landwirte zuriickgezahlt und fiir die Finanzierung des Um-
die Einflhrung einer Lenkungs- | weltmonitorings verwendet werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt fiir eine

abgabe. Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Moglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu ver-
bieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.
Art. 164b Offenlegungs- Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
pflicht fir Pflanzen- schutzmitteln ist das Wissen dariiber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
schutzmittel gebracht worden sind. Die Einflihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstitzt.

Weiter sollen sowohl Daten tber Pflanzenschutzmittel fir berufliche als auch fur die nichtbe-
rufliche Verwendung erfasst werden. Die Daten sollen nach verschiedenen Verwendergruppen
erfasst werden, mindestens wie folgt:

- Berufliche Anwender (Landwirtschaft)

- Berufliche Anwender (Gartenbau)

- Berufliche Anwender (Forst)

- Offentliche Hand (Gemeinden, Kantone, Unterhaltsdienste)
- Verkehrsbetriebe (Bahnen usw.)

- Gewerbliche Anwender
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- Heimwerkeranwendung
- Weitere

Art. 165f°s Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Antrag 10:

Der Bund betreibt ein Informati-
onssystem zur Erfassung der
Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln durch berufliche

und-gewerbliche die Verwender.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es &ndert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen. Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach mdglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen gekléart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tenglnstiger vorgenommen werden. Daher wird vom Bund ein einfach bedienbares, zentrales
Erfassungstool erwartet, welches mit den kantonalen Betriebsdaten verknupft ist, damit Mehr-
facherfassungen der gleichen Daten ausgeschlossen sind. Es soll zu keinen administrativen
Mehrbelastungen der Anwender kommen. Das System ist daher mit dem OLN zu harmonisie-
ren.

Es soll sichergestellt werden, dass auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, welche
durch Parallelimporte erworben worden sind, im Informationssystem erfasst sind.

Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bringt auch bei der nicht gewerblichen und/oder
beruflichen Verwendung Risiken mit sich, weshalb auch die die private Verwendung erfasst
werden soll.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
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Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Schaffhausen, Regierungsrat

Adresse / Indirizzo Beckenstube 7
8200 Schaffhausen

Datum, Unterschrift / Date et sighature / Data e firma | Schaffhausen, 28. April 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 wurden die Kantone zu einer Vernehmlassung zum Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko
beim Einsatz von Pestiziden reduzieren.» eingeladen. Wir bedanken uns fur diese Mdglichkeit und nehmen gerne wie folgt Stellung:

Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative wird begrisst. Sie bringt erganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusatzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden
und ihren Transformationsprodukten endlich spirbar zu reduzieren. So wird ausdriicklich begrisst, dass

fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ ibereinstimmt,

neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

sowohl fur Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgese-
hen ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmittel zu erreichen,

die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht tiber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Biozide enthalten biologisch aktive Substanzen. Ihr Einsatz kann sich negativ auf Mensch und Umwelt auswirken. Sie missen daher gleich behandelt wer-
den wie Pflanzenschutzmittel. Daher soll auch fur Biozide ein gesetzlich verankerter Absenkpfad mit gleichen Fristen und gleichen Reduktionszielen analog
den Pflanzenschutzmitteln definiert werden. Biozide, die nicht umfassend gepruft wurden, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

Mit Nachdruck wird sodann auf folgende Punkte hingewiesen:

Diese parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spirbaren Verbesserungen bei Oberflachengewassern fiihren,
nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser l6sen (Stichwort Chlorothalonil). Um im Grundwasser die gewiinschten Verbesserun-
gen zu erzielen, braucht es zusatzliche Massnahmen. Eine Reduktion der Risiken kann die im Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentratio-
nen nicht reduzieren. Es braucht sofort eine signifikante Veranderung bei der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen.
Zum Zeitpunkt der Zulassung ist das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt. Umso wichtiger ist deshalb das Monitoring
der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier besteht Handlungsbedarf:
a. Einheitlicher Massstab fir die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlauternder Bericht Ziff. 2.1.2).
b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern.
Insbesondere wird ein regelmassiger Informationsaustausch als vordringlich erachtet.
c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersu-
chungsbereiche zu fir die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den
gleichen Wissensstand haben mussten.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.
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a. Die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der PSMV mit der Méglich-
keit, von der EU verbotene Pflanzenschutzmittel (Wirkstoffe und Formulierungen) neu ohne Durchfiihrung eines Uberpriifungsverfahrens die
Zulassung zu entziehen, wird begrisst. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, um rechtzeitig ihre Erfahrungen bereits von Beginn an
einbringen zu kénnen und rechtzeitig zu den Informationen zu gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewésser und des Grundwas-
sers von grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle wird gefordert, dass sie vermehrt Einschrankungen fiir den privaten Gebrauch vornimmt. Uber die in diesem Be-
reich insgesamt ausgebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem wird dieser Bereich als Risiko erachtet. Es fehlt die Sachkennt-
nis im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet und es besteht eine
erhdhte Gefahr, dass die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Mdglichkeit, einen Wirkstoff, ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvorschriften
festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fiir den Anwenderschutz, sondern auch fur den Schutz besonderer
Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allg. terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindlichen Lebensraumen.
Wie bereits unter Punkt 1 erwahnt, braucht es Veranderungen in der Verwendung von Stoffen. Der Zulassungsentscheid und die Kenn-
zeichnung von Pflanzenschutzmittel muss beinhalten, ob das Produkt im Zustrémbereich von Trinkwasserfassungen eingesetzt werden darf
oder nicht. Genau dies verlangt die Motion 19. 31 von Moser Tiana Angelina Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser
schitzen . Dieser Lésungsansatz ist zum Schutz des als Trinkwasser genutzten Grundwassers unbedingt nétig und in geeigneter
Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Wie erwahnt werden die vorgeschlagenen Absenkpfade fir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide begrisst. In Analogie zur CO2-Gesetzgebung
ist es aber unerlasslich, dass bereits heute gesetzlich geregelt wird, dass flr Nahrstoffe und Pestizide eine Lenkungsabgabe eingefuhrt wird, wenn die Ziel-
werte nicht erreicht werden.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefihrt, ergan-
zen und nicht losgel6st voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8

Antrag 1
Erganzung (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt er-
forderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zugliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht im Art. 8 Chemikaliengesetz wird der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2:
Ergénzung (rot):

Art. 11 Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Artikel 11 soll mit den beiden Artikeln 11a und 11b erganzt werden. Dies sind wichtige Ergan-
zungen. Mit der Einfihrung der zusatzlichen Artikeln 11a und 11b wird beantragt, die vorge-
schlagene Erganzung fur den bestehenden Artikel 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll
Art. 8 ChemG auf Art. 1 PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmba-
ren Auswirkungen auf die Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren
zu beflrchten sind.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begrundung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Art. 11a Offenlegungs- Eine Grundvoraussetzung fir die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das

pflicht fir Biozidprodukte Wissen daruber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Der Bund
soll daher die Offentlichkeit regelmassig tber die Verkaufszahlen der Biozidprodukte und ihre
Entwicklung informieren- so wie er das bei Pflanzenschutzmitteln tut. Zudem muss der Verkauf
von Bioziden an der Verkaufsstelle zwingend auch fur die ausserlandwirtschaftliche Verwen-
dung, also die berufliche, gewerbliche und private Verwendung, erfasst werden.

Art. 11b Zentrales Infor- | Antrag 3: Ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten (und Pflanzenschutz-

mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Streichung und Ergénzung (rot)

1 Der Bund betreibt ein Informa-
tionssystem zur Erfassung der
Verwendung von Bioziden durch
berufliche-und-gewerbliche

Anwender.

In Abs. 3 lit. c und d soll der Be-
griff Bewirtschafter/in durch Ver-
wender/in ersetzt werden.

mitteln) wird begrisst. In den Bemerkungen zu Art. 165" Landwirtschaftsgesetz fiihren wir
aus, dass ein solches Register fur den kantonalen Vollzug von grosser Bedeutung ist. Dies gilt
sinngemass auch hier.

Biozide werden vor allem ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist daher von Verwen-

dern zu sprechen. Die Anwendung von Bioziden bringt auch bei der nicht gewerblichen und/o-
der beruflichen Anwendung Risiken mit sich, weshalb auch die Heimwerkeranwendung erfasst
werden soll.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Gber
persoénliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 4:
Erganzung (rot):

Art. 24 Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
personlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fullen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders gefahrliche
Eigenschaften oder bestimmte

Zu Abs. 1:

Eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, ruft nach einer
Bewilligungspflicht fiir den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zube-
reitungen. Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog
dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Gultigkeit bzw. Erneuerungs-
pflicht, Glltigkeit ad personam.

Heute ist es moglich, dass bis zu funf Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit
diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu Uberprifen
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Geféahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es flir den Schutz
von Leben und Gesundheit er-
forderlich ist, legt er eine Bewilli-
gungspflicht fest. Fir private
Verwender sollen solche Stoffe
und Zubereitungen, die beson-
ders gefahrliche Eigenschaften
oder bestimmte Gefahrlichkeits-
merkmale aufweisen oder be-
sondere Risiken bergen, nicht
erhéltlich sein. Verwender von
Bioziden missen Uber eine ent-
sprechende Ausbildung verfi-
gen und eine periodische Wei-
terbildung besuchen.

ist. Wie bei den Pflanzenschutzmitteln sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen
fur den privaten Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip.

Fir die PSM erfolgt das im Rahmen der Zulassung (= Einschrénkung des Anwendungsberei-
ches). Die entsprechenden Bemuhungen der Zulassungsstelle laufen, sind allerdings noch
nicht weit gediehen.

Die Praxis zeigt, dass Méngel beim privaten Gebrauch solcher Produkte bestehen. Hier sollen
Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von 6kotoxischen Produkten
auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls sollen far
diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich sein, die fur den biologischen Land-
bau zugelassen sind.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 5
Ergénzung (rot):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Biozidprodukten fiir
Mensch, Tier und Umwelt
sollen vermindert und die Quali-
tat des Trinkwassers, der Ober-
flachengewdasser und

des Grundwassers soll verbes-
sert werden.

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche, mindestens die Bereiche

Der Vorschlag wird grundsatzlich begriisst. Abs. 2 lit. a ist zu offen formuliert und soll daher
prazisiert werden. Abs. 2 lit. b soll mit einem verbindlichen Absenkpfad erganzt werden. Fir
Oberflachengewasser, naturnahe Lebensraume und die Belastung im Grundwasser soll ein
Absenkpfad bis 2027 von 50% bestimmt werden.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, wird die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat begriisst. Aus diesem
Grund ist das Vorsorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Bei der Festle-
gung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Expertise
eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustellen, dass
die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Oberflachengewasser, natur-
nahe Lebensraume und die Be-
lastung im Grundwasser,

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest
c¢) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden. Es ist zu prufen, ob Wirkstoffe von Pflanzenschutz-
mitteln in Zukunft noch als Biozide zugelassen werden sollen. Pflanzenschutzmittel sind fir die
Erzeugung sicherer und lagerféhiger Lebensmittel sehr wichtig.

Damit der neue Art. 25a mdglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden (z.B, mittels Ak-
tionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Bioziden analog PSM). Wo
Wissen fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden
ist, missen entsprechende gesetzliche Grundlagen erarbeitet und erlassen werden.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Der Mehrheitsantrag wird unter-
stutzt.

Erganzung (rot)

Antrag 6:

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fiir
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewasser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fir die Bereiche Oberfla-
chengewasser und naturnahe
Lebensraume sowie die Belas-
tung im Grundwasser missen
bis 2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem ist 2025 der
weitere Absenkpfad festzulegen,
der ab 2027 zu gelten hat.

Die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fur Pestizide im LwG wird
unterstutzt.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kdnnen. Zunachst mussen klare Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt werden. Anschlies-
send mussen die Reduktionsziele Giberprift werden. Erst danach macht es Sinn, weitere Re-
duktionsziele festzulegen.

Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren
gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf
die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orien-
tieren werden mussen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fur Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewéasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhdhte Schutzbedirfnis fir die ge-
nannten Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Biodiversitatsfoérder- und Vernetzungsflachen missen
weiterhin zwingend zu den landwirtschaftlichen Flachen gezéahlt werden. Ansonsten wirde
sich dies sehr einschrankend auf die Nutzung der angrenzenden Landwirtschaftlichen Nutz-
flache auswirken und die Akzeptanz und Umsetzung von BFF im Ackerbaugebiet wiirde sin-
ken.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Der Minderheitsantrag wird un-
terstutzt.

Es ist sinnvoll, wenn der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der Werte
nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Menge der einge-
setzten Pflanzenschutzmittel dabei nicht der geeignete Indikator ist. Es ist davon auszuge-
hen, dass fur Oberflachengewéasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indika-
toren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Gege-
benheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der Substan-
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zen Rechnung zu tragen. Die Methode der Berechnungen soll nicht im Gesetz festgelegt wer-
den.

Ausserdem verstehen wir unter einem "Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung
genutzten Grundwasservorkommen, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte
Konzentrationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) ent-
sprechen. Die Risikoreduktionen sollen dazu fiihren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hochstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im
Grundwasserschutz grésste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunrei-
nigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung Antrag 7: Dieser Absatz ist viel zu offen formuliert. Auch der erlduternde Bericht gibt keine genligenden

der Risiken durch den Einweizs;edunter'wglchteg Beiililtgung?n d:DefTe Komptre]tetnz \_/t?r? dl?fur;i_e_sktr%t an_gt:‘rufben vytergen

Einsatz von Pflanzen- Streichun ann. Zudem sind mit dem Aktionsplan Pflanzenschutzmittel die Risikobereiche bereits be-

schutzmitteln g schrieben. Zahlreiche Massnahmen wurden aufgegleist und befinden sich in Umsetzung. Es
soll zuerst die Zielerreichung im Jahr 2027 abgewartet werden, bevor neue Risikobereiche
und Werte definiert werden.

Abs. 3

Art. 6b Verminderung Antrag 8: Damit der Bundesrat geméass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erforderlichen

der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Ergénzung (rot)

Der Begriff regelmassig soll
durch einmal jahrlich ersetzt
werden.

Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrliche Bericht-
erstattung sinnvoll.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden, wird begriisst. Dabei sind auch die
vor- und nachgelagerten Betriebe zu berlcksichtigen. So mussen alle Akteure verbindlich
eingebunden werden, so auch u.a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Denn
es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der De-
tailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermark-
tung zu fordern (zwei Beispiele: Qualitdtsanforderungen an Rohstoffe und die damit fir den
Produzenten verbunden Preisabziige reduzieren/abschaffen oder den Verkauf von Erzeug-
nissen resistenter Sorten fordern). So gelingt es, Foodwaste zu vermeiden, welcher daher
fuhrt, weil qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von
den Handler zuriickgewiesen wird und vernichtet werden muss.
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Die umfassende Aufzdhlung der Branchen gemaéss erlauterndem Bericht wird unterstiitzt und
der Bundesrat aufgefordert, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung Antrag 9: Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
der Risiken durch den her getroffenen Massnahmen erreicht werden kdnnen und allenfalls erforderliche weitere
Einsatz von Pflanzen- Erganzung (rot) Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
schutzmitteln genommen, die nétigen Massnahmen frithzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur

Ist absehbar, dass die Vermin- | im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
Abs. 6 derungsziele nach Absatz 1 und halt den notwendigen Druck fir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

nicht erreicht werden, so ergreift

der Bundesrat spatestens zwei . . . . . .
Jahre vor Ablauf der Frist die er- Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche

forderlichen Massnahmen, ins- | Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
besondere durch den Widerruf den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfihrung einer Lenkungsabgabe fir Pflanzen-
der Genehmigung besonders ri- | schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
sikoreicher Wirkstoffe und durch | nen Mittel kénnen dabei an die Landwirte zuriickgezahlt und fiir die Finanzierung des Um-
die Einflhrung einer Lenkungs- | weltmonitorings verwendet werden. Beide Konferenzen haben sich schon wiederholt fiir eine

abgabe. Lenkungsabgabe auf PSM ausgesprochen. Die Moglichkeit, einzelne Wirkstoffe direkt zu ver-
bieten, soll ebenfalls Teil der Massnahmen sein.
Art. 164b Offenlegungs- Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
pflicht fir Pflanzen- schutzmitteln ist das Wissen dariiber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr
schutzmittel gebracht worden sind. Die Einflihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstitzt.

Weiter sollen sowohl Daten tber Pflanzenschutzmittel fir berufliche als auch fur die nichtbe-
rufliche Verwendung erfasst werden. Die Daten sollen nach verschiedenen Verwendergruppen
erfasst werden, mindestens wie folgt:

- Berufliche Anwender (Landwirtschaft)

- Berufliche Anwender (Gartenbau)

- Berufliche Anwender (Forst)

- Offentliche Hand (Gemeinden, Kantone, Unterhaltsdienste)
- Verkehrsbetriebe (Bahnen usw.)

- Gewerbliche Anwender
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- Heimwerkeranwendung
- Weitere

Art. 165f°s Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Antrag 10:

Der Bund betreibt ein Informati-
onssystem zur Erfassung der
Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln durch berufliche

und-gewerbliche die Verwender.

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fir die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es &ndert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen. Die in diesen Feldkalendern
eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach mdglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen gekléart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tenglnstiger vorgenommen werden. Daher wird vom Bund ein einfach bedienbares, zentrales
Erfassungstool erwartet, welches mit den kantonalen Betriebsdaten verknupft ist, damit Mehr-
facherfassungen der gleichen Daten ausgeschlossen sind. Es soll zu keinen administrativen
Mehrbelastungen der Anwender kommen. Das System ist daher mit dem OLN zu harmonisie-
ren.

Es soll sichergestellt werden, dass auch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, welche
durch Parallelimporte erworben worden sind, im Informationssystem erfasst sind.

Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bringt auch bei der nicht gewerblichen und/oder
beruflichen Verwendung Risiken mit sich, weshalb auch die die private Verwendung erfasst
werden soll.
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E Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebiude

VIR 9102 Herisau
Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
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Regierungsrat, 9102 Herisau

Dr. iur. Roger Nobs

- ; Ratschreiber
Bundesamt flir Landwirtschaft Tel. +41 71 353 63 51

3003 Bern roger.nobs@ar.ch

Herisau, 15. Mai 2020

Eidg. Vernehmlassung; 19.475 Parlamentarische Initiative. Das Risiko beim Einsatz von Pes-
tiziden reduzieren; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 20. Februar 2020 unterbreitete die Kommission fur Wirtschaft und Abgaben des Sténde-
rates (WAK-S) die eingangs erwdhnte parlamentarische Initiative zur Vernehmlassung bis am 17. Mai 2020.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

In Anbetracht der erheblichen Pestizidbelastungen von Fliessgewédssern und Grundwasservorkommen — pri-
mar in Regionen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung — unterstitzt der Regierungsrat die Stossrichtung
der parlamentarischen Initiative ,Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren®. Die vorgeschlagenen Ergéan-
zungen von Chemikalien- und Landwirtschaftsgesetz verstarken die Wirkung des Aktionsplans Pflanzen-
schutzmittel durch einen verbindlichen Absenkpfad mit quantitativen Etappenzielen (Risikoreduktion um 50 %
bis 2027). Insbesondere werden auch der Einbezug der Branchenorganisationen und die vorgesehene Bericht-
erstattung, Uberwachung und der Informationsaustausch im Grundsatz begriisst.

Der Regierungsrat begrisst weiter, dass auch der Einsatz von Pestiziden Uber Biozidprodukte reduziert wer-
den soll und dass die vorgeschlagenen Gesetzesénderungen neu samtliche Anwendungsbereiche von Pestizi-
den — nebst der Landwirtschaft auch Private und die &ffentliche Hand — umfassen werden. Als biologisch wirk-
same chemische Substanzen werden Pestizide nicht nur in der Landwirtschaft als Pflanzenschutzmittel ver-
wendet, sondern auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen als Biozidprodukte (beispielsweise als Korrosi-
onsschutzmittel, Holzschutzmittel, Konservierungsmittel in Fassadenanstrichen etc.). Dementsprechend sollen
auch die Risiken, die mit dem Einsatz von Bioziden verbunden sind, vermindert werden.

Die Gesetzesvorentwlirfe zeigen auf, wie die strategischen Ziele aus der Agrarpolitik 2022+ (AP22+) bezuglich

Risikoreduktion im Umgang mit Pestiziden umgesetzt werden kénnen. Die Vorentwirfe sind stellenweise je-
doch zu konkretisieren, wie im Antwortformular in der Beilage aufgefiihrt ist.
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Insbesondere beziglich der Zulassung von Pestiziden (z.B. Einschrénkungen fir den Privatgebrauch), Diffe-
renzierung bei Schutzzielen (Oberflachengewéasser oder Grundwasser) oder bei der Wahl von griffigen Instru-
menten, die bei Nichterreichen der Ziele durch die Branchenorganisationen vom Bundesrat eingesetzt werden
mussen (z.B. Lenkungsabgabe). Weitergehende Detailbestimmungen bleiben auf Verordnungsstufe zu regeln.
In der Beilage (iberlassen wir Ihnen zudem das Antwortformular.

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grusse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en ceuvre de I'iv. pa.
19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat

Adresse / Indirizzo Regierungsgebaude, 9100 Herisau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 5. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-

tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiligung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto




forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

In Anbetracht der erheblichen Pestizidbelastungen von Fliessgewassern und Grundwasservorkommen — primar in Regionen mit intensiver landwirtschaftli-
cher Nutzung — unterstitzt der Regierungsrat die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative ,Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren®. Die vorge-
schlagenen Erganzungen von Chemikalien- und Landwirtschaftsgesetz verstarken die Wirkung des Aktionsplans Pflanzenschutzmittel durch einen verbindli-
chen Absenkpfad mit quantitativen Etappenzielen (Risikoreduktion um 50 % bis 2027). Insbesondere wird auch der Einbezug der Branchenorganisationen
und die vorgesehene Berichterstattung, Uberwachung und Informationsaustausch im Grundsatz begrisst.

Der Regierungsrat begrusst weiter, dass auch der Einsatz von Pestiziden Uiber Biozidprodukte reduziert werden soll und dass die vorgeschlagenen Geset-
zesanderungen neu samtliche Anwendungsbereiche von Pestiziden — nebst der Landwirtschaft auch Private und die 6ffentliche Hand — umfassen werden.
Als biologisch wirksame chemische Substanzen werden Pestizide nicht nur in der Landwirtschatft als Pflanzenschutzmittel verwendet, sondern auch in vielen
anderen Wirtschaftszweigen als Biozidprodukte (beispielsweise als Korrosionsschutzmittel, Holzschutzmittel, Konservierungsmittel in Fassadenanstrichen
etc.). Dementsprechend sollen auch die Risiken, die mit dem Einsatz von Bioziden verbunden sind, vermindert werden.

Die Gesetzesvorentwurfe zeigen auf, wie die strategischen Ziele aus der Agrarpolitik 2022+ (AP22+) bezuglich Risikoreduktion im Umgang mit Pestiziden
umgesetzt werden kénnen. Diese Vorentwirfe sind stellenweise jedoch zu konkretisieren. Insbesondere beziiglich der Zulassung von Pestiziden (z.B. Ein-
schrankungen fur den Privatgebrauch), Differenzierung bei Schutzzielen (Oberflachengewasser oder Grundwasser) oder bei der Wahl von griffigen Instru-

menten, die bei Nichterreichen der Ziele durch die Branchenorganisationen vom Bundesrat eingesetzt werden mussen (z.B. Lenkungsabgabe). Weiterge-
hende Detailbestimmungen bleiben auf Verordnungsstufe zu regeln.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

1. Chemikaliengeset

z vom 15. Dezember 2000 (ChemG)

Art. 8 Sorgfaltspflicht

Antrag 1
Ergé@nzung (rote Schrift):

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren
geféhrliche Eigenschaften be-
achten und die-zum-Schutz\vverR
Leben-und-Gesundheitedorder-
lichen-Massnahmen-treffen-vor-
sorgliche Massnahmen zu deren
Vermeidung und zur Reduktion
der Risiken nutzen. Er befolgt
die gesetzlichen Vorgaben des
Umwelt- und Gewéasserschut-
zes, des Gesundheits- und Ar-
beitsschutzes und beachtet die
Informationen der Herstellerin-z4
beachten.

Die Ergénzung starkt ein umfassendes Vorsorgeprinzip (Sorgfaltspflicht).

Art. 10 Zulassung fur
Biozidprodukte

Abs. 2, Bst. b

Antrag 2
Ergénzung (rote Schrift):

b. keine unannehmbaren Ne-
benwirkungen auf die Gesund-
heit des Menschen oder von
Nutz- und Haustieren sowie auf
die Umwelt hat.

In Analogie zur Aufzahlung « [...] fiir Mensch, Tier und Umwelt [...]» in den vorgeschlagenen
neuen Art. 25a Abs. 1 ChemG und Art. 6b Art. 1 LwG muss hier die Umwelt ebenfalls erwahnt
werden.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Art. 11 Zulassung fur Antrag 3 Siehe die Begriindung zu vorangehenden Antrégen.

Pflanzenschutzmittel

Abs. 1

Ergénzung (rote Schrift):

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung
insbesondere keine unannehm-
baren Nebenwirkungen auf die
Gesundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fir Biozidprodukte

Der Regierungsrat unterstitzt
den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
Wissen darliber, wo, welche und wieviele Biozide in Verkehr gebracht worden sind.

Art. 11b Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Bio-
zidprodukten

Abs. 3, Bst. cund d

Antrag 4

Anderung (rote Schrift):

c) der BewirschafterAnwender
oder die BewirtschafterinAn-
wenderin, fir Daten, die ihn oder
sie betreffen;

d) Dritte, die tiber eine Erméch-
tigung des BewirtschaftersAn-
wender oder der Bewirtschat-
terinAnwenderin verfiigen.

Die Anderung wird begrusst. Fur die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch
den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern
auch zur konkreten Verwendung der Produkte.

Im Detail: Die Begriffe ,Bewirtschafterin/Bewirtschafter” sind v. a. in landwirtschaftlichem Kon-
text gebrauchlich. Da Biozide auch ausserhalb der Landwirtschaft angewendet werden, de-
cken die Begriffe ,Anwenderin/Anwender* die méglichen Anwendungsbereiche von Bioziden
besser ab.

Art. 24 Vorschriften Gber
persdnliche und fachli-
che Voraussetzungen

Antrag 5

Anderung (rote Schrift):

Eine Bewilligungspflicht fur berufliche und gewerbliche Anwendungen von Stoffen und Zube-
reitungen mit besonders gefahrlichen Eigenschaften oder bestimmten Gefahrlichkeitsmerkma-
len ist ein wichtiges Mittel fur die Verringerung der Risiken ihrer Anwendung.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Abs. 1

" Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen
Voraussetzungen eine Person
erfiillen muss, welche mit Stof-
fen und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféhrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Geféahrlichkeitsmerkmale auf-
weisen oder besondere Risiken
bergen. Seweitesfirden
Schutzvon-Lebenund-Gesund-
heit-erforderlich-istJegtereine
Bewilligungspilicht-fest. Er legt
fur die berutflichen und gewerbli-
chen Anwender eine Bewilli-
gungspflicht fest.

Far private Anwender sollen
solche Stoffe und Zubereitun-
gen, die besonders geféahrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Geféhrlichkeitsmerkmale auf-
weisen oder besondere Risiken
bergen, nicht erhéltlich sein.

Bemerkung:

Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein (befristete Gultigkeit bzw. Erneuerungspflicht;
Gultigkeit ad personam); heute ist es méglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines
Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen. Hier liegt ein
Risiko vor, das zu Uberprifen ist. Wie bei den Pflanzenschutzmitteln (PSM) sollte der Zugang
zu diesen Stoffen und Zubereitungen fur den privaten Gebrauch stark eingeschrénkt sein (im
Sinne des Vorsorgeprinzips und entsprechend der langjahrigen Vollzugserfahrung).

Gemass unserer Feststellung bestehen Mangel beim privaten Gebrauch solcher Produkte.
Hier sollen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ékotoxischen
Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicherzustellen. Allenfalls
sollen fur diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zuganglich gemacht werden, die fur
den biologischen Landbau zugelassen sind.

Art. 24 Vorschriften tiber
persénliche und fachli-
che Voraussetzungen

Abs. 2

Antrag 6

Anderung (rote Schrift):

Er regelt—wie-die-erforderichen
Sachkenntnisse-etlangt-werden
kénnen—Erregeit den Erwerb

der beruflichen Kompetenzen

Konkretere Formulierung gemass den Standards des Staatssekretariats fiir Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) und in Abstimmung mit Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes uber
die Weiterbildung.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

sowie die Qualitatssicherung
und -entwicklung der Weiterbil-
dungen.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Antrag 7
Ergénzung (rote Schrift)

2 Der Bundesrat bestimmt:

a) die massgeblichen Risikobe-
reiche

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest,

derab 2027 zu gelten hat.

¢) die Methode, mit der die Er-
reichung der Werte berechnet
wird.

Der Regierungsrat unterstitzt den Vorschlag, mit der ergéanzenden Festlegung eines verbind-
lichen Absenkpfads fur Biozide bis 2025 (resp. ab 2027). (vgl. Antrag zu Art. 6b Abs. 1 LwG)

2. Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 (LwG)

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Der Regierungsrat unterstitzt
den Vorschlag im Grundsatz.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Der Mehrheitsantrag wird un-
terstiitzt.

Antrag 8

Erganzung zum Schluss des
Absatzes (rote Schrift):

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber frihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kénnen. (vgl . Antrag zu Art. 25a ChemG)
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Ausserdem legt der Bundesrat
bis 2025 den weiteren Absenk-
pfad fest, der ab 2027 zu gelten
hat.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Der Minderhheitsantrag wird
unterstiitzt.

Antrag 9
Anderungen (rote Schrift):

? Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem jéhrlich die
Erreichung der Werte nach Ab-
satz 1 berechnet wird.

Erganzung (rote Schrift):

Bei der Festleqgung der Indikato-
ren ist den unterschiedlichen
Gegebenheiten von Obertlé-
chengewéssern und Grundwas-
ser sowie der Persistenz der
Substanzen Rechnung zu tra-
gen.

Nur mit einer mind. jahrlichen Erhebung der notwendigen Indikatoren lassen sich zeitliche
Veranderungen und Trends der Risiken der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zuverlas-
sig ableiten. Solche verlasslichen Informationen sind die Grundlage fiir die Festlegung von
weiteren Absenkzielen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass fur Oberflachengewasser und Grundwasser un-
terschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren
ist den unterschiedlichen Gegebenheiten von Oberflachengewassern und Grundwasser sowie
der Persistenz der Substanzen Rechnung zu tragen (z.B. gréssere Bedeutung der Vorsorge
im Grundwasserschutz: Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser
saniert ist).

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Antrag 10
Anderung (rote Schrift):

* Die Branchenorganisationen
ergreifen risikobasiert abgestufte
Massnahmen und erstatten dem

Eine mindestens jahrliche Berichterstattung ist die Voraussetzung fuir die verbindliche Umset-
zung von Minderungsmassnahmen durch Branchenorganisationen und Praxis (vgl. oben).
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge

Bund regelméssig jahrlich Be-

richt tiber die Art und Wirkung
der von ihnen getroffenen Mas-
snahmen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Antrag 11
Anderung (rote Schrift):

® Der Bundesrat kann bestimmt
die Branchenorganisationen
bestimmen.

Die Ubertragung der wichtigen Federfithrung fir die Ergreifung von risikobasierten Massnah-
men an Branchenorganisationen bedingt zwingend, dass der Bundesrat geeignete Organisa-
tionen bestimmt. Dabei sind auch die vor- und nachgelagerten Prozesse und Betriebe in der
nachfolgenden Verordnungsgebung genlgend zu berticksichtigen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Antrag 12
Erganzung (rote Schrift):

® Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die
erforderlichen Massnahmen,
insbesondere durch-den Wider-
ruf der Genehmigung besonders
risikoreicher Wirkstoffe und die
Einfahrung einer nach Toxizitét
gewichteten Lenkungsabgabe
fur Pflanzenschutzmittel.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und halt den notwendigen Druck fur eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Sofern bisherige Massnahmen zur Reduktionsminderung nicht ausreichen, kann die Einfiih-
rung von Lenkungsabgaben zur Starkung des Verursacherprinzips notwendig werden. Arbei-
ten z.B. der ETH Zurich (Prof. R. Finger) sowie die Erfahrungen in Nordeuropa haben gezeigt,
dass differenzierte Lenkungsabgabensysteme, in denen sehr risikoreiche Pflanzenschutzmit-
tel stark besteuert werden, effektiv sein kénnen. Wichtig fur die Akzeptanz einer solchen Len-
kungsabgabe ist, dass die Erlése der Abgabe wieder in die Landwirtschaft zuriickfliessen.
Beide Konferenzen, BPUK und LDK, haben sich schon wiederholt fir eine Lenkungsabgabe
auf PSM ausgesprochen.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Der Regierungsrat unterstutzt
den Vorschlag.

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen dariiber, wo, welche und wieviele Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr gebracht worden sind. Die Einfiihrung des neuen Art. 164b wird deshalb unterstitzt.

9/10



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 165fbis Zentrales
Informationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Der Regierungsrat unterstitzt
den Vorschlag.

Bemerkungen:

Ein solch zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirte und Landwirtinnen
wird es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht fur
PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es &ndert sich lediglich das Medi-
um, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen Die in diesen Feldkalendern ein-
getragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach méglich werden. Wir erwarten dadurch auch, dass der erhebliche Unterschied zwi-
schen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart
werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt
werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe
eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf
die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kos-
tengunstiger vorgenommen werden.
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KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Marktgasse 2

9050 Appenzell Per E-Mail an

Telefon +41 71 788 93 11 schriftgutverwaltung @blw.admin.ch
info@rk.ai.ch

www.ai.ch

Appenzell, 14. Mai 2020

Parlamentarische Initiative: Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur
parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» zukom-

men lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen gepruft. Die Bemerkungen zur parlamentari-
schen Initiative sind im beiliegenden Antwortformular enthalten.

Wir danken lhnen fur die Méglichkeit zur Stellungnahme und grissen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

) | gl A
Matkus Dérig

Beilage:
Antwortformular

Zur Kenntnis an:

- Land- und Forstwirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
- Standerat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)

Al 013.12-194.1-439319 1-1



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Standeskommission des Kantons Appenzell I.Rh.

Adresse / Indirizzo Marktgasse 2, 9050 Appenzell

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 12. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt flir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Wir danken lhnen fiir die Moglichkeit, zur parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren», Stellung nehmen zu
koénnen.

Die parlamentarische Initiative sieht vor, dass im Landwirtschaftsgesetz und im Chemikaliengesetz flir Pflanzenschutzmittel (PSM) und Biozidprodukte (BP)
ein Ziel zur Reduktion der Risiken flir Mensch, Tier und Umwelt verankert werden soll. Pestizide sind biologisch hochwirksame chemische Substanzen, die
als Wirkstoffe in PSM und in BP zur Anwendung gelangen. PSM schiitzen Pflanzen und Erntegiiter vor Schadorganismen oder regulieren deren Wachstum,
wahrend BP ein sehr breites Anwendungsspektrum haben, das von Desinfektionsmitteln tiber Mittel zum Materialschutz (beispielsweise Schutz von Hélzern
oder anderen Konstriktionsmaterialien, Konservierungsmitteln) bis hin zu Schadlingsbekampfungsmitteln reicht. Im Bereich BP ist der Kreis derjenigen, die
sie in Verkehr bringen beziehungsweise verwenden, deshalb wesentlich heterogener als im Bereich PSM.

Die Standeskommission begrisst die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt die gewlinschte Verbindlichkeit fiir das wichtige Ziel des

Absenkpfads erganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Nationalen Aktionsplan Pflanzen-

schutzmittel des Bundesrats, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spirbar zu reduzieren. So wird ausdrticklich

begrusst, dass

1. fir die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027),

2. die Transparenz beim PSM-Einsatz verbessert wird. In der 6ffentlichen Diskussion wird heute der gesamte Einsatz der Pflanzenschutzmittel der Land-
wirtschaft zugeschoben,

3. neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

4. sowohl fir Biozide wie auch fir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen
ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen.

Die Standeskommission weist nachdrticklich auf folgende Punkte hin:

1. Beziglich der Zulassungsverfahren miissen einheitliche Massstibe angewendet werden. In folgenden Punkten besteht besonderer Handlungsbedarf:

- Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbessern. Insbeson-
dere erachten wir einen hochfrequentierten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.

- Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Untersuchungsbe-
reiche zu flr die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammenzubringen. Es versteht sich von selbst, dass alle Beteiligten den gleichen Wissens-
stand haben mussten.

2. Biozide enthalten biologisch aktive Substanzen. lhr Einsatz kann sich negativ auf Mensch und Umwelt auswirken. Biozide miissen darum gleich behan-
delt werden wie Pflanzenschutzmittel (PSM). Fir Biozide ist daher ein gesetzlich verankerter Absenkpfad mit gleichen Fristen und gleichen Reduktions-
zielen analog den PSM zu definieren. Weiter ist bis Ende 2020 ein «Aktionsplan Biozide» zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Bioziden
zu erarbeiten.

3. Fir Beziigerinnen und Beziiger von Bioziden ist die Fachbewilligungspflicht analog zu den Pflanzenschutzmitteln einzufiihren. Diese beinhaltet eine
Fachprifung im Rahmen der Ausbildung und eine Weiterbildungspflicht.

4. Biozide, die nicht umfassend gepruft wurden, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden. Die heute geltende Ausnahmeregelung fir die Schweiz (VPB)
stellt ein Risiko dar und ist umgehend aufzuheben.
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5. Eine Verpflichtung der Branchen, selber risikobasierte Massnahmen zu definieren, durchzusetzen und dariiber Rechenschaft abzulegen, wird abgelehnt.
Die Branchen kénnen ohne umfassende Rechtsgrundlagen die flichendeckende Durchsetzung der Massnahmen nicht sicherstellen. Die Erarbeitung
und Umsetzung von Massnahmen zur Risikoreduktion sowie deren Monitoring liegt aus der Sicht der Standeskommission eindeutig in der Verantwortung
des Bundes. Eine Mitarbeit der Branchen bei der Erarbeitung von Massnahmen begrisst die Standeskommission.

6. Fur die Erfassung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden muss der Bund eine einheitliche, praxistaugliche und einfache elektronische
Anwendung zur Verfligung stellen.

7. Die Standeskommission unterstiitzt das formulierte Reduktionsziel von 50% Risikoreduktion bis 2027. Mit dem Reduktionsziel von 70% bis 2035 soll
zugewartet werden. Die Standeskommission schlagt vor, 2027 eine Zwischenbeurteilung vorzunehmen und auf der Basis dieser Beurteilung das Ziel fir

2035 zu definieren.

Fur die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es missen trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderun-
gen und Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls kdme die erhoffte Risikoreduktion einer Ver-
lagerung ins Ausland gleich. Fiir Anpassungen der Produktionstechnik auf einem so sensiblen Gebiet wie dem Pflanzenschutz sind mehrjahrige Erfahrun-

gen zwingend.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Ergdanzung

Art. 8

Antrag 1

Ergdnzungen (rot)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren
geféahrliche Eigenschaften be-
achten und die zum Schutz
von Leben, Gesundheit und
Umwelt erforderlichen Mass-
nahmen treffen. Insbesondere
sind diesbeziigliche Informati-
onen der Herstellerin zu be-
achten.

Mit der Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art. 8 des Chemikaliengesetzes wird der Risikore-
duktion und dem Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschiitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11

Antrag 2

Erganzung (rot):

Art. 11 Abs. 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung
insbesondere keine unan-
nehmbaren Nebenwirkungen
auf die Gesundheit des Men-
schen oder von Nutz- und
Haustieren sowie keine unan-
nehmbaren Auswirkungen auf
die Umwelt hat.

Im Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 soll der Art. 11 erganzt werden mit den beiden
Art. 11a und Art. 11b. Dies sind wichtige Erganzungen, die wir unterstitzen. Mit der Einfiihrung
der zusatzlichen Art. 11a und Art. 11b beantragen wir, die von uns vorgeschlagene Erganzung
fur den bestehenden Art. 11 aufzunehmen. Mit der Formulierung soll Art. 8 ChemG auf Art. 1
PSMV abgestimmt werden. Nur wenn Stoffe auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die
Umwelt haben, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen
auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu befilirchten sind.
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Art. 11a wird unterstiitzt, Erganzung Die Standeskommission begriisst diese Anderung. Es muss sichergestellt sein, dass die Defi-
nition «Biozide» auch sdmtliche Pflanzenschutzmittel in der Anwendung ausserhalb der Land-
wirtschaft umfasst. Das Inverkehrbringen von Bioziden soll gleich wie das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln erfasst werden, daher analog Art. 164b LwG. Es wird erwartet,
dass zukiinftig die genaue Menge verkaufter Biozidprodukte an den Verkaufsstellen erfasst
wird. Der Bund soll die Offentlichkeit regelmassig tiber die Verkaufszahlen der Biozidprodukte
und ihre Entwicklung informieren - so wie er das bei den Pflanzenschutzmitteln tut. Zudem ist
die Standeskommission der Meinung, dass der Verkauf von Bioziden an der Verkaufsstelle
auch fur die nichtberufliche Anwendung erfasst werden muss.

Art. 11b Abs. 1 Anpassung (rot): Die Standeskommission begriisst ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Bio-
zidprodukten (und Pflanzenschutzmitteln). In den Bemerkungen zu Art. 165f°s des Landwirt-

Der Bund betreibt ein Informati- | schaftsgesetzes wird ausgefuhrt, dass ein solches Register fur den kantonalen Vollzug von

onssystem zur Erfassung der grosser Bedeutung ist. Dies gilt sinngemass auch hier. Fur die Einschatzung und somit Ver-

Verwendung von Bioziden fur minderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbrin-

durch-berufliche-und-gewerbli- gen, sondern auch Daten Uber die Verwendung der Produkte zu erfassen. Der administrative

che-Anwender berufliche, ge- Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes vertretbar.

werbliche sowie private Anwen-

der. Die Anwendung von Bioziden bringt auch bei der Anwendung bei Privaten Risiken mit sich.
Die Verwendung von Bioziden soll daher auch bei privaten Anwenderinnen und Anwender er-
fasst werden.

Art. 11b Abs. 3 Anpassung (rot): Biozide werden vor allem ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist daher von Anwen-

c) derBewirtschafter oder die
Bewirtschafterin der Anwender
oder die Anwenderin fur Daten,
die ihn oder sie betreffen;

d) Dritte, die Gber eine Ermachti-
gung des Bewirtschafters An-
wenders oder der Anwenderin
Bewirtschafterin verfiigen.

derin oder Anwender zu sprechen.
Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist nicht
nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch zur Verwendung der Pro-

dukte. Die Einfihrung der Bestimmungen in Art. 11b wird deshalb unterstitzt.

Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Biozideinsatzes vertretbar.
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Art. 24 Erganzung (rot): Zu Abs. 1

Art. 24 Abs. 1 = eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach ei-

Der Bundesrat legt fest, welche ner Bewilligungspflicht fur den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen

personlichen und fachlichen Vo- und Zubereitungen;

raussetzungen eine Person er- = Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse sollen analog dem

fullen muss, welche mit Stoffen Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Giiltigkeit bzw. Erneuerungs-

und Zubereitungen umgehen pflicht;

will, die besonders gefahrliche = Heute ist es mdglich, dass bis zu finf Personen unter Anleitung einer Bewilligungsinhabe-

Eigenschaften oder bestimmte rin oder eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dir-

Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei- fen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu Uberpriifen ist;

sen oder besondere Risiken ber- | = Wie bei den PSM sollte der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitungen fir den privaten

gen. Soweit es flur den Schutz Gebrauch stark eingeschrankt sein -> Vorsorgeprinzip.

von Leben und Gesundheit er-

forderlich ist, legt er eine Bewilli- | Beim privaten Gebrauch von Biozidprodukten bestehen Anwendermangel. Hier sollen Vorkeh-

gungspflicht fest. rungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang von ékotoxischen Produkten auch
von nicht gewerblichen und beruflichen Anwenderinnen und Anwendern sicherzustellen. Al-

Fir private Anwender sind sol- lenfalls sollen fir diese Anwenderinnen und Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugang-

che Stoffe und Zubereitungen, lich gemacht werden, die fur den biologischen Landbau zugelassen sind.

die besonders gefahrliche Ei-

genschaften oder bestimmte

Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-

sen oder besondere Risiken ber-

gen, nicht zuzulassen.

Art. 25a Anpassung (rot): Die Standeskommission begrisst es, wenn der Bund die Risiken fir Mensch, Tier und Um-

welt, ausgehend von Bioziden, reduzieren will. Die vorgeschlagene Formulierung «... die
Qualitat des Trinkwassers, der Oberflachengewasser und des Grundwassers soll verbessert
werden» erachtet die Standeskommission jedoch als zu offen formuliert.

Begrindung: Biozide kdnnen dieselben Wirkstoffe enthalten wie PSM. Biozide beinhalten
aber auch biologisch aktive Substanzen, die ein grosses Risiko fir Mensch und Umwelt dar-
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legge
gewasser-und-des-Grundwas- stellen. Die Standeskommission fordert daher fiir Biozide die Festlegung von klaren Redukti-
sers-soll-verbessert-werden- onszielen mit verbindlichen Fristen analog den Vorgaben fir PSM in Art. 6b LwG.

Die Risiken durch den Einsatz
von Bioziden fliir Mensch, Tier
und Umwelt sollen vermindert
und die Qualitat des Trinkwas-
sers, der Oberflachengewasser
und des Grundwassers soll ver-
bessert werden. Die Risiken flr
die Bereiche Oberflachengewas-
ser und naturnahe Lebensraume
sowie die Belastung im Grund-
wasser mussen bis 2027 um
50% vermindert werden. Die no6-
tige Referenzperiode wird vom
Bund festgelegt.

Anwender von Bioziden mussen
Uber eine entsprechende Ausbil-
dung verfliigen und eine periodi-
sche Weiterbildung besuchen.

Analog zum «Aktionsplan Pflanzenschutz» sollte der Bund einen «Aktionsplan Biozide» erar-
beiten, als Ziel die Risikoreduktion und nachhaltige Anwendung von Bioziden. Der Aktions-
plan soll eine Fachbewilligung inklusive Weiterbildungspflicht fir Biozide beinhalten.

Damit der neue Art. 25a mdglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist,
mussen entsprechende Verordnungsbestimmungen erarbeitet und erlassen werden.

Landwirtschaftsg

esetz vom 29. April 1998

Art. 6b Abs. 1

Der Mehrheitsantrag wird unter-
stutzt.

Die Standeskommission unterstitzt die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Ab-
senkpfads fir Pestizide im LwG und unterstiitzt den Mehrheitsantrag.

Der Minderheitsantrag wird abgelehnt. In einem ersten Schritt miissen durch den Bund klare
Indikatoren zur Zielerreichung festgelegt werden. In einem zweiten Schritt miissen die Reduk-
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tionsziele im Jahr 2027 berprift werden. Erst danach macht es Sinn, allenfalls weitere Re-
duktionsziele festzulegen.

Bei der Risikovermeidung muss beachtet werden, dass Nichtzielorganismen den Tieren
gleichgestellt werden. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die
Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orientieren
werden mussen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhéhte Schutzbediirfnis fiir die ge-
nannten Lebewesen ist im erlduternden Bericht hinzuweisen und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren.

Art. 6b Abs. 2

Der Mehrheitsantrag wird unter-
stutzt.

Die Standeskommission fordert vom Bund eine schnelle Erarbeitung von nachvollziehbaren,
wissenschaftlichen Methoden, um die Zielerreichung zu tberprifen. Dazu nétige Indikatoren
mussen nachvollziehbar und wissenschaftlich breit abgestitzt sein.

Eine Methode zur Berechnung der Zielerreichung kann diverse, sogenannt risikoreduzierende
Parameter enthalten, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Ein Indikator hingegen basiert auf
Daten, die in den verschiedenen Umweltsystemen erhoben worden sind und deshalb die Ziel-
erreichung zuverlassiger abbilden. Entsprechend den Ausfiihrungen auf Seite 20 des Berichts
der WAK-SR zur geplanten Konkretisierung sind bei den Risikoindikatoren die Ausbringung,
Toxizitat und die Exposition der Umweltsysteme bzw. Nichtzielorganismen zu bertcksichti-
gen. Damit die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen (siehe Abs. 4) und die Zielerrei-
chung (siehe Abs. 6) Uberpriift werden kdnnen, muss der Indikator jahrlich erhoben werden.
Der Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken vertretbar.

Art. 6b Abs. 3

Streichung

Mit dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz sind die Risikobereiche bereits umfassend
beschrieben. Zahlreiche Massnahmen wurden aufgegleist und befinden sich in Umsetzung.
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Es soll zuerst die Zielerreichung im Jahr 2027 abgewartet werden, bevor neue Risikobereiche
und Werte definiert werden.

Mit der Formulierung in Abs. 3 werden vorderhand nur fiir die Risikobereiche Oberflachenge-

wasser, naturnahe Lebensraume und Grundwasser als Trinkwasser Werte zur Verminderung

der Risiken definiert. Fiir weitere Risikobereiche wird die Definition auf die Verordnungsebene
delegiert.

Es gibt zweifellos weitere Risikobereiche (z.B. Boden), fur die zeitnah Werte zur Verminde-
rung der Risiken festgelegt werden missen. Mit dem ersten Verordnungspaket zur AP22+ ist
diese Pendenz aufzuarbeiten.

Art. 6b Abs. 4

Anpassung (rot):

Die Branchen unterstitzen den
Bund bei der Erarbeitung der
Massnahmen. Der Bund infor-
miert die Offentlichkeit regel-
massig uber die Art und Wirkung
der getroffenen Massnahmen.

Eine Verpflichtung der Branchen, selber risikobasierte abgestufte Massnahmen zu definieren,
durchzusetzen und darlber Rechenschaft abzulegen, wird von der Standeskommission abge-
lehnt:

Eine Mitarbeit und Unterstiitzung der Branchen zur Zielerreichung ist sehr wichtig. Die Bran-
chen kénnen aber ohne umfassende Rechtsgrundlagen die flachendeckende Durchsetzung
der Massnahmen nicht sicherstellen. Die relevanten Massnahmen zur Reduktion von PSM
und zur Risikoreduktion sind bereits bekannt: Mit dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz
(51 Massnahmen), zahlreichen kantonalen PSM-Projekten und der neuen AP22+ mit ihrem
umfassenden PSM-Massnahmenset liegen die wichtigsten und wissenschaftlich relevanten
Massnahmen auf dem Tisch. Es wirde die Branchen und die Betriebe tberfordern, nebst den
bereits zahlreichen laufenden Aktivitdten zuséatzliche eigene Massnahmen zu definieren, um-
zusetzen und zu Uberwachen. Der Aufbau eines eigenen Monitorings zur Erfolgskontrolle von
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eigenen Massnahmen ist fir einzelne Branchen kaum umsetzbar. Die Erarbeitung der Mass-
nahmen, ihre Durchsetzung, die Kontrolle und das Monitoring mussen in der Verantwortung
des Bundes liegen.

Art. 6b Abs. 5

Streichung

Nebst den Branchenorganisationen sind auch die vor- und nachgelagerten Betriebe zu be-
ricksichtigen. So missen alle Akteure eingebunden werden, so auch unter anderem der De-
tailhandel und die Nahrungsmittelindustrie. Es macht wenig Sinn, die Produzenten anzuhal-
ten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch in die Pflicht genommen wird,
diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern. So gelingt es, den Food Waste zu ver-
meiden, welcher daher flhrt, weil qualitativ einwandfreie Ware nicht den (privaten) Handels-
normen entspricht, von den Handler zuriickgewiesen wird und vernichtet werden muss.

«Risikobasiert abgestufte Massnahmen» sind unserer Ansicht nach konkreter und zielfihren-
der als «Massnahmen zur Risikoreduktion». Mit der ersten Formulierung miissen Massnah-
men ergriffen werden, wo konkrete Risiken vorhanden sind; die Massnahmen sind daher ziel-
fuhrend. Mit der zweiten Formulierung kdnnen auch Massnahmen ergriffen werden, die wenig
Erfolg bringen.

Art. 6b Abs. 6

Streichung

Es soll zuerst die Zielerreichung im Jahr 2027 abgewartet werden, bevor neue Massnahmen
definiert werden. Die Standeskommission erachtet es als wenig sinnvoll, bereits 2025 weitere
Massnahmen zu definieren, bevor die Ergriffenen ihre volle Wirkung entfaltet haben. Zudem
mussen die Indikatoren noch erarbeitet werden.

Verbesserungsvor-
schlag fiir Art. 6b

Strukturierung des Artikels
verbessern

Der Bundesrat

1. Bestimmt eine Methodik
mit der die Erreichung der
Werte nach Abs. 1 beurteilt
wird;

Art. 6b LG sollte pragnanter und griffiger strukturiert sein, indem er in folgende drei Abséatze
unterteilt werden sollte:

Abs. 1: Allgemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad

Abs. 2: Hauptakteur -> Branchenorganisationen

Abs. 3: Auftrage der Verwaltung bzw. Bundesrat
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2. Nimmt die Beurteilung
jahrlich vor;

3. Kann die Branchenorgani-
sationen bestimmen;

4. Ergreift Massnahmen,
wenn absehbar ist, dass
sie nicht erreicht werden;

5. Legt 2025 den ab 2027 gel-
tenden Absenkpfad fest.

Art. 164b

wird unterstiitzt

Eine Grundvoraussetzung fiir die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist das Wissen dariber, wo, welche und wie viele Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr gebracht worden sind. Sowohl Pflanzenschutzmittel fir die berufliche als auch fur die
nichtberufliche Anwendung sollen an den Verkaufsstellen erfasst werden muiissen.

Art. 165f°'s Abs. 1

Anpassung (rot):

Der Bund betreibt ein Informati-
onssystem zur Erfassung der
Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln durch berufliche
e cenblisho fm s o -
rufliche, gewerbliche und private
Anwender.

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bringt auch bei der Anwendung bei Privaten Risi-
ken mit sich. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln muss daher auch bei privaten An-
wendern erfasst werden.

Art. 165f°'s Abs. 2

Anpassung (rot):

2Wer beruflich, gewerblich oder
privat Pflanzenschutzmittel an-

Ein zentrales Informationssystem ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirtinnen und Land-
wirte wird es kaum einen Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungs-
pflicht fir PSM-Anwendungen im sogenannten Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich
lediglich das Medium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden miissen. Die in diesen
Feldkalendern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden,
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wendet, muss samtliche Anwen-
dungen im Informationssystem
erfassen.

weil dies zu umstandlich und aufwandig gewesen ware. Uber das geplante Informationssys-
tem wird dies nun einfach mdglich werden. Es wird erwartet, dass dadurch auch der erhebli-
che Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Ver-
kaufszahlen geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen liefern.
So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstarkt wer-
den, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirkstoffe ein-
gesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen werden auf die
eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert und kosten-
glnstiger vorgenommen werden.

Fir die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den Pflanzenschutzmittel-
einsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu sammeln. Es ist auch von zentra-
ler Bedeutung, Daten zur Verwendung der Produkte zu erfassen. Die Einfuhrung der Bestim-
mungen in Art. 165fbis kdnnen wir deshalb unterstitzen.

Der administrative Aufwand ist im Vergleich zu den Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsat-
zes vertretbar.
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Regierung des Kantons St.Gallen

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebiuds, 9001 St.Gallen

Kommission fiir Wirtschaft und Regierung des Kantons St.Gallen
Abgaben des Sténderates Regierungsgebaude

R 9001 St.Gallen
Parlamentsgebaude T +41 58 229 32 60
3003 Bemn F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 15. Mai 2020

Parlamentarische Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzie-
ren»; Vernehmlassungsantwort

Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 10. Februar 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum Vorentwurf
zur parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzie-
ren» ein. Wir danken fir diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung:

Der Kanton St.Gallen begrisst die Stossrichtung der Umsetzung der parlamentarischen

Initiative. Damit werden erganzend zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022

(AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wich-

tige zusatzliche Instrumente definiert, um die Belastung der Umwelt und damit auch der

Lebensmittel und der Bevolkerung mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten

spurbar zu reduzieren. So begriisst der Kanton St.Gallen ausdriicklich, dass

— fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel (PSM) verbindliche
zeitliche und mengenméassige Vorgaben gemacht werden;

— neu neben PSM auch fiir Biozidprodukte (BP) die Risiken vermindert werden sollen;

— die Branchenorganisationen einbezogen werden, diese Massnahmen ergreifen und
dem Bundesrat regelmassig Bericht ber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen
Massnahmen erstatten miissen.

Die neue Informationspflicht fir das Inverkehrbringen von BP gemass dem neuen

Art. 11a des Bundesgesetzes (iber den Schutz vor gefahrlichen Stoffen und Zubereitun-
gen (SR 813.1; abgekurzt ChemG) unterstiitzt die Regierung. Hingegen erachtet sie das
Informationssystem zur Erfassung der Verwendung von Bioziden gemass dem neuen
Art. 11b ChemG als nicht praktikabel und nicht zielfiihrend.

Zu den einzelnen Artikeln und den allgemeinen Bemerkungen nehmen wir gern im ausge-
fullten Fragebogen Stellung.

Wir danken lhnen fiir die Berlcksichtigung unserer Anliegen.

RRB 2020/364 / Beilage 1 /2



Im Namen der Regierung

A

Heidi Hanselmann
Prasidentin

e,

Canisiu§ Braun
Staatssekretar

Beilage:
Ausgefulltes Formular zum Vorentwurf zur Pa.lv. 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von
Pestiziden reduzieren»

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de liv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Regierung des Kantons St.Gallen

Adresse / Indirizzo Klosterhof 3
9000 St.Gallen

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 12. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier €lectronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.

RRB 2020/364 / Beilage 2




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sehr geehrte Damen und Herren

Fir die Maoglichkeit, uns zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 19.475 «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» dussern zu kénnen,
bedanken wir uns.

Der Kanton St.Gallen begrisst die Stossrichtung der Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Damit werden erganzend zur Weiterentwicklung der Ag-

rarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates wichtige zusétzliche Instrumente definiert, um die Be-

lastung der Umwelt und damit auch der Lebensmittel und Bevdlkerung mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spiirbar zu reduzieren. So be-

grusst der Kanton St.Gallen ausdriicklich, dass

- fiir die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel (PSM) verbindliche zeitliche und Mengen massige Vorgaben gemacht werden;

— neu auch fiir Biozidprodukte (BP) die Risiken vermindert werden sollen;

- sowoh! fiir Biozide wie auch fir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht vorgesehen ist;

— die Branchenorganisationen einbezogen werden und diese Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Gber die Art und Wirkung der
von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Die vorgesehene Offenlegungspflicht und das zentrale Informationssystem werden die Arbeit der verschiedenen kantonalen Kontrollstellen erheblich erleich-
tern, indem kiinftig Daten zu Art und Menge der relevanten Produkte verfligbar sein werden. Das zentrale Informationssystem fiir die Anwendung von PSM,
wie es in Art. 165 f. LwG vorgeschlagen wird erachten wir als Ziel filhrend. Hingegen lehnt der Kanton St.Gallen ein solches System fiir die Anwender von
BP, wie dies in Art. 11b ChemG vorgeschlagen wird, ab. Biozide werden in so vielen unterschiedlichen Betrieben verwendet, dass diese Vorschrift nie grei-
fen wird, der administrative Aufwand in keinem Verhaitnis steht zum Nutzen und der Kontrollaufwand fir die Chemikalieninspektoren nicht zu bewéltigen ist.
Zudem sind wir der Ansicht, dass mit der Umsetzung der Offenlegungspflicht gemass dem vorgeschlagenen Art. 11a ChemG die notwendigen Informatio-
nen zur Steuerung der Reduktion des Einsatzes von BP in geniigender Qualitat erhalten wird.

Es liegt uns daran darauf hinzuweisen, dass diese parlamentarische Initiative zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu splrbaren Verbesserungen bei
den Oberflachengewassern fiihren wird, die Probleme im Grundwasser, wie sie vorliegen und gegenwartig breit in der Offentlichkeit diskutiert werden (Stich-
wort Chlorothalonil), aber nicht ausreichend l6sen wird. Alleine die bereits heute bekannten Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil sind je nach Region
in so hohen Konzentrationen im Grundwasser vorhanden, dass bei einer Halbierung oder einer noch grésseren Reduktion des Einsatzes dieses Fungizids
immer noch viel zu hohe Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser vorliegen wiirden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzen-
schutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu ahnliche Belastungen im Grundwasser gefiihrt haben oder noch fiihren,
wenn nicht signifikante Verdnderungen beim Einsatz dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewiinschten Verbesserungen zu erzielen,
braucht es zusatzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten des Wirkstoffs starker berticksich-
tigt werden. Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer Konzentration von mehr als 0.1 pg/L auftre-
ten. Rickstandsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Wasserressourcen missen zwingend zu einer Neubeurteilung der Zulassung fiihren. Der Kan-
ton St.Gallen bedauert, dass die Kantone bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln weiterhin nicht einbezogen werden. Dieses Versaumnis ist zu besei-
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tigen, sodass die Kantone ihre Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen kénnen und rechtzeitig zu den Informationen gelangen, die u.a. bei der Uber-
wachung der Gewasser von grosser Wichtigkeit sind.

Die Vorlage geht nicht auf die private Anwendung von PSM und BP ein. Dies ist einerseits verstindlich, da es unmdglich ist, dass alle Hobbygartner die
Anwendung eines Pflanzenschutzmittels oder eine Mutter die Verwendung eines Desinfektionsmittels im Informationssystem erfassen wiirde. Mit der konse-
quenten Erfassung der in Verkehr gebrachten Produkte, wie dies in Art. 11a gefordert wird, wird das angestrebte Informationsziel zur Verfolgung der Reduk-
tionsziele von BP auch erreicht. Die Steuerung bei der privaten Verwendung von PSM und BP geschieht heute iiber entsprechende Zulassungen solcher
Produkte an Private. Um die Reduktionsmassnahmen auch auf private Anwendungen von BP und PSM auszudehnen ware zu priifen, unter welchen Bedin-
gungen Stoffe und Zubereitungen der Gruppe 2d ("sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung"; Einstufung gemass Art. 61 der Chemikalien-
verordnung; SR 813.11) auszudehnen ware. Heute sind nur Zubereitungen und Stoffe die den Gesundheitsschutz (Gruppen 1 sowie 2a und 2b) betreffen fir
die private Anwendung zugelassen, nicht aber Produkte, die eine Schadigung der Umwelt verursachen konnen.

Der Kanton St.Gallen begriisst die Umsetzung der parlamentarischen Initiative und bittet Sie, die nachfolgend formulierten Antrage bei der weiteren Bearbei-
tung zu beriicksichtigen.

312



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli
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legge
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Proposition
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Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000 (ChemG)

Art. 8, Sorgfaltspflicht

Artikel erganzen (unterstrichen):

«Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und vorsorgliche Massnah-
men zur Vermeidung und Re-
duktion von deren Risiken tref-
fen. Insbesondere sind die Infor-
mationen der Herstellerin, die
gesetzlichen Vorgaben des Um-
welt-, Gewdsser und Gesund-
heitsschutzes zu beachten. »

Sinnvollerweise sollte bereits in Art. 8 ChemG der Sorgfaltspflicht mehr Gewicht gegeben
werden.

Art. 10 Zulassung fiir
Biozidprodukte

Abs. 2, Bst. b

Erganzung (unterstrichen):

b. keine unannehmbaren Ne-
benwirkungen auf die Gesund-
heit des Menschen oder von
Nutz- und Haustieren sowie auf
die Umwelt und das Trinkwasser
hat.

In Analogie zur Aufzahlung « [...] fiir Mensch, Tier und Umwelt [...]» in den vorgeschlagenen
neuen Art. 25a Abs. 1 ChemG und Art. 6b Art. 1 LwG muss hier die Umwelt und das Trink-
wasser ebenfalls erwahnt werden.

Art. 11, Zulassung fir
Pflanzenschutzmittel

Artikel erganzen (blau):
Art. 11 Abs. 1

«'Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der

in Analogie zur Aufzahlung « [...] fiir Mensch, Tier und Umwelt [...]» in den vorgeschlagenen
neuen Art. 25a Abs. 1 ChemG und Art. 6b Art. 1 LwG muss hier die Umwelt und das Trink-
wasser ebenfalls erwahnt werden.
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vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren, auf
die Umwelt und das Trinkwasser
hat.»

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fir Biozidprodukte

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Eine Ubersicht iiber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist eine wichtige Grundlage fiir

die Beurteilung des Risikos und fiir die Festlegung allfélliger Reduktionsmassnahmen.

Im Verordnungsrecht ist dabei festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind
(Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben mdglichst zu-
verlassig sind, keine Liicken entstehen und Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Verzicht auf den neuen Art. 11b.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt.
Dazu zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesund-
heitswesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von
Produkten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) waren von der Erfas-
sungspflicht betroffen. Zahireiche andere Industrie-, Gewerbe- und Handwerkerbetriebe
waren ebenfalls erfassungspflichtig. Es ist davon auszugehen, dass sich viele dieser An-
wender von Biozidprodukten nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfas-
sungspflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig fiir eine solche Erfassung
waren. Selbst bei disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, kdnnten daraus aber kaum
konkrete Aussagen Uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es
wirden maximal summarische Aussagen abgeleitet werden kdnnen. Solche Abschatzun-
gen sind bei Erhebung der in Verkehr gebrachten Mengen gemass dem neuen Art. 11ain
Verbindung mit den Wirkstoff- und Zulassungsdossiers in zuverlassigerer Qualitat eruier-
bar.

Schliesslich sind Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Eintrage
in die Umwelt verursachen, grundsatzlich identifiziert. Mit der Zulassungspflicht und der
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Eventualantrag:

Anpassungen zum vorgeschla-
genen Art. 11b ChemG:

«'Der Bund betreibt ein Informa-
tionssystem zur Erfassung von
besonders risikoreichen Anwen-
dungen von Bioziden durch be-
rufliche und gewerbliche Anwen-
der.

2Der Bundesrat regelt, welche
beruflichen oder gewerblichen
Anwendungen von den Verwen-
dern im Informationssystem zu
erfassen sind.»

neuen Meldepflicht Gber Daten Uber das Inverkehrbringen gemass dem neuen Art. 11a
ChemG sind die Daten zur Abschatzung des Risikos vorhanden. Der Nutzen der Verwen-
derangaben ist aus diesen Griinden nicht erkennbar und der administrative Aufwand ist in
keiner Art und Weise gerechtfertigt. Die vorgeschlagene Meldepflicht fur alle beruflichen
und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten muss als unverhaltnismassig beur-
teilt werden.

Aus Sicht des kantonalen Vollzugs des Chemikaliengesetzes ist darauf hinzuweisen, dass die
Durchsetzung und Kontrolle der Erfassungspflicht der Anwender von BP durch die Chemikali-
eninspektoren ohne deutliche Aufstockung des Personals nicht zu bewaltigen ware.

Falls an diesem Informationssystem, trotz der oben dargelegten Argumente, festgehalten wer-
den sollte, ist die Erfassungspflicht auf besonders risikoreiche Anwendungen zu beschréanken.
Dazu gehéren Anwendungs- und Produktarten, von denen Risiken fiir gewisse Umweltkom-
partimente (insbesondere Gewasser) oder fiir die Gesundheit ausgehen. Denkbar wére eine
Beschrankung auf fachbewilligungspflichtige Anwendungen (Schadlingsbekampfung, Anwen-
dung von Holzschutzmitteln), jedoch ohne standardisierte Tatigkeiten wie die Desinfektion von
Badewasser. In der Konsequenz ware zu priifen, ob heute alle relevanten Verwendungen ei-
ner Fachbewilligungspflicht unterstehen oder ob noch Fachbewilligungen fir weitere Bereiche
vorgeschrieben werden sollten.

Ergédnzung zur Vorlage
betreffend Art. 24
ChemG, Vorschriften

Neuformulierung (unterstrichen):

Art 24 Abs. 2

Dieser Absatz ist berufspddagogisch nach den Standards des SBFI und im Sinne von Art. 6
Abs. 2 des Bundesgesetzes liber die Weiterbildung (SR 419.1) zu formulieren.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge

uber personliche und Erregelt-wie-die-erforderlichen

fachliche Voraussetzun- | Sachkenntnisse-erlangt-werden

gen kénnen-

Ersetzen mit:

«2Er reqgelt den Erwerb der be-
ruflichen Kompetenzen sowie
die Qualitétssicherung und Qua-
litdtsentwicklung der Weiterbil-

dungen.»

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Unterstltzung des Artikels mit
einer Ergénzung.

Anderungsantrag von Abs. 2
Bst. b:

b) Werte zur Verminderung der
Risiken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest.

Da es noch zu wenige Informationen iber den Einsatz von Bioziden und der damit verbunde-
nen Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustel-
len, dass die Ziele und Messmethoden dem «State of the Art» entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-

keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Wir schlagen vor, einen verbindiichen Absenkpfad fiir Biozide auf Gesetzesstufe festzuhalten.

712



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 (LwG)

Art. 6b Abs. 1 Es ist der Minderheitsantrag ein- | Bei der Risikovermeidung sollen explizit Nichtzielorganismen aufgefihrt werden, da wir davon
zufisthren und zu ergénzen: "Die | ausgehen, dass sich Indikatoren hinsichtlich Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Mo-
Risiken fiir die Oberfldchenge- nitorings insbesondere an deren Beeintrachtigung orientieren werden missen. Wir unterstt-
wdésser, naturnahe Lebens- zen ausserdem den Minderheitsantrag fiir eine Fortschreibung des Absenkpfads liber 2027
rdume, aquatische und terrest- | hinaus. Das Vorsorgeprinzip verlangt, liber den Absenkpfad eine méoglichst weitgehende Ver-
rische Nichtzielorganismen minderung zu erreichen. Auch wenn das Ziel 2027 erreicht werden sollte, gibt es in der Um-
Sowie die Belastung im Grund- welt noch viele langlebige Abbauprodukte, deren Zusammenspiel und Wirkungen noch nicht
wasser missen bis 2027 um 50 | bekannt sind. 50% Verminderung im Jahr 2027 sind daher absolut betrachtet noch nicht 50%;
Prozent und bis 2035 um 70% | der Absenkpfad muss weitergehen.
im Vergleich zum Mittelwert der | Wir unterstiitzen, dass die Risiken durch den Einsatz von Pestiziden fiir alle Umweltsysteme
Jahre 2012-2015 vermindert und damit auch fir den Menschen vermindert werden sollen. Diese Verminderung hat entlang
werden". eines nachhaitig wirkungsvollen Absenkpfads zu erfolgen.
Im vorliegenden Entwurf sind verschiedene Umweltkompartimente erwahnt und zum Teil un-
prazise dargestellt. Diese sind zu prazisieren. Wichtig dabei ist aber eine allgemeine Risiko-
und Belastungsreduktion fir alle Bereiche
Art. 6b Abs. 2 Es ist der Minderheitsantrag ein- | Eine Methode zur Berechnung der Zielerreichung kann diverse, sogenannt risikoreduzierende

zufiihren und zu erganzen:

"... berechnet wird. Mit diesem
Indikator wird der Toxizitat und
dem Einsatz sowie den Expositi-
onsrisiken der zu schiitzenden
Umweltsysteme Rechnung ge-
tragen. Der Indikator ist jéhrlich
zu erheben".

Parameter enthalten, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. Ein Indikator hingegen basiert auf
Daten, die in den verschiedenen Umweltsystemen erhoben worden sind und deshalb die Ziel-
erreichung zuverlassiger abbilden. Entsprechend den Ausfiihrungen S. 20 des Berichts der
WAK-SR zur geplanten Konkretisierung sind bei den Risikoindikatoren die Ausbringung, Toxi-
zitat und die Exposition der Umweltsysteme bzw. Nichtzielorganismen zu beriicksichtigen.
Damit die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen (siehe Abs. 4) und die Zielerreichung
(siehe Abs. 6) Uberprift werden kénnen, muss der Indikator jahrlich erhoben werden. Der Auf-
wand ist im Vergleich zu den Risiken vertretbar.

Art. 6b Abs 3, LwG

Antrag: Streichung

Art. 6b befasst sich mit der Verminderung der Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln. Die Risikobereiche Oberflichengewasser, naturnahe Lebensradume sowie die Belas-
tung im Grundwasser umfassen die wesentlichsten Risikobereiche. Es ist zum heutigen Zeit-
punkt nicht opportun, dem Bundesrat fur weitere Bereiche die Kompetenz zu erteilen, Werte

festzusetzen.

Art. 6b Abs. 4

Art. 6b Abs. 4 (Mehrheitsantrag)

«Risikobasiert abgestufte Massnahmen» sind unserer Ansicht nach konkreter und zielfiihren-
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ist einzufiihren.

Das Wort « regelmassig » ist
durch « jahrlich » zu ersetzen.

der als «Massnahmen zur Risikoreduktion». Mit der ersten Formulierung missen Massnah-
men ergriffen werden, wo konkrete Risiken vorhanden sind; die Massnahmen sind daher ziel-
fuhrend. Mit der zweiten Formulierung kénnen auch Massnahmen ergriffen werden, die wenig
Erfolg bringen.

Ein Bericht alle 5 Jahre ist ein regelmassiger Bericht. Wenn der Bund aber die Méglichkeit ha-
ben will korrigierend einzugreifen, muss er von den Branchenorganisationen jahrlich iiber die
Art und Wirkung der getroffenen Massnahmen informiert werden.

Art. 6b Abs. 5 Art. 6b Abs. 5 ist einzufiihren. Wir begriissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Mit Absatz 4 werden die
Branchenorganisationen verpflichtet, risikobasiert abgestufte Massnahmen zu ergreifen. Da-
mit moglichst viele Organisationen solche Massnahmen ergreifen miissen/kénnen, ist der Be-
griff Branchenorganisation auf Verordnungsstufe breit auszulegen.

Art. 6b Abs. 6 Erganzung des Absatzes mit Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-

dem Instrument der Lenkungs-
abgabe.

6 |st absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch-den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und die
Einfiihrung einer nach Toxizitét
gewichteten Lenkungsabgabe
fiir Pflanzenschutzmittel.

her getroffenen Massnahmen erreicht werden kdnnen. Dann kdnnen allenfalls erforderliche
weitere Massnahmen ergriffen werden. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche
in die Pflicht genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat in-
terveniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des
Absenkpfades und halt den notwendigen Druck fiir eine rasche Umsetzung der Massnahmen
aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Fir diesen Fall soll dem Bundesrat die Kompetenz der Einfiihrung einer Lenkungsab-
gabe fir Pflanzenschutzmittel —wie z.B. in Danemark- gegeben werden.

Art. 164b Offeniegungs-
pflicht fir Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Es entspricht einer breit abgestiitzten Forderung, von den Inverkehrbringern bessere Da-
ten Uber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu erhal-
ten. Aussagekraftige Angaben (ber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel sind
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Voraussetzung fiir die Beurteilung des Risikos, fiir die Festlegung allfalliger Reduktions-
massnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben moglichst zuverlassig
und ltiickenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165fbis Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Ein zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Die Landwirte und Landwirtinnen werden
keinen Mehraufwand haben, da sie bereits heute in einem Feldbuch diese Daten eingeben
mussen. Die in diesen Feldbichern eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral
ausgewertet werden, weil dies zu umsténdlich und aufwéndig gewesen ware. Uber das ge-
plante Informationssystem wird dies nun einfach mdglich werden. Wir erwarten dadurch auch,
dass die zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichpro-
benerhebung und den Verkaufszahlen geklart werden kénnen.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug (Landwirtschaft, Gewasser-
schutz, Lebensmittel- (inkl. Trinkwasser) und Chemikalienkontrolle wertvolle Informationen lie-
fern. So kdnnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort verstérkt
werden, wo Uberdurchschnittlich viele Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche Wirk-
stoffe eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genommen wer-
den auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch optimiert
und kosteneffizienter vorgenommen werden.

Die im Bericht der Kommission angesprochene Auswertung von Beziigen von Pflanzen-
schutzmitteln durch die Fachbewilligungsinhaber diirfte im Hinblick auf die Risikoabschatzung
dagegen kaum einen Zusatznutzen zur geplanten verbesserten Erhebung der Verkaufszahlen
bei den Inverkehrbringern mit sich bringen.
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Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998

Anhang 2 Ziff. 22 Abs. 2
Nr. 11

Ergénzung (blaue Schrift):

Organische Pestizide und deren

Metaboliten (Biozidprodukte und

Pflanzenschutzmittel)

Diese Erganzung ist nétig, weil der vorgeschlagene Absatz 1 des Artikels 6b des Landwirt-
schaftsgesetzes nicht ausreicht, um die Risiken fiir die als Trinkwasser genutzten Grundwas-
servorkommen geniigend zu reduzieren. Die aktuelle Situation z. B. bezuglich der verbreite-
ten Belastung des Trinkwassers mit Chlorothalonil-Metaboliten zeigt, dass der Reduktion der
Konzentrationen von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten im Grundwasser ein deutlich grésse-
res Gewicht gegeben werden muss.

Alternativ kénnte auch Art. 6b LwG um einen Absatz 1a erganzt werden:
«'2lm Gewésserschutzbereich A, diirfen keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, wel-
che zu Metaboliten-Konzentrationen iiber 0.1 Mikrogramm pro Liter im Grundwasser flihren.»

Pflanzenschutzmittel, die diese Voraussetzung aufgrund ihrer Langlebigkeit in der Umwelt
nicht erfullen, musste in der Folge die Zulassung entzogen werden.
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Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.
12. Mai 2020 12. Mai 2020 420
Standerat
Kommission far Wirtschaft und Abgaben
3003 Bern
per E-Mail an:

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

19.475 s Pa.lv. WAK-SR: Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Kommissionsprasident

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 10. Februar 2020 in erwahnter Sache und

bedanken uns flr die Méglichkeit zur Stellungnahme.

Gerne machen wir davon im beigeschlossenen Fragebogen Gebrauch.

Freundliche Griisse

Namens der Regierung

Der Prasident: Der Kanzleidirektor:
Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin

Beilage: erwahnt


mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

FRAGEBOGEN

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Graubiinden
Adresse / Indirizzo Reichsgasse 35
7001 Chur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 5. Mai 2020

Bitte senden Sie |hre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.

Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Alilgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative wird im Grundsatz begrisst. Sie bringt die gewlinschte Verbindlichkeit fiir das wichtige Ziel des Absenk-

pfads ergénzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bun-

desrats, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten splirbar zu reduzieren. So begriissen wir ausdriicklich, dass

- far die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ lbereinstimmt;

- neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen;

- sowohl fur Biozide wie auch flr Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen
ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen;

- die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Uber die
Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefihrt, ergan-
zen und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.

Fir die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es missen trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderun-
gen und Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewéhrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls k&me die erhoffte Risikoreduktion einer Ver-
lagerung ins Ausland gleich. Fir Anpassungen der Produktionstechnik auf einem so sensiblen Gebiet wie dem Pflanzenschutz sind mehrjéhrige Erfahrun-
gen zwingend. Die Umsetzungsfrist ist kurz bemessen, zumal bereits bis 2025 rund 35 Prozent der Risiken eliminiert werden missen.

Das zentrale Informationssystem zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat sehr weitreichende Konsequenzen, wenn es wie im Kommissionsbericht
vorgesehen parzellenscharf eingefihrt wird. Es bedeutet im Endeffekt den glasernen Produzenten. Auch wird dadurch jede Betriebsleiterin resp. jeder Be-
triebsleiter gezwungen, ihre resp. seine Aufzeichnungen flr Pflanzenschutzmitteleinsatz elektronisch und mit dem Programm des Bundes zu fihren. Dies
bedeutet zuséatzlichen administrativen Aufwand, da sie resp. er fiir den tbrigen OLN auch einen parzellenscharfen Feldkalender/Aufzeichnungen zu fiihren
hat. Es ist ja anzunehmen, dass die Systeme nicht miteinander kompatibel sein werden. Diese sehr sensiblen Daten werden seitens Umweltverbanden und
Medien zu sehr grossem Druck bezliglich detaillierter Offenlegung fihren. Dem Datenschutz muss deshalb héchste Prioritét eingerdumt werden.

Es ist zu beflirchten, dass die Vorlage zu einem grossen blrokratischen Aufwand fir Anwenderinnen und Anwender fihrt. Das muss verhindert werden.

Der landwirtschaftlichen Forschung kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke Ausrichtung der vom Bund betriebenen und
unterstitzten Forschungseinrichtungen auf die Thematik alternative Pflanzenschutzmethoden und die bendtigten Risikoindikatoren ist zu begrissen.

Alternative Pflanzenschutzmethoden, insbesondere in Intensivkulturen, stossen oftmals auch bei anderen Gesetzgebungen an ihre Grenzen: Beispiel Ein-
netzung oder Uberdachung von Dauerkulturen in raumplanerischen Zusammenhéngen. Solchen pflanzenschitzerischen, nicht-chemischen Massnahmen
sollte der Weg erleichtert werden, indem die Akteure in ihren Handlungsfeldern entsprechende Verordnungen anpassen.
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Mit dem Vorschlag der WAK-S sind die Branchen gefordert und es macht den Anschein, dass die Kantone nicht gross betroffen sind. Der Schein trigt. Die
kantonalen Beratungsdienste und Schulen werden zur Unterstiitzung der Branche in der Entwicklung von Alternativen gefordert sein. Der Ausstieg aus dem
Pflanzenbau hin zu vermehrter Tierhaltung wiirde den angestrebten Umweltzielen widersprechen. Eine Verschiebung der pflanzlichen Produktion ins Aus-
land kann auch keine erstrebenswerte Lésung sein.

Auch ist festzuhalten, dass nicht immer der Umgang mit PSM das Problem darstellt, sondern das PSM selbst, auch wenn es vorschriftsgemass und zurick-
haltend eingesetzt wird. Es nltzt wenig, wenn ein von einem Wirkstoff selbst ausgehendes Risiko erst Jahrzehnte nach dessen Bewilligung erkannt wird,
wie aktuell beim Wirkstoff Chlorothalonil.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass diese parlamentarische Initiative zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu splrbaren Verbesserungen bei den
Oberflachengewassern fiihren wird, die Probleme im Grundwasser, wie sie vorliegen und gegenwértig breit in der Offentlichkeit diskutiert werden (Stichwort
Chlorothalonil), aber nicht ausreichend l6sen wird. Alleine die bereits heute bekannten Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil sind in solch hohen
Konzentrationen im Grundwasser vorhanden, dass bei einer Halbierung oder einer noch grésseren Reduktion des Einsatzes dieses Fungizids immer noch
viel zu hohe Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser vorliegen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel
bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu dhnlichen Belastungen im Grundwasser gefiihrt haben oder noch flihren, wenn nicht
signifikante Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewlinschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es
zusatzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten des Wirkstoffs starker beriicksichtigt werden.
Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer Konzentration von mehr als 0.1 ug/L auftreten. Rick-
standsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen missen zwingend zu einer Neubeurteilung der Zulassung fihren.

Wir weisen ausdrlcklich darauf hin, dass die Kantone bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln weiterhin nicht einbezogen werden. Dieses Versaumnis
ist zwingend zu beseitigen, sodass wir unsere Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen kénnen und rechtzeitig zu den Informationen gelangen, die u.a.
bei der Uberwachung der Gewasser von grosser Wichtigkeit sind.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und vorsorgliche Mass-
nahmen zur Vermeidung und
Reduktion ihrer Risiken tref-
fen. Er befolgt die gesetzli-
chen Vorgaben des Umwelt-
und Gewasserschutzes, des
Gesundheitsschutzes und des
Schutzes der Beschéftigten
und beachtet die Informationen
der Herstellerin.

Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Chemikaliengesetz

Art. 8 Ergénzung: Sinnvollerweise sollte bereits in Art. 8 ChemG der Sorgfaltspflicht mehr Gewicht gegeben wer-

den.

Art. 11 Ergénzung von Abs. 1:

'Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
auf die Umwelt und das Trink-
wasser hat.

Neben den Ergdnzungen gemass dem neuen Art. 11a sollte auch Art. 11 Abs. 1 erganzt wer-
den: Nur wenn ein Pflanzenschutzmittel auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die
Umwelt hat, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf
die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflirchten sind.

Art. 11a Zustimmung und Hinweis

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
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legge
Wissen dariiber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Eine Uber-
sicht Gber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist eine wichtige Grundlage fir die Beurtei-
lung des Risikos und flr die Festlegung allfélliger Reduktionsmassnahmen.
Im Verordnungsrecht ist dabei festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind
(Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben mdglichst zuver-
I&ssig sind, keine Licken entstehen und Doppelspurigkeiten vermieden werden.
Hinweis:
Es muss sichergestellt sein, dass die Definition ,Biozide* auch samtliche Pflanzenschutzmittel
in der Anwendung ausserhalb der Landwirtschaft umfasst.
Hinweis: Erganzung "privat"
Wer beruflich, gewerblich oder privat Biozidprodukte anwendet; es ist entscheidend, die private
Anwendung in geeigneter Form auch einzuschliessen.

Art. 11b Antrag: Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt.

Verzicht auf den neuen Art. 11b.

Dazu zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheits-
wesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Pro-
dukten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) waren von der Erfas-
sungspflicht betroffen. Zahlreiche andere Industrie-, Gewerbe- und Handwerkerbetriebe wa-
ren ebenfalls erfassungspflichtig. Es ist davon auszugehen, dass sich viele dieser Anwen-
der von Biozidprodukten nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungs-
pflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig fiir die Erfassung sind. Selbst bei
disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, kénnten daraus aber kaum konkrete Aussa-
gen Uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es wirden maximal
summarische Aussagen abgeleitet werden kénnen. Solche Abschéatzungen sind bei Erhe-
bung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirk-
stoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitét durchfihrbar.

Schliesslich sind Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Eintrage
in die Umwelt verursachen, grundsatzlich identifiziert. Der Nutzen der Verwenderangaben
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Eventualantrag: Anpassungen:
«'Der Bund betreibt ein Informa-
tionssystem zur Erfassung von
besonders risikoreichen An-
wendungen von Bioziden durch
berufliche und gewerbliche An-
wender.

°Der Bundestrat regelt, welche
beruflichen oder gewerblichen
Anwendungen von den Ver-
wendern im Informationssystem
zu erfassen sind.»

ist aus diesen Grinden nicht erkennbar. Die vorgeschlagene Meldepflicht fir alle berufli-
chen und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten ist daher absolut unverhaltnis-
massig.

Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht
durch die Vollzugsbehdrden nicht zu bewaltigen ware.

Falls an diesem Informationssystem festgehalten werden wirde, sollte die Erfassungspflicht
gemass Eventualantrag auf besonders risikoreiche Anwendungen beschréankt werden. Dazu
gehéren Anwendungs- und Produktarten, von denen Risiken flr gewisse Umweltkomparti-
mente (insbesondere Gewasser) oder fiir die Gesundheit ausgehen. Denkbar wére eine Be-
schrankung auf fachbewilligungspflichtige Anwendungen (Schadlingsbekadmpfung, Anwendung
von Holzschutzmitteln), jedoch nicht standardisierte Tatigkeiten wie die Desinfektion von Bade-
wasser. In der Konsequenz ist zu priifen, ob heute alle relevanten Verwendungen einer Fach-
bewilligungspflicht unterstehen oder ob noch Fachbewilligungen fir weitere Bereiche vorge-
schrieben werden sollten.

Art. 24

Antrag: Neuformulierung von
Abs. 2:
2Er regelt den Erwerb der be-
ruflichen Kompetenzen sowie
die Qualitatssicherung und
Qualitatsentwicklung der Wei-
terbildungen. ~wie-die-erforder-
. Sachi : |

lon ks

Dieser Absatz ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und im Sinne von Art. 6
Abs. 2 des Bundesgesetzes Uber die Weiterbildung (WeBiG; SR 419.1) zu formulieren.
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Art. 25a

Zustimmung und Hinweis

Der Vorschlag wird unterstitzt und soll im Abs. 2 Bst. b mit einem verbindlichen Absenkpfad
erganzt werden.

Da es noch zu wenig Informationen tber den Einsatz von Bioziden und den damit verbunde-
nen Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente geméss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rates (z. B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustel-
len, dass die Ziele und Messmethoden dem "state of the art" entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerker-
und Hobbygartneranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden
risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a mdglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mis-
sen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.

Landwirtschaftsgesetz

Art. 6b

Abs. 1: Zustimmung Mehrheit
und Hinweis

Abs. 2: Zustimmung Mehrheit
und Hinweis

Abs. 1: Der Mehrheitsantrag um Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenk-
pfads fur Pestizide im LwG wird unterstiitzt. Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwi-
ckelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um
die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Ri-
siken nach 2027 weiter reduziert werden kénnen.

Abs. 2: Es ist sinnvoll, dass der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der
Werte nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge der einge-
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Abs. 3: Zustimmung

Abs. 4: Antrag

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jéhrlich ersetzt
werden.

Abs. 5: Zustimmung

Abs. 6: Zustimmung und Hin-
weis (Ergdnzung des Absatzes
mit dem Instrument der Len-
kungsabgabe).

setzten Pflanzenschutzmittel dabei wahrscheinlich nicht der geeignete Indikator ist. Es ist da-
von auszugehen, dass fiir Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Metho-
den und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschied-
lichen Gegebenheiten von Oberflaichengewassern und Grundwasser sowie der Persistenz der
Substanzen Rechnung zu tragen.

Abs. 4: Damit der Bundesrat geméss Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erfor-
derlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrli-
che Berichterstattung sinnvoll.

Abs. 5: Die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden, wird begrisst. Dabei sind auch
die vor- und nachgelagerten Betriebe zu berlicksichtigen. So miissen alle Akteure eingebun-
den werden, so auch u. a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie, denn es macht
wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel
nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu for-
dern. So gelingt es, Food Waste zu vermeiden, welcher entsteht, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handlern zurtickgewiesen wird
und vernichtet werden muss. Die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlautern-
dem Bericht wird unterstitzt und der Bundesrat wird aufgefordert, die der Produktion vor- und
nachgelagerten Stufen der Wertschépfungskette ebenfalls einzubinden.

Abs. 6: Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit
den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche wei-
tere Massnahmen zu ergreifen sind. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in
die Pflicht genommen, die nétigen Massnahmen frihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat inter-
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veniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Ab-
senkpfads und halt den notwendigen Druck fir eine rasche Umsetzung der Massnahmen auf-
recht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Wir fordern u.a., dass in diesem Fall eine Lenkungsabgabe fir Pflanzenschutzmittel ein-
gefuhrt wird, vergleichbar wie in D&nemark. Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen
Mittel kbnnen dabei vollstédndig an die Landwirte zuriickgezahlt werden. Ergénzend zu der
Lenkungsabgabe ist auch denkbar, dass bestimmte Wirkstoffe direkt verboten werden kén-
nen.

Art. 164b

Zustimmung

Es entspricht einer breit abgestitzten Forderung, von den Inverkehrbringenden bessere
Daten Uber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu er-
halten. Aussagekréftige Angaben lber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel
sind Voraussetzung fir die Beurteilung des Risikos, fir die Festlegung allfélliger Redukti-
onsmassnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben mdéglichst zuverlassig
und lickenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165fbis

Abs. 1: Zustimmung mit Antrag,
dass ein Zusatzaufwand firr die
Anwendenden verhindert wird.

Abs. 1. Ein solch zentrales Register ist in der gegenwartigen Situation von grosser Bedeu-
tung. Fir die Landwirtinnen und Landwirte ist der Mehraufwand tragbar, sofern die heutige
Aufzeichnungspflicht fir PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert
sich lediglich das Medium, womit die Aufzeichnungen festgehalten werden miissen. Uber ge-
plante Informationssysteme sind Lésungen zu suchen. Es ist zu erwarten, dass dadurch auch
ein erheblicher Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und
den Verkaufszahlen geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen zu den
Kontrollen liefern. So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet
dort verstérkt werden, wo Uberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikorei-
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Abs. 2: Ergénzung:

..wer beruflich, gewerblich oder
privat Pflanzenschutzmittel an-
wendet...

che Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewéasser kann Bezug genom-
men werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch
optimiert und kostengilinstiger vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Aufwand fir Anwenderinnen und Anwender im Rahmen ge-
halten wird bzw. dass verhindert wird, dass ein blrokratischer Zusatzaufwand entsteht.
Entsprechend ist beim Aufbau eines zentralen Informationssystems darauf zu achten, dass
Synergien genutzt und keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.

Die im Bericht der Kommission angesprochene Auswertung von Bezligen von Pflanzen-
schutzmitteln durch die Fachbewilligungsinhaber diirfte im Hinblick auf die Risikoabschatzung
dagegen kaum einen Zusatznutzen zur geplanten verbesserten Erhebung der Verkaufszahlen
bei den Inverkehrbringenden mit sich bringen.

Abs.2: Es ist von grosser Bedeutung, auch die private Anwendung in geeigneter Form einzu-
schliessen.

10/10



FRAGEBOGEN

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Graubiinden
Adresse / Indirizzo Reichsgasse 35
7001 Chur

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 5. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative wird im Grundsatz begrusst. Sie bringt die gewlnschte Verbindlichkeit fir das wichtige Ziel des Absenk-

pfads ergdnzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bun-

desrats, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spirbar zu reduzieren. So begrissen wir ausdricklich, dass

- fir die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ (ibereinstimmt;

- neu auch fir den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen;

- sowohl fur Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorgesehen
ist, um mit modernen Instrumenten die Transparenz von Verkauf bis hin zur einzelnen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen;

- die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht Uber die
Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten missen.

Sinnvollerweise sollte diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sie sich, wie oben aufgefiihrt, ergan-
zen und nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.

Fur die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es missen trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderun-
gen und Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls kdme die erhoffte Risikoreduktion einer Ver-
lagerung ins Ausland gleich. Fiir Anpassungen der Produktionstechnik auf einem so sensiblen Gebiet wie dem Pflanzenschutz sind mehrjahrige Erfahrun-
gen zwingend. Die Umsetzungsfrist ist kurz bemessen, zumal bereits bis 2025 rund 35 Prozent der Risiken eliminiert werden mussen.

Das zentrale Informationssystem zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat sehr weitreichende Konsequenzen, wenn es wie im Kommissionsbericht
vorgesehen parzellenscharf eingefihrt wird. Es bedeutet im Endeffekt den glasernen Produzenten. Auch wird dadurch jede Betriebsleiterin resp. jeder Be-
triebsleiter gezwungen, ihre resp. seine Aufzeichnungen fiur Pflanzenschutzmitteleinsatz elektronisch und mit dem Programm des Bundes zu fuhren. Dies
bedeutet zusatzlichen administrativen Aufwand, da sie resp. er fir den tGbrigen OLN auch einen parzellenscharfen Feldkalender/Aufzeichnungen zu fiihren
hat. Es ist ja anzunehmen, dass die Systeme nicht miteinander kompatibel sein werden. Diese sehr sensiblen Daten werden seitens Umweltverbanden und
Medien zu sehr grossem Druck bezlglich detaillierter Offenlegung fiilhren. Dem Datenschutz muss deshalb hdchste Prioritat eingeraumt werden.

Es ist zu befiirchten, dass die Vorlage zu einem grossen birokratischen Aufwand fir Anwenderinnen und Anwender fiihrt. Das muss verhindert werden.

Der landwirtschaftlichen Forschung kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke Ausrichtung der vom Bund betriebenen und
unterstutzten Forschungseinrichtungen auf die Thematik alternative Pflanzenschutzmethoden und die bendtigten Risikoindikatoren ist zu begrussen.

Alternative Pflanzenschutzmethoden, insbesondere in Intensivkulturen, stossen oftmals auch bei anderen Gesetzgebungen an ihre Grenzen: Beispiel Ein-
netzung oder Uberdachung von Dauerkulturen in raumplanerischen Zusammenhangen. Solchen pflanzenschiitzerischen, nicht-chemischen Massnahmen
sollte der Weg erleichtert werden, indem die Akteure in ihren Handlungsfeldern entsprechende Verordnungen anpassen.
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Mit dem Vorschlag der WAK-S sind die Branchen gefordert und es macht den Anschein, dass die Kantone nicht gross betroffen sind. Der Schein triigt. Die
kantonalen Beratungsdienste und Schulen werden zur Unterstiitzung der Branche in der Entwicklung von Alternativen gefordert sein. Der Ausstieg aus dem
Pflanzenbau hin zu vermehrter Tierhaltung wirde den angestrebten Umweltzielen widersprechen. Eine Verschiebung der pflanzlichen Produktion ins Aus-
land kann auch keine erstrebenswerte Ldsung sein.

Auch ist festzuhalten, dass nicht immer der Umgang mit PSM das Problem darstellt, sondern das PSM selbst, auch wenn es vorschriftsgemass und zurtick-
haltend eingesetzt wird. Es nitzt wenig, wenn ein von einem Wirkstoff selbst ausgehendes Risiko erst Jahrzehnte nach dessen Bewilligung erkannt wird,
wie aktuell beim Wirkstoff Chlorothalonil.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass diese parlamentarische Initiative zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spirbaren Verbesserungen bei den
Oberflachengewassern flihren wird, die Probleme im Grundwasser, wie sie vorliegen und gegenwartig breit in der Offentlichkeit diskutiert werden (Stichwort
Chlorothalonil), aber nicht ausreichend I6sen wird. Alleine die bereits heute bekannten Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil sind in solch hohen
Konzentrationen im Grundwasser vorhanden, dass bei einer Halbierung oder einer noch grésseren Reduktion des Einsatzes dieses Fungizids immer noch
viel zu hohe Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser vorliegen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel
bzw. ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu ahnlichen Belastungen im Grundwasser gefiuhrt haben oder noch fiihren, wenn nicht
signifikante Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewiinschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es
zusatzliche Massnahmen im Zulassungsprozess. Insbesondere muss auch die Abbaubarkeit der Metaboliten des Wirkstoffs starker berlcksichtigt werden.
Das Ziel dieser Massnahmen muss sein, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer Konzentration von mehr als 0.1 ug/L auftreten. Riick-
standsfunde in zu Trinkwasserzwecken genutzten Ressourcen missen zwingend zu einer Neubeurteilung der Zulassung fuhren.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass die Kantone bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln weiterhin nicht einbezogen werden. Dieses Versaumnis
ist zwingend zu beseitigen, sodass wir unsere Erfahrungen bereits von Beginn an einbringen kénnen und rechtzeitig zu den Informationen gelangen, die u.a.
bei der Uberwachung der Gewasser von grosser Wichtigkeit sind.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und vorsorgliche Mass-
nahmen zur Vermeidung und
Reduktion ihrer Risiken tref-
fen. Er befolgt die gesetzli-
chen Vorgaben des Umwelt-
und Gewadasserschutzes, des
Gesundheitsschutzes und des
Schutzes der Beschiftigten
und beachtet die Informationen
der Herstellerin.

Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Chemikaliengesetz

Art. 8 Erganzung: Sinnvollerweise sollte bereits in Art. 8 ChemG der Sorgfaltspflicht mehr Gewicht gegeben wer-

den.

Art. 11 Erganzung von Abs. 1:

1Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
auf die Umwelt und das Trink-
wasser hat.

Neben den Erganzungen gemass dem neuen Art. 11a sollte auch Art. 11 Abs. 1 erganzt wer-
den: Nur wenn ein Pflanzenschutzmittel auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die
Umwelt hat, kann letztlich sichergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf
die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren zu beflrchten sind.

Art. 11a Zustimmung und Hinweis

Eine Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das
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Wissen dariiber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Eine Uber-
sicht Uber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist eine wichtige Grundlage fir die Beurtei-
lung des Risikos und fir die Festlegung allfélliger Reduktionsmassnahmen.

Im Verordnungsrecht ist dabei festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind
(Zulassungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben maglichst zuver-
I&ssig sind, keine Licken entstehen und Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Hinweis:
Es muss sichergestellt sein, dass die Definition ,Biozide* auch sdmtliche Pflanzenschutzmittel
in der Anwendung ausserhalb der Landwirtschaft umfasst.

Hinweis: Erganzung "privat"
Wer beruflich, gewerblich oder privat Biozidprodukte anwendet; es ist entscheidend, die private
Anwendung in geeigneter Form auch einzuschliessen.

Art. 11b

Antrag:
Verzicht auf den neuen Art. 11b.

Produkte, welche als Biozidprodukte gelten, werden praktisch in jedem Betrieb eingesetzt.
Dazu zahlen beispielsweise Hande-, Apparate- und Flachendesinfektionen im Gesundheits-
wesen und in der Lebensmittelbranche oder in der Reinigung. Auch Formulierer von Pro-
dukten aller Art (Reinigungsmittel, Anstrichstoffe, Klebstoffe etc.) waren von der Erfas-
sungspflicht betroffen. Zahlreiche andere Industrie-, Gewerbe- und Handwerkerbetriebe wa-
ren ebenfalls erfassungspflichtig. Es ist davon auszugehen, dass sich viele dieser Anwen-
der von Biozidprodukten nicht bewusst sind, dass sie solche verwenden, die Erfassungs-
pflicht nicht erkennen bzw. nicht ausreichend fachkundig fiir die Erfassung sind. Selbst bei
disziplinierter Erfassung aller Anwendungen, kénnten daraus aber kaum konkrete Aussa-
gen Uber das Risiko einer bestimmten Anwendung abgeleitet werden. Es wirden maximal
summarische Aussagen abgeleitet werden kénnen. Solche Abschatzungen sind bei Erhe-
bung der in Verkehr gebrachten Mengen (vgl. neuer Art. 11a) in Verbindung mit den Wirk-
stoff- und Zulassungsdossiers in mindestens gleicher Qualitat durchfiihrbar.

Schliesslich sind Biozidprodukte, deren Anwendungen kritische Expositionen oder Eintrage
in die Umwelt verursachen, grundsatzlich identifiziert. Der Nutzen der Verwenderangaben
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Eventualantrag: Anpassungen:
«'Der Bund betreibt ein Informa-
tionssystem zur Erfassung von
besonders risikoreichen An-
wendungen von Bioziden durch
berufliche und gewerbliche An-
wender.

2Der Bundesrat regelt, welche
beruflichen oder gewerblichen
Anwendungen von den Ver-
wendern im Informationssystem
zu erfassen sind.»

ist aus diesen Griinden nicht erkennbar. Die vorgeschlagene Meldepflicht fir alle berufli-
chen und gewerblichen Anwendungen von Biozidprodukten ist daher absolut unverhaltnis-
massig.

Aus Sicht des Vollzugs ist darauf hinzuweisen, dass die Durchsetzung der Erfassungspflicht
durch die Vollzugsbehdrden nicht zu bewaltigen ware.

Falls an diesem Informationssystem festgehalten werden wiirde, sollte die Erfassungspflicht
gemass Eventualantrag auf besonders risikoreiche Anwendungen beschrankt werden. Dazu
gehdren Anwendungs- und Produktarten, von denen Risiken fur gewisse Umweltkomparti-
mente (insbesondere Gewasser) oder fur die Gesundheit ausgehen. Denkbar ware eine Be-
schrankung auf fachbewilligungspflichtige Anwendungen (Schadlingsbekdmpfung, Anwendung
von Holzschutzmitteln), jedoch nicht standardisierte Tatigkeiten wie die Desinfektion von Bade-
wasser. In der Konsequenz ist zu prifen, ob heute alle relevanten Verwendungen einer Fach-
bewilligungspflicht unterstehen oder ob noch Fachbewilligungen fur weitere Bereiche vorge-
schrieben werden sollten.

Art. 24

Antrag: Neuformulierung von
Abs. 2:
2Er regelt den Erwerb der be-
ruflichen Kompetenzen sowie
die Qualitatssicherung und
Qualitatsentwicklung der Wei-
terbildungen. ~wie-die-erforder-
. . )

K&

Dieser Absatz ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und im Sinne von Art. 6
Abs. 2 des Bundesgesetzes Uber die Weiterbildung (WeBiG; SR 419.1) zu formulieren.
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Art. 25a

Zustimmung und Hinweis

Der Vorschlag wird unterstiitzt und soll im Abs. 2 Bst. b mit einem verbindlichen Absenkpfad
erganzt werden.

Da es noch zu wenig Informationen Uber den Einsatz von Bioziden und den damit verbunde-
nen Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rates (z. B. aus ETH-Forschenden) stiitzen, um sicherzustel-
len, dass die Ziele und Messmethoden dem "state of the art" entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwerker-
und Hobbygartneranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden
risikoreichen Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Damit der neue Art. 25a moglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, missen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mus-
sen entsprechende Verordnungs-Bestimmungen erarbeitet und erlassen werden.

Landwirtschaftsgesetz

Art. 6b

Abs. 1: Zustimmung Mehrheit
und Hinweis

Abs. 2: Zustimmung Mehrheit
und Hinweis

Abs. 1: Der Mehrheitsantrag um Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenk-
pfads fur Pestizide im LwG wird unterstutzt. Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwi-
ckelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexibel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um
die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bundesrat hat aber frihzeitig aufzuzeigen, wie die Ri-
siken nach 2027 weiter reduziert werden kénnen.

Abs. 2: Es ist sinnvoll, dass der Bundesrat die Methode festlegt, mit dem die Erreichung der
Werte nach Art. 6b Abs. 1 berechnet wird. Wir weisen darauf hin, dass die Menge der einge-
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Abs. 3: Zustimmung

Abs. 4: Antrag

Der Begriff regelméssig soll
durch einmal jéhrlich ersetzt
werden.

Abs. 5: Zustimmung

Abs. 6: Zustimmung und Hin-
weis (Erganzung des Absatzes
mit dem Instrument der Len-
kungsabgabe).

setzten Pflanzenschutzmittel dabei wahrscheinlich nicht der geeignete Indikator ist. Es ist da-
von auszugehen, dass fur Oberflachengewéasser und Grundwasser unterschiedliche Metho-
den und Indikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschied-
lichen Gegebenheiten von Oberflachengewéassern und Grundwasser sowie der Persistenz der
Substanzen Rechnung zu tragen.

Abs. 4: Damit der Bundesrat gemass Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erfor-
derlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrli-
che Berichterstattung sinnvoll.

Abs. 5: Die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden, wird begrusst. Dabei sind auch
die vor- und nachgelagerten Betriebe zu beriicksichtigen. So missen alle Akteure eingebun-
den werden, so auch u. a. der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie, denn es macht
wenig Sinn, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel
nicht auch in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu for-
dern. So gelingt es, Food Waste zu vermeiden, welcher entsteht, weil qualitativ einwandfreie
Ware nicht den (privaten) Handelsnormen entspricht, von den Handlern zurtickgewiesen wird
und vernichtet werden muss. Die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlautern-
dem Bericht wird unterstitzt und der Bundesrat wird aufgefordert, die der Produktion vor- und
nachgelagerten Stufen der Wertschopfungskette ebenfalls einzubinden.

Abs. 6: Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit
den bisher getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen und allenfalls erforderliche wei-
tere Massnahmen zu ergreifen sind. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in
die Pflicht genommen, die nétigen Massnahmen friihzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat inter-
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veniert nur im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Ab-
senkpfads und halt den notwendigen Druck fur eine rasche Umsetzung der Massnahmen auf-
recht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Wir fordern u.a., dass in diesem Fall eine Lenkungsabgabe fiir Pflanzenschutzmittel ein-
geflhrt wird, vergleichbar wie in Danemark. Die mit der Lenkungsabgabe eingenommenen
Mittel kbnnen dabei vollstdndig an die Landwirte zurlickgezahlt werden. Ergdnzend zu der
Lenkungsabgabe ist auch denkbar, dass bestimmte Wirkstoffe direkt verboten werden kén-
nen.

Art. 164b

Zustimmung

Es entspricht einer breit abgestitzten Forderung, von den Inverkehrbringenden bessere
Daten (iber die Mengen der in Verkehr gebrachten Mittel (Wirkstoffe und Produkte) zu er-
halten. Aussagekraftige Angaben Uber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel
sind Voraussetzung fiir die Beurteilung des Risikos, flir die Festlegung allfalliger Redukti-
onsmassnahmen sowie zur Beurteilung der Zielerreichung.

Im Verordnungsrecht ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben maglichst zuverlassig
und lickenlos sind, aber auch Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Art. 165f's

Abs. 1: Zustimmung mit Antrag,
dass ein Zusatzaufwand fir die
Anwendenden verhindert wird.

Abs. 1. Ein solch zentrales Register ist in der gegenwartigen Situation von grosser Bedeu-
tung. Fur die Landwirtinnen und Landwirte ist der Mehraufwand tragbar, sofern die heutige
Aufzeichnungspflicht fir PSM-Anwendungen im sog. Feldkalender gestrichen wird. Es andert
sich lediglich das Medium, womit die Aufzeichnungen festgehalten werden muissen. Uber ge-
plante Informationssysteme sind L6sungen zu suchen. Es ist zu erwarten, dass dadurch auch
ein erheblicher Unterschied zwischen den Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und
den Verkaufszahlen geklart werden kann.

Weiter werden diese Informationen dem kantonalen Vollzug wertvolle Informationen zu den
Kontrollen liefern. So kdnnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet
dort verstarkt werden, wo tberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikorei-
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Abs. 2: Erganzung:

..wer beruflich, gewerblich oder
privat Pflanzenschutzmittel an-
wendet...

che Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewasser kann Bezug genom-
men werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch
optimiert und kostengunstiger vorgenommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Aufwand fir Anwenderinnen und Anwender im Rahmen ge-
halten wird bzw. dass verhindert wird, dass ein blrokratischer Zusatzaufwand entsteht.
Entsprechend ist beim Aufbau eines zentralen Informationssystems darauf zu achten, dass
Synergien genutzt und keine Doppelspurigkeiten aufgebaut werden.

Die im Bericht der Kommission angesprochene Auswertung von Beziligen von Pflanzen-
schutzmitteln durch die Fachbewilligungsinhaber dirfte im Hinblick auf die Risikoabschatzung
dagegen kaum einen Zusatznutzen zur geplanten verbesserten Erhebung der Verkaufszahlen
bei den Inverkehrbringenden mit sich bringen.

Abs.2: Es ist von grosser Bedeutung, auch die private Anwendung in geeigneter Form einzu-
schliessen.
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19.475 s Parlamentarische Initiative WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzie-
ren; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir die Gelegenheit, zur parlamentarischen Initiative betreffend Reduktion des Ri-
sikos beim Einsatz von Pestiziden Stellung zu nehmen.

Wir begrissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt ergédnzend zur Botschaft
zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutz-
mittel des Bundesrats wichtige zusétzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden
und ihren Transformationsprodukten endlich spurbar zu reduzieren.

Die vorgeschlagenen Massnahmen fihren insbesondere zu einer Risikoverminderung bei den Ober-
flachengewassern. Die aktuellen Probleme im Grundwasser (Stichwort. Chlorothalonil) werden sie
nicht [6sen. Hierfur braucht es Massnahmen beim Zulassungsprozess von Pflanzenschutzmitteln.

Das vorgesehene Monitoring der Anwendungen mitteis zentralem Informationssystem bringt einen
erheblichen Mehraufwand flr alle Betroffenen mit sich, wobei der Mehrwert zweifelhaft bleibt. Wir
lehnen deshalb die Meldepflicht fur Anwender in einem zentralen Informationssystem ab.

Wir danken lhnen fir die Berlicksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grisse
Im Namen des Regierungsrats

Dr. Markus Dieth Vincenza Trivigno
Landammann Staatsschreiberin
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a ’avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de I'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Aargau

Adresse / Indirizzo Regierungsgebaude, 5001 Aarau

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 13. Mai 2020

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiijgung stellen.
Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position, par courrier, a 'Office fédéral de 'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sehr geehrte Damen und Herren
Fur die Moglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 19.475 ,Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren* dussern zu kénnen, bedanken wir uns.

Wir begriissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt ergdnzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022
(AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrats wichtige zusatzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt mit Pesti-
ziden und ihren Transformationsprodukten endlich spurbar zu reduzieren. So begrussen wir ausdriucklich, dass

e fir die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50 % nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor der Botschaft AP22+ Gibereinstimmt

e neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen

« sowohl fur Biozide wie auch fur Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht vorgesehen ist

= die Branchenorganisationen einbezogen werden und risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelmassig Bericht tber
die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten mussen.

Wir sind uns bewusst, dass die Massnahmen zur Risikominderung auf die Gewasser fokussiert sind. Dies kann damit begriindet werden, dass hier am meis-
ten Kenntnisse und Informationen vorliegen, die gezielt Massnahmen zur Reduktion der Risiken erméglichen. Trotzdem kommen all diese Massnahmen
indirekt auch den anderen Schutzgutern zugute, so dass sich dieser Ansatz rechtfertigen lasst.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass diese parlamentarische Initiative zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu splrbaren Verbesserungen bei den
Oberflachengewassern filhren wird, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser I6sen wird, wie sie vorliegen und gegenwartig breit in der Offentlichkeit dis-
kutiert werden (Stichwort Chiorothalonil). Alleine die bereits heute bekannten Abbauprodukte des Fungizids Chiorothalonil sind in soich hohen Konzentratio-
nen im Grundwasser vorhanden, dass bei einer Halbierung oder einer noch grosseren Reduktion des Einsatzes dieses Fungizids immer noch viel zu hohe
Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser vorliegen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch andere eingesetzte Pflanzenschutzmittel beziehungs-
weise ihre Abbauprodukte, die heute noch nicht analysiert werden, zu ahnlichen Belastungen im Grundwasser gefilhrt haben oder noch fuhren, wenn nicht
signifikante Veranderungen bei der Verwendung dieser Substanzen erfolgen. Um im Grundwasser die gewiinschten Verbesserungen zu erzielen, braucht es
zusitzliche Massnahmen, die beim Zulassungsprozess ansetzen. Insbesondere missen dort beziglich der Abbaubarkeit auch die Abbaubarkeit der Meta-
boliten des Wirkstoffs starker beriicksichtigt werden. Das Ziel dieser Massnahmen muss seih, dass in Trinkwasserfassungen keine Metaboliten in einer
Konzentration von mehr als 0,1 pg/l auftreten. Auch sind im Zulassungsprozess die Risiken von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten fur aquatische
und terrestrische Nichtzielorganismen, zum Beispiel Amphibien und Reptilien zusatzlich zu beriicksichtigen.

Zudem empfehlen wir zu prifen, ob die Zulassungsstelle ihren Auftrag zukiinftig nicht besser als unabhangige Behérde erfullen kann.
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Die vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen legen den Fokus auf berufliche und gewerbliche Anwenderinnen und Anwender von Pflanzenschutzmitteln und
Biozidprodukten. Im privaten Bereich wird zwar eine deutlich geringere, aber dennoch beachtliche Menge solcher Produkte eingesetzt. Unkenntnisse Uber
Anwendungsverbote und sachgerechte Anwendung und Entsorgung bergen ein beachtliches Risiko fur die Umwelt. Die Anwendung von kotoxikologisch
problematischen Stoffen an Private ist deshalb zu verbieten.

Im Gegensatz zu Verscharfungen bei der Zulassung bringt das vorgesehene Monitoring der Anwendungen mittels zentralem Informationssystem einen
erheblichen Mehraufwand fir alle Betroffenen, wobei der Nutzen zweifelhaft bleibt. Wir lehnen deshalb die Meldepflicht fir Anwenderinnen und Anwender in

einem zentralen Informationssystem ab.

Fur die Landwirtschaft bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Es mussen trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderun-
gen und Einschrankungen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls kdme die erhoffte Risikoreduktion einer Pro-
duktionsverlagerung ins Ausland gleich. Fur Anpassungen der Produktionstechnik auf einem so sensiblen Gebiet wie dem Pflanzenschutz sind mehrj&hrige
Erfahrungen zwingend. Die Umsetzungsfrist ist kurz bemessen, zumal bereits bis 2025 rund 35 % der Risiken eliminiert werden mussen.

Der landwirtschaftlichen Forschung kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke Ausrichtung der vom Bund betriebenen und
unterstitzten Forschungseinrichtungen auf die Thematik alternative Pflanzenschutzmethoden und die benétigten Risikoindikatoren ist zu begrussen.

Mit dem Vorschlag der Kommissionen fiir Wirtschaft und Abgaben des Standerats (WAK-SR) sind die Branchen gefordert und die Kantone nicht explizit
betroffen. Aber man muss sich keine lllusionen machen: Die Branchen werden stark gefordert und wahrscheinlich auf die Unterstitzung der Kantone (zum
Beispiel fachlich und technisch) angewiesen sein. Aus diesem Grund solite die Rolle der Kantone in der Umsetzung geklart werden.

Wie erwahnt, begrissen wir die vorgeschlagenen Absenkpfade fiir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und Pestizide in dieser Initiative. Sinnvollerweise sollte
diese parlamentarische Initiative zusammen mit der AP22+ im Parlament behandelt werden, da sich die Massnahmen, wie oben aufgefuhrt, ergédnzen und
nicht losgeldst voneinander diskutiert und bereinigt werden kénnen.
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Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Art. 8 Sorgfaltspflicht

Erganzung (fett):

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und die zum Schutz von Le-
ben, Gesundheit und Umwelt
erforderlichen Massnahmen tref-
fen. Insbesondere sind diesbe-
zugliche Informationen der Her-
stellerin zu beachten.

Mit einer Neugestaltung der Sorgfaltspflicht in Art. 8 des Bundesgesetzes Uber den Schutz vor |

gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikaliengesetz, ChemG) soll der Risikoreduktion
und dem Vorsorgeprinzip in der Umwelt im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben werden.

Art. 11 Zulassung for
Pflanzenschutzmittel

Ergénzung (fett):

Art. 11, Absatz 1

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren sowie
keine unannehmbaren Aus-
wirkungen auf die Umwelt und
das Trinkwasser hat.

Im Chemikaliengesetz soll der Art. 11 erganzt werden mit den beiden Art. 11a und 11b. Dies
sind wichtige Ergénzungen, die wir unterstitzen. Wir beantragen, zusatzlich die von uns vor-
geschlagene Ergénzung fiir den bestehenden Art. 11 aufzunehmen. Nur wenn ein Pflanzen-
schutzmittel auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt hat, kann letztlich si-
chergestellt werden, dass keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesundheit des Men-
schen oder von Nutz- und Haustieren zu befiirchten sind.

4/11



Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a Oifenlegungs-
pflicht fur Biozidprodukte

Anpassungen (fett):

Offenlegungspflicht fur Biozid-
produkte und Pflanzenschutz-
mittel:

Wer Biozidprodukte oder Pflan-
zenschutzmittel in Verkehr
bringt, ist verpflichtet, dem Bund
Daten Uber das Inverkehrbrin-
gen anzugeben.

Pflanzenschutzmittel werden nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt. Die Offenlegungs-
pflicht sollte daher auch fur Pflanzenschutzmittel im Chemikaliengesetz verankert werden.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Antrag:

Art. 11b streichen.

Eventualantrag:

Falls Art. 11b nicht gestrichen
wird, soll er folgendermassen
geandert werden (fett):

Titel:

Zentrales Informationssysteme
zur Verwendung von Biozidpro-
dukten und Pflanzenschutzmit-
teln.

Art. 11b, Abs. 1

Der Bund betreibt ein Informati-
onssysteme zur Erfassung der
Verwendung von Bioziden und
Pflanzenschutzmitteln durch

Ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten und Pflanzenschutz-
mitteln ist mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden, der sich nicht mit einem
entsprechend grossen Nutzen rechtfertigen lasst. Zudem bezweifeln wir, dass alle beruflichen
Anwenderinnen und Anwender dieses Informationssystem pflegen werden, auch wenn eine
gesetzliche Pflicht dazu besteht. Die Datenlage wird daher immer luckenhaft sein.

Falls an diesem zentralen Informationssystem festgehalten wird, sollte dieses auch fur Pflan-
zenschutzmittel im Chemikaliengesetz verankert werden, da Pflanzenschutzmittel auch aus-
serhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Die Meldepflicht sollte in diesem Fall auf die fir den Gewasserschutz relevanten Anwenderin-
nen und Anwender fokussiert werden. Wir schiagen daher vor, Art. 11b wie folgt anzupassen,
falls er nicht ganz gestrichen wird; Der Bundesrat soll auf Verordnungsstufe festlegen, fur wel-
che Anwendungsgebiete beziehungsweise Produktarten die Anwendung gemeldet werden
muss. Aus unserer Sicht ware eine Beschrinkung auf ausgewihlte, fachbewilligungs-
pflichtige Anwendungen sinnvoll, allféllig weiter eingeschrankt auf ausgewahlte Produktar-
ten gemass der Verordnung tUber das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidpro-
dukten (Biozidprodukteverordnung, VBP).
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berufliche und gewerbliche An-
wender.

Art. 11b, Abs. 2

; .
Biozidprodul g ‘ot
formationssystem-erassen:

Ersetzen durch:

Der Bundesrat regelt, welche
beruflichen oder gewerblichen
Anwendungen von Biozidpro-
dukten und Pflanzenschutz-
mitteln im Informationssystem
erfasst werden miissen.

Der Fokus sollte dabei auf Anwendungen gelegt werden, bei denen ein Eintrag in Grund- oder
Oberflachengewasser zu erwarten ist. Zudem sollte sich die Vorgabe auf Anwendungen be-
schranken, bei denen typischerweise auch massig bis schwer abbaubare Wirkstoffe einge-
setzt werden. Anwendungen mit ublicherweise einfachen Wirkstoffen wie Chlor, Javel, nie-
dere Alkohole etc. solliten von dieser Meldepflicht ausgenommen sein.

In der Konsequenz ist zu priifen, ob heute bereits alle fur den Gewasserschutz relevanten An-
wendungen einer Fachbewilligungspflicht unterstehen. Fur noch nicht der Pflicht unterste-
hende Anwendungsbereiche ist die Schaffung neuer Fachbewilligungen zu prufen (zum Bei-
spiel zur Behandlung von Dachern und Fassaden).

Bevor eine neue Datenbank aufgebaut wird, solite zudem gepruft werden, ob allenfalls die Er-
weiterung einer bereits bestehenden Datenbank denkbar ware. Da in der Landwirtschaft be-
reits etablierte Datenbanksysteme bestehen, sollten auch getrennte Informationssysteme far
Landwirtschaft und andere Anwenderinnen und Anwender geprift werden.

Art. 24 Vorschriften Uber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Anpassungen (fett):

Art. 24, Abs. 1

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
rausseizungen eine Person er-
fullen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders gefahrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit es fir den Schutz
von Leben, Gesundheit und der
Umwelt erforderlich ist, legt er

Zu Abs. 1: In Analogie zu Art.11 ist hier auch der Umweltschutz zu nennen.

¢ eine sorgfaltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt ruft nach
einer Bewilligungspflicht fur den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen
und Zubereitungen

e Die zur Erfullung der Bewilligungspflicht nachzuweisenden Kenntnisse solien analog dem
Fachausweis Pflanzenschutz ausgestaltet sein: befristete Glltigkeit beziehungsweise Er-
neuerungspflicht; Gultigkeit ad personam

e Heute ist es moglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung einer Bewilligungsinhaberin
oder eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen und Zubereitungen hantieren dirfen.
Hier liegt ein Risiko vor, das zu Uberprifen ist

e Wie bei den Pflanzenschutzmitteln solite der Zugang zu diesen Stoffen und Zubereitun-
gen fur den privaten Gebrauch stark eingeschrankt werden -> Vorsorgeprinzip; Die Be-
stimmungen auf Verordnungsstufe (Verordnung tiber den Schutz vor geféhrlichen Stoffen
und Zubereitungen [Chemikalienverordnung, ChemV], Verordnung Giber das Inverkehr-
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eine Bewilligungspflicht fest.

Art. 24, Abs. 2

e it ipedial
Sachkenntnisse-edangt-werden
kénnen:

Ersetzen durch:

Er regelt den Erwerb der be-
ruflichen Kompetenzen sowie
die Qualititssicherung und
Qualititsentwicklung der Wei-
terbildungen.

bringen von Pflanzenschutzmitteln [Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV], Biozidpro-
dukteverordnung) betreffend die Abgabe an private Anwenderinnen und Anwender sind
entsprechend restriktiv festzulegen.

o Fur Pflanzenschutzmittel hat dies im Rahmen der Zulassung zu erfolgen (= Einschran-
kung des Anwendungsbereichs). Die entsprechenden Bemiihungen der Zulassungsstelle
laufen, sind allerdings noch nicht weit gediehen.

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des Staatssek-
retariats for Bildung, Forschung und Innovation sowie in Abstimmung mit dem Bundesge-
setz Uber die Weiterbildung (WeBiG) (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Da es noch zu wenig Informationen Gber den Einsatz von Bioziden und die damit verbunde-
nen Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Bei der
Festlegung der verschiedenen Elemente gemé&ss Abs. 2 sollte sich der Bundesrat auf die Ex-
pertise eines wissenschaftlichen Rats (zum Beispiel aus ETH-Forschenden) stutzen, um si-
cherzustellen, dass die Ziele und Messmethoden dem "State of the Art" entsprechen.

Wie bei den Pflanzenschutzmitteln sollen auch bei den Bioziden die Risiken der Anwendung
im privaten Bereich gesenkt werden, indem das Angebot der zum Verkauf stehenden risiko-
reichen Wirkstoffe und Produkte deutlich reduziert wird.
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 1

Wir unterstiitzen den Mehrheits-
antrag.

Erganzungen (fett):

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln fur
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewasser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fir die Bereiche Oberfla-
chengewasser, naturnahe Le-
bensrdume und aquatische
und terrestrische Nichtzielor-
ganismen sowie die Belastung
im Grundwasser missen bis
2027 um 50 Prozent im Ver-
gleich zum Mittelwert der Jahre
2012 bis 2015 vermindert wer-
den. Ausserdem legt er 2025
den weiteren Absenkpfad fest,
der ab 2027 zu gelten hat.

Wir unterstutzen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfads fur Pesti-
zide im Bundesgesetz (ber die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) und unterstitzen
den Mehrheitsantrag.

Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
desrat hat aber friihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
kénnen.

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensrdume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsfliche aus. Auf dieses erhdhte Schutzbedurfnis fur die ge-
nannten Lebewesen ist im erlauternden Bericht hinzuweisen und die mangeinde Beachtung
im Zulassungsprozess zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hinsichtlich
Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Beeintrachti-
gung orientieren werden missen.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Wir unterstutzen grundsétzlich
den Minderheitsantrag. Gleich-
zeitig beantragen wir, das vorge-
sehene Informationssystem zu
streichen. Ausserdem beantra-
gen wir folgende

Erganzungen (fett):

Der Bundesrat legt bis 2022 In-
dikatoren fest, mit denen die
Erreichung der Werte nach Ab-
satz 1 berechnet wird. Mit die-
sen Indikatoren wird der Toxizi-
tat und dem Einsatz der ver-
schiedenen Pflanzenschutzmit-
tel Rechnung getragen.

Bei der Festlegung der Indika-
toren ist den unterschiedli-
chen Gegebenheiten von
Oberflaichengewdssern und
Grundwasser sowie der Per-
sistenz der Stoffe Rechnung
zu tragen.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Indikatoren festlegt, mit denen die
Erreichung der Werte gemass Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Die Menge der eingesetzten
Pflanzenschutzmittel ist dabei sicher nicht der geeignete Indikator. Die Methode der Berech-
nungen soll aber nicht im Gesetz festgelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass fir Ober-
flachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und Indikatoren festzulegen
sind.

Unter einem Risiko von 100 % verstehen wir bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten
Grundwasservorkommen, dass die Konzentrationen von Pflanzenschutzmitteln beziehungs-
weise ihrer Abbauprodukte als Einzelsubstanz oder in der Summe die Héchstwerte (numeri-
schen Anforderungen) Uberschreiten. Die Risikoreduktionen sollen dazu fahren, dass die Kon-
zentrationen unter diesen Hochstwerten liegen. Dies kann unter anderem dadurch begrindet
werden, dass die Vorsorge im Grundwasserschutz grésste Bedeutung hat. Es dauert Jahre
bis Jahrzehnte, bis ein verunreinigtes Grundwasser saniert ist.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 3

Wir unterstutzen den Vorschlag.

Antrag:

Erganzungvon-Detalls Prazisie-
rung analog erlduterndem Be-
richt Risikobereiche z.B.:

die Bodenfruchtbarkeit oder
Bienen und weitere Bestauber

Dieser Absatz ist zu offen formuliert. Prazisierende Ergéanzung analog dem erlauternden Be-
richt. Es muss kiar sein, unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundesrat ausge-
rufen werden kann.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Wir unterstiitzen den Mehrheits-
antrag.

Antrag:

Regelméassig muss definiert wer-
den, z.B. jahrlich oder alle 2
Jahre

Es muss eine Vorgabe gemacht werden, was unter "regelmassig" zu verstehen ist.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Wir unterstiitzen den Vorschlag.

Wir begriissen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Dabei sind auch die vor- |

und nachgelagerten Betriebe zu bericksichtigen. Unter anderen sind der Detailhandel und die
Nahrungsmittelindustrie einzubinden.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Wir unterstutzen den Vorschlag.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstiitzen den Vorschiag.

Art. 165 Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

Art. 165fs streichen.

Ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (und Biozidpro-
dukten) ist mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden, der sich nicht mit
einem entsprechend grossen Nutzen rechtfertigen lasst.

Falls diesem Antrag nicht entsprochen wird, bitten wir zu prifen, ob die Erweiterung einer in
der Landwirtschaft bereits etablierten Datenbank méglich ware, bevor eine neue Datenbank
aufgebaut und eingefihrt wird.
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Staatskanzlei, Regierungsgeb&ude, 8510 Frauenfeld

Kommission fur Wirtschaft und Abgaben
des Standerates
3003 Bern

Frauenfeld, 12. Mai 2020

19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken |hnen fir die Moéglichkeit, zu dem von lhrer Kommission erarbeiteten Vor-
entwurf fur ein Bundesgesetz Uiber die Verminderung der Risiken durch den Einsatz von
Pestiziden, in dem Anpassungen des Chemikaliengesetzes (ChemG; SR 813.1) und
des Landwirtschaftsgesetzes (LwG; SR 910.1) vorgeschlagen werden, sowie zu lhrem
erlauternden Bericht dazu Stellung nehmen zu kénnen.

Wir begrussen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative, den Pestizideinsatz
und die damit verbundenen Risiken nachhaltig zu reduzieren und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachengewasser und des Grundwassers zu verbessern. Die
Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage bringt die gewlinschte Ver-
bindlichkeit fir das wichtige Ziel eines Absenkpfades, ergdnzend zur Botschaft zur Wei-
terentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan
Pflanzenschutzmittel des Bundesrates, um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden
und ihren Transformationsprodukten spurbar zu reduzieren.

Wir erachten es jedoch als unerlasslich, eine Lenkungsabgabe einzufiihren und auf Ge-
setzesstufe zu regeln, falls die vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden. Die Ertrage
dieser Abgabe sollen dann an die Landwirtschaft zurtickfliessen.

Unsere Bemerkungen zur Vorlage haben wir im beiliegenden Fragenbogen festgehal-
ten.

Regierungsgebaude, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54
www.tg.ch
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Mit freundlichen Grissen

Der Prasident des Regierungsrates

Der Staatsschreiber-Stellvertreter

SINYA




Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim Ein-
satz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv. pa.
19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio asso-
ciato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Regierungsrat des Kantons Thurgau

Adresse / Indirizzo Departement fur Inneres und Volkswirtschaft, Verwaltungsgebaude, Promenadenstrasse 8,
8500 Frauenfeld

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Frauenfeld, 12. Mai 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.ad-
min.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier €lectronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di doct
mento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Fur die Landwirtschaft stellt das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung dar. Trotz der zu erwartenden stark steigenden Anforderungen und
Einschrankungen mussen der Schutz der Kulturen gewahrleistet und die Ernten gesichert werden. Andernfalls kdme die erhoffte Risikoreduktion einer
Verlagerung ins Ausland gleich. Ebenfalls ware dadurch die Abhangigkeit von Nahrungsmittelimporten aus dem Ausland noch grésser. Die Landwirtschaft
hat gerade in der aktuellen Corona-Lage mehr denn je eine versorgungsrelevante Funktion. Die Thurgauer Landwirtschaft deckt auf Stufe Urproduktion
beinahe 10 % der Schweizer Grundnahrungsmittel ab und sichert mit dieser Grundlage aus der Urproduktion nicht nur eine hohe Inlandproduktion und
Unabhangigkeit (Ernahrungssouveranitat), sondern auch tausende Arbeitsstellen innerhalb der gesamten Wertschopfungskette.

Die Umsetzungsfrist ist kurz bemessen, zumal bereits bis 2025 rund 35% der Risiken eliminiert werden missen. Die Anpassungen der Produktionstechnik
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes erfordern zwingend mehrjahrige Erfahrungen. Der landwirtschaftlichen Forschung kommt in diesem Zusammen-
hang eine entscheidende Rolle zu. Eine starke Ausrichtung der vom Bund betriebenen und unterstitzten Forschungseinrichtungen auf die Thematik der
alternativen Pflanzenschutzmethoden und die benétigten Risikoindikatoren ist daher zu begrissen. In diesem Bereich ist der Kanton Thurgau mit zwei
Ressourcenprojekten und den Agroscope-Forschungsbetrieben in Tanikon und Guttingen sehr engagiert.

Wir begrissen die Stossrichtung der parlamentarischen Initiative. Sie bringt die gewuinschte Verbindlichkeit fur das wichtige Ziel des Absenkpfades, er-
ganzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des Bundesrates,
um die Belastung der Umwelt mit Pestiziden und ihren Transformationsprodukten spurbar zu reduzieren. Wir beflirworten ausdrticklich, dass

- fur die vorgeschlagene Risikoreduktion der Pflanzenschutzmittel um 50% nun eine verbindliche zeitliche Vorgabe vorliegt (Jahr 2027), die mit dem
Absenkpfad der Nahrstoffe Stickstoff und Phosphor in der Botschaft AP22+ Ubereinstimmt,

— neu auch fur den Einsatz von Bioziden die Risiken vermindert werden sollen,

— sowohl fiur Biozide wie auch fir Pflanzenschutzmittel eine Offenlegungspflicht und ein zentrales Informationssystem zu deren Verwendung vorge-
sehen sind,

— die Branchenorganisationen einbezogen werden und diese risikobasiert abgestufte Massnahmen ergreifen und dem Bundesrat regelméassig Be-
richt tber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen erstatten mussen.

Weiter méchten wir mit Nachdruck auf folgende wichtige Punkte hinweisen:

1. Die parlamentarische Initiative wird zusammen mit der Botschaft AP22+ zwar zu spurbaren Verbesserungen bei den Oberflachengewéssern
fuhren, nicht jedoch die Probleme im Grundwasser bzw. Trinkwasser I6sen (Stichwort Chlorothalonil). Eine Reduktion der Risiken kann die im
Grundwasser vorhandenen Schadstoffkonzentrationen nicht reduzieren. Hier braucht es Ansatze, die eine Reduktion der Schadstoffkonzentratio-
nen herbeifihren kénnen. In einem ersten Schritt und im Sinne einer Massnahme zur Risikoreduktion soll daher eine signifikante Veranderung bei
der Verwendung von samtlichen gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen sichergestellt werden.

2. Esliegtin der Natur der Zulassung, dass zu diesem Zeitpunkt das Verhalten eines Stoffes in der Umwelt nicht in allen Teilen bekannt ist. Umso
wichtiger ist deshalb das Monitoring der zugelassenen Stoffe in der Umwelt. Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf:

a. Einheitlicher Massstab fur die Gefahrlichkeit der Stoffe (siehe erlduternder Bericht Ziff. 2.1.2);
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b. Die am Zulassungsverfahren und am Umweltmonitoring beteiligten Bundesamter haben ihre Zusammenarbeit grundlegend zu verbes-
sern. Insbesondere erachten wir einen hochgetakteten, vorbehaltlosen Informationsaustausch als vordringlich.

c. Das Umweltmonitoring ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kompetenzen sind klar zu regeln und die einzelnen Unter-
suchungsbereiche zu fur die Sache sinnvollen Gesamtkonzepten zusammen zu bringen. Es versteht sich von selbst, dass dabei alle
Beteiligten den gleichen Wissensstand haben mussen.

3. Das Vorsorgeprinzip und die Risikoreduktion beginnen beim Zulassungsverfahren.

a. Wir begrussen die mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2020 (aktuell in Vernehmlassung) vorgesehene Erganzung der Pflan-
zenschutzmittelverordnung (PSMV) mit der Méglichkeit, Pflanzenschutzmitteln, die von der EU verboten worden sind (Wirkstoffe und
Formulierungen), neu ohne Durchfithrung eines Zulassungsverfahrens die Zulassung zu entziehen. Damit wird die Reaktionsfahigkeit der
Zulassungsstelle verbessert.

b. Die Kantone sollen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einbezogen werden, damit sie ihre Erfahrungen von Beginn an einbrin-
gen kénnen und rechtzeitig zu den Informationen gelangen, die u.a. bei der Uberwachung der Gewasser und des Grundwassers von
grosser Wichtigkeit sind.

c. Von der Zulassungsstelle fordern wir vermehrt Einschrankungen fur den privaten Gebrauch. Uber die in diesem Bereich insgesamt aus-
gebrachten Mengen herrscht zwar Unklarheit, trotzdem erachten wir diesen Bereich als Risiko. Es fehlt die Sachkenntnis im Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten, die Ausbringvorschriften werden oft nicht beachtet, und es besteht eine erhéhte Gefahr, dass
die in diesem Bereich eingesetzten Produkte in die Umwelt gelangen.

d. Die Zulassungsstelle hat die Moglichkeit, einen Wirkstoff oder ein Produkt unter Auflagen zuzulassen. Diese sind in den Anwendungsvor-
schriften festgehalten. Davon soll vermehrt Gebrauch gemacht werden. Nicht nur fur den Anwenderschutz, sondern auch fur den Schutz
besonderer Kategorien von Tieren (z.B. Bienen oder allgemein terrestrische und aquatische Nichtzielorganisationen) und von empfindli-
chen Lebensraumen. Wie dies die Motion 19.4314 von Moser Tiana Angelina , Trinkwasser durch die Verscharfung der Zulassung besser
schitzen® verlangt, soll sich die Zulassungsstelle auch Uber die Anwendung des betreffenden Wirkstoffes oder Produktes im Zustrombe-
reich von Trinkwasserfassungen aussprechen mussen. Dieser Losungsansatz ist aus unserer Sicht zum Schutz des als Trinkwasser
genutzten Grundwassers unbedingt nétig und in geeigneter Form in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Die WAK-SR schlagt diverse Kompetenzdelegationen an den Bundesrat vor, damit dieser die Ausfiihrungsbestimmungen auf Verordnungsstufe erlassen
kann und auch soll (z.B. in der Biozidprodukte- und der Pflanzenschutzverordnung, aber auch in weiteren Verordnungen zum LwG). Im erlduternden
Bericht zur Vorlage werden allerdings nur beschrankt Hinweise zu Massnahmen zur Zielerreichung oder Vorgaben zu beabsichtigten Umsetzung ge-
macht. Deshalb sind auch der zusétzliche Aufwand und die Folgen fur die Betriebe und fur die kantonalen Vollzugsstellen kaum abschéatzbar. Gemass
WAK-SR soll die Vorlage zwar die Branchen fordern, die Kantone hingegen sollen davon nicht gross betroffen sein. Diese Auffassung teilen wir nicht.
Vielmehr gehen wir davon aus, dass die Branchen stark gefordert und dabei auf die Unterstutzung der Kantone (z.B. fachlich und technisch) angewiesen
sein werden. Die Rolle der Kantone ist daher zwingend zu klaren. Zudem ist der zusatzliche administrative Aufwand aufzuzeigen. Dieser ist fur die Kan-
tone so klein wie méglich zu halten. Dabei ist insbesondere wichtig, dass die Vorgaben des Bundes zur Umsetzung der Ziele unter den involvierten Bun-
desamtern, insbesondere dem Bundesamt fiir Landwirtschaft (BLW) und dem Bundesamt fur Umwelt (BAFU), abgesprochen sein missen, bevor sie den
Kantonen unterbreitet werden. Es darf nicht sein, dass den Kantonen ein Zusatzaufwand entsteht, weil sich die Bundeséamter noch nicht auf eine Vorgabe
einigen konnten.
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In Analogie zur CO2-Gesetzgebung erachten wir es sodann als unerlasslich, dass eine Lenkungsabgabe eingefuhrt wird, wenn die Zielwerte der vorge-
schlagenen Absenkpfade fir Nahrstoffe in der Botschaft AP22+ und fir Pestizide in der parlamentarischen Initiative nicht erreicht werden. Diese beiden
Vorlagen erganzen sich und kénnen nicht losgel6st voneinander diskutiert und bereinigt werden. Sie sollten daher gleichzeitig im Parlament behandelt

werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli
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Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Ergénzung

Art. 8 Sorgfaltspflicht

Antrag 1:

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und vorsorgliche Massnah-
men zur Vermeidung und zur
Reduktion der Risiken zum
Schutz von Leben, Gesundheit
und Umwelt treffen. Insbeson-
dere sind diesbeziigliche Infor-
mationen der Herstellerin zu be-
achten.

Mit der beantragten Neuformulierung der Sorgfaltspflicht werden der Risikoreduktion und dem
Vorsorgeprinzip im Chemikalienrecht mehr Gewicht gegeben.

Vor Stoffen, die gefahrliche Eigenschaften haben, soll auch die Umwelt geschitzt werden. Da-
her sollen auch die gesetzlichen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes befolgt werden.

Erganzung

Art. 11 Zulassung fur
Pflanzenschutzmittel

Antrag 2:

Art. 11 Abs. 1 ist wie folgt zu &an-
dern:

Ein Pflanzenschutzmittel wird
zugelassen, wenn es bei der
vorgesehenen Verwendung ins-
besondere keine unannehmba-
ren Nebenwirkungen auf die Ge-
sundheit des Menschen oder
von Nutz- und Haustieren und
keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Umwelt hat.

Nur wenn ein Pflanzenschutzmittel auch keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt
hat, kann sichergestellt werden, dass es keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Gesund-
heit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fur Biozidprodukte

Wir unterstiutzen den Vorschlag.

Grundvoraussetzung fur die Verminderung der Risiken durch den Biozideinsatz ist das Wissen
daruiber, wo, welche und wie viele Biozide in Verkehr gebracht worden sind. Eine Ubersicht
Uber die in Verkehr gebrachten Biozidprodukte ist eine wichtige Grundlage fur die Beurteilung
des Risikos und fur die Festlegung allfélliger Reduktionsmassnahmen. Art und Umfang der of-
fen zu legenden Angaben sind jedoch unklar. Gemass erlauterndem Bericht betrifft sie insbe-
sondere Verkaufszahlen fur die in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Wir erachten es als dringend nétig, dass neben der beruflichen und gewerblichen auch die pri-
vate Anwendung von Biozidprodukten von der Offenlegungspflicht erfasst wird. Ausserdem ist
sicherzustellen, dass die Definition ,Biozide" séamtliche Pflanzenschutzmittel in der Anwendung
ausserhalb der Landwirtschaft umfasst.

Auf Verordnungsstufe ist festzulegen, bei welchen Akteuren die Daten zu erheben sind (Zulas-
sungsinhaber, Hersteller, Importeure oder Handler), damit die Angaben méglichst zuverlassig
sind, keine Lucken entstehen und administrative Doppelspurigkeit vermieden werden kann.

Art. 11b Zentrales Infor-
mationssystem zur Ver-
wendung von Biozidpro-
dukten

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begrissen ein zentrales Informationssystem zur Verwendung von Biozidprodukten und
verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 165" des Landwirtschaftsgesetzes, der das zent-
rale Informationssystem zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln regelt. Die dortigen Be-
merkungen gelten auch hier sinngemass. Ein solches Register ist fur den kantonalen Vollzug
von grosser Bedeutung. Fur die Einschatzung und somit Verminderung der Risiken durch den
Biozideinsatz ist nicht nur wichtig, Daten zum Inverkehrbringen zu erfassen, sondern auch Da-
ten zur Verwendung der Produkte.

Der Aufwand der Vollzugsbehérden fur die Durchsetzung der Erfassungspflicht fur Anwendun-
gen von Bioziden durch berufliche und gewerbliche Anwender sollte in einem angemessenen
Verhéltnis zu den Risiken des Biozideinsatzes stehen. Wir méchten daher anregen, zu prifen,
ob bei diesen Anwendern die Erfassungspflicht nicht auf besonders risikoreiche Anwendungen
beschrankt werden sollte.

Erganzung

Art. 24 Vorschriften Uber

Antrag 3:

Eine sorgféltige Risikopolitik zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt erfordert eine
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Art. 24 Abs. 1 ist wie folgt zu &n-
dern:

Der Bundesrat legt fest, welche
persénlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fillen muss, die mit Stoffen und
Zubereitungen umgehen will, die
besonders geféhrliche Eigen-
schaften oder bestimmte Ge-
fahrlichkeitsmerkmale aufweisen
oder besondere Risiken bergen.
Soweit es fiir den Schutz von
Leben, Gesundheit und Umwelt
erforderlich ist, legt er eine Be-
willigungspflicht fest.

Antrag 4:

Art. 24 Abs. 2:

Er regelt den Erwerb der berufli-
chen Kompetenzen sowie die
Qualitatssicherung und Quali-
tatsentwicklung der Weiterbil-

dungen.

Bewilligungspflicht fur den beruflichen und gewerblichen Umgang mit diesen Stoffen und Zube-
reitungen. Eine solche Bewilligung sollte analog dem Fachausweis Pflanzenschutz ausgestal-
tet sein (befristete Gultigkeit bzw. Erneuerungspflicht, Gultigkeit ad personam). Heute ist es
maoglich, dass bis zu 5 Personen unter Anleitung eines Bewilligungsinhabers mit diesen Stoffen
und Zubereitungen hantieren durfen. Hier liegt ein Risiko vor, das zu Uberprufen ist. In Beach-
tung des Vorsorgeprinzips sollte, wie bei den Pflanzenschutzmitteln, der Zugang zu diesen
Stoffen und Zubereitungen fir den privaten Gebrauch stark eingeschrankt sein. Bei den Pflan-
zenschutzmitteln ist vorgesehen, den Anwendungsbereich im Rahmen der Zulassung einzu-
schranken. Die Zulassungsstelle ist bemuht, dies umzusetzen, dabei bisher allerdings noch
nicht weit gekommen.

Wir stellen fest, dass vor allem der private Gebrauch solcher Produkte risikobehaftet und damit
mangelhaft ist. Hier missen Vorkehrungen getroffen werden, um den fachkundigen Umgang
von 6kotoxischen Produkten auch von nicht gewerblichen und beruflichen Anwendern sicher-
zustellen. Unseres Erachtens hat der Bundesrat somit insbesondere auch zu prifen, ob fur pri-
vate Anwender Stoffe und Zubereitungen, die besonders gefahrliche Eigenschaften oder be-
stimmte Geféhrlichkeitsmerkmale aufweisen oder besondere Risiken bergen, Uberhaupt zuge-
lassen werden sollen. Allenfalls sind fur diese Anwender nur Stoffe und Zubereitungen zugang-
lich zu machen, die fur den biologischen Landbau zugelassen sind.

Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des Staatssekretariates fur Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) und im Sinne von Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes
Uber die Weiterbildung (SR 419.1) zu formulieren.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den

Antrag 5:

Wir unterstitzen diesen Vorschlag.
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Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Einsatz von Biozidpro-
dukten

Art. 25a Abs. 2 lit. b ist wie folgt
zZu ergéanzen:

Werte zur Verminderung der Ri-
siken und legt bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad fest

Da es noch zu wenig Informationen tiber den Einsatz von Bioziden und die damit verbundenen
Risiken gibt, begriissen wir die Ubertragung dieser Aufgaben an den Bundesrat. Weder aus
dem Wortlaut dieser Bestimmung noch aus dem erlauternden Bericht dazu geht allerdings her-
vor, was eine solche Regelung beinhalten soll. Aus diesem Grund schlagen wir vor, das Vor-
sorgeprinzip der Umweltschutzgesetzgebung anzuwenden. Demnach sollte sich der Bundesrat
bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 auf die Expertise eines wis-
senschaftlichen Rates (z.B. aus ETH-Forschenden) stutzen, um sicherzustellen, dass die Ziele
und Messmethoden dem ,State of the Art" entsprechen.

Wie auch bei den Pflanzenschutzmitteln sollen bei den Bioziden die Risiken der Heimwer-
keranwendung durch eine weitgehende Reduktion der zum Verkauf stehenden risikoreichen
Wirkstoffe und Produkte gesenkt werden.

Mit der beantragten Erganzung mochten den Bundesrat zusatzlich verpflichten, bis 2025 einen
verbindlichen Absenkpfad festzulegen.

Damit der neue Art. 25a méglichst bald und umfassend zum Tragen kommt, mussen die in
Abs. 2 angesprochenen Aufgaben umgehend an die Hand genommen werden. Wo Wissen
fehlt, muss entsprechende Forschung vorangetrieben werden. Wo Wissen vorhanden ist, mUs-
sen entsprechende Verordnungsbestimmungen erarbeitet und erlassen werden
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Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag

Wir begrissen die Aufnahme eines verbindlichen und numerischen Absenkpfades fur Pesti-
zide im LwG und unterstutzen den Mehrheitsantrag. Dieser Mehrheitsantrag wird auch von
der Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren (LDK) und der Bau-, Planungs- und
Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) unterstitzt.

Abs. 1 Antrag 6: Wie sich die Wirkung der Massnahmen entwickelt, wird sich zeigen. Es ist sinnvoll, sich flexi-
bel den Ergebnissen anpassen zu kénnen, um die Zielerreichung sicherzustellen. Der Bun-
Abs. 1 ist wie folgt zu erganzen: | desrat hat aber frihzeitig aufzuzeigen, wie die Risiken nach 2027 weiter reduziert werden
... mussen bis 2027 um 50 Pro- | kénnen.
zent im Vergleich zum Mittelwert
der Jahre 2012 bis 2015 vermin- | Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fur Mensch, Tier und Umwelt sollen
dert werden. 2025 legt der Bun- | vermindert werden. Soweit sich dies auf Tiere bezieht, ist ein spezielles Augenmerk auf die
desrat den weiteren Absenkpfad | terrestrischen und aquatischen Nichtzielorganismen zu legen. Denn deren Lebensraum be-
fest, der ab 2027 zu gelten hat. schrankt sich nicht auf Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume, sondern dehnt
sich auch in die Landwirtschaftsflache aus. Auf dieses erhdhte Schutzbedurfnis fur die ge-
nannten Lebewesen ist im erlduternden Bericht hinzuweisen, und die mangelnde Beachtung
im Zulassungsprozess ist zu korrigieren. Wir gehen davon aus, dass sich Indikatoren hin-
sichtlich Einfluss auf die Biodiversitat im Rahmen des Monitorings insbesondere an deren Be-
eintrachtigung werden orientieren mussen.
Erganzung
Abs. 1bis Antrag 7: Der vorgeschlagene Abs. 1 reicht alleine nicht aus, um das Risiko in den zur Trinkwasserver-

Es sei folgende neuer Abs. 1°is
einzufugen:

Im Zustrémbereich von Trink-
wasserfassungen dirfen nur
noch Pflanzenschutzmittel ein-
gesetzt werden, die nicht zu Me-
taboliten-Konzentrationen von
uber 0.1 Mikogramm pro Liter im
Grundwasser fiihren.

sorgung genutzten Grundwasservorkommen auf das nétige Mass zu reduzieren. Dazu ist
zwingend noétig, dass in den Zutrémbereichen nur noch Pflanzenschutzmittel verwendet wer-
den durfen, die nicht zu Metaboliten-Konzentrationen von tber 0.1 Mikrogramm pro Liter fuh-
ren.
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Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 2

Wir unterstiitzen den Minder-
heitsantrag

Antrag 8:

Art. 6b Abs. 2 sei wie folgt zu er-

ganzen:

Der Bundesrat legt einen Indika-
tor fest, mit dem die Erreichung
der Werte nach Absatz 1 be-
rechnet wird. Mit diesem Indika-
tor wird der Toxizitét und dem
Einsatz der verschiedenen
Pflanzenschutzmittel Rechnung
getragen. Er erarbeitet zu die-
sem Zweck ein angemessenes
Informationssystem. Bei der
Festlequng der Indikatoren ist
den unterschiedlichen Gegeben-

heiten von Oberflachengewdés-
sern und Grundwasser sowie
der Persistenz der Substanzen
Rechnunq zu tragen.

Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, wenn der Bundesrat die Indikatoren festlegt, mit denen die
Erreichung der Werte nach Art. 6b Absatz 1 berechnet wird. Die Menge der eingesetzten
Pflanzenschutzmittel allein ist dabei sicher nicht der geeignete Indikator. Es ist davon auszu-
gehen, dass fur Oberflachengewasser und Grundwasser unterschiedliche Methoden und In-
dikatoren festzulegen sind. Bei der Festlegung der Indikatoren ist den unterschiedlichen Ge-
gebenheiten von Oberflachengew&assern und Grundwasser sowie der Persistenz der Sub-
stanzen Rechnung zu tragen.

Unter einem ,Risiko von 100%" bei den zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasser-
vorkommen verstehen wir, dass die Pflanzenschutzmittel bzw. ihre Abbauprodukte Konzent-
rationen aufweisen, die gerade den Héchstwerten (numerischen Anforderungen) entspre-
chen. Die Risikoreduktionen sollen dazu fuhren, dass die Konzentrationen unter diesen
Hochstwerten liegen. Dies kann u.a. dadurch begriindet werden, dass die Vorsorge im
Grundwasserschutz grosste Bedeutung hat. Es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis ein verunrei-
nigtes Grundwasser saniert ist.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 3

Antrag 9:

Art. 6b Abs. 3 ist ersatzlos zu
streichen.

Wir teilen die uns bekannte Auffassung der LDK und der BPUK, dass diese Kompetenzdele-
gation an den Bundesrat viel zu offen formuliert ist. Auch der erlauternde Bericht dazu gibt
keine gentigenden Hinweise, unter welchen Bedingungen diese Kompetenz vom Bundesrat
angerufen werden kann.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 4

Wir unterstiitzen den Mehr-
heitsantrag.

Antrag 10:

Art. 6b Abs. 4 ist wie folgt zu an-
dern:

Die Branchenorganisationen er-
greifen risikobasiert abgestufte

Wir unterstiitzen den Mehrheitsantrag, weil unserer Ansicht nach risikobasiert abgestufte
Massnahmen konkreter und zielfuhrender sind als Massnahmen zur Risikoreduktion.

Damit der Bundesrat gemass Art. 6b Abs. 6 zwei Jahre vor Ablauf der Frist (2027) die erfor-
derlichen Massnahmen treffen kann, muss ein Trend erkennbar sein. Insofern ist eine jahrli-
che Berichterstattung sinnvoll.

10/13



Massnahmen und erstatten dem
Bund jéhrlich Bericht tiber die
Art und Wirkung der von ihnen
getroffenen Massnahmen.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 5

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Wir begrussen die Absicht, die Branchenorganisationen einzubinden. Der Begriff ,Branchen-
organisation* ist so zu definieren, dass auch Label- und Produzentenorganisationen in die
Verantwortung genommen werden kénnen. Zudem sind auch die vor- und nachgelagerten
Betriebe wie der Detailhandel und die Nahrungsmittelindustrie einzubinden. Es ist wenig sinn-
voll, die Produzenten anzuhalten, Produkte zu produzieren, wenn der Detailhandel nicht auch
in die Pflicht genommen wird, diese abzunehmen und deren Vermarktung zu férdern. So ge-
lingt es, den Foodwaste zu vermeiden, der dadurch entsteht, dass qualitativ einwandfreie
Ware von den Handlern zuriickgewiesen wird, nur weil sie nicht den (privaten) Handelsnor-
men entspricht und vernichtet werden muss.

Wir unterstiitzen die umfassende Aufzahlung der Branchen gemass erlauterndem Bericht
und fordern den Bundesrat auf, die der Produktion vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-
schopfungskette ebenfalls einzubinden.

Art. 6b Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln

Abs. 6

Antrag 11:

Es ist Art. 6b Abs. 6 wie folgt zu
erganzen:

Ist absehbar, dass die Vermin-
derungsziele nach Absatz 1
nicht erreicht werden, so ergreift
der Bundesrat spétestens zwei
Jahre vor Ablauf der Frist die er-
forderlichen Massnahmen, ins-
besondere durch den Widerruf
der Genehmigung besonders ri-
sikoreicher Wirkstoffe und durch
die Einfiihrung einer Lenkungs-

abgabe.

Es ist sinnvoll, bereits zwei Jahre vor Ablauf der Frist zu beurteilen, ob die Ziele mit den bis-
her getroffenen Massnahmen erreicht werden kénnen, und allenfalls erforderliche weitere
Massnahmen zu ergreifen. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird die Branche in die Pflicht
genommen, die nétigen Massnahmen frithzeitig zu ergreifen. Der Bundesrat interveniert nur
im Falle einer sich abzeichnenden Zielverfehlung. Dies sichert den Erfolg des Absenkpfades
und halt den notwendigen Druck fir eine rasche Umsetzung der Massnahmen aufrecht.

Es ist aber bereits — in Analogie zur CO2-Gesetzgebung — im Gesetz aufzuzeigen, welche
Massnahmen der Bundesrat ergreift, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den. Teil dieser Massnahmen soll auch die Einfuhrung einer Lenkungsabgabe fur Pflanzen-
schutzmittel sein, so wie es Danemark praktiziert. Die mit der Lenkungsabgabe eingenomme-
nen Mittel kénnen dabei vollstandig an die Landwirte zuriickgezahlt werden. Ergéanzend zur
Lenkungsabgabe ist auch denkbar, bestimmte Wirkstoffe direkt zu verbieten.
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Vorschlag fur Neuformu-
lierung von Art. 6b LwG
Verminderung der Risi-
ken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmit-
teln

Antrag 12:

Es ist Art. 6b LWG besser zu
strukturieren und neu zu formu-
lieren.

Wir schlagen vor, die Bestimmung in drei Absatze mit folgendem Regelungsinhalt zu untertei-
len:

1) Aligemeiner Auftrag -> Risikominderung und Absenkpfad
2) Hauptakteur -> Branchenorganisationen
3) Auftrage an den Bundesrat beziehungsweise Verwaltung.

Skizziert und nicht vollstandig ausformuliert kénnte die Bestimmung in etwa so lauten:

Die Risiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fir Mensch, Tier und Umwelt sol-
len vermindert und die Qualitat des Trinkwassers, der Oberflachengewésser und des Grund-
wassers soll verbessert werden. Die Risiken fiir die Bereiche Oberflaichengewédsser und na-
turnahe Lebensréume sowie die Belastung im Grundwasser missen bis 2027 um 50 Prozent
im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.

2Die Branchenorganisationen ergreifen risikobasiert abgestufte Massnahmen und erstatten
dem Bund jahrlich Bericht iber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen.

3Der Bundesrat:

a. legt zwecks Berechnung der Erreichung der Werte nach Absatz 1 einen Indikator fest,
welcher der Toxitat und dem Einsatz der verschiedenen Pflanzenschutzmittel Rechnung
tragt, und erarbeitet zu diesem Zweck ein angemessenes Informationssystem;

b. kann Branchenorganisationen bestimmen;

c. nimmt jahrlich eine Beurteilung vor und widerruft die Genehmigung besonders risikorei-
cher Wirkstoffe, fiihrt eine Lenkungsabgabe ein oder ergreift weitere erforderliche Mass-
nahmen, wenn absehbar ist, dass die Verminderungsziele nicht erreicht werden;

d. legt 2025 den ab 2027 geltenden Absenkpfad fest.

Art. 164b Offenlegungs-
pflicht fur Pflanzen-
schutzmittel

Wir unterstitzen den Vorschlag.

Aussagekraftige Angaben tber die in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel sind Voraus-
setzung fur die Beurteilung des Risikos, fur die Festlegung allfélliger Reduktionsmassnahmen
und fur die Beurteilung der Zielerreichung. Es ist deshalb notwendig, zu wissen, wer, wo, wel-
che und wie viele Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht hat.

Art. 165f°s Zentrales In-
formationssystem zur

Wir unterstltzen den Vorschlag.

Ein zentrales Register ist von grosser Bedeutung. Fur die Landwirte und Landwirtinnen wird
es kaum Mehraufwand zur Folge haben, sofern die heutige Aufzeichnungspflicht far PSM-An-
wendungen im sogenannten Feldkalender gestrichen wird. Es andert sich lediglich das Me-
dium, worin die Aufzeichnungen festgehalten werden mussen. Die in diesen Feldkalendern
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Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln

eingetragenen Daten konnten aber bisher nicht integral ausgewertet werden, weil dies zu um-
standlich und aufwéndig gewesen ware. Uber das geplante Informationssystem wird dies nun
einfach maéglich werden. Auch wird erwartet, dass der erhebliche Unterschied zwischen den

Zahlen aus der heutigen Stichprobenerhebung und den Verkaufszahlen geklart werden kann.

Dem Register kénnen fur den kantonalen Vollzug wertvolle Informationen entnommen wer-
den. So kénnen beispielsweise die landwirtschaftlichen Beratungen zielgerichtet dort ver-
starkt werden, wo iberdurchschnittlich Pflanzenschutzmittel oder besonders risikoreiche
Wirkstoffe eingesetzt werden. Bei der Uberwachung der Gewéasser kann Bezug genommen
werden auf die eingesetzten Wirkstoffe. Die Analytik der Wasserproben kann dadurch opti-
miert und kostenglinstiger vorgenommen werden.

Erganzend mochten wir bemerken, dass sichergestellt werden muss, dass auch die Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln, die durch Parallelimporte erworben worden sind, im Infor-
mationssystem erfasst wird. Ausserdem ist wichtig, dass nicht nur der berufliche oder ge-
werbliche, sondern auch der private Anwender von Pflanzenschutzmitteln die Anwendungen
im Informationssystem erfassen muss.
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Ridurre il rischio associato all’'uso di pesticidi — Progetto di Legge per attuare
I'iniziativa parlamentare 19.475 CET-S. Presa di posizione del Consiglio di Stato
del Canton Ticino

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 febbraio 2020 in merito alla summenzionata
procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunitad che ci viene offerta per
esprimere il nostro parere, formuliamo le seguenti osservazioni.

La Commissione vuole ridurre a lungo termine i rischi associati all'uso di pesticidi e
migliorare la qualitd del’acqua potabile e delle acque superficiali e sotterranee. II
. progetto preliminare prevede che i rischi associati alluso di prodotti per le acque
superficiali, gli habitat seminaturali e le acque sotterranee da cui si ricava acqua potabile
siano ridotti del 50 per cento entro il 2027; una minoranza vorrebbe inoltre sancire
ulteriormente nella legge una riduzione dei rischi del 70 per cento entro il 2035.

Lo scrivente Consiglio saluta positivamente l'intenzione di ridurre il rischio ambientale e
di riflesso il rischio relativo alle derrate alimentari e per la-popolazione di pesticidi, ovvero
di biocidi e fitosanitari. Tali rischi sono in effetti troppo elevati e la necessita di meglio
tutelare i diversi comparti ambientali & riconosciuta e condivisa.
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Auspichiamo quindi che i nuovi articoli di legge possano gettare delle solide basi per
approcciare il tema della riduzione dei pesticidi in maniera incisiva e con una visione
sistemica, che possa considerare esplicitamente tutti i settori d’applicazione e i beni da
proteggere. Osservato il progetto di legge e la variante di minoranza (Germann, Bischof,
Ettlin Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser), cosi come le spiegazioni del Rapporto
esplicativo, comunichiamo, fatte salve le osservazioni contenute nel questionario
allegato debitamente compilato al quale rimandiamo per tutte le nostre osservazioni, di
prediligere nel contenuto la variante di minoranza.

Vogliate gradire i nostri piu cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

Norman Gobbi ' do Coguri

Allegato: Questionario

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)

- Divisione dell’economia (dfe-de@ti.ch)

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)

- Sezione per la protezione dell'aria, dell’acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

- Sezione dell’agricoltura (dfe-sa@ti.ch)

- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can- relazmnlesterne@tl ch)

- Pubblicazione in Internet
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’'avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre |I rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Adresse / Indirizzo : Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.

Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftqutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Il disegno di legge mira a gettare le basi per implementare delle misure vincolanti con lo scopo di ridurre il rischio ambientale (e di riflesso il rischio relativo
alle derrate alimentari e per la popolazione) di pesticidi, ovvero di biocidi e fitosanitari. Allo stato attuale, infatti, diversi provvedimenti gia previsti, come quelli
contenuti nel Piano d’azione federale per la riduzione del rischio legato ai fitosanitari, non sono vincolanti. In linea generale, si condivide l'intento di definire
delle basi legali che possano fornire chiarezza e che permettano il perseguimento di obiettivi vincolanti e con un orizzonte temporale definito, anche se di-
versi dettagli d’esecuzione non sono noti. Oltre al messaggio sull'ulteriore sviluppo della politica agricola a partire dal 2022 (AP22+) e all'attuale piano d'a-
zione sui prodotti fitosanitari del Consiglio federale, l'iniziativa conferma l'impegno auspicato all'importante obiettivo di ridurre in modo significativo I'onere
ambientale derivante dai pesticidi e dai loro prodotti di trasformazione. Le conseguenze per le aziende e le autorita non possono tuttavia al momento essere
valutate che solo parzialmente. Per I'agricoltura, I'obiettivo di riduzione definito rappresenta una sfida importante. Nonostante il previsto forte aumento dei
requisiti e delle restrizioni, la protezione delle colture dovra essere garantita e i raccolti assicurati. Se cosi non fosse, I'auspicata riduzione del rischio am-
bientale potrebbe comportare un trasferimento all'estero del problema.

Le misure di riduzione del rischio si concentrano sulla protezione delle acque, visto che in questo settore sono disponibili il maggior numero di informazioni
che consentono di adottare misure mirate per ridurre i rischi. Benché queste misure vadano comunque a beneficio anche degli altri settori (derrate alimenta-
ri, popolazione) e che questo approccio rappresenti oggi lo stato dell’arte, richiediamo che nello stabilire il metodo di calcolo o gli indicatori atti a verificare il
raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio federale non tralasci gli altri comparti ambientali che pure necessitano di una riduzione del rischio. Sara necessa-
rio considerare nel tempo anche tutti i settori di rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo.

Nella sua lettera accompagnatoria, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati afferma di voler approcciare il tema della riduzione
dei pesticidi con una visione sistemica e considerando esplicitamente tutti i settori di applicazione: oltre all'agricoltura, anche gli enti pubblici e gli utenti pri-
vati; oltre ai fitosanitari (impiegati in agricoltura ma anche a livello privato o di altri professionisti come i giardinieri), anche i biocidi, che in diversi casi con-
tengono gli stessi principi attivi dei fitosanitari. Proprio per questo motivo, troviamo poco comprensibile ancorare le misure per i biocidi alla Legge federale
sui prodotti chimici (LPChim) e quelle per i fitosanitari alla Legge federale sull'agricoltura (LAgr). Inoltre, se da un lato & vero che numerose disposizioni della
LAgr e le misure del Piano d'azione sui prodotti fitosanitari influiscono sull'applicazione dei fitosanitari, gli ambiti d’impiego e di portata delle misure vanno
oltre I'agricoltura e includono, per esempio, la protezione della foresta, il giardinaggio, la manutenzione pubblica e privata di infrastrutture e altri settori, che
non sono regolati dalla LAgr. Un approccio coordinato sul tema della riduzione dei pesticidi richiede a nostro avviso che sia gli articoli previsti per i biocidi sia
quelli sui fitosanitari siano sanciti al’interno della medesima Legge federale, come la LPChim oppure, vista la valenza ambientale, la Legge federale sulla
protezione dellambiente (LPAmDb), includendo nella LAgr un rimando sul tema della riduzione dei fitosanitari verso la LPChim/LPAmb. Gia oggi, infatti, molte
delle disposizioni sui fitosanitari sono ancorate al diritto in materia di prodotti chimici o0 ambientale.

Anche se non direttamente oggetto della consultazione, vorremmo esprimere un’osservazione relativa a quanto descritto nel capitolo 2.1.2 del Rapporto
esplicativo, con particolare relazione agli attuali requisiti di omologazione per biocidi e fitosanitari. Nella procedura d’'omologazione federale, viene definito
per ogni sostanza attiva e per i suoi metaboliti “rilevanti” un valore accettabile dal punto di vista tossicologico, mentre per i metaboliti “non rilevanti” non vi
sono requisiti legali. Questa distinzione va contro il necessario principio di precauzione e riteniamo vada corretta, considerando sia per le sostanze attive sia
per tutti i suoi metaboliti dei riferimenti tossicologici o generali (per esempio il limite di 0.1 pg/l quale criterio generale di qualita delle acque). Contrariamente,
non potranno essere escluse nemmeno in futuro situazioni come quella venutasi a creare di recente con il fungicida Clorotalonil e diversi suoli metaboliti,
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ritenuti tossicologicamente rilevanti solo di recente e a distanza di decenni dalle prime autorizzazioni federali. Si fa notare come per queste sostanze
liniziativa parlamentare, insieme al messaggio AP22+, non risolvera a sufficienza i problemi delle acque sotterranee svizzere. Questi prodotti sono presenti
nelle acque sotterranee in concentrazioni talmente elevate che, anche se I'uso di questo fungicida venisse dimezzato o addirittura ridotto, ci sarebbero anco-
ra concentrazioni troppo elevate di inquinanti nelle acque sotterranee.

Si pud presumere che anche altri prodotti fitosanitari utilizzati o i loro prodotti di degradazione, che oggi non sono ancora analizzati e riconosciuti, abbiano
portato o porteranno a una contaminazione simile nelle acque sotterranee, a meno che non vengano apportate modifiche significative all'uso di queste so-
stanze. Per ottenere i miglioramenti desiderati delle acque sotterranee sono necessarie ulteriori misure nel processo di omologazione. In particolare, occorre
tenere debito conto anche della degradazione dei metaboliti del principio attivo. Lo scopo di queste misure deve essere almeno quello di garantire che non
si ritrovino metaboliti nelle acque sotterranee e nei pozzi di acqua potabile in concentrazioni superiori a 0,1 pg/l. | recenti ritrovamenti di residui nelle risorse
utilizzate per l'acqua potabile devono necessariamente portare a una rivalutazione del processo autorizzativo.

Facciamo espressamente notare che i Cantoni non sono ancora coinvolti nellomologazione dei prodotti fitosanitari. E molto importante che questa lacuna
venga colmata in modo da poter contribuire fin dall'inizio con la nostra esperienza e ottenere le informazioni in tempo utile, il che & di grande importanza, ad
esempio, nel campo del monitoraggio delle acque sotterranee.

E benvenuta I'implementazione, sia per i biocidi sia per i prodotti fitosanitari, di una base di dati centralizzata in grado di registrarne non solo il volume globa-
le di vendita e di utilizzo ma anche le modalita e i tempi di impiego. Questo permettera di meglio orientare le scelte, definire metodi di calcolo o indicatori
idonei, e individuare eventuali misure preventive efficaci da adottare. | dati andranno inoltre a migliorare la stima o la misurazione dell'esposizione in com-
parti ambientali o su organismi non bersaglio fino adesso poco considerati, permettendo una pit accurata valutazione della tossicita.

L'intento di demandare sistematicamente alle organizzazioni e alle associazioni di categoria il compito di definire le misure e i provvedimenti da adottare,
controllando che siano adempiuti, pud rivelarsi per certi versi problematico. Tra gli svantaggi di questa scelta evidenziamo, per diversi settori, la scarsa rap-
presentativita delle associazioni di categoria rispetto ai professionisti attivi sul territorio, che non sono peraltro tenuti ad esservi affiliati. Alcune associazioni
inoltre — per fare un esempio la Schweizer Familieng&rtner-Verband — rispettivamente alcuni settori, non sono per nulla rappresentati nel Canton Ticino,
rendendo il modello poco attuabile per la realta del nostro Cantone. In ogni caso, non & indicato citare esplicitamente le associazioni di categoria in una
Legge federale vincolante: semmai, va privilegiata la possibilita pit generale di delegare i compiti, definendo con maggiore flessibilita a livello di Ordinanza i
dettagli. Nel richiedere questa modifica, non si contesta in ogni caso la necessita di coinvolgere fattivamente le associazioni di categoria, che rivestono un
ruolo centrale per portare al raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti.

Teniamo a sottolineare come diverse misure non tengano conto del principio di causalitd. Per esempio, cosi come previste, le attivita di monitoraggio de-
scritte nel capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo dovranno essere sostenute dall’autorita pubblica e quindi dalla collettivita. Per correggere questa situazio-
ne, proponiamo che i produttori di fitosanitari e biocidi siano chiamati a sostenerne i costi, per esempio attraverso un’apposita tassa.

Infine, osservato il progetto di legge e la variante di minoranza (Germann, Bischof, Ettlin Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser), cosi come le spiegazioni del
Rapporto esplicativo, comunichiamo, fatte salve le osservazioni della presente presa di posizione, di prediligere nel contenuto la variante di minoranza.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

LPChim, art.-8

Aggiungere nell'articolo la parte
initalico : « chi utilizza sostanze o
preparati deve prestare attenzio-
ne alle loro proprieta pericolose e
prendere le misure necessarie
per evitare e ridurre i rischi. ESSi
devono rispettare i requisiti di
legge per la protezione dell'am-
biente e delle acque, la tutela
della salute e la protezione dei
dipendenti. Deve in particolare
tenere conto delle pertinenti in-
formazioni del fabbricante ».

Sarebbe opportuno dare piu peso nell'art. 8 LPChim all'obbligo di diligenza verso tutti i beni
da tutelate. Questo, in particolare, dando seguito alla richiesta di un approccio pit coordinato
sul tema della riduzione dei pesticidi, ancorando i necessari requisiti all'interno della LPChim
guale riferimento (vedi Osservazioni generali). ‘

LPChim, art. 11, cpv 1

Aggiungere nell'articolo la parte
in italico : «ll prodotto fitosanitario
& omologato se nell'impiego pre-
visto non ha segnatamente effetti
collaterali inammissibili sulla salu-

.te umana o di animali da reddito

o domestici, sull’'ambiente e
sull'acqua potabile. ».

Vedi motivazione per I'art. 8 in relazione alla necessita di'un approccio pit coordinato sul
tema all'interno di un'unica Legge federale di riferimento. In quest'ottica, si ritiene che anche
l'art. 11 cpv. 1 debba essere completato: solo se un prodotto fitosanitario non ha effetti inac-
cettabili sull'ambiente e sull'acqua potabile & possibile garantire, in ultima analisi, che non vi
sia alcun rischio di effetti inaccettabili sulla salute umana o sulla salute degli animali.

LPChim, art. 11a, cpv 1

Aggiungere nell'articolo la parte .
in italico : « ... prodotti biocidi e
articoli trattati & tenuto... ».

Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria,
possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nell'ambiente.

Una panoramica dei biocidi immessi sul mercato & una base importante per valutare il rischio
e per determinare eventuali misure di riduzione.

La normativa dovra poi specificare i soggetti da cui devono essere raccolti i dati (titolari delle
autorizzazioni, produttori, importatori o distributori) in modo che le informazioni siano il pit
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

possibile affidabili e complete, ma anche per evitare doppioni.

LPChim, art. 11b, cpv 1

Aggiungere nell’articolo la parte
in italico : « ... prodotti biocidi e
articoli trattati a titolo... ».

Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria,
possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nellambiente. Per
contro, diversi tipi di biocidi non sono problematici per 'ambiente (es. disinfettanti per le ma-
ni) e portebbero, per praticita, essere esclusi dalla registrazione.

LPChim, art. 11b, cpv 2

Ag'giungere nell'articolo la parte
in italico : « ... prodotti biocidi e
articoli trattati registra... ».

Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria,
possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nel’ambiente.

LPChim, art 24, cpv. 2

Modificare il capoverso come
indicato: «Disciplina 'acquisizio-
ne di competenze professionali
nonché la garanzia della qualita e
lo sviluppo della qualita dell'istru-
zione e della formazione conti-
nua. ».

Si richiede che questo capoverso venga formulato secondo gli standard della SEFRI e in
linea con l'art. 6 cpv. 2 della Legge federale suila formazione continua (LFPr) (RS 419.1).

LPChim, art. 25a, cpv 1

Aggiungere nell'articolo la parte
in italico : « ... prodotti biocidi e
articoli trattati devono... ».

Diversi articoli trattati, per esempio le vernici con sostanze biocide senza funzione primaria,
possono rappresentare un rischio notevole per la presenza di pesticidi nellambiente.

LPChim, art. 25a, epv 2
lett b)

Sostituire «i-valori-perridurre-dei
rischi» con « gli obiettivi di ridu-
zione dei rischi e un piano di
riduzione vincolante entro il
2027».

|| testo in italiano non & chiaro. |l testo qui proposto (il riferimento a “obiettivi di riduzione dei
rischi” piuttosto che a “valori per ridurre dei rischi”) fornisce chiarezza e corrisponde alla ver-
sione francese dell’articolo.

Poiché le informazioni sull'impiego dei biocidi e sui rischi che ne derivano sono ancora trop-

po scarse, accogliamo con favore il trasferimento di questi compiti al Consiglio federale. Nel
. determinare i vari elementi secondo il capoverso 2, a nostro giudizio il Consiglio federale

dovrebbe basarsi sulle competenze di un consiglio scientifico (ad es. costituito attraverso
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

un’apposita Commissione extraparlamentare) per garantire che gli obiettivi e i metodi di mi-
surazione siano garantiti nel tempo "allo stato dell'arte”.

Con I'entrata in funzione della base di dati e il sistema di informazione dovrebbero essere
disponibili nel giro di pochi anni le informazioni necessarie alla definizione dei rischi derivanti
dall'uso dei biocidi. Sara quindi possibile definire un piano di riduzione vincolante basato su
misure specifiche entro il 2027. '

LPChim, art. 25a, cpv 2
lett c)

Sostituire «valeri» con «obiettivi»

Per coerenza con quanto proposto per LPChim, art. 25a, cpv 2, lett. b).

LAgr, tutti gli articoli

Integrare i nuovi articoli in altret-
tanti nuovi articoli della LPChim
(o, unitamente a quelli per i bioci-
di, nella LPAmb).

Vedi motivazione nelle Osservazioni generali. | commenti che seguono, nell'ipotesi di
un’integrazione nella medesima Legge federale, potrebbero essere riferiti congiuntamente a
fitosanitari e biocidi.

LAgr, art. 6b, cpv 1 Mi-
noranza (variante da noi
favorita)

Aggiungere nell'articolo la parte
in italico : « ...ridotti entro il 2027
almeno del 50 per cento ed entro
il 2035 almeno del 70... ».

Aggiungere nell'articolo la parte
in italico : Il Consiglio federale
indica entro il 2027 quali ulteriori
riduzioni potranno essere ottenu-

Focalizzare gli obiettivi di riduzione del rischio solo ad alcuni settori potrebbe portare a misu-
re sbilanciate, senza permettere un miglioramento globale della situazione ambientale. Sa-
rebbe utile includere nel tempo tutti i settori di-rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del
Rapporto esplicativo.

Riteniamo g'li obiettivi di riduzione previsti quale condizione di miglioramento minima a cui

ambire.

Chiediamo inoltre che il Consiglio federale indichi per il periodo successivo al 2035 quali
ulteriori riduzioni-dovranno essere ottenute entro quando.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

te dopo il 2035 ed entro quando.

LAgr, art. 6b, cpv 2 Mi-
noranza (variante da noi
favorita)

Appoggiamo la proposta di mino-
ranza.

Richiesta:

Nel determinare gli indicatori per
le acque & necessario tener conto
delle diverse condizioni delle
acque superficiali e sotterranee e
della persistenza delle sostanze.

E necessario che il Consiglio federale definisca gli indicatori con cui calcolare il raggiungi-
mento dei valori secondo l'art. 6b cpv 1. Fare capo esclusivamente alla quantita di prodotti
fitosanitari utilizzati non sarebbe certamente appropriato. Sebbene il metodo di calcolo non
debba essere stabilito dalla legge, si pud presumere da subito che debbano essere definiti
diversi metodi e indicatori per le acque superficiali e sotterranee, cosi come per gli altri setto-
ri di rischio citati nella tabella del capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo.

Nell'ambito della protezione delle acque sotterranee e superficiali, le conoscenze tossicolo-
giche ed ecotossicologiche progrediscono velocemente. Su questa base, vengono fissati dei
valori massimi per I'esposizione acuta o cronica di organismi e, per I'acqua potabile, dei con-
sumatori. In assenza di valori mirati, si dovrebbe applicare in maniera generalizzata il valore
massimo di 0.1 pg/! (pesticidi e tutti i metaboliti). Chiediamo che, nello sviluppo degli indica-
tori, questi valori massimi vengano interpretati anche quale rischio massimo per le acque.
Ricordando come, per le acque sotterranee, siano talvolta necessari diversi anni o decenni
per rimediare a delle contaminazioni. E quindi importante che la riduzione del rischio porti nel
tempo a concentrazioni sempre piul limitate e chiaramente inferiori ai valori massimi.

LAgr, art. 6b, cpv 3

Eliminare questo capoverso.

Vedi richiesta precedente di considerare gli altri settori di rischio nell'art: 6b, cpv 1.

LAgr, art. 6b, cpv 4

Sostituire « Le-organizzazioni-di
categoria » con « Gli enti desi-

gnati ».

Sostituire la parola « periodica-

rmente » con « annualmente ».

Vedi quanto descritto nelle Osservazioni generali.

Si ritiene ragionevole e proporzionato richiedere la stesura del rapporto a cadenza annuale.

LAgr, art. 164b

Risponde ad una domanda ampiamente sostenuta di ottenere dati migliori sulle quantita di
prodotti (principi attivi € prodotti finiti) immessi sul mercato. Dati significativi sui prodotti fi-
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge ‘

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

tosanitari sono il presupposto per la valutazione dei rischi, per la determinazione delle misure
di riduzione e per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

La normativa dovra poi specificare i soggetti da cui devono essere raccolti i dati (titolari delle
autorizzazioni, produttori, importatori o distributori) in modo che le informazioni siano il pil
possibile affidabili e complete, ma anche per evitare doppioni.

LAgr, art. 165f bis

Un registro centrale & di grande importanza. Ci aspettiamo che questo registro possa chiarire
i motivi all’'origine delle differenze, talvolta notevoli, tra i dati raccolti tramite sondaggi a cam-
pione e quelli di vendita. Inoltre, queste informazioni forniranno indicazioni preziose per
I'esecuzione cantonale da parte dei diversi enti competenti.

Nell'allestimento di un sistema informativo centrale, occorre fare in modo che vengano utiliz-
zate le sinergie e che non si creino doppioni. Si propone quindi di abolire 'obbligo di registra-
re i trattamenti nel quaderno di campagna nel settore dell’agricoltura, a favore delle nuove
modalita di registrazione dei dati. Si auspica che queste modalitd possano integrarsi nel
flusso di lavoro degli agricoltori e degli altri interessati, contenendo gli oneri connessi.

Ulteriori riflessioni gene-
rali

Richiesta:

Il finanziamento dei compiti di
monitoraggio deve essere garan-
tito secondo il principio "chi inqui-
na paga".

Le attivita di monitoraggio descritte nel capitolo 2.2.3 del Rapporto esplicativo dovranno es-
sere sostenute dall'autorita pubblica e quindi dalla collettivita. Per correggere questa situa-

zione, richiediamo che i produttori di fitosanitari e biocidi siano chiamati a sostenerne i costi,
per esempio attraverso un’apposita tassa. A tal fine & necessario creare una base giuridica

adeguata (vedi anche Osservazioni generali).
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CONSEIL D’ETAT

Chateau cantonal
1014 Lausanne
Monsieur

Christian Levrat

Président de la Commission de I'économie
et des redevances

3003 Berne

Réf. : CS/15026547 Lausanne, le 13 mai 2020

Réduire le risque de I'utilisation des pesticides

Monsieur le Président,

Le Conseil d’Etat vaudois a regu dans le courant du mois de février 2020 Ia demande de
consultation relative au risque de I'utilisation des pesticides et tient a vous en remercier.

La présence de preduits phytosanitaires persistants dans les eaux souterraines est une
probléematique générale et actuellement observée un peu partout en Suisse et
notamment dans le Canton de Vaud. Le Conseil d’Etat salue I'orientation de cette
initiative parlementaire et I'intention de concrétiser les objectifs du Plan d’action de la
Confédération pour la réduction de I'utilisation de produits phytosanitaires. Il constate
également avec satisfaction la prise en compte des attentes de Ia population, qui se
manifestent par les deux initiatives « Pour une eau propre » et « Pour une Suisse libre
de pesticides de synthése ». Enfin, il approuve I'introduction de mesures contraignantes
pour réduire les risques liés a I'utilisation de pesticides, en complément au message
concernant la politique agricole a partir de 2022 (PA22+).

Toutefois, le texte suscite plusieurs remarques des services consultés et |e Conseil
d’Etat souhaite relever les points qui suivent.

Le Conseil d'Etat soutient I'inscription d'objectifs chiffrés de réduction de 50% des
risques liés & I'utilisation de produits phytosanitaires, avec un délai contraignant. Ce
délai est conforme a la trajectoire de réduction pour le nitrate et le phosphore figurant
dans le message de la PA22+. Toutefois, en ce qui concerne les eaux souterraines, des
précisions sont nécessaires quant au choix du chiffre de 50%. En effet, dans certaines
régions ciblées abritant des nappes phréatiques d'importance stratégique, la diminution
du risque devra étre beaucoup plus ambitieuse, compte tenu des valeurs mesurées
dans certaines nappes, qui dépassent les objectifs de qualité.

La consultation porte sur des modifications de lois fédérales. Elle comprend diverses
délégations de compétences au Conseil fédéral qui doit introduire des dispositions plus
précises dans les ordonnances portant notamment sur les produits biocides et sur les

s
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produits phytosanitaires. Le rapport accompagnant la consultation ne contient que peu
de précisions sur la maniére dont la mise en ceuvre sera effectuée. Il est dés lors
difficile d'évaluer les conséquences pour les utilisateurs et les organismes de contréle,
ainsi que I'adéquation et I'impact des ajustements proposés en termes de réduction des
risques. En effet, les organisations professionnelles jouent un rdle considérable pour
faire le lien entre la Confédération et leurs membres, mais ces derniers ne peuvent en
aucun cas imposer des mesures contraignantes en fonction des risques, ni les
controler. Ceci reste une tache de I'Etat que seule la Confédération peut conduire.

L'intention d'inclure les produits biocides (PB) dans la stratégie de réduction des risques
aux cotes des produits phytosanitaires (PPh) parait justifiée. Le cadre légal applicable a
I'agriculture est important et il est justifié de 'adapter afin que les objectifs puissent étre
atteints. Toutefois, pour les autres milieux professionnels et les particuliers, le systéme
en place ne dispose pas des mémes mécanismes. Il n’existe pas, dans ce cas, de levier
de contrainte tel que les paiements directs. Il est donc trés important que la réduction
des risques se fasse d’'une maniére égale et que I'agriculture soit protégée d’'un risque
réel de distorsion.

Les quantités et les voies de pénétration des substances actives problématiques dans
I'environnement lors de ['utilisation de PB ne sont pas comparables a celles des PPh. I
ressort assez clairement du texte que la Commission ne souhaite pas une focalisation
exclusive sur la pratique agricole. L'influence de I'utilisation de PPh en agriculture sur la
qualité des eaux souterraines est clairement démontrée, ce qui ne nous semble pas, a
notre connaissance, étre le cas avec des utilisations particuliéres de PB. Il faut donc
prendre garde a ce que cette approche élargie n'ait pas pour effet de disperser les
responsabilités et nuire a l'efficacité du projet. Il serait bon d’étayer ces risques par des
chiffres (études ciblées), ceci afin de viser a l'efficacité des mesures a prendre, qui
peuvent se révéler trés lourdes a mettre en ceuvre, vu la diversité des usages et des
secteurs touchés.

L'enregistrement de tous les PPh et PB, en particulier, parait étre une tache complexe.
Afin d'assurer une simplification administrative, il est nécessaire que la Confédération
mette a disposition un outil uniforme et facile a utiliser et que les données enregistrées
dans ce systéme d'information puissent étre utilisées pour les contréles agricoles.
L'implication des fabricants pour tenir & jour un indice des substances actives produites
pourrait étre un indicateur suffisamment pertinent et simple & obtenir. Le plan d’action
prévoit également des critéres d'autorisation plus stricts pour les PPh et PB pour un
usage privé, ce qui restreindra encore le choix déja limité. Afin de limiter les risques, il
convient cependant d'intégrer les privés dans I'obligation de communiquer ainsi qu’au
recensement de l'utilisation des produits, si les PB et les PPh sont tous deux soumis a
une obligation de déclarer.

En ce qui concerne la portée de la réduction des risques, le Conseil d’Etat formule deux
remarques. D'une part, s’agissant des eaux souterraines, il pourrait étre plus efficace de
concentrer le suivi sur les nappes phréatiques stratégiques utilisées pour I'eau potable
ou alimentant des écosystémes proche de I'état naturel. D’autre part, en ce qui
concerne la proposition qu’elle s’étende aux eaux de surface et aux habitats proches de
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I'état naturel, en vertu du principe de précaution et afin de protéger la biodiversité, les
objectifs de protection doivent effectivement s’étendre aux milieux naturels.

Finalement, le plan d’action PPh prévoit de limiter a 5 ans la durée de validité du permis
pour l'utilisation des PPh, et de conditionner sa prolongation a la participation a un cours
de formation continue (point 2.1.3 du rapport). Les adaptations ne concernent pas les
permis spéciaux pour l'utilisation des PB. Afin de limiter les risques liés a I'utilisation des
PB et d’assurer une égalité de traitement, une durée de validité pour les permis
spéciaux pour l'utilisation des PB doit étre prévue.

Le Conseil d’Etat vous remercie de prendre également en considération les remarques
détaillées de ses services, qui sont annexés a la présente, et vous prie de croire,
Monsieur le Président, a I'expression de sa haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LE VICE-PRESIDENT LE CHANCELIER

A

Vincent Grandjean

Annexe mentionnée
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de I'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi” '

Organisation / Organisation / Organizzazione Direction générale de I'environnement

Adresse / Indirizzo Rue Caroline 11
1014 Lausanne

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | 22 avril 2020

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fiir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligun~
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par cour
schriftqutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’av-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'ind?*
schriftqutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronir-
forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni  generali:

Direction générale de I'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-apres DGAV) :

Nous saluons l'orientation de cette initiative parlementaire. Elle apporte I'obligation souhaitée a I'objectif important de réduire de maniére contraignante les
risques liés & I'utilisation de pesticides. Ceci en complément du message concernant la politique agricole a partir de 2022 (PA22+), et du plan d’action exis-
tant du Conseil fédéral sur les produits phytosanitaires, afin de réduire la charge des pesticides dans I'environnement. Nous saluons principalement les
points suivants :

Il existe désormais un délai contraignant pour la réduction des risques de ['utilisation des produits phytosanitaires (PPh) de 50 %. Ce délai est con-
forme a la trajectoire de réduction pour le nitrate et le phosphore dans le message de la PA 22+.

La définition des pesticides, les substances biologiquement actives qui sont utilisées non seulement dans les PPh, mais aussi dans les produits bio-
cides (PB), et le fait que les risques doivent maintenant étre réduits €également pour l'utilisation des PB.

Les PB et les PPh sont tous deux soumis & une obligation de déclarer, et un systéme d’information central sur leur utilisation est prévu. En utilisant
des instruments modernes, la transparence de la vente jusqu’a I'utilisation puisse étre assuree.

Toutefois, nous aimerions souligner les points suivants :

Les deux groupes de produits (PPh que le PB) doivent étre inclus dans les efforts visant a réduire les risques liés aux pesticides. Dans I'agriculture,
le cadre légal est trés important et il est trés tentant de 'adapter afin que les objectifs puissent étre atteints. Alors qu’en paralléle, avec les autres mi-
lieux intéressés (professionnels et privés), ce levier est beaucoup bien moins puissant. En outre, il n’existe pas le systéme de paiements directs. |l
est donc trés important que la réduction des risques se fasse d’'une maniére égale. Un risque réel de distorsion existe dont il faut proteger
I'agriculture.

Les organisations professionnelles jouent un réle considérable pour faire le lien entre la Confédération et leurs membres, mais ils ne peuvent dans
aucun cas imposer des mesures contraignantes en fonction des risques, ni les contrdler. Ceci reste une tache étatique et c’est uniquement la Con-
fédération qui peut conduire un tel projet.

Le recensement de I'utilisation des produits est salué. La Confédération doit mettre a disposition un outil uniforme et facile a utiliser. Afin d’assurer
une simplification administrative, il est nécessaire que les données enregistrées dans ce systéme d’information puissent étre utilisées pour les con-
tréles agricoles.

Le plan d’action PPh prévoit de limiter & 5 ans la durée de validité du permis pour I'utilisation des PPh, et de conditionner sa prolongation a la parti-
cipation & un cours de formation continue (point 2.1.3 du rapport). Les adaptations ne concernent pas les permis spéciaux pour I'utilisation des PB.
Afin de limiter les risques liés a I'utilisation des PB et d’assurer une égalité de traitement, une durée de validité pour les permis spéciaux pour
I'utilisation des PB est fondamentale. _ '

Le plan d’action PPh prévoit également des critéres d’autorisation plus stricts pour les PPh et PB pour un usage privé, ce qui restreindra encore le
choix déja limité. Afin d’assurer que les risques liés a I'utilisation privée soient réellement réduits, nous proposons tout de méme d'intégrer les privés
dans I'obligation de communiquer et au recensement de I'utilisation des produits.

Direction de I'environnement industriel, urbain et rural (ci-aprés DIREV) :
D’'une maniére générale, nous saluons l'intention de concrétiser les objectifs du Plan d’action de la Confédération pour la réduction de I'utilisation de pro-
duits phytosanitaires ainsi que la prise en compte des attentes de la population qui se manifestent par les deux initiatives « Pour une eau propre » et « Pour
une Suisse libre de pesticides de synthése ».
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La consultation porte sur des modifications de lois fédérales. Elle comprend diverses délégations de compétences au Conseil fédéral qui doit réglementer
des dispositions plus précises dans les ordonnances (par exemple dans I'ordonnance sur les produits biocides et 'ordonnance sur les produits phytosani-
taires). Le rapport accompagnant la consultation ne contient que des informations ou des lignes directrices limitées sur la maniére dont la mise en ceuvre
doit étre effectuée en détail et sur les mesures concréetes prévues pour atteindre les objectifs.

De ce fait, il est difficile d’évaluer les conséquences pour les utilisateurs et les organismes de controle, ainsi que 'adéquation et Iimpact des ajustements
proposés en termes de réduction des risques.

L'intention d'inclure les produits biocides dans la stratégie de réduction des risques aux cotés des produits phytosanitaires nous parait justifiee. Néanmoins,
les quantités et les voies de pénétration des substances actives probl‘ématiques dans I'environnement lors'de I'utilisation de produits biocides ne sont pas
comparables a celles des produits phytosanitaires. L'obligation de déclaration proposée pour toutes les utilisations professionnelles et commerciales de
produits biocides nous apparait donc comme clairement disproportionnée.

Nous soutenons enfin le souhait de la minorité de la commission d’inscrire dans la loi un objectif de réduction des risques de 70% d’ici a 2035 (art. 6b LAgr).

Direction des ressources et du patrimoine naturels - Division ressources en eau et économie hydraulique (ci-apres DIRNA — EAU)

La présence de produits phytosanitaires persistants dans les eaux souterraines est une problématique générale et actuellement observée un peu partout en
Suisse et dans le canton de Vaud. La réduction de I'utilisation et du risque de pollution qui en découle doit étre une priorité absolue et le projet de mise en
oeuvre de l'initiative parlementaire va dans le bon sens.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels - Division biodiversité et paysage (ci-apres DIRNA-Biodiv) soutient la révision de la loi.

Département des infrastructures et des ressources humaines - Direction générale de la mobilité et des routes (DIRH — DGMR)

D’une maniére générale, le principe de précaution doit étre appliqué d'une maniére stricte en ce qui concerne ['utilisation des PPH et des PB. Par conse-
quent, les critéres d’autorisations doivent étre trés rigoureux. La présente initiative parlementaire va en partie dans ce sens et nous le saluons. Cependant,
une égalité de traitement entre les divers utilisateurs publics, privés et professionnels doit étre garantie. L'objectif désiré d’atteindre 70% de diminution d’ici a
2035 est un défi que nous soutenons.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge

LChim DGAV : DGAV :

Rapport 2.1.3 (page 8)

Introduction d’une durée de
validité pour les permis spéciaux

pour l'utilisation des PB

Afin d’assurer une égalité de traitement entre I'agriculture et les autres milieux professionnels,
cette modification est nécessaire.

Art. 11 a,b LChim -

Risque lié a l'utilisation
de Produits biocides
dans différents champs
d’application (lessivage
de fagades, coques de
bateau)

DIRNA-EAU

Il ressort assez clairement que la commission ne souhaite pas une focalisation exclusive sur la
pratique agricole. L’influence de I'utilisation de PPh en agriculture sur la qualité des eaux souter-
raines est clairement démontrée, ce qui ne nous semble pas, a notre connaissance, étre le cas
avec des utilisations particulieres de produits biocides.

Il faut donc prendre garde a ce que cette approche élargie n’ait pas pour effet de disperser les
responsabilités et nuire a I'efficacité du projet. Il serait bon d’étayer ces risques par des chiffres
(études ciblées), ceci afin de viser a I'efficacité des mesures a prendre, qui peuvent se réveler
trés lourdes administrativement, vu la diversité des usages et des secteurs touchés.
L’enregistrement de tous les PPh et PB nous parait étre une tache complexe et lourde adminis-
trativement. L’implication des fabricants pour tenir a jour un indice des substances actives pro-
duites pourrait étre un indicateur suffisamment pertinent et plus « simple » a obtenir.

En ce qui concerne la protection des eaux souterraines, il pourrait étre plus efficace de concen-
trer le suivi et des mesures ciblées au droit des nappes phréatiques stratégiques utilisées pour
I'eau potable, ou alimentant des écosystémes proche de I'état naturel.

LChim, art. 11a DIREV:
La mise sur le marché selon le droit chimique peut concerner soit les fabricants, les importateurs
ou les distributeurs. Afin de garantir des informations aussi fiables que possible et afin d’éviter
les doublons, le texte devrait préciser auprés de quels acteurs ces données doivent étre collec-
tées.

LChim, art. 11b DIREV :

Cet article propose un systéme de notification dans le cadre duquel les utilisateurs profession-
nels et commerciaux enregistrent chaque utilisation de produits biocides. D’apres le rapport ex-
plicatif, ces données doivent comprendre des informations sur les substances actives, leurs
quantités, I'heure, les lieux/zones et les objets traités. Il n'est pas destiné a étre limite a certains
types de produits ou a certaines applications.

Les produits considérés comme des produits biocides sont utilisés par de trés nombreuses en-
treprises industrielles, commerciales et artisanales. |l s'agit, par exemple, de la désinfection des
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begriindung / Bemerkung
Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques
Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni
legge
mains, des appareils et des surfaces dans les secteurs des soins de santé et de l'industrie ali-
mentaire ou dans le domaine du nettoyage. Les formulateurs de produits de toutes sortes
(agents de nettoyage, peintures, adhésifs, etc.) seraient également concernés par I'obligation
d'enregistrement.
On peut supposer que les nombreux utilisateurs de produits biocides, qui ne sont pas conscients
d‘utiliser de tels produits, ne connaitront pas I'obligation d'enregistrement ou ne seront pas suffi-
samment compétents pour I'enregistrement.
Méme si toutes les utilisations étaient enregistrées de maniére disciplinée, nous sommes d’avis
qu’il ne serait guére possible d'en tirer des informations concrétes sur le risque d'une utilisation
particuliére, mais tout au plus des informations sommaires. Les avantages apportés par cette
disposition ne sont donc pas évidents.
Du point de vue de I'application, il convient de relever que les autorités chargées de I'application
ne seraient pas en mesure de faire face a l'application de cette obligation d'enregistrement.
LChim DGAV : DGAV : .
Art. 11b, al 1 Intégrer ['utilisation privée : Si nous voulons réduire les risques liés a I'utilisation des pesticides, les privés doivent étre inté-
1 La confédération gére un sys- | grés dans la démarche.
téme d’'information visant a re-
censer I'utilisation des PB par
les utilisateurs professionnels,
commerciaux et privés.
LChim DGAV : DGAV :
Art. 11b, al 2 Intégrer I'utilisation privée : Si nous voulons réduire les risques liés a I'utilisation des pesticides, les privés doivent étre inté-

Quiconque utilise des PB a titre
professionnel, commercial ou
privé doit saisir toutes les utili-
sations dans le systeme
d’'information.

grés dans la démarche.
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

“Le Conseil fédéral régle en
particulier:

a. laforme durelevé et les
délais de livraison des
données;

b. la structure et le cata-
logue de données;

c. laresponsabilité pour le
traitement des données;

d. les droits d’acces, no-
tamment I'étendue des
droits d’accés en ligne;

e. les mesures organisa-
tionnelles et techniques
nécessaires pour assu-
rer la protection et la
sécurité des données;

f. la collaboration avec les
cantons;

g. les délais de conserva-
tion et de destruction;

h. Il'archivage.

Le Conseil fédéral devrait se voir donner la compétence d’édicter des dispositions d’exécution
sous I'angle de la protection des données, comme cela est le cas pour le systeéme d'information
visé a I'art. 165f°° LAgr (cf. art. 165g futur et actuel LAgr). Il conviendrait dés lors d'ajouter un
alinéa d’'une teneur similaire a celle de I'art. 165 g LAgr. '

LAgr
Rapport 2.3 (page 19)
Rapport 4 (page 23)

Art. 6b, al 1 etal 2

DGAV :

Les risques pour I'étre humain,
les animaux et 'environnement
liés a l'utilisation de produits
phytosanitaires doivent étre
réduits et la qualité de 'eau
potable. Des eaux de surface et
des eaux souterraines soit étre
améliorée. Les risques dans les
domaines des eaux de surface

DGAV :

Il faut se limiter & cet unique objectif pour 2027, qui est déja trés ambitieux, et a la définition
d’'une méthode (Proposition de la majorité).

Une amélioration notable dans les eaux de surface peut étre attendue. En ce qui concerne les
eaux souterraines, une absence de toute trace de produit chimique est irréaliste. La notion de la
qualité de I'eau doit s’aligner aux normes qui correspondent a un seuil spécifique de risque, par
substance ou mélange de substance.

Le terme « habitat proches de I'état » doit étre remplacé par « milieux naturels » an analogie a la
LAgr et la LPN.
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et des milieux naturels habitats

DIRH-DGMR

La DIRH-DGMR propose que
I'objectif vise également
'ensemble des aménagements
verts publics et privés.

DIREV :
Nous soutenons les propositions
de la minorité pour les 2 alinéas.

A contrario : la DGE-biodiv soutient par ailleurs le fait que les objectifs de réduction doivent
viser non seulement les eaux de surfaces, mais aussi les habitats proches de I'état naturel qui
de par leur étendue sur le territoire jouent un role clé dans la conservation de la biodiversité.
Plusieurs prairies semi-naturelles se voient en effet concernées. En raison de leur role réservoir
pour I'entmofaune et par voie de conséquences sur les autres espéces de la chaine alimentaire,
I'objectif de réduction des pesticides pour ces habitats est vital.

DIRH-DGMR

La DGMR soutient le fait que les objectifs de réduction d’utilisation de PPH et de PB s’étendent
au-dela des eaux souterraines et de surfaces. En effet, ces objectifs doivent aussi viser les habi-
tats proches de I'état naturel ainsi que tout type d'aménagements verts publics et privés. Ce
n'est qu’ainsi que nous pourrons atteindre globalement I'objectif de diminution de 50% en 2027
et 70% en 2035.

DIREV :

| Nous soutenons l'inscription d'une trajectoire de réduction chiffrée pour les produits phytosani-

taires dans la loi sur I'agriculture et soutenons la proposition de la minorité.

D’une maniére générale, les efforts visant a réduire les risques liés a l'utilisation des produits
phytosanitaires sont & soutenir. Il nous parait toutefois important qu’un indicateur concret tel que
proposé par la minorité de la Commission soit défini afin de contréler I'atteinte des objectifs
fixés.

DIRNA-EAU

Nous soutenons globalement l'inscription d’objectifs chiffrés de réduction de 50% des risques
lies a I'utilisation de produits phytosanitaires. En ce qui concerne les eaux souterraines, nous
comprenons mal d’ou vient ce chiffre de diminution de 50%. Est-il basé sur un constat
d’atteinte provenant du réseau NAQUA? Dans certaines régions ciblées abritant des nappes
phréatiques d’'importance stratégique, la diminution du risque devra étre beaucoup plus ambi-
tieuse, compte tenu des valeurs mesurées dans certaines nappes, qui dépassent parfois de 10x
les objectifs de qualité. Une attention particuliere devra étre prise en choisissant des indicateurs
permettant de cibler les résultats en fonction des enjeux pour I'approvisionnement en eau po-
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table. Quel sera le lien avec la LEaux et les instruments de protection des eaux des Cantons
(aire d’alimentation Zu). Des mesures particuliéres sont-elles prévues pour soutenir et financer
la diminution du risque dans les aires Zu ?

LAgr DGAV : DGAV :

Art. 6b, al 3 Supprimer L'art 6b, al 1 définit d&ja les domaines a risque visés. Cet alinéa, qui laisse trop d'interprétation,

doit étre supprimé.

LAgr DGAV : DGAV :

Art. 6b, al 4 Les-interprofessions-prennent Nous soutenons la proposition d’intégrer les professions. Par contre, les interprofessions ne
Avec le soutien des secteurs disposent pas des bases légales nécessaires et ce n’est pas leur role de prendre de telles me-
et des branches de produc- sures. Leur réle est de collaborer activement, de s’engager d’une maniére constructive et ils
tion, de la transformation et doivent faire le lien entre la Confédération et leurs membres notamment en terme de communi-
de la distribution concernés, cation.
le Conseil fédéral élabore et
arréte des mesures définies en | DIRNA-EAU :
fonction des risques identifiés Attention au lien entre les mesures proposées par les interprofessions, et appliquées uniformé-
en-question-et-fontréguliere- ment par secteur d’activité, et les mesures ciblées imposées par les autorités en charge de la
mentrapport-a-la-Confédération | protection de I'environnement (LEaux, art 47 OEaux)). Clarifier afin de ne pas créer de confu-
sur-la-pature-etles-effetsdes sion.

LAgr DGAV :

Art. 6b, al 5 Supprimer

LAgr DGAV : DGAV :

Art. 164b
Ajouter les importations paral- Les PPh et PB provenant des importations paralléles doivent également étre enregistrés.
leles

LAgr DGAV : DGAV :

Art. 165f°°, al 1 La Confédération gére un sys- Il est impérativement nécessaire d'inclure les utilisateurs privés des produits phytosanitaires et

téme d'infirmation visant a re-
censer I'utilisation des produits
phytosanitaires et des biocides

des biocides, sans quoi les informations obtenues sur leurs utilisations seront insuffisantes.
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par les utilisateurs profession-
nels, commerciaux et privés.

LAgr ‘
Art. 165, al 2

DGAV :

Les données enregistrées dans le systéme d’information doivent étre coordonnées avec les
exigences existantes dans le cadre des paiements directs et des labels privés. Afin d’assurer
une simplification administrative, les exigences actuelles doivent étre remplacées par les enre-
gistrements dans ce futur systéme d’information.

Rapport explicatif, ch.
21.2.et2.2.1. Exi-
gences en matiére de
qualité des eaux souter-
raines (OEaux)

DIRNA-EAU :

L’approche qui consiste a distinguer les métabolites dits « non pertinents », est ambigtie et a pu
conduire a de nombreuses erreurs d’appréciation. Les exemples récents sur les métabolites du
chloridazon et du chlorothalonil le démontrent.

Nous sommes d’avis qu’'une application plus stricte des exigences chiffrées de 'OEaux, fixant
des valeurs limites de 0.1 microg/I pour chaque substance, y-compris les métabolites, dans les
eaux souterraines répond mieux au principe de précaution.

La procedure d’homologation revét une importance cruciale. Cependant, es instances
d’homologation auront inévitablement un temps de retard sur I'apparition de nouvelles subs-
tances métabolites. D’ou la nécessité de ne pas appliquer le principe de précaution de maniére
un peu trop souple, et de supprimer la notion de « non pertinence ».

DIRH-DGMR

Il convient d’appliquer la méme valeur limite pour les métabolites dits « pertinents » et « non
pertinents », compte tenu de I'apparition constante des nouvelles substances métabolites. Par
ailleurs, 'homologation actuelle se base sur les effets isolés de chague substance, et non sur les
effets des mélanges entre ces substances. Compte tenu de cet effet « cocktail », étudié depuis
de nombreuses années, nous préconisons d’appliquer un principe de précaution strict.

Rapport explicatif, ch.
2.1.3. utilisation privée

DIRNA-EAU

L'usage de désherbant pour places et chemins privés n’est pas autorisé (ORRChim). Or, cette
base légale est largement méconnue. Une action de communication serait d’'une grande efficaci-
té.
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Staatsrat

¥ _ 2020.01842
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CANTON DU VALAIS
KANFON WALLIS
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Sténderat LRy
Kommission fiir Wirtschaft und
Abgaben
CH-3003 Bemn
Unsere Ref. SCA/GD/nnr
thre Ref. BLW
Datum 13 mar 20

Beilage
Kopie an

Vernehmlassung iber den Vorentwurf zum Bundesgesetz liber die Verminderung der
Risiken durch den Einsatz von Pestiziden

Sehr geehrter Herr Kommissionsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Fir die Mdglichkeit, uns zur parlamentarischen Initiative 18.475 «Das Risiko beim Einsatz von
Pestiziden reduzieren» &ussern zu kdnnen, danken wir lhnen bestens. Gerne lassen wir lhnen
hiermit unsere dieshezligliche Stellungnahme zukommen,

Die vorliegende parlamentarische Initiative definiert ergénzend zur Botschaft zur Weiterentwicklung
der Agrarpolitk ab 2022 (AP22+) und zum bestehenden Aktionsplan Pflanzenschutzmittel des
Bundesrates wichtige zusétzliche Instrumente, um die Belastung der Umwelt und damit auch der
Lebensmittel und der Bevélkerung mit Pestiziden zu reduzieren. Die verbindliche Festlegung der
Risikoreduktion gemdass Aktionsplan PSM entspricht den Erwartungen der Bevolkerung. Wir
begriissen das Absenkziel auf 50% bis 2027 ausdriicklich. Insbesondere fiir die Landwirtschaft
bedeutet das definierte Absenkziel eine grosse Herausforderung. Um dieses Ziel zu erreichen,
kommt der landwirtschafilichen Forschung eine enischeidende Ralle zu, und es gilt, deren Mittel
entsprechend zu verstarken.

Im beiliegenden Antwortformular erhalten Sie die Einzelheiten unserer Stellungnahme.

Fur weitere Auskiinfte stehen wir lhnen gerne zur VerfUgung. Wir versichern Sie unserer
vorziiglichen Hachachtung.

Im Namen des Staatsrates

Der Prasident

cstop e Darbel Y )

Antwartformutar
schriftqutverwaltung@blw.admin.ch

Place de la Planta 3, CP 478, 1851 Sion
Tél. 027 606 21 00 - Fax 027 606 21 04
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Par courriel :
schriftgutverwaltung@biw.admin.ch
Monsieur Christian Levrat
Commission de I'économie

et des redevances

3003 Berne

Consultation relative a I'avant-projet pour la mise en ceuvre de l’iv. Pa. 19.475 « Réduire
le risque de I'utilisation de pesticides »

Monsieur,

Le canton de Neuchétel soutient I'inscription dans la loi des objectifs généraux du plan d’action
national sur les risques des produits phytosanitaires (PPh). Il soutient également la volonté
d’appliquer la réduction des risques aux autres produits, tels que les biocides (PB), ainsi qu’aux
autres utilisateurs.

Par ailleurs, des objectifs de réductions chiffrés dans la loi doivent étre adoptés non seulement
pour les PPh dans I'agriculture, mais également pour les PB et les autres utilisateurs de ces
matieres actives. La proposition majoritaire de réduire les risques des PPh dans I'agriculture
de 50% d'ici 2027, en cohérence avec le plan d’action national, semble réaliste. Une réduction
plus forte a long terme n’est pas envisageable avec les connaissances actuelles et, selon des
études scientifiques, déboucherait sur une diminution importante de la sécurité de
I'approvisionnement.

Concernant 'appréciation des risques, nous privilégions les indicateurs plutdt que la méthode
utilisée afin de mesurer I'atteinte des objectifs. Le canton de Neuchétel soutient I'avis que,
pour étre crédibles, des indicateurs pertinents des risques devront étre développés et
mesurés.

La création d’une base légale pour la récolte des données liées a la vente et a I'utilisation des
PPh et des PB est a saluer. Il faut cependant éviter une surcharge administrative pour les
branches et les cantons qui pourrait étre contreproductive en matiére de précision des
données. Des synergies avec des déclarations déja obligatoires, comme pour les PER, seront
a trouver. D’autre part, il est aussi important d’intégrer tous les produits a risques dans la base
de données, méme s'ils sont considérés comme « biologiques », tels le cuivre par exemple.



Veuillez trouver ci-joint notre prise de position en détail dans le questionnaire prévu a cet effet.
En vous remerciant de I'attention portée a la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

Neuchétel, le 13 mai 2020

Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, La chanceliéere,
A. RIBAUX S. DESPLAND

Annexe mentionnée.



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Reéduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione République et canton de Neuchétel

Adresse / Indirizzo Chateau

2001 Neuchatel

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Neuchétel, le 13 mai 2020

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fiir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier €lectronique a

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci
beaucoup.

Viinvitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.




Aligemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Le canton de Neuchatel soutient I'inscription dans la loi des objectifs généraux du plan d’action national sur les risques des produits phytosanitaires (PPh). Il
soutient également la volonté d’appliquer la réduction des risques aux autres produits, tels que les biocides (PB), ainsi qu'aux autres utilisateurs.

Par ailleurs, des objectifs de réductions chiffrés dans la loi doivent étre adoptés non seulement pour les PPh dans I'agriculture, mais également pour les PB
et les autres utilisateurs de ces matiéres actives. La proposition majoritaire de réduire les risques des PPh dans I'agriculture de 50% d'ici 2027, en cohérence
avec le plan d’action national, semble réaliste. Une réduction plus forte & long terme n’est pas envisageable avec les connaissances actuelles et, selon des
études scientifiques, déboucherait sur une diminution importante de la sécurité de I'approvisionnement.

Concernant I'appréciation des risques, nous privilégions les indicateurs plut6t que la méthode utilisée afin de mesurer I'atteinte des objectifs. Le canton de
Neuchatel soutient I'avis que, pour étre crédibles, des indicateurs pertinents des risques devront étre développés et mesurés.

La création d’'une base Iégale pour la récolte des données liées a la vente et a I'utilisation des PPh et des PB est a saluer. Il faut cependant éviter une
surcharge administrative pour les branches et les cantons qui pourrait étre contreproductive en matiére de précision des données. Des synergies avec des
déclarations déja obligatoires, comme pour les PER, seront a trouver. D'autre part, il est aussi important d’intégrer tous les produits a risques dans la base de
données, méme s'ils sont considérés comme « biologiques », tel le cuivre par exemple.
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Bemerkungen zu einzeinen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 11a, Titre, LChim

Obligation de communiquer con-
cernant les produits biocides et
de produits phytosanitaires

Voir remarques générales

Art. 11a, al. 1, LChim

Quiconque met sur le marché
des produits biocides ou des
produits phytosanitaires est
tenu de communiquer a ce pro-
pos des données a la Confédé-
ration.

Idem

Art. 11b, Titre, LChim

Systéme d'information centralisé
relatif a I'utilisation de produits
biocides et de produits phyto-
sanitaires

Idem

Art. 11b, al. 1, LChim

La Confédération gére un sys-
téme d'information visant a re-
censer |'utilisation des produits
biocides ou des produits phy-
tosanitaires par les utilisateurs
professionnels, et commerciaux
et privés.

Idem

Art. 11b, al. 2, LChim

Quiconque utilise des produits
biocides ou des produits phy-
tosanitaires a titre profession-
nel ou commercial doit saisir
toutes les utilisations dans le
systeme d'information.

Idem

Art. 253, Titre, LChim

Réduction des risques liés a
I'utilisation de produits biocides
et de produits phytosanitaires

Idem
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 254, al. 1, LChim

Les risques pour I'étre humain,
les animaux et I'environnement
liés a I'utilisation de produits bio-
cides ou de produits phytosa-
nitaires doivent étre réduits et la
qualité de I'eau potable, des
eaux de surface et des eaux
souterraines doit étre améliorée.
Les risques dans les do-
maines des eaux de surface et
des habitats proches de I'état
naturel ainsi que les atteintes
aux eaux souterraines doivent
étre réduits de 50 % d’ici 2027
par rapport a la valeur
moyenne des années 2012 a
2015.

Idem

Art. 254, al. 2, LChim

Abroger et remplacer par

Les risques dans les do-
maines des eaux de surface et
des habitats proches de I’état
naturel ainsi que les atteintes
aux eaux souterraines doivent
étre réduits de 50 % d’ici 2027
par rapport a la valeur
moyenne des années 2012 3
2015.

Idem

Art. 253, al. 3, LChim

Le Conseil fédéral définit un
indicateur au moyen duquel la
réalisation des objectifs

au sens de I’al. 1 est calculé.

Idem




Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 253, al. 5, LChim

Les interprofessions prennent
des mesures définies en fonc-
tion des risques en

question et font réguliérement
rapport a la Confédération sur
la nature et les effets

des mesures qu’elles ont
prises.

Voir remarques générales

Art. 25a, al. 6, LChim

Le Conseil fédéral peut dési-
gner les interprofessions.

Idem

Art. 254, al. 7, LChim

S’il est prévisible que les ob-
jectifs au sens de I'al. 1 ne se-
ront pas atteints, le Conseil
fédéral prend les mesures né-
cessaires, au plus tard deux
ans avant I’echéance du

délai, notamment en révo-
quant I'autorisation des subs-
tances présentant des risques
particulierement importants.

Idem

LAgr

Intégration dans la LChim

Les différents objectifs étant couverts par les modifications proposées de la LChim, la LAgr
n‘a pas besoin d'étre modifiée en paralléle.
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A

@ REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Genéve, le 4 mai 2020

POST TENEQRAS LUX

Le Conseil d’Etat

Conseil des Etats

2250-2020 Commission de I'économie

et des redevances
Monsieur Christian LEVRAT
Président

3003 Berne

Concerne : 19.475 é Iv. pa. CER-CE. Réduire le risque de l'utilisation des pesticides —
Ouverture d'une procédure de consultation

Monsieur le Président,

La consultation de votre commission du 10 février 2020, relative & I'objet précité, nous est
bien parvenue et a retenu toute.notre attention. En rendant les objectifs definis dans Plan
d'action visant & la réduction des risques et a l'utilisation durable des produits phytosanitaires
contraignants, ce projet de loi répond aux préoccupations de la population au sujet des
pesticides utilisés en agriculture.

Toutefois, nous estimons que le texte proposé doit avoir un champ d'application clair par
rapport aux substances concernées. En effet, les termes de “pesticides", "produits
phytosanitaires" et "biocides" sont utilisés alors gqu'ils comprennent parfois des substances
qui s'éloignent de Il'objectif final visé par ce projet de loi. Il faudrait par conséquent définir
clairement les catégories de substances qui sont concernées par ce projet de loi.

Ce projet de loi s'articule sur les pesticides et la réduction des risques afférents. Ces
pesticides peuvent étre utilisés comme produits phytosanitaires (PPh) dans I'agriculture, soit
comme produit biocide dans de multiples autres usages. |l nous parait trés cohérent qu'une
vision globale puisse étre obtenue pour les substances utilisées dans divers domaines afin
que le risque global soit diminué. Avoir une action que sur un seul type d'usage, l'agriculture,
n'est que partiel et ne serait pas pertinent pour une diminution du risque.

Par conséquent, nous estimons que tous les pesticides, qu'ils soient utilisés en tant que
produit phytosanitaire ou en tant que biocide, doivent étre soumis aux mémes regles
relatives a l'obligation de communiquer, au systéme d'information visant a recenser leur
utilisation ou encore vis-a-vis des objectifs de réduction des risques.

Concernant la mise en place d'un systéme d'information pour suivre [utilisation des
pesticides (produits phytosanitaires et biocides), nous insistons sur l'exigence que ce soit
bien la Confédération qui mette a disposition |'application informatique et que ce soient les
professionnels qui renseignent ces données. En effet, le canton n'aura pas les moyens
d'effectuer ce travail et il ne doit pas étre partie prenante. En outre, cet outil devra faciliter le
travail administratif des agriculteurs utilisateurs et non pas |'alourdir.



Pour I'utilisation des PPh en agriculture, nous soutenons l'implication des interprofessions
mais également de la recherche agronomique, deux acteurs clés pour atteindre les objectifs
ambitieux de réduction des risques liés a |'utilisation des PPh. Néanmoins, nous insistons sur
le fait que l'identification des risques et les indicateurs associés doivent étre effectués par la
Confédération en collaboration avec les cantons. Une fois I'objectif fixé, c'est effectivement
aux interprofessions de définir les moyens d'y parvenir et de proposer des actions concrétes,
au besoin avec le soutien de la Conféderation.

Vous remerciant de l'intérét que vous porterez a ces lignes, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, & I'assurance de notre considération distinguée.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

Le président :

Antonio Hodgers

Annexe : formulaire complété pour la prise de position des cantons

Copie & : schriftgutverwaltung@blw.admin.ch




‘dnodneaq
123U ‘99UBAR,(] "[IEARI] a130U Juswapuelb erapjoel anbiuot199]9 19111N03 Jed PIOAA JELLIO UD 1I0AUD U Yo uiwpe ma@bunyemisanbyuyos
e anbiuo1o9ie Jeuinoo jed no auleg £00E ‘Go) assensbinquaziemyos ‘ainynolube,| ap feeps) 80Ol 8 48unod Jed ‘voisod sp asud s1j0A JeAoAUS P 10J91

oinjeubis 1o sleq

¢ oAgURD L1z |

Z SlIA-OP-1C10H 9P 8Ny | S assaipy’

9A2U9LD) 9p uojues }2 anbyjgnday |

«Sopronsad ap uopesijin,| op anbsui 9] a1INPYY,, G/1'61
‘ed “Al| 9p 8JANS ud asiw e] unod jafoad-jueAe,| e aAI3e|a1 UOEYNSUOY)




9T

‘$811ESSe09U SARIUSLIS|ILOD SSINSaL S8 JIULSP Sp UOHBISPIUOD B © sioje eipusipedde |1 ‘eouesyos na| e sluisye sed Jusiels,u spoafqo

S99 IS "UOHBISPSILOD B 8P USIINOS 8| D9AE Uj0Sa] Ne 'SS}RI0Ucd Suojoe sep Jasodoud ap 18 Jiuanied Ap suafow s9] Juyap op suoissajoldisul xne JuaLy
-BA08YS 159,09 ‘o1 1195(q0o,| S10) BUM "SUCILED $3| DDAE UOIEIOME|00 US UONEIDPUOY Bl Jed SBNosys 2.9 JUSAIOP SID0SSE SINsjeoipul s8 @ senbsu sep
UONEDYRUSPL| SNb J1B) 9] INS SUCISISUI SNOU ‘SUIOWUBSN "Udd SOp UoREs| N, B s3|| senbsi sap uononpsl op xnegiquie syiosigo sof sipuielie Jnod sop sinay
-oB Xnap ‘anbiwouociBe ayosseyds! g Juswioebs siew suoissajoidiail sap uonealdul,] JUSiIsHo) suouanos snou ‘anynaube us Ydd ssp uonesyin, inod

pinoje | sed uou 12 SINaleSN sinaynaube sap JIBASIUILIRE [IBARY) 3| JOY|198) BIASD

INo 199 ‘anno ug -sueuasd siued a9 sed JOP aU || 18 [leA_s 80 J8njoayse,p susfow sa| sed eineu uojueD 9f ‘1ays ug 'ssguuop $90 Jusublesual Inb sjeu
-uoissayoid $9]J10S 20 anb 1o SaIBSS09U SIANC S3] UoRISOdsIP B eRaw 1o addopAgp Inb UoRIEPajLOD €| UsI] JI0S 92 onb Inod SUOSISUI SNOU S1049IN0} UK
-eiopaiuon) By Jed (sepioolq 10 sasnenuesojiyd sinpoid) sepionsed sep uonesinn,] aJANS Inod uoneuuoul,p awglsAs un,p edeld Ua asiul Bf SUOUSINOS SNON

‘saibal sene,p g SIWNos al1g jusielnod sisiuiep $99 anb stew ‘sanbsit 8] JenUIIP B JUBSIA SUOIJOE S3pP JI0A
-o1d uswelebs Jelpne; |Lnb SIAEP SBWWOS SNOU ‘JUsWauUoNIAUZ, NS 1oedull un JioAe Jusiesnod Inb siew ‘sepioisad sap sed Juos au Inb sapioolq s8] Jnod

"s8PI90Ig aWwoD sapionsad sop uonesiin, nod snbydde ang Juswelebo 1op %05 ap senbsu

sop uonnuIIp ap 1oafgo un ‘onbinod 158,0) 'senhbsy sap UORONPLI Op 41020 SBP SIA-B-SIA 2100US NO UOIESHIIN IND| JOSUDD3) g JUESIA UOIBWLIOIULP
swaishs ne Jenbiunwituoo ap uonebiqo | & seAlelal 9|02l SeWsW XNe SILNCS 819 Juaalop 'spioolg enb Jue) ue no axeluesolAud ynpoid anb jue) ue ses
-ijgn Juaios s|Lnb ‘seponsad s8] snoj snb SUOCWNSS Snou ‘Jusnbasuod Jed enbsu np uolnuiwip sun nod Jusuited sed aig-ined Yeles au Je |Biled enb jsau
abesn,p adA} |nes un Ins @nb UORTE BUN JIOAY “SNUIWIP Jos [qo(6 anbsii 8] enb uye soulELIOP SISAIP SUEP $89SI|IIN S8oUBsqns $8| Jnod anusigo ang assind
ajeqo|b uotsIA sun,nb Juaeyoo sai) jiered snou || 'sebesn sanne ssjdinw ap suep apvolq INposd alwwod Jos ‘aunynouibe suep (Udd) saueluesojiuyd
sjinpoid awwos sosiin 2119 Jueanad saponsad so0) "sjusigye senbsu sap uononpal el 1@ sepionsad sei ns Juswalsnl sinome,s 10f ap jefoid 82 'snou uoRS

‘ole}
-juesoiAyd Jinpoid SWwWod No apINoIg SWILIOD S8aslin JuIos sejjs,nb ‘anbijdde,s (0] sned sojjenbsa| thod seoueisqns Sap SARSNEYXS B)Si| BUn aXauuUe aun
suep Jaubsiui 1o 10] ap 18loid 80 Jed sopulesuoD Juos Inb seouelsgns ap souo69IEd Sof JuswWaNeD Jiuyep Juenbasuod Jed eipne; || o] ap 12fosd 80 Jed gsia

feuy Jnoalqo, ep weaublog,s Inb saouelsgns sap sioped Jusuuaidwiod s,nb s10[E $9SKIN JUOS ,S8pioolq, 18 saleluesolfyd syinposd, ‘ sepiogsad, ep sawls)

$9| ‘JauS U 'S32UIa0U0D saouEelsqns xne Joddes sed siepo uoneoidde,p dweyd un JioAe Jop 9sodold aixe] 9] enb siojeInc] suowise snoN ‘seponsad sep
uonesin, & say senbsu sap uolnuiwip Sp aI3ew us uoileindod ej g poj [eubls un Jsuuop ep S1Bld S8p {I9SUOD) NP PIUCIOA B sucnies snou ‘gnquessid ug

“UOIB]|NSUOD 8J30A 8P SUQIZISWDS SNOA STION

INaisSuUoly ‘Swiepen

:sajelguafl sanbiewiay




9/e

(sanejuesojiyd no sap1d
-o1q syinpoxd) sapisisad
ap uoesyiin g Jieal asijel
sajelauab sanblewsal oA -Ua% UONBULIOIULP 3WRSAS 8L ‘gLt vy

‘sasiwisue}

2119 JUBAIOP S8||9 SoUE]
-sul @j|enb & 18 JISIes g Juos
sopuuocp sofenb Jeynoped
snssap-1o sanbiewsal Joa uo a|Bal |eigpgy 19SU0D @ Zle ‘el Wy

¥ @Xouue SUBp S9! oS
s$9LIaoU0D sapionsad se
*UORBISPSIUOY) B| B S29UUop
sap sodoid 22 e senbipulp
nuaj 158 sanejuesojiyd no
sop1201q sjnposd sunuosd
sasijin sapionsad sop
snssap-10 senbiewsi JIoA | gUolew g} ins Jaw anbuoaing Le ‘et uy

X oXauue,| suep SIS JUOS SaUISoU0D sapioisad saT

‘uoneodde,p sdweypd o] 4ns synbiquie,p sed Jig A, L,Nb ULE SXsUUE auN suep saisjjuos | "sanepuesojAyd no sapio
S3UIB0U00 SBpIoNsad S8 SNOj 3o SISO JUOS apionsad UONOE sun jueke sepioolq so| Sineg | -0lq sUNposd aWwod S9s
-1 sapionsad saf JUBUISD

Noy 1S9  Jenbiunwiwos, suLe) a7 -u0o Jauuourp uolebigqo: SILeLl MY

. senbiuyd sunpoad sof NS 000Z 21qLI299P G NP 107

sanbieway ; uogesynisnp uomsodoig 10] ‘eauj|e ‘S]2INy

S9|21ME Sjuasoyip xne yoddel jed sanbieway




oy

-anbiun Jeseq g ¢, snbiuoi(o no 9nbie SJ0IX0] /, SIUBAIA SOLWSIUEDIO 89| Snoj ¢, UIBUINY aNg,|
SI9AUS BJI0IX0 | “o10IX0] Jed npusius 1se inb 80 Juysp elpney || ‘sIngjjie Jed "uonensn|| ayeued
BUN JUOS US SIJI[OGEIDU $95 12 (IUOJBLUI0IOND Ne 3 SawDiqold s JuaswauucAuS aljou
suep sejue)sisiad s31] SS0UR)ISQNS $I| J9AER Jueusasld ebejueaep a2 Inej |1 19 sanbynusios
SaUBANOISP SSP UDHOUO) U JanjoAg Inad S0uUBisans sun,p 33101X0] B JUSWaUUCIIAUS | SUBD
spnpold sap souesisiad e| ap 91dwos Jus) ISSNe JuSiEIASp (Uoisodxs x gJo1xo) X gyuenb)
snbsu np uolesugoEleD B Inod sosiin SINSldel S87 "SUOJUBD S8| D9AR UONRIOQR|ICO Us uoi
-elopaiuoy) e| Jed 29si|eal 2119 HOp SYdIewop 1o onb SUCWIISS SNON "SInSledlpulp uolesio
| & 10 senbsl sep UONESLISIORIED B B SHIE[D SJUSWSID SISAIP anbipul jyeoldxa Hoddel a7

sojelousb sanbiewas JIoA

"sal0lBWwe
2119 JIOP S2UIBLIBIN0S XNEs
Sap }& 90BUNS 9p XNEes sap

‘ajgelod nes,| ap syEnb g

1@ sHnpal 2139 jJuanop (sasle)

-luesoiAyd no saplaolq
sunpould) sapsonsad sp
uonesiin,| e $21] JudWouUuos
-IAUD | 12 XNBWIUE S8 ‘uiew
-ny ang| 1nod ssnbsil s97

LB ‘BGZ WY

sajejeush sanbiewal JIoA

‘saneynuesoihyd no sspio
-0Iq spnpoud sap uonesyan,|
e $3|| senbsu sop uonanpay

el ‘86z Wy

sojelousl senbiewial JIOA

uoy

-eluIojulLp SWglsAs of suep
SuOHEs|HIN $9] $5IN0Y JiSiES
1ICP [EIDISWILICD NO [SUUOISSS)
-oid ann e (sanepuesojiyd
no sapioolq sunpouad) sapid
-3sad sap es|3n snbuocdnp

T ‘qLL Uy

-ajiewd uononpold g Ins aouBu
-UOpJO| Bp SUSS NE SaINNS Sep SJUSLWSHES Sap Jejyed np uonesies) e} Joy|ioe) ap spswiad
1o S[CoIbE obESh | € SidEpe JusWaiieIed 110S awalsAs 9| anb ajgesuadsipul u00-1ed BISS ||

sojelougb senbiewial JoA

X axauue,[ suep saisl| Juos
sgulasucd sepiansad saq
"XNEIDIBILIOD 19 S[BUUCIS
-sojoud singjesin sof Jed
(saliepuesojhyd no sap1a
-01q synpoad) sopionsad
Sap uonesHin,] Jasusoal e
JUESIA UOBULIOIUL P SWBISAS
un au2b uonelgpRILOD B

L ‘qLl 1y

sonblewsoy ; uonesynsne

uonisodoid

10] “B3UI[E “3|2UY




9/s

WIYDT Bl 8P Bl "UY SUBP SNoUl JBD SIESSI09U Shid

Jawuddns v

T+ LBGreL Uy

WIYDT | 1B BGZ S0, NS SIBUSWIWOD 1o SS[EIpUub SaNDIBWial S| JIOA

JonuiolRl

q9 Uy

AMYINouBE,| INS 661 1AL 67 NP 107

‘P ELL UV JOA

sau
-182U00 sapronsad sop alsI

1980 B X exeuuy

| BSUIR, B 1USP 189 %06 8P J199lqo, 1ed sfinul 159 (g aue e

SoRbsSH-59p

q 18| 'z 18 'egz My

senul
JUSIOS Nofe JqI0 B JUSel sjauucissayoid sa) ted sagidope sainsauw $9| enb juepodul enbsu
un SSIXa || ‘OIRIU0D SED B SUB( "SP[[iEIep USI] S1R JeAap Jo anbea sl e)sal spolisw e

wiyD | e BGZ 201 INs al|EjUSWWIOD 19 sojelousb senbiewal llop

JuySp
[B12P3} [1I9SU0T) B ‘SuUojued
S3f D9AR UOIIRICGR|]0D U

T 'le‘esg yy

‘ainynoube | suep anejuesoiiyd synpold SWWOD SPSIHN XNBD B SBNR|ILUIS SISIUBUI
ap suNpal a2 uawaeha JUSAIOP SOPIooIg SWWod sosin sopoised s9| Jnod senbsi s97

JuBSIYINSUL JUSWAlIED Helas anbie 8]i01x0) Bl ©p NS Judt

‘GLOT B

ZL0Z saauue sap auuafow
inajea g| e yoddel Jed 7zoz
121,P %05 9P S3np3at ang
JUBAIOP SOUIBLIAINOS XNea
Xne sajuielie sa} anb isuie
[eanjeu 3e39,] ap soysold
sjejiqey sap 3o 90ey

-iNS 9p XNea sap SIuUlRWOp
s3] suep {sanejuesoyiyd
10 sapioolq synpoad) sap1o
-3sad xne s91| senbsu so

sonbseway ; ucedynsnp

uonisodold

to] ‘egulle @Y




9/9

-aJiewiLd uonanpoud
B} INS SOUBUUOPIO, 9P SUSS NE S3INYNO SOP SUSWSYIEN] S3P JBIYED 3] J9s][e9) 9p aljswuad
1o sjooube abesn,| e sidepe uawsyeped yos swslsis o) anb aiessaosu anuod-led B1SS |}

WIYDT Bl 8P G 1 UV SUBP SNjoUl JED SIBSSS09U SN|d

Jawddns v

1By ‘e + 2L 1B ‘sgfG9L HY

sanbuiewsay ; uonesynsnp

uosodoid

10] ‘egug|e ‘2 ANUY




Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en ceuvre de l’iv. pa.
19.475 “Reéduire le risque de l'utilisation de pesticides”

Organisation République et canton de Genéve

Adresse Rue de 'Hotel-de-Ville 2

1211 Geneve 3

Date et signature

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de 'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup.




Remarques générales:

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre consultation.

En préambule, nous saluons la volonté du Conseil des Etats de donner un signal fort a la population en matiére de diminution des risques liés a I'utilisation
des pesticides. Nous estimons toutefois que le texte proposé doit avoir un champ d'application clair par rapport aux substances concernées. En effet, les
termes de "pesticides”, "produits phytosanitaires" et "biocides" sont utilisés alors qu'ils comprennent parfois des substances qui s'éloignent de I'objectif final
visé par ce projet de loi. Il faudrait par conséquent définir clairement les catégories de substances qui sont concernées par ce projet de loi et intégrer dans
une annexe une liste exhaustive des substances pour lesquelles cette loi s'applique, qu'elles soient utilisées comme biocide ou comme produit phytosani-

taire.

Selon nous, ce projet de loi s'articule justement sur les pesticides et |la réduction des risques afférents. Ces pesticides peuvent étre utilisés comme produits
phytosanitaires (PPh) dans I'agriculture, soit comme produit biocide dans de multiples autres usages. Il nous parait trés cohérent qu'une vision globale
puisse étre obtenue pour les substances utilisées dans divers domaines afin que le risque global soit diminué. Avoir une action que sur un seul type d'usage
n'est que partiel et ne serait peut-étre pas pertinent pour une diminution du risque. Par conséquent, nous estimons que tous les pesticides, qu'ils soient utili-
sés en tant que produit phytosanitaire ou en tant que biocide, doivent étre soumis aux mémes régles relatives a l'obligation de communiquer, au systéme
d'information visant a recenser leur utilisation ou encore vis-a-vis des objectifs de réduction des risques. C'est pourquoi, un objectif de diminution des
risques de 50% doit également étre appliqué pour |'utilisation des pesticides comme biocides.

Pour les biocides qui ne sont pas des pesticides, mais qui pourraient avoir un impact sur I'environnement, nous sommes d'avis qu'il faudrait également pré-
voir des actions visant a diminuer les risques, mais que ces derniers pourraient étre soumis a d'autres régles.

Nous soutenons la mise en place d'un systéme d'information pour suivre ['utilisation des pesticides (produits phytosanitaires et biocides) par la Confédéra-
tion, toutefois nous insistons pour que ce soit bien la Confédération qui développe et mette a disposition les outils nécessaires et que ce soit les profession-
nels qui renseignent ces données. En effet, le canton n'aura pas les moyens d'effectuer ce travail et il ne doit pas étre partie prenante. En outre, cet outil
devra faciliter le travail administratif des agriculteurs utilisateurs et non pas |'alourdir.

Pour ['utilisation des PPh en agriculture, nous soutenons fortement 'implication des interprofessions mais également |la recherche agronomique, deux ac-
teurs clés pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des risques liés a ['utilisation des PPh. Néanmoins, nous insistons sur le fait que l'identification
des risques et les indicateurs associés doivent étre effectués par la Confédération en collaboration avec les cantons. Une fois 'objectif fixé, c'est effective-
ment aux interprofessions de définir les moyens d'y parvenir et de proposer des actions concretes, au besoin avec le soutien de la Confédération. Si ces
objectifs n'étaient pas atteints a leur échéance, il appartiendra alors a la Confédération de définir les mesures complémentaires nécessaires.
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Remarques par rapport aux différents articles

Article, alinéa, loi

Proposition

Justification / Remarques

Loi du 15 décembre 2000

sur les produits chimiques

Art. 11a Titre

Obligation d'informer con-
cernant les pesticides utili-
sés comme produits bio-
cides ou phytosanitaires.

Le terme "communiquer” est flou.

Seuls les biocides ayant une action pesticide sont concernés et tous les pesticides concernés
sont listés dans une annexe afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur le champs d'application.

Les pesticides concernés sont listés dans I'annexe X

Art. 11a, al.1

Quiconque met sur le marché
des pesticides utilisés
comme produits biocides
ou phytosanitaires est tenu
d'indiquer a ce propos des
données a la Confédération.
Les pesticides concernés
sont listés dans I'annexe X

Voir remarques ci-dessus

Art. 11a, al.2

Le Conseil fédéral regle en
particulier quelles données
sont a saisir et a quelle ins-
tance elles doivent étre
transmises.

Voir remarques ci-dessus

Art. 11b, Titre

Systeme d'information cen-
tralisé relatif a I'utilisation de
pesticides (produits bio-
cides ou phytosanitaires)

Voir remarques générales
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Article, alinéa, loi

Proposition

Justification / Remarques

Art. 11b, al.1

La Confédération gére un
systéme d'information visant
a recenser l'utilisation des
pesticides (produits bio-
cides ou phytosanitaires)
par les utilisateurs profes-
sionnels et commerciaux.
Les pesticides concernés
sont listés dans I'annexe X

Voir remarques générales

Il sera par-contre indispensable que le systéme soit parfaitement adapté a l'usage agricole et
permette de faciliter la réalisation du cahier des traitements des cultures au sens de I'ordon-
nance sur la production primaire.

Art. 11b, al.2

Quiconque utilise des pesti-
cides (produits biocides ou
phytosanitaires) a titre pro-
fessionnel ou commercial doit
saisir toutes les utilisations
dans le systéeme d'informa-
tion

Voir remarques générales

Art. 25a, Titre

Réduction des risques liés a
I'utilisation des produits bio-
cides ou phytosanitaires.

Voir remarques générales

Art. 25a, al.1

Les risques pour ['étre hu-
main, les animaux et I'envi-
ronnement liés a I'utilisation
de pesticides (produits
biocides ou phytosani-
taires) doivent étre réduits et
la qualité de I'eau potable,
des eaux de surface et des
eaux souterraines doit étre
améliorée.

Voir remarques générales

Le rapport explicatif indique divers éléments relatifs a la caractérisation des risques et a la
création d'indicateurs. Nous estimons que cette démarche doit étre réalisée par la Confédéra-
tion en collaboration avec les cantons. Les facteurs utilisés pour la caractérisation du risque
(quantité x toxicité x exposition) devraient aussi tenir compte de la persistance des produits
dans I'environnement. La toxicité d'une substance peut évoluer en fonction des découvertes
scientifiques et il faut étre davantage prévenant avec les substances trés persistantes dans
notre environnement. Les problémes liés au chlorothalonil et ses métabolites en sont une
parfaite illustration. Par ailleurs, il faudra définir ce qui est entendu par toxicité. Toxicité envers
I'étre humain ? tous les organismes vivants ? Toxicité aigué ou chronique ? Se baser unique-
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Article, alinéa, loi

Proposition

Justification / Remarques

Les risques liés aux pesti-
cides (produits biocides et
phytosanitaires) dans les
domaines des eaux de sur-
face et des habitats
proches de I'état naturel
ainsi que les atteintes aux
eaux souterraines doivent
étre réduits de 50% d'ici
2027 par rapport a la valeur
moyenne des années 2012
a 2015.

ment sur de la toxicité aigué serait clairement insuffisant.

Les risques pour les pesticides utilisés comme biocides doivent également étre réduits de
maniére similaires a ceux utilisés comme produits phytosanitaire dans I'agriculture.

Art. 25a, al. 2

En collaboration avec les
cantons, le Conseil fédéral
définit:

Voir remarques générales et commentaire sur |'article 25a al. 1 LChim

La méthode reste trés vague et devrait étre bien détaillée. Dans le cas contraire, il existe un
risque important que les mesures adoptées par les professionnels ratent la cible et/ou soient
inutiles.

Art. 25a, al. 2, let. b

los obiactife deraduch
desrisques

La lettre b) est inutile car I'objectif de 50% est défini a I'alinéa 1

Annexe X a créer

Liste des pesticides concer-
nés

Voir Art. 11a et b.

Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture

Art. 6b

A reformuler

Voir les remarques générales et commentaire sur l'article 25a al. 1 LChim.

Art. 164b, al.1 + 2

A supprimer

Plus nécessaire car inclus dans Art. 11a de la LChim.
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Article, alinéa, loi

Proposition

Justification / Remarques

Art. 165f°s, al. 1-2 + 3, LAgr

A supprimer

Plus nécessaire car inclus dans Art. 11b de la LChim.

Il sera par-contre nécessaire que le systéme soit parfaitement adapté a I'usage agricole et
permette de réaliser le cahier des traitements des cultures au sens de I'ordonnance sur la
production primaire.
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Ju RA ‘lg CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hoétel du Gouvernement
2, rue de 'Hopital
CH-2800 Delémont

t+413242051 11
f+413242072 01
chancellerie@jura.ch

Hétel du Gouvernement — 2, rue de I'Hopital, 2800 Delémont

Office fédéral de I'agriculture
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berne

Delémont, le 21 avril 2020

Procédure de consultation relative 4 I'avant-projet pour la mise en ceuvre de P'iv. pa.
19.475 — Réduire le risque de I'utilisation de pesticides”

Madame, Monsieur,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a pris connaissance avec intérét du dossier
mentionné sous rubrique et vous remercie de l'occasion offerte, par la présente procédure de
consultation, pour exposer son avis.

Cette initiative répond & un véritable besoin de renforcer et clarifier la législation dans les domaines
des produits biocides et phytosanitaires. Par conséquent, nous vous remercions vivement de I'avoir
élaborée. Notre prise de position vous parvient par le formulaire ad hoc joint.

Dans l'intervalle, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de notre considération
distinguée.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET /\NT@N‘DMURA

(. . \"‘Q
AT R E) Y
=3 3 I | "(
ial Courtet \ |\ S Gladys Wlnklér Docourt
Président AR APACT/ Chanceliére d’Etat

Annexe : ment.

Urie version Word en plus d'une version PDF est envoyée paraliélement & 'envoi du présent courrier & 'adresse : schriftoutverwaltuna 2 blw.admin.ch

www.jura.ch/gvt



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio as-
sociato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Gouvernement de la République et Canton du Jura

Adresse / Indirizzo 2, rue de I'H pital

2800 Delémont

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftqutverwal-
tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

En complément au message sur le développement de la politique 2022 (PA22+) et au plan d'action existant du Conseil fédéral sur les produits phytosani-
taires, cette initiative fournit des instruments supplémentaires et concrets pour parvenir a une réduction tangible des effets des pesticides et de leurs méta-
bolites sur I'environnement. Nous soutenons en particulier la proposition d’une réduction des risques de 50  proposée pour les produits phytosanitaires,
sous forme d’ob ectif contraignant a atteindre d’ici 202 . L’effort a fournir est important et il est nécessaire de disposer d’'un objectif réaliste dans ce do-
maine. Il ne faut pas perdre de vue que la production des biens agricoles est confrontée a la concurrence étrangére, que prés de 50% des produits alimen-
taires continueront d’ tre importés avec des standards de production moins contraignants. Il est nécessaire d’agir par étape et en soutenant les inves-
tissements requis pour que les agriculteurs puissent s’adapter au nouvelles e igences.

Concernant la nécessité de Iégiférer et les objectifs (chap. 2.3 du rapport explicatif), il est mentionné que « si les objectifs et les objectifs intermédiaires ne
sont pas atteints » le Conseil fédéral devrait mettre en  uvre des mesures supplémentaires. En premier lieu, il s’agirait de retirer les approbations pour les
substances actives présentant des risques particulierement importants. Sont aussi indiqguées comme de nouvelles mesures envisageables :

des taxes incitatives sur les pesticides, pondérées en fonction de la toxicité de ces derniers ;

des mesures supplémentaires visant & encourager les systémes agricoles sans recours aux pesticides ;
une interdiction de I'utilisation de pesticides par des particuliers ;

une adaptation du processus d’homologation des substances.

pownbhPE

Au vu de la nécessité d’agir en faveur de la biodiversité au plus vite, de fa on ambitieuse et dans tous les domaines possibles, le Gouvernement jurassien
estime que les points 1 et 3 ci-dessus doivent étre inclus dans Pinitiative, et non mis en réserve comme mesures complémentaires éventuelles a moyen
terme. La mise en uvre rapide de ces mesures se justifie comme suit :

- Taxe incitative : il y a lieu de prendre en compte non seulement le fait qu'une ta e peut inciter & renoncer a un produit, mais aussi le principe de
causalité. Depuis des dizaines d’années, de trés nombreux prélévements et analyses de laboratoire sont réalisés aux frais des collectivités, dans le
but de surveiller I'environnement mais aussi de déterminer les substances a retirer du marché plus de 160 a ce our . Actuellement, le canton du
Jura dépense a lui seul plus de 100'000 francs par année pour surveiller les produits phytosanitaires dans les eaux souterraines et de surface. On
peut imaginer qu’a I'échelle de toutes les collectivités en Suisse distributeurs d’eau, cantons, Confédération), ce co(t se chiffre en dizaines de mil-
lions de francs chaque année (il serait en I'occurrence pertinent que ce co t fasse I'ob et d’'une estimation par la Confédération). Ces colts devraient
étre couverts par les entreprises fabriquant les produits, ce qui libérerait des moyens financiers dans les collectivités pour renforcer d’autres actions
en faveur de I'environnement. Une telle taxe sur les pesticides, pondérée en fonction de leur toxicité, est en vigueur en France et permet a satisfac-
tion le financement de la surveillance dans le territoire.

- Interdiction d'utilisation de pesticides par les particuliers : I'étude de 'OFEV « Stand der Umsetzung des Herbizidverbots (2018) » a montré que
l'interdiction d'utiliser certains produits phytosanitaires sur les routes, les chemins et les places (ORRChim, annexe 2.5) est méconnue des particu-
liers. Il est par ailleurs évident que la ma orité des particuliers ne se préoccupe gu re des prescriptions d’utilisation des produits, en particulier de
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leur dosage. L'utilité des pesticides de synthése pour les particuliers est toute relative et ne consiste, en général, qu’a contribuer au aspects esthé-
tiques des espaces e térieurs et ardins privés. La protection phytosanitaire n’est, au contraire de I'agriculture, qu’anecdotique en zone batie. Inter-
dire I'utilisation de pesticides issus de la chimie de synthése aux particuliers contribuerait a la préservation de la biodiversité directement dans les
jardins. Cela enverrait par ailleurs un signal important a la population concernant la nécessité impérative de réduire I'utilisation de produits chi-
miques en général, en vue de réduire les micropolluants dans l'air, les eau , les sols et la nourriture. Rappelons que les professionnels ont 'obliga-
tion de suivre une formation, ce qui n’est pas le cas des privés alors que les conséquences pour I'environnement peuvent tre identiques.

La volonté de la CER-CE d’instaurer ou de renforcer les syst mes d’information centralisés relatifs a I'utilisation de produits biocides art. 11b LChim) et de
produits phytosanitaires (art. 165fbis LAgr) est saluée. Dans le domaine agricole, elle n'entrainera pas de travail supplémentaire puisque les exploitants
doivent déja saisir ces données dans le carnet des champs. Nous demandons que la Confédération propose un systéme de saisie électronique des
données tres agile. Le fait est que la saisie manuelle de ces carnets rend pour I'’heure impossible leur évaluation d’ensemble et leur utilisation pour des
réflexions ciblées sur différents produits. En zone bétie, les utilisations professionnelles de pesticides de synthése sont particulierement mal connues, et il
est bien difficile de se faire une idée des pratiques des paysagistes et des services de voirie communaux. Les systemes d'information prévus devraient
mettre sur un pied d’égalité tous les utilisateurs de pesticides de synth se, ce qui ne ressort pas clairement du rapport de la CER-CE. Le fait que I'utilisation
des produits phytosanitaires soit encadrée par des articles de la LAgr semble laisser un vide juridique pour certaines utilisations hors agriculture. Cela de-
vrait étre contrdlé et, cas échéant, I'art. 165fbis LAgr devrait étre déplacé ou reproduit dans un autre texte de loi (a priori la LChim).

Finalement, les modifications de la loi sur I'agriculture prévoyant que les interprofessions prennent des mesures en fonction des risques ne sont pas
réalistes ni acceptables. La définition des interprofessions n’est pas précise et laisse une marge de man uvre ou un flou trop important pour l'interpréta-
tion. Les entités chargées de prendre des mesures ne sont pas définies clairement. Qui plus est, les bases Iégales pour imposer des décisions vont claire-
ment manguer & ces institutions pour pouvoir agir avec efficacité. Il appartient aux autorités de définir les mesures en concertation étroite avec les profes-
sionnels des branches de 'agriculture, puis de les vérifier. Les interprofessions ont certes un réle important a jouer dans la phase de communication et
recommandation de bonnes pratiques, mais elles ne sauraient se substituer a I'autorité.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art 11a et 11b LChim

Nous soutenons la proposition.

Actuellement, il n’y a aucune donnée quant a la quantité et a I'utilisation de produits biocides
mis sur le marché. La création d’'un syst me d’information qui recense les utilisations profes-
sionnelles et commerciales va permettre de développer des indicateurs qui vont aider les in-
terprofessions a réduire leurs utilisations et les risques pour I'environnement et a développer
des produits moins toxiques pour I'environnement.

Nouvelle proposition

Art 11c et 11d LChim

Reprendre la teneur des art. 11a
et 11b et 'appliquer au produits
phytosanitaires.

Diverses professions (scieries, forestiers, horticulteurs, paysagistes) utilisent des produits
phytosanitaires. La proposition de Iégislation telle qu’elle est présentée ne prend pas en
compte l'utilisation des produits phytosanitaires par ces professionnels. Les propositions de
modification de la LChim concernent les biocides tandis que celles de la LAgr s’adressent au
agriculteurs. Ainsi, certains utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires ne seront
pas soumis & communiquer leurs utilisations et quantités. C’est pourquoi, nous soutenons la
proposition d’étendre la portée des articles 11a et 11b aux produits phytosanitaires.

Art 25a LChim

Nous soutenons la proposition
et souhaitons ajouter la proposi-
tion suivante : « Les risques
pour les eaux de surface, les
habitats semi-naturels, les or-
ganismes aquatiques et ter-
restres non ciblés et la pollu-
tion des eaux souterraines
doivent étre réduits de 50%
d'ici 2027 ».

Le principe de précaution exige que la trajectoire de réduction soit utilisée pour obtenir la plus
grande réduction possible. Les objectifs de réduction des risques doivent aussi étre inscrits
dans la LChim afin qu’'une diminution de I'utilisation des biocides et des risques soit égale-
ment appliquée. La diminution des risques pour les eaux et les biotopes passent par la dimi-
nution de l'utilisation de I'ensemble des produits chimiques (biocides et produits phytosani-
taires).

Art 6b, al. 1- LAgr

Nous soutenons la proposition
de la majorité. Nous proposons
la reformulation suivante : :
"Les risques pour les eaux de
surface, les habitats semi-na-

Nous soutenons I'avis de la ma orité de la Commission qui vise une diminution des risques de
50 usqu’en 202 .

Nous soutenons le fait que les risques posés par l'utilisation des pesticides pour tous les sys-
témes environnementaux, et donc aussi pour I'homme, doivent étre réduits. Cette réduction
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

turels, les organismes aqua-
tigues et terrestres non ciblés
et la pollution des eaux sou-
terraines doivent étre réduits
de 50% d'ici 2027 ».

doit se faire selon un schéma de réduction durable et efficace. |l est capital d’assurer une ré-
duction globale des risques et des impacts dans tous les domaines, y compris les sols, I'air,
les utilisateurs et les consommateurs.

Art 6b, al. 2 LAgr

Nous soutenons la proposition
de la minorité.

Le syst me d’information centralisé prévu a I'art. 165fbis permettra une analyse de la réduc-
tion des risques basée sur les quantités de produits utilisés, leur toxicité et leur répartition
dans le territoire par e emple a l'intérieur de zones S de protection des eaux ou a proximité
de milieux a protéger). Ainsi, les risques pourront étre calculés a partir de données de quanti-
tés, de to icité et d’e position, ce qui est scientifiquement rigoureu .

La proposition de la ma orité n’est pas suffisamment précise. Elle permettrait juste I'instaura-
tion d’'une méthode d’évaluation des risques basée sur les mesures mises en  uvre, les-
quelles reflétent plus la théorie que la réalité du terrain.

Art 6b, al 4 LAgr

Refusé.

La définition des interprofessions n’est pas précise et laisse une marge de man uvre ou un
flou trop important pour l'interprétation. On peine a comprendre qui devra prendre des me-
sures. D’autre part, les bases légales pour imposer des décisions vont clairement manquer a
ces institutions pour pouvoir agir avec efficacité. Il appartient aux autorités de définir les me-
sures en concertation étroite avec les professionnels des branches de I'agriculture. Les inter-
professions ont clairement un réle important a jouer dans la phase de communication et re-
commandation de bonnes pratiques mais ne peuvent pas se substituer a l'autorité.

Art 6b, al. 6 LAgr

Nous soutenons la proposition
mais une « taxe incitative » et
une « interdiction des pesticides
de synthese aux particuliers »
doivent étre mises en place des
a présent.

Comme expliqué sous « Remarques générales », certaines mesures (taxe sur les pesticides
et interdiction aux particuliers) doivent étre envisagées dés a présent, et non pas dans x an-
nées, seulement au motif que les ob ectifs n'ont pas été atteints.

L’ob ectif de 202 -50% de risques) est réaliste par le fait que toute une branche écono-
mique, I'agriculture, doit s’adapter. Cela ne doit pas emp cher d’avoir un ob ectif plus ambi-
tieux en zone b tie, o les risques pourraient tre réduits d’au moins 90 a court terme et fa-
cilement (voir évolution récente en France).
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Art 165f LAgr

Nous soutenons la proposition.

Une condition préalable essentielle a la réduction des risques liés aux produits phytosani-
taires est de savoir ou, quels produits, et combien de produits ont été utilisés. La mise en
place d'un syst me d’information centralisé est donc vivement soutenue.

Voir « Remarques générales » concernant la nécessité d'imposer un tel syst me pour tous
les utilisateurs de pesticides de synthése, et pas uniquement en agriculture. Par ailleurs et
dans ce sens, I'interdiction de recourir au pesticides pour les particuliers constituerait un pas
de plus qui permettrait de diminuer les risques.

6/6



CVP Schweiz

CVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern

Per Mail an: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

Bern, 16. Mai 2020

Vernehmlassung: Bundesgesetz iiber die Verminderung der Risiken durch den
Einsatz von Pestiziden

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Fir diese
Gelegenheit zur Meinungsausserung danken wir Ihnen bestens.

Allgemeine Bemerkungen

Die CVP unterstitzt die parlamentarische Initiative zur Reduktion des Risikos beim Einsatz von
Pestiziden. Fir den nachhaltigen Schutz unserer Lebensgrundlage ist ein wirksames Gesetz zum
Schutz der Oberflachengewasser, naturnaher Lebensrdume und des als Trinkwasser genutzten
Grundwassers unabdingbar.

Die CVP findet es richtig, dass sich das Parlament bei diesem Anliegen initiativ zeigt, es mit einem
Gesetz adressiert und damit dem gestiegenen Interesse an Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der
Bevolkerung Rechnung tragt. Im Rahmen der AP22+ werden verschiedene Massnahmen im Bereich
Gewasserschutz vorgeschlagen, doch kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschéatzt werden, welche
tatsdchlich umgesetzt werden. Auch ist die Reduktion von Risiken beim Einsatz von Pestiziden nicht
allein Sache der Landwirtschaft, sondern betrifft die 6ffentliche Hand und Private gleichermassen.

Die CVP lehnt ein generelles Verbot von Pestiziden ab, da es unverhaltnismassig ist und mit
unbekannten Folgen verbunden wére. Heute werden bereits Uber 50 Prozent des Getreides ohne
Fungizid- und Insektizidbehandlungen produziert. Der Umgang mit Pestiziden, der Einsatz aber auch
die Auswirkung auf unsere Umwelt missen zwingend starker Gberprift werden.

Verbindlichkeiten schaffen Pflichten definieren Ziele Uberprifen

Die CVP befurwortet es, dass die noch unverbindlichen Reduktionsziele des Aktionsplans
Pflanzenschutzmittel (PSM) durch einen konkreten Absenkpfad auf Gesetzesstufe verankert werden
sollen und dadurch zwingenden und durchsetzbaren Charakter erhalten. Gleiches muss aber fir
Biozidprodukte (BP) gemacht werden, da das angestrebte Ziel ansonsten nicht erreicht werden kann.

Pestizide werden sowohl in PSM als auch in BP eingesetzt, dennoch ist die Informationslage bei PSM
wesentlich besser ausgestaltet. Fiir BP besteht dagegen eine weniger gute Informationslage, welche
behoben werden muss.

Die Risiken beim Einsatz von PSM bis 2027 um 50 Prozent zu reduzieren, ist ein ambitioniertes, aber
realistisches Ziel. Genaue Eckwerte fur einen spéteren Zeitraum zu definieren ist allerdings nicht
angezeigt, da dies nicht unter der Berlcksichtigung des laufenden wissenschaftlichen und
technologischen Fortschrittes erfolgen wirde. Durch ein umfassendes Monitoring ist das geltende
Reduktionsziel regelmassig zu uUberprifen und dem neusten Kenntnisstand anzupassen. Gemass
Bericht ist dieses in der Vergangenheit lickenhaft oder teilweise gar nicht betrieben worden.
Christlichdemokratische Volkspartei

Hirschengraben 9, Postfach, 3001 Bern

T: 031 357 33 33, F: 031 352 24 30
info@cvp.ch, www.cvp.ch, PC 30-3666-4
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Es ist zweckmassig, dass der Bundesrat die Berechnung festlegen soll. Der erlauternde Bericht gibt
hingegen nicht abschliessend nachvollziehbar an, wie ein Risikoindikator (Menge x Toxizitdt x
Exposition) berechnet werden soll, wenn noch gar keine Informationen tber den Einsatz von PSM in
den verschiedenen Anwendungsbereichen vorliegt sowie der Zeitpunkt und der Ort unbekannt sind. Der
Bericht halt fest, dass toxische Produkte durch weniger toxische ersetzt werden kdnnen. Die CVP setzt
sich klar dafir ein, dass es verpflichtend sein soll, ein toxisches Produkt durch ein weniger toxisches
mit vergleichbarer Wirkung zu ersetzen.

Zusammenarbeit mit den Branchen

Die CVP befurwortet eine starke Zusammenarbeit mit den Brachen, allerdings lehnt sie die
vorgeschlagene Lésung klar ab. Es dirfte fir die Branchen schwierig sein, die Massnahmen selber zu
definieren und gleichzeitig umzusetzen. Einerseits sind die meisten Branchen nicht im Besitz der
genauen Informationen Uber den Einsatz und die Anwendung von Pestiziden bei ihren Mitgliedern,
anderseits fehlt es ihnen an wirksamen Vollzugsinstrumenten. Es ist zu beflirchten, dass in diesem Fall
die vorgeschlagene Kompetenzibertragung zu einem Flickenteppich mit nicht umgesetzten
Massnahmen fuhrt.

Der Bundesrat sollte aufgrund seiner Kenntnisse Uber die Faktenlage konkrete und verbindliche
Massnahmen fur die einzelnen Branchen definieren und durchsetzen. Die Branchen sind anzuhdren,
um den branchenspezifischen und regionalen Unterschieden Rechnung zu tragen. Es ist zu empfehlen,
dass der Vollzug der Massnahmen beim Bund liegt und die Branchen zur Unterstiitzung herangezogen
werden kdnnen.

Sollte absehbar sein, dass das Reduktionsziel nicht erreicht wird, sollte der Bundesrat, im Unterschied
zur vorgeschlagenen Regelung im Entwurf, gegen einzelne Anwender oder Branchen gezielt zu
harteren Massnahmen greifen kénnen. Wie in der Vergangenheit bei den UZL feststellbar war, blieben
Anreizsysteme teilweise wirkungslos, anderseits benachteiligen umfassende Eingriffe diejenigen,
welche die Massnahmen konsequent umgesetzt haben.

Ausblick

Abschliessend soll festgehalten werden, dass die Frage offenbleibt, warum sich das Gesetz nicht far
die Zeit nach 2027 &ussert. Zwar halt die CVP an ihrer Meinung fest, einzelne Zielwerte nur fur den
Zeitrahmen bis 2027 zu definieren. Es spricht aber nichts dagegen, im Gesetz allgemeine Zielvorgaben
fur die Zeit nach 2027 vorsehen.

Wir danken lhnen fir die Moglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Griissen.

CHRISTLICHDEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI DER SCHWEIZ

Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio
Prasident der CVP Schweiz Generalsekretarin CVP Schweiz



Christian Levrat, Prasident der WAK-S

Bundesamt fUr Landwirtschaft
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Bern

Per Email an:
Bern, 11. Mai 2020 schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.

Vernehmlassungsantwort zur Pa.lv WAK-S: Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren

Sehr geehrter Herr Levrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die EVP Schweiz dankt fur die Moglichkeit sich zum Vorentwurf zur Umsetzung der Reduktion des Risikos
beim Einsatz von Pestiziden und damit zur Anderung des Chemikaliengesetzes und des Landwirtschaftsge-
setzes zu aussern. Wir erachten es als sehr wichtig, die mit Pestizideinsatzen verbundenen Risiken zu redu-
zieren und damit die Qualitat der Wasser (Trinkwasser, Grundwasser und Oberflachengewasser) zu verbes-
sern. Pflanzenschutzmittel leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Qualitat der Ernte, allerdings
kénnen die darin enthaltenen biologisch wirksamen Stoffe unerwtinschte Auswirkungen auf Menschen und
Nichtzielorganismen austben. Zudem sind die Uberschreitungen 6kotoxikologischer Grenzwerte in Seen
und FlUsse unhaltbar. Diese gehen mit einem dramatischen Rickgang der Artenvielfalt und der Biodiversi-
tat einher.

Fur die EVP ist ein sorgfaltiger Umgang mit Pestizideinsatzen sehr wichtig, darum erachten wir auch Anlie-
gen, die in den 2018 eingereichten Initiativen «FUr sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - keine
Subventionen fur den Pestizid und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» sowie «FUr eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide» berechtigt.

Erfreut sind wir, dass die WAK-S die beiden Initiativen ernst nimmt und eine verbindliche Antwort vorberei-
tet hat. Wir begrissen, dass die Massnahmen fir alle biologisch aktiven Wirkstoffe gelten sollen und Bio-
zide im Vorentwurf enthalten sind. Sehr wichtig und richtig ist fur uns, dass die Massnahmen nicht nur die
Landwirtschaft betreffen, sondern samtliche Anwendungsbereiche anzielen wie Garten- und Landschafts-
bau, Golf- und Sportplatze, Wald- und Holzschutz, Offentlicher Verkehr, Offentlicher Unterhalt oder auch
private Anbieter wie Familiengarten sowie der Gebdudeunterhalt. Insbesondere muss weiter untersucht
werden, welchen Beitrag Baumeisterarbeiten und der Fassadenunterhalt zur Verschmutzung der Wasser
beitragen. Wir begriissen die Uberparteiliche Unterstltzung sowie die schrittweise Minderung. Die jeweili-
gen Branchen haben die Moglichkeit ihre Massnahmen selbst zu definieren. Das erachten wir als fair.

Den vorgeschlagenen Anderungen im Chemikaliengesetz stimmen wir zu. Zusatzlich beantragen wir zwei
zusatzliche Anpassungen in Art. 8 und Art. 24.
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Art. 8 Sorgfaltspflicht

«Wer mit Stoffen oder Zubereitungen umgeht, muss deren gefahrliche Eigenschaften beachten und vor-
sorgliche Massnahmen zu deren Vermeidung und zur Reduktion der Risiken nutzen. Er befolgt die gesetzli-
chen Vorgaben des Umwelt- und Gewasserschutzes, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes und beachtet
die Informationen der Herstellerin.»

Art. 24 Vorschriften tber persénliche und fachliche Voraussetzungen

Wie durch die Umweltallianz vorgeschlagen, unterstltzen wir eine Erganzung bezuglich der Vorschriften
Uber personliche und fachliche Voraussetzungen, um das Risiko unqualifizierter Dritter zu vermindern und
die Abstimmungen mit dem Weiterbildungsgesetz einzuhalten.

Beim Landwirtschaftsgesetz unterstiitzen wir beide Minderheitsantrage.

Art. 6b Abs. 1 + 2 Minderheitsantrag (Thorens Goumaz, Levrat, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto)

«Die Risiken fur die Bereiche Oberflachengewasser und naturnahe Lebensraume sowie die Belastung im
Grundwasser mussen bis 2027 um 50 Prozent, bis 2035 um 70 Prozent im Vergleich zum Mittelwert der
Jahre 2012 bis 2015 vermindert werden.»

Ziel muss sein, die Risiken mdglichst gering zu halten und ambitionierter zu formulieren. Die 50-prozentige
Reduktion der Risiken bis 2027 ist fur die EVP ein Mindestmass. Auch, weil damit nicht die Reduktion des
Pestizideinsatzes angestrebt wird, sondern nur die damit verbundenen Risiken. Ausserdem braucht es
zwingend wissenschaftliche Indikatoren, die das Risiko sowohl anhand des Pflanzenschutzmitteleinsatzes
als auch der Toxizitat der Wirkstoffe messen.

Art. 6b Abs. 4 Minderheitsantrag (Germann, Bischof, Ettlin Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser)
«Die Branchenorganisationen ergreifen Massnahmen zur Risikoreduktion und erstatten dem Bund regel-
massig Bericht Uber die Art und Wirkung der von ihnen getroffenen Massnahmen.»

Weiter unterstitzen wir folgende Antrage der Umweltallianz:

Art. 6b Abs. 6a Erganzung 6a:
«Der Bundesrat ermittelt jahrlich den Wert des oder der Risikoindikatoren.»

Art. 6b Erganzung des Absatzes mit dem Instrument der Lenkungsabgabe:

Wir unterstltzen die Bestrebungen, eine auf die Toxizitat basierende Lenkungsabgabe einzuflhren. Einer-
seits sollten sehr toxische Substanzen verboten werden, andererseits sollen mit einer Lenkungsabgabe An-
reize geschaffen werden, soweit moglich auf den Einsatz von Pestiziden zu verzichten.

Besten Dank fur die BerUcksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grisse

/Qﬁﬂ% =

Marianne Streiff Roman Rutz
Prasidentin EVP Schweiz Generalsekretar EVP Schweiz

Evangelische Volkspartei der Schweiz
Nageligasse 9 | Postfach | 3001 Bern | 031 351 71 71 | info@evppev.ch | evppev.ch
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Die Liberalen Neuengasse 20 B info@fdp.ch
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Bundesamt fur Landwirtschaft BLW
Schwarzenburgstrasse 165 Bern, 28. April 2020 / AN

3097 Liebefeld VL Pa.lv. Pestizid

Elektronischer Versand: schriftqutverwaltung@blw.admin.ch

19.475 s Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur Ihre Einladung zur Vernehmlassung der oben genannten Vorlage danken wir IThnen. Gerne geben wir
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

FDP.Die Liberalen unterstutzt vollumfanglich, dass die Risiken, welche Pestizide verursachen, reduziert
werden missen. Das Vorgehen, welche die WAK-S in dieser parlamentarischen Initiative ber einen ver-
bindlichen Absenkpfad vorschléagt, begriissen wir.

Wir stimmen zu, dass auch die Risiken, welche von Biozidprodukten verursacht werden, miteinbezogen
werden. Allerdings muss die Umsetzung konkretisiert und allenfalls eingeschréankt werden, da deren An-
wendung einiges breiter ist als bei Pflanzenschutzmitteln und nur eine Zielerreichung anvisiert werden
sollte, welche auch in der Praxis realistisch vollzogen werden kann.

Grundsatzlich braucht es zur Uberpriifung der Zielerreichung ein transparentes Monitoring und nachvoll-
ziehbare, wissenschaftlich breit abgestitzte Methoden.

Die Einbindung der Branche begriissen wir sehr. Diese sollte aber nach deren Fahigkeiten ausgerichtet
werden. Die 6ffentliche Hand tragt die Verantwortung, dass die Massnahmen auch durchgesetzt werden.

Zum Schluss muss betont werden, dass sowohl die Risikoreduktion wie auch die Reduktion des Pestizid-
einsatzes nur maoglich ist, wenn praxistaugliche, innovative Alternativen zur Verfiigung stehen. Der For-
schung und Entwicklung auf diesem Gebiet sind daher besonders Sorge zu tragen.

Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Beriicksichtigung unserer Argumente.

Freundliche Griisse
FDP.Die Liberalen

Die Prasidentin Der Generalsekretéar
; P 4
¢ L
Petra Gossi Samuel Lanz

Nationalratin

FDP PLR PLD

Die Liberalen | Liberali Radicali ls Liberals
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15. Mai 2020

19.475 Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden
reduzieren; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative 19.475 Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren haben Sie die GRUNEN zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken
Ihnen fur die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu dussern.

Die GRUNEN begriissen die Vorlage als wichtigen Schritt fiir den Ausstieg aus Pestiziden und Biozi-
den. Die GRUNEN begriissen zudem, dass der Gesetzesentwurf neben der Landwirtschaft auch die
offentliche Hand und private Anwender einbezieht. Eine Minderung der mit Pestiziden verbundenen
Risiken reicht aber nicht aus. Auch der Einsatz an sich von Pestiziden muss verringert werden. Der vor-
geschlagene Absenkpfad fiir Pestizide und Biozide ist zudem zu unverbindlich. Die GRUNEN fordern,
dass der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (PSM) verbindlich reduziert wird.

Zur Umsetzung braucht es konkret:

— Die Einfuhrung einer wirksamen Lenkungsabgabe auf synthetische Pflanzenschutzmittel (PSM).

— Die Abschaffung des privilegierten Mehrwertsteuersatzes bei den PSM.

— Die Starkung der Forschung im Bereich Pflanzenschutz. Insbesondere missen die finanziellen Mit-
tel fir das Forschungsinstitut fur biologischen Landbau (FiBL) erhéht werden. Die Forschung im
Bereich biologischer PSM ist zentral, weil die chemisch-synthetischen PSM aufgrund der Resis-
tenzbildung in eine Sackgasse fuhren.

— Die Forderung der Biologischen Landwirtschaft. Einerseits durch mehr Direktzahlungen an Biobe-
triebe, andererseits mit einer Forderung des Konsums von Biolebensmitteln.

— Das sofortige Verbot von Glyphosat und weiterer besonders schadlichen PSM.

— Ein umfassendes Monitoring, mit dem die Zielerreichung tberpruft und aufgrund dessen Massnah-
men angepasst oder neue Massnahmen ergriffen werden.

So werden auch die Anliegen der Trinkwasser-Initiative und der Initiative ,flr eine Schweiz ohne syn-
thetische Pestizide" glaubwuirdig aufgenommen. Und das ist dringend nétig. Jedes Jahr werden in der
Schweiz mehr als 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel (PSM) verkauft. Die Folgen sind verheerend: Ter-
restrische Organismen, darunter auch viele Agrarnitzlinge, werden durch den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln geschédigt. Die Zahlen zum Riickgang der Artenvielfalt und der Biodiversitat sind alarmie-
rend: In den letzten 27 Jahren wurde ein Riickgang von 75% der Insektenbiomasse verzeichnet. Auch
die Populationen der insektenfressenden Vogel sind als direkte Folge des Nahrungsmangels im glei-
chen Zeitraum um 60% eingebrochen. 40% der Brutvogelarten in der Schweiz sind gefahrdet. Auch
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Populationen von Feldhasen, Fledermausen, Amphibien und Reptilien leiden unter den negativen Fol-
gen von Pestiziden.

In den Oberflaichengewéasser und dem Grundwasser hat sich ein geféahrlicher Cocktail aus verschiede-
nen Wirkstoffen angesammelt, deren Effekte sich gegenseitig beeinflussen und verstéarken kénnen.
Uber das Trinkwasser, das in der Schweiz grosstenteils aus Grundwasser gewonnen wird, sowie iiber
Rucksténde in Nahrungsmitteln gerat auch die Bevolkerung damit in Kontakt. Die Wirkstoffe sind teil-
weise stark gesundheitsgefahrdend. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass viele Wirk-
stoffe und ihre Abbauprodukte schadlicher und persistenter sind als bisher angenommen.

Dazu kommt, dass der Umgang mit Pestiziden intransparent ist, von der Zulassung, Uber den Kauf und
die Anwendung, bis hin zum kantonalen Vollzug. Daher braucht es ein Monitoring des Pflanzenschutz-
mittelgebrauchs, welches in der Schweiz bis jetzt nicht vorhanden ist. Welches Mittel wo zum Einsatz
kommt, wird heute nicht erfasst. Zwar werden Verkaufsmengen erhoben. Diese Angaben sind aber un-
geniigend und sogar irrefihrend. Wichtig ist nicht nur, dass die Verkaufszahlen abnehmen, sondern
auch, dass die Gesamttoxizitat sowie die Persistenz der eingesetzten Wirkstoffe und deren Abbaupro-
dukte zuriickgehen.

Antrage fur Anpassungen zu einzelnen Artikeln finden Sie der Stellungnahme im Anhang. Wir danken
fur die Berticksichtigung unserer Anliegen. Fir Fragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

N he— KEL

Regula Rytz Urs Scheuss
Prasidentin stv. Generalsekretar

Grune / Les Verts / | Verdi
Waisenhausplatz 21 | 3011 Bern



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. lv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’'avant-projet pour la mise en oeuvre de l'iv.
pa. 19.475 “Reéduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione GRUNE Schweiz
Adresse / Indirizzo Waisenhausplatz 21
3011 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma | Bern, 15. Mai 2020

e R

Regula Rytz Urs Scheuss
Prasidentin stv. Generalsekretéar

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme an das Bundesamt fir Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-

tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen.
Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a


mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch
mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto
forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die GRUNEN begriissen die Vorlage als wichtigen Schritt fiir den Ausstieg aus Pestiziden und Bioziden. Die GRUNEN begriissen zudem, dass der Geset-
zesentwurf neben der Landwirtschaft auch die 6ffentliche Hand und private Anwender einbezieht. Eine Minderung der mit Pestiziden verbundenen Risiken
reicht aber nicht aus. Auch der Einsatz an sich von Pestiziden muss verringert werden. Der vorgeschlagene Absenkpfad fir Pestizide und Biozide ist zudem
zu unverbindlich. Die GRUNEN fordern, dass der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (PSM) verbindlich reduziert wird.

Zur Umsetzung braucht es konkret:
— Die Einfihrung einer wirksamen Lenkungsabgabe auf synthetische Pflanzenschutzmittel (PSM).
— Die Abschaffung des privilegierten Mehrwertsteuersatzes bei den PSM.

— Die Starkung der Forschung im Bereich Pflanzenschutz. Insbesondere missen die finanziellen Mittel fir das Forschungsinstitut fiir biologischen
Landbau (FiBL) erhéht werden. Die Forschung im Bereich biologischer PSM ist zentral, weil die chemisch-synthetischen PSM aufgrund der Resis-
tenzbildung in eine Sackgasse fiihren.

— Die Forderung der Biologischen Landwirtschaft. Einerseits durch mehr Direktzahlungen an Biobetriebe, andererseits mit einer Férderung des Kon-
sums von Biolebensmitteln.

— Das sofortige Verbot von Glyphosat und weiterer besonders schadlichen PSM.

— Ein umfassendes Monitoring, mit dem die Zielerreichung tberprift und aufgrund dessen Massnahmen angepasst oder neue Massnahmen ergriffen
werden.

So werden auch die Anliegen der Trinkwasser-Initiative und der Initiative ,flir eine Schweiz ohne synthetische Pestizide* glaubwiirdig aufgenommen. Und
das ist dringend nétig. Jedes Jahr werden in der Schweiz mehr als 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel (PSM) verkauft. Die Folgen sind verheerend: Terrest-
rische Organismen, darunter auch viele Agrarntitzlinge, werden durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geschadigt. Die Zahlen zum Ruckgang der
Artenvielfalt und der Biodiversitat sind alarmierend: In den letzten 27 Jahren wurde ein Riickgang von 75% der Insektenbiomasse verzeichnet. Auch die
Populationen der insektenfressenden Végel sind als direkte Folge des Nahrungsmangels im gleichen Zeitraum um 60% eingebrochen. 40% der Brutvogelar-
ten in der Schweiz sind gefahrdet. Auch Populationen von Feldhasen, Flederm&usen, Amphibien und Reptilien leiden unter den negativen Folgen von Pesti-
ziden.

In den Oberflachengewasser und dem Grundwasser hat sich ein geféhrlicher Cocktail aus verschiedenen Wirkstoffen angesammelt, deren Effekte sich
gegenseitig beeinflussen und verstéarken kénnen. Uber das Trinkwasser, das in der Schweiz grosstenteils aus Grundwasser gewonnen wird, sowie iiber
Ruckstéande in Nahrungsmitteln gerat auch die Bevolkerung damit in Kontakt. Die Wirkstoffe sind teilweise stark gesundheitsgefahrdend. Aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse zeigen, dass viele Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte schadlicher und persistenter sind als bisher angenommen.
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Dazu kommt, dass der Umgang mit Pestiziden intransparent ist, von der Zulassung, tiber den Kauf und die Anwendung, bis hin zum kantonalen Vollzug.
Daher braucht es ein Monitoring des Pflanzenschutzmittelgebrauchs, welches in der Schweiz bis jetzt nicht vorhanden ist. Welches Mittel wo zum Einsatz
kommt, wird heute nicht erfasst. Zwar werden Verkaufsmengen erhoben. Diese Angaben sind aber ungeniigend und sogar irrefihrend. Wichtig ist nicht nur,
dass die Verkaufszahlen abnehmen, sondern auch, dass die Gesamttoxizitat sowie die Persistenz der eingesetzten Wirkstoffe und deren Abbauprodukte

zuriickgehen.

Antrage fir Anpassungen zu einzelnen Artikeln finden Sie im folgenden Fragebogen. Wir danken fir die Berticksichtigung unserer Anliegen. Fir Fragen
stehen wir gerne zur Verfigung.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni su singoli articoli

Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 8 Chemikalienge-
setz

(erganzen)

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren ge-
fahrliche Eigenschaften beach-
ten und vorsorgliche Massnah-
men zu deren Vermeidung und
zur Reduktion der Risiken nut-
zen. Er befolgt die gesetzlichen
Vorgaben des Umwelt- und Ge-
wasserschutzes, des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes und
beachtet die Informationen der
Herstellerin.

Risikoreduktion und Vorsorgeprinzip explizit ins Chemikalienrecht aufnehmen.

Art. 24 Abs. 1 Chemi-
kaliengesetz

Der Bundesrat legt fest, welche
personlichen und fachlichen Vo-
raussetzungen eine Person er-
fallen muss, welche mit Stoffen
und Zubereitungen umgehen
will, die besonders geféahrliche
Eigenschaften oder bestimmte
Gefahrlichkeitsmerkmale aufwei-
sen oder besondere Risiken ber-
gen. Soweit-esfirden-Schutz

| | hei
corderlich | . i

j - Er legt fur die
beruflichen und gewerblichen

Anwender eine Bewilligungs-
pflicht fest.

Der bewilligungspflichte Umgang mit Stoffen und Zubereitungen ist die Grundlage fir eine
sorgfaltige Risikopolitik. Der Erwerb einer Fachbewilligung ist die Grundlage. Damit fallt das
Risiko unqualifizierter Dritter unter Anleitung weg.
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Artikel, Absatz, Gesetz | Antrag Begrindung / Bemerkung

Article, alinéa, loi Proposition Justification / Remarques

Articolo, capoverso, Richiesta Motivazione / Osservazioni

legge

Art. 24 Abs. 2 Chemi- Erregeltwie die-erforderlichen | Formulierung gemass Standards des Staatssekretariats fur Bildung, Forschung und Innova-
kaliengesetz Sachkenntnisse-erlangt-werden | tion SBFI und in Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2).

kénnen- Er regelt den Erwerb
der beruflichen Kompetenzen
sowie die Qualitatssicherung
und Qualitatsentwicklung der
Weiterbildungen.

Art. 6b Abs. 1,2 und 4
Landwirtschaftsgesetz

1 Die Risiken durch den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln far
Mensch, Tier und Umwelt sollen
vermindert und die Qualitat des
Trinkwassers, der Oberflachen-
gewasser und des Grundwas-
sers soll verbessert werden. Die
Risiken fiir die Bereiche Oberfla-

chengewasser und naturnahe
Lebensrdume sowie die Belas-
tung im Grundwasser miissen
bis 2027 um mindestens 50 Pro-
zent, bis 2035 um 70 Prozent
und bis 2040 um 90 Prozent im
Vergleich zum Mittelwert der
Jahre 2012 bis 2015 vermindert
werden.

2 Der Bundesrat legt einen Indi-
kator fest, mit dem die Errei-

chung der Werte nach Absatz 1
berechnet wird. Mit diesem Indi-
kator wird der Toxizitat und dem

Einsatz der verschiedenen

Pflanzenschutzmittel Rechnung

Zum Absatz 1

Formulierung der Minderheit Thorens Goumaz et al. mit Ergdnzung ,,... bis 2027 um mindes-
tens 50 Prozent...", ,...um 70 Prozent und bis 2040 um 90 Prozent ..."

Auch nach 2035 muss der Absenkpfad weitergeflihrt werden. Denn selbst wenn die Redukti-
onsziele bis 2035 erreicht werden, ist die Pestizidproblematik damit noch nicht geldst.

Zum Absatz 2

Der Vorschlag der Mehrheit ist unbefriedigend. Es braucht wissenschaftlich abgestitzte Indi-
katoren, die das Risiko sowohl anhand des Einsatzes (d.h. die behandelte Flache) als auch
an der Toxizitat der Wirkstoffe messen. In der Toxikologie ist Risiko per Definition ein Kombi-
nation von Toxizitat und Exposition (d.h. die Konzentration und die Dauer, mit der Organis-
men in der Umwelt mit dem Wirkstoff in Kontakt kommen). Deshalb ist Risiko aus wissen-
schaftlicher Sicht einzig durch eine verminderte Exposition oder durch eine geringere Toxizitat
reduzierbar. Der oder die Risikoindikatoren missen deshalb zwangslaufig auf diesen beiden
Elementen basieren. Exposition im toxikologischen Sinne wird sinnvollerweise tber die An-
zahl behandelter Flachen abgeschatzt.

Zur Berechnung des Risikos anhand geeigneter Risikoindikatoren braucht es prézise Toxizi-
tats- und Expositionsdaten. Das bedeutet, dass, man wissen muss, was, wo und in welcher
Menge ausgebracht wird. Die Minderheit Thorens Goumaz et al. schlagt daher richtigerweise
vor, den Bundesrat mit der Entwicklung eines geeigneten Informationssystems zu beauftra-
gen. Dazu ist das in Artikel 165fbis vorgeschlagene Informationssystem bestens geeignet.

Da die durch das Informationssystem erhobenen Daten sowohl fir die Referenzjahre 2012 bis
2015, als auch fir die erste Zeit nach der Inkraftsetzung nicht vorhanden sind, braucht es eine
Ubergangslésung. Es muss ein sofortiges Monitoring anhand der Verkaufsdaten und den
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

getragen. Der Bundesrat erar-
beitet zu diesem Zweck ein an-
gemessenes Informationssys-
tem und ermittelt jahrlich den
Wert des oder der Risikoindika-
toren.

(...)

4 Die Branchenorganisationen
ergreifen risikobasiert abgestufte
Massnahmen und erstatten dem
Bund regelmdassig mindestens
einmal jahrlich Bericht Uber die
Art und Wirkung der von ihnen
getroffenen Massnahmen.

empfohlenen Aufwandmengen pro Hektare sowie der Landnutzung und Erhebungen im Rah-
men der Direktzahlungen (Strukturdaten) erfolgen. Daraus ergibt sich eine Gréssenordnung
der behandelten Flache pro Wirkstoff (siehe Vorgehen der «Nombre de doses unités des u-
sages agricoles» nach dem franzdsischen System). Diese soll abgesenkt werden. Sobald das
umfassende Monitoring vorhanden ist, werden die vorhandenen effektiven Zahlen gemass Ar-
tikel 165f's eingesetzt.

Auf keinen Fall durfen risikominimierende Massnahmen, wie z.B. Gewéasserabstande oder
spezielle Spritzdiisen an sich schon als Risikoreduktion gewertet werden. Dies wére mit dem
Begriff «Methode», wie der Antrag der Mehrheit es vorsieht, allerdings méglich. In ihrem Be-
richt (S. 21) bestatigt die Kommission dies: «Sie [die Indikatoren] sollen (...) die Umsetzung
von weiteren risikoreduzierenden Massnahmen (z. B. Anwendungsauflagen) abbilden
kdnnen.» Ein Indikator muss jedoch ein prazises wissenschaftliches Instrument sein, das auf
exakten, vor Ort erhobenen Daten beruht. Sein Zweck muss die Risikomessung sein, nicht
die Abbildung von Massnahmen. Solche Massnahmen untergraben zudem in systematischer
Weise den Vollzug in den Kantonen, was dem Ziel der Risikoreduktion diametral zuwiderlauft.

Zu Absatz 4

Der Bund muss verpflichtet sein und das durchsetzbare Recht haben, die Berichterstattung
auf einen bestimmten Zeitpunkt einzufordern. Daher braucht es eine konkretere Formulierung
fur die Haufigkeit der Berichterstattung.

Art. 6b Abs. 7 (neu)
Landwirtschaftsgesetz

Gesetzliche Grundlage fir eine
Lenkungsabgabe schaffen

Die GRUNEN sind der Ansicht, dass der Bundesrat bei Nichterreichung der Ziele Instrumente
einfihren sollte, die tber den Rahmen der Agrarpolitik hinausgehen. Weiter soll der Bundes-
rat Instrumente bestimmen, die weitergehen als die von der Branche bereits selbst umgesetz-
ten Instrumente. Die Risiken, die von Pestiziden ausgehen, sind ernst und missen in jedem
Fall reduziert werden. Deshalb fordern die GRUNEN, neben einem méglichen ,Widerruf der
Genehmigung besonders risikoreicher Wirkstoffe* auch eine auf der Toxizitat basierenden
Lenkungsabgabe einzufiihren. Die Lenkungsabgabe ist ein effizientes Instrument, das es er-
maoglicht, die gesetzten Ziele sehr schnell zu erreichen, ohne die Produktion zu behindern. Die
durch die Lenkungsabgabe eingenommenen Mittel kénnen vollstandig an die Landwirtschaft
zurlickgezahlt werden.

Die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz (LDK) und die Bau- Planungs- und Umweltdirektoren-
Konferenz (BPUK) forderten in einem in den Medien verbreiteten Brief an den Bundesrat nicht
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Artikel, Absatz, Gesetz
Article, alinéa, loi
Articolo, capoverso,
legge

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

nur, dass der Bund die sehr toxischen Substanzen verbietet, sondern auch, dass die finanziel-
len Anreize zur Reduktion des PSM-Verbrauchs verstarkt werden — eine Lenkungsabgabe ist
hierflir eine geeignetes Instrument.
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grunliberale

Griinliberale Partei Schweiz
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Kommission flir Wirtschaft und Abgaben des Standerates
3003 Bern

Per E-Mail an: schriftgutverwaltung@blw.admin.ch

14. Mai 2020
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschaftsfiihrer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Grinliberalen zu 19.475 Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim Einsatz von Pesti-
ziden reduzieren

Sehr geehrter Herr Président
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Vorlage und den erlauternden Bericht zu 19.475 Pa.lv. WAK-SR. Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren.

Unsere Stellungnahme kénnen Sie dem ausgeflillten Fragebogen auf den folgenden Seiten entnehmen.
Wir danken lhnen flr die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Priifung unserer Anmerkungen und Vorschlage.

Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zustandigen Fraktionsmitglieder, Nationalra-
tin Tiana Moser und Nationalrétin Kathrin Bertschy, gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griissen

Jurg Grossen Ahmet Kut
Parteiprasident Geschaftsflihrer der Bundeshausfraktion



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur pa. Iv. 19.475 “Das Risiko beim
Einsatz von Pestiziden reduzieren”

Consultation relative a I’avant-projet pour la mise en oeuvre de l’iv.
pa. 19.475 “Réduire le risque de l'utilisation de pesticides”
Consultazione sull’attuazione dell’iv. pa. 19.475 “Ridurre il rischio
associato all'uso di pesticidi”

Organisation / Organisation / Organizzazione Grinliberale Partei Schweiz (glp)
Adresse / Indirizzo Monbijoustrasse 30
3011 Bern

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 17. Mai 2020

Kontaktperson: Ahmet Kut, Geschaftsfiihrer der Bundeshausfraktion (ahmet.kut@parl.ch /
M. 079 560 56 63)

Bitte senden Sie |hre Stellungnahme an das Bundesamt fur Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur
Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, a I'Office fédéral de I'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique a
schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-
coup.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Grunliberalen fordern schon seit Langem einen Ausstieg aus den Pestiziden. Die Schweizer Gewasser und Béden sind stark mit Pestiziden belastet.
Das ist nicht nur 6kologisch problematisch, sondern hat auch Konsequenzen fiir unser Trinkwasser. Es ist offensichtlich, dass ein akuter Handlungsbedarf
besteht. Die bisher unternommenen Schritte sind klar ungeniigend und kommen viel zu langsam voran.

So hat glp-Nationalratin Tiana Moser im Jahr 2012 einen Aktionsplan zur Risikominimierung und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gefor-
dert (Postulat 12.3299). Es dauerte bis 2017, bis der Bundesrat den Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (PSM) verabschiedet hat. Damit dieser nicht zur
Scheinlésung wird, hat Nationalratin Moser unmittelbar darauf verlangt, dass die nétigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitgestellt werden,
um die Ziele des Aktionsplans PSM zu erreichen (Motion 17.3950). Der Bundesrat hat unverstandlicherweise die Ablehnung der Motion beantragt. Ins
gleiche (traurige) Bild passen die Ergebnisse des Berichts zu den Umweltzielen Landwirtschaft, welchen der Bundesrat in Erflllung eines Vorstosses von
glp-Nationalratin Kathrin Bertschy vorgelegt hat (Postulat 13.4284). Das erschitternde Ergebnis: Keines des Umweltziele Landwirtschaft wird vollstén-
dig erreicht, so namentlich beim Stickstoff (Ammoniak, Nitrat), der die Gewasser ebenfalls stark belastet.

Im Rahmen der Beratungen zur Trinkwasserinitiative hat Nationalratin Bertschy diese Anliegen in Form eines direkten Gegenentwurfs erneut aufgenom-
men und verlangt, dass die Eintrage von Stoffen aus der Landwirtschaft wie Diinger und PSM auf ein fiir das Okosystem nachhaltig vertragliches Mass zu
reduzieren. Der Nationalrat hat das abgelehnt.

Dabei sind die Zahlen zum Ruckgang der Artenvielfalt und der Biodiversitat alarmierend: In den letzten 27 Jahren wurde ein Rickgang von 75% der
Insektenbiomasse verzeichnet. Auch die Populationen der insektenfressenden Vogel sind als direkte Folge des Nahrungsmangels im gleichen Zeitraum um
60% eingebrochen. 40% der Brutvogelarten in der Schweiz sind gefahrdet. Auch Populationen von Feldhasen, Fledermdusen, Amphibien und Reptilien
leiden unter den negativen Folgen von Pestiziden.

Ein gefahrlicher Cocktail aus verschiedenen Wirkstoffen hat sich in Oberflachengewéasser und Grundwasser angesammelt. Vermutet wird, dass sich die
Effekte gegenseitig beeinflussen und verstarken kénnen. Studien der Eawag zeigen, dass 6kotoxikologische Grenzwerte in Oberflachengewassern an meh-
reren Standorten Uber teilweise langere Zeitraume Uberschritten werden. Negative Effekte auf Fische und Wirbellose sind nachweisbar, selbst in Konzentra-
tionen im Pikogrammbereich.

Die Wissenslicken beziiglich humantoxischer und dkotoxischer Effekte von Pflanzenschutzmitteln sind gross. Die Wirkstoffe wurden teilweise vor Jahrzehn-
ten zugelassen, als die Wissenschaft noch weniger weit fortgeschritten und die Zulassungsauflagen weniger streng waren. Aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse zeigen, dass viele Wirkstoffe und ihre Abbauprodukte schadlicher und persistenter sind als bisher angenommen.

Vor diesem Hintergrund begriissen die Griinliberalen den vorliegende Gesetzesentwurf fiir einen Absenkpfad fiir Pestizide (Reduktion um 50% bis
2027). Es ist richtig und wichtig, die im Aktionsplan PSM anvisierten Reduktionsziele gesetzlich zu verankern und dadurch verbindlich zu machen. Die Griin-

liberalen fordern allerdings eine ambitioniertere Absenkung des Risikos:

e Reduktion um mindestens 50% bis 2027,
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e Reduktion um 70% bis 2035 (gemass Minderheitsantrag) sowie
e Reduktion um 90% bis 2040.

Die effektive Reduktion des Pestizideinsatzes, ein umfassendes Informationssystem (Monitoring), Expositionsreduktionsmassnahmen sowie ein oder meh-
rere geeignete Risikoindikatoren, welche die Toxizitat sowie den Einsatz der Pestizide berlcksichtigen, sind unabdingbar fur den Erfolg des Absenkpfades.
Zudem muss konkretisiert werden, welche wirkungsvollen Massnahmen der Bundesrat bei einer Zielverfehlung treffen wird. Dazu gehért auch eine Len-

kungsabgabe auf Pflanzenschutzmittel.
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Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000

Erganzung

Art. 8 Sorgfaltspflicht

Antrag 1:
Erganzung (rot):

Art. 8

Wer mit Stoffen oder Zuberei-
tungen umgeht, muss deren
geféhrliche Eigenschaften be-
achten und vorsorgliche Mass-
nahmen zu deren Vermeidung
und zur Reduktion der Risiken
nutzen. Er befolgt die gesetzli-
chen Vorgaben des Umwelt-
und Gewdésserschutzes, des
Gesundheits- und Arbeitsschut-
zes und beachtet die Informatio-
nen der Herstellerin.

Mit dieser Erganzung der Sorgfaltspflicht wirde der Risikoreduktion und dem Vorsorgeprinzip
im Chemikalienrecht mehr Gewicht verliehen.

Art. 11a Offenlegungs-
pflicht fir Biozidprodukte

Zustimmung

Die Grunliberalen unterstltzen, dass zusatzlich zu den PSM die Wirkstoffgruppe der Biozide
in den Gesetzesentwurf aufgenommen wird. Der Einsatz von Bioziden kann auch schadliche
Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Es ist deshalb zu begrissen, dass
das Risiko durch den Einsatz von Bioziden reduziert werden soll.

Fur die Gruppe der Biozide liegen noch kaum Informationen bezlglich ihrer Anwendung und
ihres Risikos vor. Es ist daher richtig, dass wer Biozidprodukte in Verkehr bringt, verpflichtet
sein soll, dem Bund Daten Uber das Inverkehrbringen anzugeben.

Art. 11b Zentrales In-
formationssystem zur
Verwendung von Bio-

Zustimmung

Die Schaffung eines zentralen Informationssystems zur Verwendung von Bioziden ist sinnvoll.
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legge

zidprodukten

Erganzung Antrag 2: Zu Abs. 1: Der bewilligungspflichte Umgang mit Stoffen und Zubereitungen ist die Grundlage

Art. 24 Vorschriften tUber
personliche und fachli-
che Voraussetzungen

Anpassungen (rot):

Art. 24, Abs. 1

S . fiir cdlon-Sc
Leben-und Gesundheitedorder-
ich-istt ne Bewill
gungspilicht fest.

Ersetzen mit:

Er legt fiir die beruflichen und
gewerblichen Anwender eine
Bewilligungspflicht fest.

Art 24, Abs. 2

= i wie-die-orforderic!
Sachkenntnisse-erlangt-werden
i .

Ersetzen mit:

Er regelt den Erwerb der berufli-
chen Kompetenzen sowie die
Qualitatssicherung und Quali-
tétsentwicklung der Weiterbil-
dungen.

fur eine sorgfaltige Risikopolitik. Der Erwerb einer Fachbewilligung ist die Grundlage. Damit
fallt das Risiko unqualifizierter Dritter unter Anleitung weg.

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung ist berufspadagogisch nach den Standards des SBFI und in
Abstimmung mit dem Weiterbildungsgesetz (Art. 6 Abs. 2) zu formulieren.

Art. 25a Verminderung
der Risiken durch den
Einsatz von Biozidpro-

Zustimmung

Gemass Vorentwurf regelt der Bundesrat das Vorgehen zum Schutz von Mensch, Tier und
Umwelt vor den Risken durch den Einsatz von Bioziden. Die Grinliberalen erwarten, dass
sich der Bundesrat bei der Festlegung der verschiedenen Elemente gemass Abs. 2 auch auf
die Expertise eines wissenschaftlichen Rates s